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Wir	 deutschen	 Bischöfe	 bitten	 Sie:	 Zeigen	 Sie	
Mitgefühl	mit	den	Ärmsten	der	Armen.	Lassen	Sie	
Ihre	Hilfe	 spürbar	werden.	Setzen	Sie	ein	Zeichen	
christlicher	Solidarität.	Herzlichen	Dank	hierfür.

Würzburg,	den	23.	November	2010

Für	das	Erzbistum	Paderborn

Erzbischof	von	Paderborn

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 3. April 
2011, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verle-
sen werden. Der Ertrag der Kollekte am 5. Fastensonntag, 
dem 10. April 2011, ist ausschließlich für das Bischöfliche 
Hilfswerk Misereor bestimmt.

Nr. 1. Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
  MISEREOR-Fastenaktion 2011

Liebe	Schwestern	und	Brüder,

in	 den	 Elendsvierteln	 von	 Afrika,	 Asien	 und	 La-
teinamerika	 leben	 ungezählte	 Menschen	 in	 aus-
wegloser	 Lage.	 Sie	 haben	 nicht	 genug	 zu	 essen.	
Sauberes	Trinkwasser	fehlt,	ebenso	der	Zugang	zu	
einer	 ausreichenden	 Gesundheitsversorgung.	 Die	
Wohnverhältnisse	sind	menschenunwürdig,	die	Bil-
dungschancen	mehr	als	mangelhaft.

Diesen	 Zustand	 können	 wir	 als	 Christen	 nicht	
hinnehmen.	Denn	Gott	hat	allen	Menschen	die	glei-
che	 unveräußerliche	 Würde	 geschenkt.	 Mit	 dem	
Leitwort:	 „Menschenwürdig	 leben.	 Überall!“	 stellt	
Misereor	 das	 Anliegen	 der	 Menschen	 in	 den	
Elendsvierteln	 dieser	 Welt	 in	 den	 Mittelpunkt	 der	
Fastenaktion.

Dokumente der deutschen Bischöfe
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Nr. 2. Dekret über die Zusammenlegung der Pasto-
ralverbünde Beverunger Land und Drei län-
der eck zum neuen Pastoralverbund Drei län-
der eck Beverungen

Artikel 1

(1)	 Nach	Anhörung	der	Beteiligten	werden	im	Dekanat	
Höxter	die	Pastoralverbünde	Beverunger	Land	und	Drei-
ländereck	 zu	einem	neuen	Pastoralverbund	zusammen-
gelegt.

(2)	 Der	 neue	 Pastoralverbund	 führt	 den	 Namen	 Drei-
ländereck	Beverungen	und	umfasst:

Pfarrei	St.	Johannes	Bapt.	Beverungen
Pfarrei	St.	Peter	und	Paul	Amelunxen
Pfarrei	St.	Marien	Dalhausen
Pfarrei	St.	Maria	Magdalena	Drenke
Pfarrei	St.	Bartholomäus	Haarbrück
Pfarrei	St.	Bartholomäus	Herstelle
Pfarrei	St.	Jakobus	d.	Ä.	Jakobsberg
Pfarrei	St.	Bartholomäus	Tietelsen
Pfarrvikarie	St.	Joseph	Blankenau
Pfarrvikarie	Hl.	Familie	und	St.	Stephanus	Wehrden
Pfarrvikarie	St.	Michael	Würgassen.

(3)	 Die	 genannten	 Pfarreien	 und	 Pfarrvikarien	 bleiben	
im	bisherigen	Umfang	rechtlich	selbstständig.

(4)	 Eine	 neue	 Rechtsperson	 wird	 hierdurch	 nicht	 er-
richtet.

Artikel 2

Sitz	des	Pastoralverbundes	ist	die	Pfarrei	St.	Johannes	
Bapt.	Beverungen.

Artikel 3

(1)	 Der	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	 wird	 durch	 ge-
sondertes	Dekret	ernannt.

(2)	 Der	Leiter	 ist	gegenüber	den	weiteren	im	Verbund	
tätigen	 Priestern,	 Diakonen	 und	 Gemeindereferentinnen	
und	Gemeindereferenten	weisungsbefugt.

(3)	 Im	 Übrigen	 bestimmt	 sich	 die	 Rechtsstellung	 des	
Leiters	 nach	 dem	 Grundstatut	 für	 Pastoralverbünde	 in	
der	jeweiligen	Fassung.

Artikel 4

Alle	übrigen	im	Pastoralverbund	tätigen	Priester	sowie	
die	Diakone	und	Gemeindereferentinnen	und	Gemeinde-
referenten	werden	im	Regelfall	im	Rahmen	des	gesamten	
Pastoralverbundes	eingesetzt.

Artikel 5

(1)	 Die	 Kirchenvorstände	 werden	 nach	 geltendem	
Recht	weiterhin	auf	der	Ebene	der	einzelnen	Gemeinden	
gebildet.	Den	Vorsitz	in	den	Kirchenvorständen	führt	der	
Inhaber	des	seelsorglichen	Leitungsamtes	in	der	 jeweili-
gen	Gemeinde.

(2)	 Die	Bildung	der	Pfarrgemeinderäte	oder	eines	Ge-
samtpfarrgemeinderates	erfolgt	nach	Maßgabe	des	gel-
tenden	diözesanen	Rechts.

Artikel 6

Im	 Übrigen	 gelten	 die	 Bestimmungen	 des	 Grundsta-
tuts	in	der	jeweiligen	Fassung.

Artikel 7

Die	Zusammenlegung	erfolgt	mit	Wirkung	zum	19.	De-
zember,	dem	4.	Adventsonntag,	2010.

Paderborn,	29.	November	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	1.11/A	24-20.10.21/2

Nr. 3. Beschlüsse der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes hat auf ihrer 
Sitzung am 21. Oktober 2010 folgende Beschlüsse ge-
fasst:

Teil 1

Ärztinnen und Ärzte

1. In den AVR wird folgende neue Anlage 30 eingefügt:

„Anlage 30:
Besondere Regelungen für Ärztinnen und Ärzte

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	 Anlage	 gilt	 für	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 sowie	
Zahnärztinnen	und	Zahnärzte,	die	in

a)	 Krankenhäusern	einschließlich	psychiatrischer	Klini-
ken	und	psychiatrischer	Krankenhäuser,

b)	 Medizinischen	Instituten	von	Krankenhäusern	/	Kli-
niken	 (z.	B.:	pathologischen	 Instituten,	Röntgeninstituten	
oder	Institutsambulanzen)	oder	in

c)	 Sonstigen	 Einrichtungen	 und	 Heimen	 (z.	B.:	 Reha-
Einrichtungen),	 in	 denen	 die	 betreuten	 Personen	 in	 teil-
stationärer	 oder	 stationärer	 ärztlicher	 Behandlung	 ste-
hen,	wenn	die	ärztliche	Behandlung	in	den	Einrichtungen	
selbst	stattfindet,

beschäftigt	sind.

(2)	 Soweit	 für	diese	Ärztinnen	und	Ärzte	nachfolgend	
nichts	anderes	bestimmt	 ist,	finden	die	Vorschriften	des	
Allgemeinen	Teils	und	der	Anlagen	der	AVR	Anwendung.	
§	2a,	§	9a	und	§	12	des	Allgemeinen	Teils,	die	Abschnitte	
I,	Ia,	II,	IIa,	IIIA,	IIIa,	V,	VII,	XI	Absatz	d	und	XIV	der	Anlage	
1,	die	Anlagen	2,	3,	5,	6	und	6a	sowie	die	§	4	und	§	6	bis	
§	9	der	Anlage	14	zu	den	AVR	finden	keine	Anwendung.

Dokumente des Erzbischofs
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(6)	 Ärztinnen	und	Ärzte	 sind	 im	Rahmen	begründeter	
dienstlicher	oder	betrieblicher	Notwendigkeiten	zur	Leis-
tung	von	Sonntags-,	Feiertags-,	Nacht-,	Wechselschicht-	
und	Schichtarbeit	sowie	–	bei	Teilzeitbeschäftigung	auf-
grund	arbeitsvertraglicher	Regelungen	oder	mit	ihrer	Zu-
stimmung	 –	 zu	 Bereitschaftsdienst,	 Rufbereitschaft,	
Überstunden	und	Mehrarbeit	verpflichtet.

(7)	 Durch	 Dienstvereinbarung	 kann	 ein	 wöchentlicher	
Arbeitszeitkorridor	 von	 bis	 zu	 45	 Stunden	 eingerichtet	
werden.	Die	innerhalb	eines	Arbeitszeitkorridors	geleiste-
ten	zusätzlichen	Arbeitsstunden	werden	im	Rahmen	des	
nach	Abs.	2	Satz	1	festgelegten	Zeitraums	ausgeglichen.

(8)	 Durch	 Dienstvereinbarung	 kann	 in	 der	 Zeit	 von	
6	 Uhr	 bis	 20	 Uhr	 eine	 tägliche	 Rahmenzeit	 von	 bis	 zu	
zwölf	Stunden	eingeführt	werden.	Die	innerhalb	der	tägli-
chen	 Rahmenzeit	 geleisteten	 zusätzlichen	 Arbeitsstun-
den	werden	im	Rahmen	des	nach	Absatz	2	Satz	1	festge-
legten	Zeitraums	ausgeglichen.

Anmerkung zu § 3:
Gleitzeitregelungen	 sind	 unter	 Wahrung	 der	 jeweils	

geltenden	 Mitbestimmungsrechte	 unabhängig	 von	 den	
Vorgaben	zu	Arbeitszeitkorridor	und	Rahmenzeit	(Absät-
ze	7	und	8)	möglich.

§ 4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

In	Ergänzung	zu	§	3	Abs.	3	Satz	3	und	Abs.	6	gilt	 für	
Sonn-	und	Feiertage	folgendes:

(1)	 Die	Arbeitszeit	an	einem	gesetzlichen	Feiertag,	der	
auf	 einen	 Werktag	 fällt,	 wird	 durch	 eine	 entsprechende	
Freistellung	an	einem	anderen	Werktag	bis	zum	Ende	des	
dritten	Kalendermonats	–	möglichst	aber	schon	bis	zum	
Ende	 des	 nächsten	 Kalendermonats	 –	 ausgeglichen,	
wenn	 es	 die	 betrieblichen	 Verhältnisse	 zulassen.	 Kann	
ein	 Freizeitausgleich	 nicht	 gewährt	 werden,	 erhält	 die	
Ärztin/der	Arzt	 je	Stunde	100	 v.	H.	des	auf	 eine	Stunde	
entfallenden	Anteils	des	monatlichen	Entgelts	der	jeweili-
gen	Entgeltgruppe	und	Stufe	nach	Maßgabe	der	Entgelt-
tabelle.	§	7	Abs.	1	Satz	2	Buchst.	c	bleibt	unberührt.

(2)	 Für	 Ärztinnen	 und	 Ärzte,	 die	 regelmäßig	 nach	 ei-
nem	Dienstplan	eingesetzt	werden,	der	Wechselschicht-	
oder	 Schichtdienst	 an	 sieben	 Tagen	 in	 der	 Woche	 vor-
sieht,	vermindert	sich	die	regelmäßige	Wochenarbeitszeit	
um	ein	Fünftel	der	arbeitsvertraglich	vereinbarten	durch-
schnittlichen	Wochenarbeitszeit,	wenn	sie	an	einem	ge-
setzlichen	Feiertag,	der	auf	einen	Werktag	fällt,

a)	 Arbeitsleistung	zu	erbringen	haben	oder
b)	 nicht	wegen	des	Feiertags,	sondern	dienstplanmä-

ßig	nicht	zur	Arbeit	eingeteilt	sind	und	deswegen	an	an-
deren	Tagen	der	Woche	ihre	regelmäßige	Arbeitszeit	er-
bringen	müssen.

Absatz	1	gilt	in	diesen	Fällen	nicht.	§	10	Abs.	1	Satz	2	
Buchst.	b	bleibt	unberührt.

(3)	 Ärztinnen	und	Ärzte	die	 regelmäßig	an	Sonn-	und	
Feiertagen	arbeiten	müssen,	erhalten	innerhalb	von	zwei	
Wochen	zwei	arbeitsfreie	Tage.	Hiervon	soll	ein	freier	Tag	
auf	einen	Sonntag	fallen.

§ 5 Sonderformen der Arbeit

(1)	 Wechselschichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	
Schichtplan/Dienstplan,	der	einen	regelmäßigen	Wechsel	
der	 täglichen	 Arbeitszeit	 in	 Wechselschichten	 vorsieht,	
bei	denen	die	Ärztin/der	Arzt	längstens	nach	Ablauf	eines	
Monats	erneut	zu	mindestens	zwei	Nachtschichten	her-

 § 2 Einsatzzuschlag für Ärztinnen und Ärzte  
im Rettungsdienst

Zu	 den	 aus	 der	 Haupttätigkeit	 obliegenden	 Pflichten	
der	Ärztinnen	und	Ärzte	gehört	es	 ferner,	am	Rettungs-
dienst	 im	 Notarztwagen	 und	 Hubschraubern	 teilzuneh-
men.	Für	jeden	Einsatz	in	diesem	Rettungsdienst	erhalten	
Ärztinnen	und	Ärzte	einen	nicht	zusatzversorgungspflich-
tigen	 Einsatzzuschlag	 in	 Höhe	 von	 22,17	 €.	 Dieser	 Be-
trag	verändert	sich	zu	demselben	Zeitpunkt	und	 in	dem	
gleichen	 Ausmaß	 wie	 das	 Tabellenentgelt	 der	 Entgelt-
gruppe	II	Stufe	1.

Anmerkungen zu § 2:
1.	 Eine	 Ärztin/ein	 Arzt,	 die/der	 nach	 der	 Approbation	

noch	nicht	mindestens	1	Jahr	klinisch	tätig	war,	ist	grund-
sätzlich	nicht	zum	Einsatz	im	Rettungsdienst	heranzuzie-
hen.

2.	 Eine	Ärztin/ein	Arzt,	der/dem	aus	persönlichen	oder	
fachlichen	 Gründen	 (z.	B.:	 Vorliegen	 einer	 anerkannten	
Minderung	der	Erwerbsfähigkeit,	die	dem	Einsatz	im	Ret-
tungsdienst	 entgegensteht,	 Flugunverträglichkeit,	 lang-
jährige	Tätigkeit	 als	Bakteriologin/Bakteriologe)	die	Teil-
nahme	am	Rettungsdienst	nicht	zumutbar	ist,	darf	grund-
sätzlich	nicht	zum	Einsatz	im	Rettungsdienst	herangezo-
gen	werden.

§ 3 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 Die	 regelmäßige	 Arbeitszeit	 beträgt	 ausschließlich	
der	Pausen	durchschnittlich	40	Stunden	wöchentlich.	Die	
regelmäßige	Arbeitszeit	kann	auf	5	Tage,	aus	notwendi-
gen	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	 Gründen	 auch	 auf	
sechs	Tage,	verteilt	werden.

(2)	 Für	 die	 Berechnung	 des	 Durchschnitts	 der	 regel-
mäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	 ist	ein	Zeitraum	vom	
einem	Jahr	 zugrunde	zu	 legen.	Abweichend	von	Satz	1	
kann	 bei	 Ärztinnen	 und	 Ärzten,	 die	 ständig	 Wechsel-
schicht	oder	Schichtarbeit	zu	leisten	haben,	ein	längerer	
Zeitraum	zugrunde	gelegt	werden.

(3)	 Soweit	es	die	dienstlichen	oder	betrieblichen	Ver-
hältnisse	 zulassen,	 wird	 die	 Ärztin/der	 Arzt	 am	 24.	 De-
zember	und	am	31.	Dezember	unter	Fortzahlung	des	Ent-
gelts	 von	 der	 Arbeit	 freigestellt.	 Kann	 die	 Freistellung	
nach	Satz	1	aus	dienstlichen	oder	betrieblichen	Gründen	
nicht	erfolgen,	ist	entsprechender	Freizeitausgleich	inner-
halb	von	drei	Monaten	zu	gewähren.	Die	regelmäßige	Ar-
beitszeit	 vermindert	 sich	 für	den	24.	Dezember	und	31.	
Dezember,	 soweit	 sie	 auf	 einen	 Werktag	 fallen,	 um	 die	
dienstplanmäßig	ausgefallenen	Stunden.

Anmerkung zu Abs. 3 Satz 3:
Die	Verminderung	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	betrifft	

die	Ärztinnen	und	Ärzte,	die	wegen	des	Dienstplanes	frei	
haben	 und	 deshalb	 ohne	 diese	 Regelung	 nacharbeiten	
müssten.

(4)	 Aus	 dringenden	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	
Gründen	 kann	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 Dienstvereinba-
rung	im	Rahmen	des	§	7	Abs.	1,	2	und	des	§	12	ArbZG	
von	 den	 Vorschriften	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 abgewi-
chen	werden.

(5)	 Die	 tägliche	Arbeitszeit	 kann	 im	Schichtdienst	auf	
bis	zu	zwölf	Stunden,	ausschließlich	der	Pausen,	ausge-
dehnt	werden.	 In	unmittelbarer	Folge	dürfen	nicht	mehr	
als	vier	Zwölf-Stunden-Schichten	und	innerhalb	von	zwei	
Kalenderwochen	 nicht	 mehr	 als	 acht	 Zwölf-Stunden-
Schichten	 geleistet	 werden.	 Solche	 Schichten	 können	
nicht	mit	Bereitschaftsdiensten	kombiniert	werden.
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Stunden	überschreitende	Zeit	als	Bereitschaftsdienst	der	
Stufen	I	oder	II	abgeleistet	wird.

(3)	 Wenn	in	die	Arbeitszeit	regelmäßig	und	in	erhebli-
chem	Umfang	Bereitschaftsdienst	der	Stufe	III	fällt,	kann	
unter	den	Voraussetzungen	einer

–	 Prüfung	alternativer	Arbeitszeitmodelle

–	 Belastungsanalyse	gemäß	§	5	ArbSchG	und

–	 ggf.	daraus	resultierender	Maßnahmen	zur	Gewähr-
leistung	des	Gesundheitsschutzes

im	Rahmen	des	§	7	Abs.	1	Nr.	1	und	Nr.	4,	Abs.	2	Nr.	3	
ArbZG	die	 tägliche	Arbeitszeit	 im	Sinne	des	Arbeitszeit-
gesetzes	abweichend	von	den	§	3,	§	5	Abs.	1	und	2	und	
§	6	Abs.	2	ArbZG	über	acht	Stunden	hinaus	auf	bis	zu	18	
Stunden	 verlängert	 werden,	 wenn	 mindestens	 die	 acht	
Stunden	überschreitende	Zeit	als	Bereitschaftsdienst	ab-
geleistet	wird.	In	einer	Dienstvereinbarung	kann	die	tägli-
che	Arbeitszeit	 über	acht	Stunden	hinaus	auf	bis	 zu	24	
Stunden	unter	den	Voraussetzungen	und	im	Rahmen	des	
Satz	 1	 verlängert	 werden,	 wenn	 mindestens	 die	 acht	
Stunden	überschreitende	Zeit	als	Bereitschaftsdienst	ab-
geleistet	wird.

(4)	 Die	 tägliche	 Arbeitszeit	 darf	 bei	 Ableistung	 aus-
schließlich	von	Bereitschaftsdienst	an	Samstagen,	Sonn-	
und	 Feiertagen	 max.	 24	 Stunden	 betragen,	 wenn	 da-
durch	für	die	einzelne	Ärztin/den	einzelnen	Arzt	mehr	Wo-
chenenden	und	Feiertage	frei	sind.

(5)	 Wenn	in	die	Arbeitszeit	regelmäßig	und	in	erhebli-
chem	Umfang	Bereitschaftsdienst	fällt,	kann	im	Rahmen	
des	 §	 7	 Abs.	 2a	 ArbZG	 und	 innerhalb	 der	 Grenzwerte	
nach	den	Absätzen	2	und	3	eine	Verlängerung	der	tägli-
chen	 Arbeitszeit	 über	 acht	 Stunden	 hinaus	 auch	 ohne	
Ausgleich	erfolgen.	Die	wöchentliche	Arbeitszeit	darf	da-
bei	durchschnittlich	bis	zu	60	Stunden	betragen.

(6)	 Für	den	Ausgleichszeitraum	nach	den	Absätzen	2	
bis	5	gilt	§	3	Abs.	2	Satz	1.

(7)	 Soweit	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 Teilzeitarbeit	 gemäß	
§	9	vereinbart	haben,	verringern	sich	die	Höchstgrenzen	
der	wöchentlichen	Arbeitszeit	nach	den	Absätzen	2	bis	5	
in	demselben	Verhältnis,	wie	die	Arbeitszeit	dieser	Ärztin-
nen	 und	 Ärzte	 zu	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 vollbe-
schäftigter	Ärztinnen	und	Ärzte.	Mit	Zustimmung	der	Ärz-
tin/des	Arztes	oder	aufgrund	von	dringenden	dienstlichen	
oder	 betrieblichen	 Belangen	 kann	 hiervon	 abgewichen	
werden.

(8)	 Die	 Ärztin/der	 Arzt	 hat	 sich	 auf	 Anordnung	 des	
Dienstgebers	außerhalb	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	an	
einer	dem	Dienstgeber	anzuzeigenden	Stelle	aufzuhalten,	
um	 auf	 Abruf	 die	 Arbeit	 aufzunehmen	 (Rufbereitschaft).	
Rufbereitschaft	wird	nicht	dadurch	ausgeschlossen,	dass	
die	Ärztin/der	Arzt	vom	Dienstgeber	mit	einem	Mobiltele-
fon	oder	einem	vergleichbaren	technischen	Hilfsmittel	zur	
Gewährleistung	der	Erreichbarkeit	ausgestattet	wird.	Der	
Dienstgeber	darf	Rufbereitschaft	nur	anordnen,	wenn	er-
fahrungsgemäß	lediglich	in	Ausnahmefällen	Arbeit	anfällt.	
Durch	 tatsächliche	 Arbeitsleistung	 innerhalb	 der	 Rufbe-
reitschaft	 kann	 die	 tägliche	 Höchstarbeitszeit	 von	 zehn	
Stunden	(§	3	ArbZG)	überschritten	werden	(§	7	ArbZG).

(9)	 §	3	Abs.	4	bleibt	im	Übrigen	unberührt.

§ 7 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1)	 Die	Ärztin/der	Arzt	erhält	neben	dem	Entgelt	für	die	
tatsächliche	 Arbeitsleistung	 Zeitzuschläge.	 Die	 Zeitzu-

angezogen	wird.	Wechselschichten	sind	wechselnde	Ar-
beitsschichten,	 in	 denen	 ununterbrochen	 bei	 Tag	 und	
Nacht,	werktags,	sonntags	und	feiertags	gearbeitet	wird.	
Nachtschichten	 sind	 Arbeitsschichten,	 die	 mindestens	
zwei	Stunden	Nachtarbeit	umfassen.

(2)	 Schichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	 Schicht-
plan,	der	 einen	 regelmäßigen	Wechsel	des	Beginns	der	
täglichen	 Arbeitszeit	 um	 mindestens	 zwei	 Stunden	 in	
Zeitabschnitten	von	längstens	einem	Monat	vorsieht,	und	
die	innerhalb	einer	Zeitspanne	von	mindestens	13	Stun-
den	geleistet	wird.

(3)	 Nachtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 zwischen	 21	 Uhr	 und	
6	Uhr.

(4)	 Mehrarbeit	 sind	die	Arbeitsstunden,	die	 teilzeitbe-
schäftigte	Ärztinnen	und	Ärzte	über	die	vereinbarte	regel-
mäßige	Arbeitszeit	hinaus	bis	zur	regelmäßigen	wöchent-
lichen	 Arbeitszeit	 von	 vollbeschäftigten	 Ärztinnen	 und	
Ärzten	(§	3	Abs.	1	Satz	1)	leisten.

(5)	 Überstunden	sind	die	auf	Anordnung	des	Dienstge-
bers	geleisteten	Arbeitsstunden,	die	über	die	im	Rahmen	
der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 von	 vollbeschäftigten	 Ärz-
tinnen	 und	 Ärzten	 (§	 3	 Abs.	 1	 Satz	 1)	 für	 die	 Woche	
dienstplanmäßig	 bzw.	 betriebsüblich	 festgesetzten	 Ar-
beitsstunden	hinaus	gehen	und	nicht	bis	zum	Ende	der	
folgenden	Kalenderwoche	ausgeglichen	werden.

(6)	 Abweichend	von	Absatz	5	sind	nur	die	Arbeitsstun-
den	Überstunden,	die

a)	 im	 Falle	 der	 Festlegung	 eines	 Arbeitszeitkorridors	
nach	§	3	Abs.	7	über	45	Stunden	oder	über	die	vereinbar-
te	Obergrenze	hinaus,

b)	 im	Falle	der	Einführung	einer	täglichen	Rahmenzeit	
nach	§	3	Abs.	8	außerhalb	der	Rahmenzeit,

c)	 im	 Falle	 von	 Wechselschicht-	 oder	 Schichtarbeit	
über	 die	 im	 Schichtplan	 festgelegten	 täglichen	 Arbeits-
stunden	einschließlich	der	im	Schichtplan	vorgesehenen	
Arbeitsstunden,	 die	 bezogen	 auf	 die	 regelmäßige	 wö-
chentliche	Arbeitszeit	im	Schichtplanturnus	nicht	ausge-
glichen	werden,

angeordnet	worden	sind.

§ 6 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	 Die	Ärztin/der	Arzt	 ist	verpflichtet,	sich	auf	Anord-
nung	des	Dienstgebers	außerhalb	der	 regelmäßigen	Ar-
beitszeit	 an	 einer	 vom	 Dienstgeber	 bestimmten	 Stelle	
aufzuhalten,	 um	 im	 Bedarfsfall	 die	 Arbeit	 aufzunehmen	
(Bereitschaftsdienst).	Der	Dienstgeber	darf	Bereitschafts-
dienst	nur	anordnen,	wenn	zu	erwarten	ist,	dass	zwar	Ar-
beit	anfällt,	erfahrungsgemäß	aber	die	Zeit	ohne	Arbeits-
leistung	überwiegt.

(2)	 Wenn	in	die	Arbeitszeit	regelmäßig	und	in	erhebli-
chem	 Umfang	 Bereitschaftsdienst	 der	 Stufen	 I	 oder	 II	
fällt,	kann	unter	den	Voraussetzungen	einer

–	 Prüfung	alternativer	Arbeitszeitmodelle
–	 Belastungsanalyse	gemäß	§	5	ArbSchG	und
–	 ggf.	daraus	resultierender	Maßnahmen	zur	Gewähr-

leistung	des	Gesundheitsschutzes

im	Rahmen	des	§	7	Abs.	1	Nr.	1	und	Nr.	4,	Abs.	2	Nr.	3	
ArbZG	die	 tägliche	Arbeitszeit	 im	Sinne	des	Arbeitszeit-
gesetzes	abweichend	von	den	§	3,	§	5	Abs.	1	und	2	und	
§	6	Abs.	2	ArbZG	über	acht	Stunden	hinaus	auf	bis	zu	24	
Stunden	 verlängert	 werden,	 wenn	 mindestens	 die	 acht	
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liegt	bei	einer	ununterbrochenen	Rufbereitschaft	von	we-
niger	 als	 zwölf	Stunden	vor.	 In	diesem	Fall	wird	abwei-
chend	zu	den	Sätzen	2	und	3	für	jede	angefangene	Stun-
de	der	Rufbereitschaft	12,5	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	ent-
fallenden	Anteils	des	Tabellenentgelts	der	jeweiligen	Ent-
geltgruppe	und	Stufe	gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur	Ermittlung	der	Tage	einer	Rufbereitschaft,	 für	die	

eine	Pauschale	gezahlt	wird,	ist	auf	den	Tag	des	Beginns	
der	Rufbereitschaft	abzustellen.

(4)	 Ärztinnen	und	Ärzte,	die	ständig	Wechselschichtar-
beit	 leisten,	 erhalten	 eine	 Wechselschichtzulage	 von	
105,–	€	monatlich.	Ärztinnen	und	Ärzte,	die	nicht	ständig	
Wechselschichtarbeit	 leisten,	 erhalten	 eine	 Wechsel-
schichtzulage	von	0,63	€	pro	Stunde.

(5)	 Ärztinnen	und	Ärzte,	die	ständig	Schichtarbeit	leis-
ten,	erhalten	eine	Schichtzulagen	von	40,–	€	monatlich.	
Ärztinnen	und	Ärzte,	die	nicht	ständig	Schichtarbeit	leis-
ten,	erhalten	eine	Schichtzulage	von	0,24	€	pro	Stunde.

§ 8 Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	 Zum	Zwecke	der	Entgeltberechnung	wird	die	Zeit	
des	 Bereitschaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	
Arbeit	 nach	 dem	 Maß	 der	 während	 des	 Bereitschafts-
dienstes	 erfahrungsgemäß	 durchschnittlich	 anfallenden	
Arbeitsleistungen	wie	folgt	als	Arbeitszeit	gewertet:

Stufe	 Arbeitsleistung	innerhalb		 Bewertung
	 des	Bereitschaftsdienstes		 als	Arbeitszeit

I.	 bis	zu	25	v.	H.	 60	v.	H.
II.	 mehr	als	25	v.	H.	bis	40	v.	H.	 75	v.	H.
III.	 mehr	als	40	v.	H.	bis	49	v.	H.	 90	v.	H.

Die	 Zuweisung	 zu	 den	 einzelnen	 Stufen	 des	 Bereit-
schaftsdienstes	erfolgt	als	Nebenabrede	zum	Dienstver-
trag.	Die	Nebenabrede	ist	mit	einer	Frist	von	drei	Mona-
ten	jeweils	zum	Ende	eines	Kalenderhalbjahres	kündbar.

(2)	 Für	 die	 als	 Arbeitszeit	 gewertete	 Zeit	 des	 Bereit-
schaftsdienstes	wird	das	nachstehende	Entgelt	je	Stunde	
gezahlt:

EG	I	 25,00	€,
EG	II	 29,00	€,
EG	III	 31,50	€,
EG	IV	 33,50	€.

(3)	 Die	Ärztin/der	Arzt	erhält	zusätzlich	zu	dem	Entgelt	
nach	den	Absätzen	1	und	2	 für	 jede	nach	Absatz	1	als	
Arbeitszeit	gewertete	Stunde,	die	an	einem	Feiertag	ge-
leistet	worden	ist,	einen	Zeitzuschlag	in	Höhe	von	25	v.	H.	
des	Stundenentgelts	nach	Absatz	2.	Weitergehende	An-
sprüche	auf	Zeitzuschläge	bestehen	nicht.

(4)	 Die	Ärztin/	Der	Arzt	erhält	zusätzlich	zu	dem	Stun-
denentgelt	gemäß	der	Tabelle	 in	§	8	Abs.	2	 für	die	Zeit	
des	Bereitschaftsdienstes	in	den	Nachtstunden	(§	5	Abs.	
3)	je	Stunde	einen	Zeitzuschlag	in	Höhe	von	15	v.	H.	des	
Stundenentgelts	gemäß	der	Tabelle	in	§	8	Abs.	2.	Dieser	
Zeitzuschlag	 kann	 nicht	 in	 Freizeit	 abgegolten	 werden.	
Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.

(5)	 Die	nach	Absatz	1	errechnete	Arbeitszeit	kann	bei	
Ärztinnen	und	Ärzten,	einschließlich	der	eines	ggf.	nach	
Absatz	 3	 zu	 zahlenden	 Zeitzuschlags	 1:1	 entsprechen-
den	 Arbeitszeit,	 anstelle	 der	 Auszahlung	 des	 sich	 nach	
den	Absätzen	1	bis	3	ergebenden	Entgelts	bis	zum	Ende	
des	 dritten	 Kalendermonats	 auch	 durch	 entsprechende	
Freizeit	 abgegolten	 werden	 (Freizeitausgleich).	 Für	 die	

schläge	betragen	–	auch	bei	teilzeitbeschäftigten	Ärztin-
nen	und	Ärzten	–	je	Stunde

a)	 für	Überstunden	 	15	v.	H.
b)	 für	Nachtarbeit	 	15	v.	H.
c)	 für	Sonntagsarbeit	 	25	v.	H.
d)	 bei	Feiertagsarbeit
	 –	ohne	Freizeitausgleich	–	 135	v.	H.
	 –	mit	Freizeitausgleich	–	 	35	v.	H.
e)	 für	Arbeit	am	24.	Dezember	
	 und	am	31.	Dezember	jeweils	ab	6	Uhr	 	35	v.	H.

des	auf	eine	Stunde	anfallenden	Anteils	des	Tabellenent-
gelts	der	Stufe	3	der	jeweiligen	Entgeltgruppe;	bei	Ärztin-
nen	 und	 Ärzten	 gemäß	 §	 12	 Buchstabe	 c	 und	 d	 der	
höchsten	tariflichen	Stufe.	Für	Arbeit	an	Samstagen	von	
13	 Uhr	 bis	 21	 Uhr,	 soweit	 diese	 nicht	 im	 Rahmen	 von	
Wechselschicht-	 oder	 Schichtarbeit	 anfällt,	 beträgt	 der	
Zeitzuschlag	 0,64	 €	 je	 Stunde.	 Beim	 Zusammentreffen	
von	 Zeitzuschlägen	 nach	 Satz	 2	 Buchst.	 c	 bis	 e	 sowie	
Satz	3	wird	nur	der	höchste	Zeitzuschlag	gezahlt.

Anmerkungen zu Abs. 1 Satz 1:
Bei	 Überstunden	 richtet	 sich	 das	 Entgelt	 für	 die	 tat-

sächliche	Arbeitsleistung	nach	der	individuellen	Stufe	der	
jeweiligen	 Entgeltgruppe,	 höchstens	 jedoch	 nach	 der	
Stufe	4.

Anmerkung zu Abs. 1 Satz 2 Buchstabe d:
Der	 Freizeitausgleich	 muss	 im	 Dienstplan	 besonders	

ausgewiesen	und	bezeichnet	werden.	Falls	kein	Freizeit-
ausgleich	gewährt	wird,	werden	als	Entgelt	einschließlich	
des	 Zeitzuschlages	 und	 des	 auf	 den	 Feiertag	 entfallen-
den	Tabellenentgelts	höchstens	235	v.	H.	gezahlt.

(2)	 Für	 Arbeitsstunden,	 die	 keine	 Überstunden	 sind	
und	 die	 aus	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	 Gründen	
nicht	innerhalb	des	nach	§	4	Abs.	2	Satz	1	oder	2	festge-
legten	Zeitraums	mit	Freizeit	ausgeglichen	werden,	erhält	
die	Ärztin/der	Arzt	je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stun-
de	entfallenden	Anteils	des	Tabellenentgelts	der	 jeweili-
gen	Entgeltgruppe	und	Stufe.

Anmerkung zu Abs. 2 Satz 1:
Mit	dem	Begriff	Arbeitsstunden	sind	nicht	die	Stunden	

gemeint,	die	im	Rahmen	von	Gleitzeitregelungen	im	Sin-
ne	der	Anmerkungen	zu	§	3	anfallen,	es	sei	denn,	sie	sind	
angeordnet	worden.

(3)	 Für	die	Rufbereitschaft	wird	eine	tägliche	Pauscha-
le	je	Entgeltgruppe	bezahlt.	Sie	beträgt	für	die	Tage	Mon-
tag	bis	Freitag	das	Zweifache,	für	Samstag,	Sonntag	so-
wie	für	Feiertage	das	Vierfache	des	auf	eine	Stunde	ent-
fallenden	Anteils	des	Tabellenentgelts	der	jeweiligen	Ent-
geltgruppe	 und	 Stufe.	 Maßgebend	 für	 die	 Bemessung	
der	Pauschale	nach	Satz	2	ist	der	Tag,	an	dem	die	Ruf-
bereitschaft	beginnt.	Hinsichtlich	der	Arbeitsleistung	wird	
jede	einzelne	 Inanspruchnahme	 innerhalb	der	Rufbereit-
schaft	 mit	 einem	 Einsatz	 im	 Krankenhaus	 einschließlich	
der	hierfür	erforderlichen	Wegezeiten	auf	eine	volle	Stun-
de	gerundet.	Für	die	 Inanspruchnahme	wird	das	Entgelt	
für	Überstunden	sowie	etwaige	Zeitzuschläge	nach	Abs.	
1	gezahlt.	Wird	die	Arbeitsleistung	 innerhalb	der	Rufbe-
reitschaft	am	Aufenthaltsort	im	Sinne	des	§	6	Abs.	8	tele-
fonisch	(z.	B.	in	Form	einer	Auskunft)	oder	mittels	techni-
scher	Einrichtungen	erbracht,	wird	abweichend	von	Satz	
4	 die	 Summe	 dieser	 Arbeitsleistungen	 auf	 die	 nächste	
volle	Stunde	gerundet	und	mit	dem	Entgelt	für	Überstun-
den	 sowie	 mit	 etwaigen	 Zeitzuschlägen	 nach	 Absatz	 1	
bezahlt.	 Satz	 1	 gilt	 nicht	 im	 Falle	 einer	 stundenweisen	
Rufbereitschaft.	Eine	Rufbereitschaft	im	Sinne	von	Satz	7	
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des	Mitarbeiters	bestimmt,	muss	auch	diese	Anforderung	
erfüllt	sein.

Anmerkung zu Abs. 2:
1.	 Arbeitsvorgänge	sind	Arbeitsleistungen	(einschließ-

lich	Zusammenhangsarbeiten)	die,	bezogen	auf	den	Auf-
gabenkreis	der	Ärztin/des	Arztes,	zu	einem	bei	natürlicher	
Betrachtung	abgrenzbaren	Arbeitsergebnis	 führen	 (z.	B.:	
Erstellung	eines	EKG).	Jeder	einzelne	Arbeitsvorgang	ist	
als	 solcher	 zu	 bewerten	 und	 darf	 dabei	 hinsichtlich	 der	
Anforderungen	zeitlich	nicht	aufgespaltet	werden.

2.	 Eine	Anforderung	im	Sinne	des	Satz	2	ist	auch	das	
in	einem	Tätigkeitsmerkmal	geforderte	Herausheben	der	
Tätigkeit	aus	einer	niedrigeren	Entgeltgruppe.

(3)	 Die	 Entgeltgruppe	 der	 Ärztin/des	 Arztes	 ist	 im	
Dienstvertrag	anzugeben.

§ 12 Eingruppierung

Ärztinnen	und	Ärzte	sind	wie	folgt	eingruppiert:

a)	Entgeltgruppe	I:	
Ärztin/Arzt	mit	entsprechender	Tätigkeit.

b)	Entgeltgruppe	II:
Fachärztin/Facharzt	mit	entsprechender	Tätigkeit

Anmerkung zu § 12 Buchstabe b:
Fachärztin/Facharzt	 ist	diejenige	Ärztin/derjenige	Arzt,	

die/der	aufgrund	abgeschlossener	Facharztweiterbildung	
in	ihrem/seinem	Fachgebiet	tätig	ist.

c)	Entgeltgruppe	III:
Oberärztin/Oberarzt

Anmerkung zu Buchstabe c:
Oberärztin/Oberarzt	ist	diejenige	Ärztin/derjenige	Arzt,	

der/dem	die	medizinische	Verantwortung	für	selbststän-
dige	Teil-	oder	Funktionsbereiche	der	Klinik	bzw.	der	Ab-
teilung	vom	Dienstgeber	ausdrücklich	übertragen	worden	
ist.

d)	Entgeltgruppe	IV:
Leitende	 Oberärztin/leitender	 Oberarzt	 ist	 diejenige	

Ärztin/derjenige	 Arzt,	 der/dem	 die	 ständige	 Vertretung	
der	 leitenden	 Ärztin/des	 leitenden	 Arztes	 (Chefärztin/
Chefarzt)	vom	Dienstgeber	ausdrücklich	übertragen	wor-
den	ist.

Anmerkung zu Buchstabe d:
Leitende	Oberärztin/leitender	Oberarzt	ist	nur	diejenige	

Ärztin/derjenige	Arzt,	 die/der	die	 leitende	Ärztin/den	 lei-
tenden	 Arzt	 in	 der	 Gesamtheit	 ihrer/seiner	 Dienstaufga-
ben	vertritt.	Das	Tätigkeitsmerkmal	kann	daher	innerhalb	
einer	Klinik	 in	der	Regel	nur	von	einer	Ärztin/einem	Arzt	
erfüllt	werden.

§ 13 Tabellenentgelt

(1)	 Die	 Ärztin/der	 Arzt	 erhält	 monatlich	 ein	 Tabellen-
entgelt	nach	Anhang	A	dieser	Anlage.	Die	Höhe	bestimmt	
sich	nach	der	Entgeltgruppe,	in	der	sie/er	eingruppiert	ist,	
und	nach	der	für	sie/ihn	geltenden	Stufe.

(2)	 Für	Ärztinnen	und	Ärzte	gemäß	§	12	Buchstabe	c	
und	d	ist	die	Vereinbarung	eines	außertariflichen	Entgelts	
jeweils	 nach	 Ablauf	 einer	 angemessenen,	 in	 der	 letzten	
tariflich	ausgewiesenen	Stufe	verbrachten	Zeit	zulässig.

§ 13a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 erhalten	 das	
Tabellenentgelt	und	alle	sonstigen	Entgeltbestandteile	in	

Zeit	des	Freizeitausgleichs	werden	das	Entgelt	(§	13)	und	
die	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Zulagen	fortgezahlt.

§ 9 Teilzeitbeschäftigung

(1)	 Mit	Ärztinnen	und	Ärzten	soll	auf	Antrag	eine	gerin-
gere	als	die	vertraglich	festgelegte	Arbeitszeit	vereinbart	
werden,	wenn	sie

a)	 mindestens	ein	Kind	unter	18	Jahren	oder

b)	 einen	nach	ärztlichem	Gutachten	pflegebedürftigen	
sonstigen	Angehörigen

tatsächlich	betreuen	oder	pflegen	und	dringende	dienstli-
che	bzw.	betriebliche	Belange	nicht	entgegenstehen.	Die	
Teilzeitbeschäftigung	nach	Satz	1	 ist	auf	Antrag	auf	bis	
zu	 fünf	 Jahre	 zu	 befristen.	 Sie	 kann	 verlängert	 werden;	
der	 Antrag	 ist	 spätestens	 sechs	 Monate	 vor	 Ablauf	 der	
vereinbarten	Teilzeitbeschäftigung	zu	stellen.	Bei	der	Ge-
staltung	der	Arbeitszeit	hat	der	Dienstgeber	 im	Rahmen	
der	dienstlichen	Möglichkeiten	der	besonderen	persönli-
chen	Situation	der	Ärztin/des	Arztes	nach	Satz	1	Rech-
nung	zu	tragen.

(2)	 Ärztinnen	und	Ärzte,	die	in	anderen	als	den	in	Ab-
satz	 1	 genannten	 Fällen	 eine	 Teilzeitbeschäftigung	 ver-
einbaren	 wollen,	 können	 von	 ihrem	 Dienstgeber	 verlan-
gen,	 dass	 er	 mit	 ihnen	 die	 Möglichkeit	 einer	 Teilzeitbe-
schäftigung	mit	dem	Ziel	erörtert,	zu	einer	entsprechen-
den	Vereinbarung	zu	gelangen.

(3)	 Ist	mit	 früher	vollbeschäftigten	Ärztinnen	und	Ärz-
ten	 auf	 ihren	 Wunsch	 eine	 nicht	 befristete	 Teilzeitbe-
schäftigung	 vereinbart	 worden,	 sollen	 sie	 bei	 späterer	
Besetzung	 eines	 Vollzeitarbeitplatzes	 bei	 gleicher	 Eig-
nung	 im	Rahmen	der	dienstlichen	Möglichkeiten	bevor-
zugt	berücksichtigt	werden.

§ 10 Arbeitszeitdokumentation

Die	 Arbeitszeiten	 der	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 sind	 durch	
elektronische	Verfahren	oder	auf	andere	Art	in	geeigneter	
Weise	objektiv	zu	erfassen	und	zu	dokumentieren.

Anmerkung zu §§ 2 bis 10:
Bei	Inkrafttreten	dieser	Anlage	bestehende	Gleitzeitre-

gelungen	bleiben	unberührt.

§ 11 Allgemeine Eingruppierungsregelungen

(1)	 Die	Eingruppierungen	der	Ärztinnen	und	Ärzte	rich-
tet	sich	nach	den	Tätigkeitsmerkmalen	des	§	12.	Die	Ärz-
tin/der	Arzt	erhält	das	Entgelt	nach	der	Entgeltgruppe,	in	
der	sie/er	eingruppiert	ist.

(2)	 Die	Ärztin/der	Arzt	ist	in	der	Entgeltgruppe	eingrup-
piert,	deren	Tätigkeitsmerkmalen	die	gesamte	von	ihr/ihm	
nicht	 nur	 vorübergehend	 auszuübende	 Tätigkeit	 ent-
spricht.

Die	gesamte	auszuübende	Tätigkeit	entspricht	den	Tä-
tigkeitsmerkmalen	 einer	 Entgeltgruppe,	 wenn	 zeitlich	
mindestens	 zur	 Hälfte	 Arbeitsvorgänge	 anfallen,	 die	 für	
sich	genommen	die	Anforderungen	eines	Tätigkeitsmerk-
mals	 oder	 mehrerer	 Tätigkeitsmerkmale	 dieser	 Entgelt-
gruppe	erfüllen.	Kann	die	Erfüllung	einer	Anforderung	 in	
der	Regel	erst	bei	der	Betrachtung	mehrerer	Arbeitsvor-
gänge	 festgestellt	 werden,	 sind	 diese	 Arbeitsvorgänge	
für	die	Feststellung,	ob	diese	Anforderung	erfüllt	ist,	inso-
weit	 zusammen	 zu	 beurteilen.	 Ist	 in	 einem	 Tätigkeits-
merkmal	als	Anforderung	eine	Voraussetzung	der	Person	
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Anmerkung zu Absatz 2:
Leistungsbezogene	 Stufenaufstiege	 unterstützen	 ins-

besondere	die	Anliegen	der	Personalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei	Leistungsminderungen,	die	auf	einem	anerkannten	

Arbeitsunfall	 oder	einer	Berufskrankheit	 gemäß	§	8	und	
§	9	SGB	VII	beruhen,	ist	diese	Ursache	in	geeigneter	Wei-
se	zu	berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die	Mitwirkung	der	Kommission	erfasst	nicht	die	Ent-

scheidung	über	die	leistungsbezogene	Stufenzuordnung.

(3)	 Den	 Zeiten	 in	 einer	 ärztlichen	 Tätigkeit	 im	 Sinne	
des	§	14	Abs.	1	stehen	gleich:

a)	 Schutzfristen	nach	dem	Mutterschutzgesetz,
b)	 Zeiten	 einer	 Arbeitsunfähigkeit	 nach	 Abschnitt	 XII	

der	Anlage	1	zu	den	AVR	bis	zu	26	Wochen,
c)	 Zeiten	eines	bezahlten	Urlaubs,
d)	 Zeiten	eines	Sonderurlaubs,	bei	denen	der	Dienst-

geber	vor	dem	Antritt	schriftlich	ein	dienstliches	bzw.	be-
triebliches	Interesse	anerkannt	hat,

e)	 Zeiten	der	vorübergehenden	Übertragung	einer	hö-
herwertigen	Tätigkeit.

Zeiten,	in	denen	Ärztinnen	und	Ärzte	mit	einer	kürzeren	
als	 der	 regelmäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	 eines	
entsprechenden	 Vollbeschäftigten	 beschäftigt	 waren,	
werden	voll	angerechnet.

(4)	 Bei	einer	Eingruppierung	 in	eine	höhere	oder	eine	
niedrigere	 Entgeltgruppe	 erhält	 die	 Ärztin/der	 Arzt	 vom	
Beginn	des	Monats	an,	in	dem	die	Veränderung	wirksam	
wird,	das	Tabellenentgelt	der	sich	aus	§	14	Abs.	1	erge-
benden	Stufe.	Ist	eine	Ärztin/ein	Arzt,	die/der	in	der	Ent-
geltgruppe	II	eingruppiert	und	der	Stufe	6	zugeordnet	ist	
(§	 14	 Abs.1	 Buchst.	 b),	 in	 die	 Entgeltgruppe	 III	 höher-
gruppiert	und	dort	der	Stufe	1	zugeordnet	(§	12	Buchst.	
c,	§	14	Abs.1)	worden,	erhält	die	Ärztin/der	Arzt	so	lange	
das	Tabellenentgelt	der	Entgeltgruppe	II	Stufe	6,	bis	sie/
er	Anspruch	auf	ein	Entgelt	hat,	das	das	Tabellenentgelt	
der	Entgeltgruppe	II	Stufe	6	übersteigt.

(5)	 Soweit	 es	 zur	 regionalen	 Differenzierung,	 zur	 De-
ckung	des	Personalbedarfs	oder	zur	Bindung	von	qualifi-
zierten	 Fachkräften	 erforderlich	 ist,	 kann	 Ärztinnen	 und	
Ärzten	 im	 Einzelfall,	 abweichend	 von	 dem	 sich	 aus	 der	
nach	§	14	und	§	15	Abs.	4	ergebenden	Stufe	ihrer/seiner	
jeweiligen	 Entgeltgruppe	 zustehenden	 Entgelts,	 ein	 um	
bis	 zu	 zwei	 Stufen	 höheres	 Entgelt	 ganz	 oder	 teilweise	
vorweg	gewährt	werden.	Haben	Ärztinnen	und	Ärzte	be-
reits	die	Endstufe	ihrer	jeweiligen	Entgeltgruppe	erreicht,	
kann	ihnen	unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	1	ein	
bis	zu	20	v.	H.	der	Stufe	2	ihrer	jeweiligen	Entgeltgruppe	
höheres	Entgelt	gezahlt	werden.

§ 16 Leistungs-, erfolgsorientierte Entgelte  
und/oder Sozialkomponente

(1)	 Die	leistungs-	und/oder	erfolgsorientierten	Entgelte	
sollen	dazu	beitragen,	die	caritativen	Dienstleistungen	zu	
verbessern.	Zugleich	sollen	Motivation,	Eigenverantwor-
tung	und	Führungskompetenz	gestärkt	werden.	Die	Kin-
der-,	 Sozial-	 und	 Familienkomponente	 soll	 dazu	 beitra-
gen,	die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	zu	fördern.

(2)	 Für	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 kann	 eine	 Leistungsprä-
mie,	eine	am	Unternehmenserfolg	orientierte	Erfolgsprä-
mie	und/oder	eine	Sozialkomponente	nur	durch	eine	er-

dem	Umfang,	der	dem	Anteil	ihrer	individuell	vereinbarten	
durchschnittlichen	 Arbeitszeit	 an	 der	 regelmäßigen	 Ar-
beitszeit	 vergleichbarer	 vollzeitbeschäftigter	 Ärztinnen	
und	Ärzte	entspricht.

§ 14 Stufen der Entgelttabelle

(1)	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 erreichen	 die	 jeweils	 nächste	
Stufe	 –	 in	 Abhängigkeit	 von	 ihrer	 Leistung	 gemäß	 §	 15	
Abs.	2	–	nach	den	Zeiten	einer	Tätigkeit	innerhalb	dersel-
ben	Entgeltgruppe	bei	ihrem	Dienstgeber	(Stufenlaufzeit)	
und	zwar	in

a) Entgeltgruppe I

Stufe	2:	 nach	einjähriger	ärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	3:	 nach	zweijähriger	ärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	4:	 nach	dreijähriger	ärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	5:	 nach	vierjähriger	ärztlicher	Tätigkeit,

b) Entgeltgruppe II

Stufe	2:	 nach	dreijähriger	fachärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	3:	 nach	sechsjähriger	fachärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	4:	 nach	achtjähriger	fachärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	5:	 nach	zehnjähriger	fachärztlicher	Tätigkeit,
Stufe	6:	 nach	zwölfjähriger	fachärztlicher	Tätigkeit,

c) Entgeltgruppe III

Stufe	2:	 nach	dreijähriger	oberärztlicher	Tätigkeit.

(2)	 Bei	der	Anrechnung	von	Vorbeschäftigungen	wer-
den	in	der	Entgeltgruppe	I	Zeiten	ärztlicher	Tätigkeit	an-
gerechnet.	Eine	Tätigkeit	als	Ärztin/Arzt	im	Praktikum	gilt	
als	ärztliche	Tätigkeit.	In	der	Entgeltgruppe	II	werden	Zei-
ten	fachärztlicher	Tätigkeit	in	der	Regel	angerechnet.	Zei-
ten	 einer	 vorhergehenden	 beruflichen	 Tätigkeit	 können	
angerechnet	werden,	wenn	sie	für	die	vorgesehene	Tätig-
keit	förderlich	sind.

Anmerkung zu Absatz 2:
Zeiten	ärztlicher	Tätigkeit	 im	Sinne	der	Sätze	1	bis	3,	

die	im	Ausland	abgeleistet	worden	sind,	sind	nur	solche,	
die	von	einer	Ärztekammer	im	Gebiet	der	Bundesrepublik	
Deutschland	 als	 der	 inländischen	 ärztlichen	 Tätigkeit	
gleichwertig	anerkannt	werden.

§ 15 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	 Ärztinnen	und	Ärzte	erhalten	von	Beginn	des	Mo-
nats	an,	in	dem	die	nächste	Stufe	erreicht	wird,	das	Ta-
bellenentgelt	nach	der	neuen	Stufe.

(2)	 Bei	Leistungen	der	Ärztin/des	Arztes,	die	erheblich	
über	dem	Durchschnitt	liegen,	kann	die	erforderliche	Zeit	
für	das	Erreichen	der	Stufen	2	bis	5	jeweils	verkürzt	wer-
den.	 Bei	 Leistungen,	 die	 erheblich	 unter	 dem	 Durch-
schnitt	 liegen,	 kann	 die	 erforderliche	 Zeit	 für	 das	 Errei-
chen	der	Stufe	2	bis	5	jeweils	verlängert	werden.	Bei	ei-
ner	Verlängerung	der	Stufenlaufzeit	hat	der	Dienstgeber	
jährlich	zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	die	Verlän-
gerung	 noch	 vorliegen.	 Für	 die	 Beratung	 von	 schriftlich	
begründeten	Beschwerden	von	Ärztinnen	und	Ärzten	ge-
gen	 eine	 Verlängerung	 nach	 Satz	 2	 bzw.	 3	 ist	 eine	 be-
triebliche	Kommission	zuständig.	Die	Mitglieder	der	be-
trieblichen	Kommission	werden	je	zur	Hälfte	vom	Dienst-
geber	 und	 von	 der	 Mitarbeitervertretung	 benannt;	 sie	
müssen	 der	 Einrichtung	 angehören	 und,	 soweit	 sie	 von	
der	 Mitarbeitervertretung	 benannt	 werden,	 unter	 diese	
Regelung	fallen.	Der	Dienstgeber	entscheidet	auf	Vorlage	
der	Kommission	darüber,	ob	und	in	welchem	Umfang	der	
Beschwerde	abgeholfen	werden	soll.
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gänzende	 Dienstvereinbarung	 mit	 der	 Mitarbeitervertre-
tung	nach	§	38	MAVO	eingeführt	werden.

(3)	 Eine	 Dienstvereinbarung	 zur	 Leistungsprämie	 hat	
folgende	Regelungen	zu	enthalten:

a)	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 können	 eine	 Leistungsprämie	
auf	der	Grundlage	einer	Zielvereinbarung	erhalten.

b)	 Die	 Zielvereinbarungen	 können	 auch	 mit	 Gruppen	
von	Ärztinnen	und	Ärzten	abgeschlossen	werden.

c)	 Eine	Zielvereinbarung	in	diesem	Sinne	ist	eine	frei-
willig	eingegangene,	verbindliche	Abrede	zwischen	dem	
Dienstgeber	bzw.	in	seinem	Auftrag	dem	Vorgesetzen	ei-
nerseits	 und	 der	 Ärztin/dem	 Arzt	 bzw.	 allen	 Mitgliedern	
einer	 Gruppe	 von	 Ärztinnen	 und/oder	 Ärzten	 anderer-
seits;	sie	bedarf	der	Schriftform.

d)	 Zielvereinbarungen	können	 insbesondere	 in	Bezug	
auf	abteilungs-	oder	klinikspezifische	Fort-	oder	Weiter-
bildungen	 abgeschlossen	 werden.	 Soweit	 eine	 Zielver-
einbarung	 in	 Bezug	 auf	 Fort-	 und	 Weiterbildung	 abge-
schlossen	 wird,	 ist	 die	 Kostenübernahme	 durch	 den	
Dienstgeber	 oder	 einen	 Dritten	 sowie	 die	 zusätzliche	
Freistellung	unter	Fortzahlung	der	Bezüge	zu	regeln.

e)	 Wird	vom	Dienstgeber	bzw.	der	Ärztin/dem	Arzt	der	
Wunsch	 nach	 Abschluss	 einer	 Zielvereinbarung	 geäu-
ßert,	ist	ein	Gespräch	zu	führen,	um	die	Möglichkeit	des	
Abschlusses	 einer	 Zielvereinbarung	 zu	 prüfen;	 ein	 An-
spruch	 auf	 Abschluss	 einer	 Zielvereinbarung	 besteht	
nicht.

f)	 Die	 Leistungsprämie	 ist	 nicht	 zusatzversorgungs-
pflichtig.

g)	 Zur	Umsetzung	der	Einführung	einer	Leistungsprä-
mie	kann	der	Dienstgeber	ein	klinik-	oder	abteilungsbe-
zogenes	Budget	zur	Verfügung	stellen.

(4)	 Eine	Dienstvereinbarung	zur	Erfolgsprämie	hat	fol-
gende	Regelungen	zu	enthalten:

a)	 An	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 kann	 eine	 am	 Unterneh-
menserfolg	orientierte	Erfolgsprämie	gezahlt	werden.

b)	 Die	 für	 die	 Erfolgsprämie	 relevanten	 wirtschaftli-
chen	 Unternehmensziele	 legt	 die	 Unternehmensführung	
zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahres	fest.

c)	 Die	Erfolgsprämie	ist	nicht	zusatzversorgungspflich-
tig.

d)	 Zur	Umsetzung	der	Einführung	einer	Erfolgsprämie	
kann	der	Dienstgeber	ein	klinik-	oder	abteilungsbezoge-
nes	Budget	zur	Verfügung	stellen.

(5)	 Die	 Dienstvereinbarung	 zu	 einer	 Kinder-,	 Sozial-	
und	 Familienkomponente	 kann	 insbesondere	 folgende	
Inhalte	regeln:

a)	 Geltungsbereich;
b)	 Regelung	 zu	 Entgeltausfallzeiten	 (z.	B.	 Krankheit,	

Elternzeit);
c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-

mission,	die	paritätisch	vom	Dienstgeber	und	der	Mitar-
beitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	ein	System	zur	Sozialkomponen-
te;

f)	 Festlegung	von	Kriterien	für	die	Sozialkomponente;
g)	 Regelungen	zu	den	Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-

weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt.

§ 17 Zusatzurlaub

(1)	 Ärztinnen	 und	 Ärzte,	 die	 ständig	 Wechselschicht	
nach	§	5	Abs.	1	oder	ständig	Schichtarbeit	nach	§	5	Abs.	

2	 leisten	und	denen	die	Zulage	nach	§	7	Abs.	4	Satz	1	
oder	Abs.	5	Satz	1	zusteht,	erhalten

a)	 bei	Wechselschichtarbeit	für	je	zwei	zusammenhän-
gende	Monate	und

b)	 bei	 Schichtarbeit	 für	 je	 vier	 zusammenhängende	
Monate

einen	Arbeitstag	Zusatzurlaub.

(2)	 Im	Falle	nicht	ständiger	Wechselschichtarbeit	und	
nicht	ständiger	Schichtarbeit	soll	bei	annährend	gleicher	
Belastung	die	Gewährung	zusätzlicher	Urlaubstage	durch	
Dienstvereinbarung	geregelt	werden.

(3)	 Ärztinnen	und	Ärzte	erhalten	bei	einer	Leistung	im	
Kalenderjahr	von	mindestens

150	Nachtarbeitsstunden	 1	Arbeitstag
300	Nachtarbeitsstunden	 2	Arbeitstage
450	Nachtarbeitsstunden	 3	Arbeitstage
600	Nachtarbeitsstunden	 4	Arbeitstage

Zusatzurlaub	 im	 Kalenderjahr.	 Nachtarbeitsstunden,	 die	
in	Zeiträumen	geleistet	werden,	 für	die	Zusatzurlaub	 für	
Wechselschicht-	oder	Schichtarbeit	zusteht,	bleiben	un-
berücksichtigt.

(4)	 Die	 Ärztin/Der	 Arzt	 erhält	 für	 die	 Zeit	 der	 Bereit-
schaftsdienste	 in	 den	 Nachtstunden	 (§	 5	 Abs.	 3)	 einen	
Zusatzurlaub	 in	Höhe	von	zwei	Arbeitstagen	pro	Kalen-
derjahr,	 sofern	 mindestens	 288	 Stunden	 der	 Bereit-
schaftsdienste	kalenderjährlich	in	die	Zeit	zwischen	21.00	
bis	6.00	Uhr	fallen.	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	Bei	
Teilzeitkräften	 ist	 die	 Zahl	 der	 nach	 Satz	 1	 geforderten	
Bereitschaftsdienststunden	entsprechend	dem	Verhältnis	
ihrer	individuell	vereinbarten	durchschnittlichen	regelmä-
ßigen	Arbeitszeit	zur	regelmäßigen	Arbeitszeit	vergleich-
barer	vollzeitbeschäftigter	Ärztinnen	und	Ärzte	zu	kürzen.	
Ist	 die	 vereinbarte	 Arbeitszeit	 im	 Durchschnitt	 des	 Ur-
laubsjahres	auf	weniger	als	fünf	Arbeitstage	in	der	Kalen-
derwoche	verteilt,	ist	der	Zusatzurlaub	in	entsprechender	
Anwendung	des	§	3	Abs.	5	Unterabs.	2	und	4	der	Anlage	
14	zu	den	AVR	zu	ermitteln.

(5)	 Zusatzurlaub	nach	dieser	Regelung	und	sonstigen	
Bestimmungen	mit	Ausnahme	von	§	125	SGB	IX	wird	nur	
bis	zu	insgesamt	sechs	Arbeitstagen	im	Kalenderjahr	ge-
währt.	Erholungsurlaub	und	Zusatzurlaub	(Gesamturlaub)	
dürfen	 im	 Kalenderjahr	 zusammen	 35	 Arbeitstage,	 bei	
Zusatzurlaub	 wegen	 Wechselschichtarbeit	 36	 Arbeitsta-
ge	nicht	überschreiten.	Bei	Ärztinnen	und	Ärzten,	die	das	
50.	 Lebensjahr	 vollendet	 haben,	 gilt	 abweichend	 von	
Satz	2	eine	Höchstgrenze	von	36	Arbeitstagen;	§	3	Abs.	4	
Satz	1	der	Anlage	14	zu	den	AVR	gilt	entsprechend.

(6)	 Im	Übrigen	gelten	die	§§	1	bis	3	der	Anlage	14	zu	
den	 AVR	 mit	 Ausnahme	 von	 §	 1	 Abs.	 6	 Unterabsatz	 2	
Satz	1	entsprechend.

Anmerkungen zu den Absätzen 1 und 2:
Der	Anspruch	auf	Zusatzurlaub	bemisst	sich	nach	der	

abgeleisteten	 Schicht-	 oder	 Wechselschichtarbeit	 und	
entsteht	im	laufenden	Jahr,	sobald	die	Voraussetzungen	
nach	Abs.	1	erfüllt	sind.	Für	die	Feststellung,	ob	ständige	
Wechselschichtarbeit	 oder	 ständige	 Schichtarbeit	 vor-
liegt,	ist	eine	Unterbrechung	durch	Arbeitsbefreiung,	Frei-
zeitausgleich,	 bezahltem	 Urlaub	 oder	 Arbeitsunfähigkeit	
in	 den	 Grenzen	 von	 Abschnitt	 XII	 der	 Anlage	 1	 zu	 den	
AVR	unschädlich.
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Anhang B zur Anlage 30: Überleitungs- und Besitz-
standsregelung

Präambel

Zweck	dieser	Regelung	ist	es,	zum	einen	sicherzustel-
len,	dass	die/der	einzelne	Ärztin	/	Arzt	nach	der	Überlei-
tung	 in	die	Anlage	30	zu	den	AVR	durch	diese	Überlei-
tung	keine	geringere	Vergleichsjahresvergütung	hat.	Zum	
anderen	 soll	 erreicht	 werden,	 dass	 die	 Einrichtung	 bei	
Anwendung	der	Anlagen	30	bis	33	zu	den	AVR	durch	die	
Überleitung	 finanziell	 nicht	 überfordert	 wird	 (Überforde-
rungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	Übergangs-	und	Besitzstandsregelung	gilt	für	
alle	Ärztinnen	und	Ärzte	im	Sinne	des	§	1	der	Anlage	30	zu	
den	AVR,	die	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	30	
zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regionalkom-
mission	 in	einem	Dienstverhältnis	gestanden	haben, das	
am	 Tag	 des	 Inkrafttretens	 der	 Anlage	 30	 zu	 den	 AVR	
durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkommission	 im	
Geltungsbereich	 der	 AVR	 fortbesteht,	 für	 die	 Dauer	 des	
ununterbrochen	fortbestehenden	Arbeitsverhältnisses.

(2)	 Ein	 Dienstverhältnis	 besteht	 auch	 ununterbrochen	
fort	bei	der	Verlängerung	eines	befristeten	Dienstvertra-
ges.	Unterbrechungen	von	bis	zu	einem	Monat	sind	un-
schädlich.

§ 2 Überleitung

Ärztinnen	und	Ärzte	gemäß	§	1	der	Anlage	30	zu	den	
AVR	werden	so	in	das	neue	System	übergeleitet,	als	ob	
sie	seit	dem	Zeitpunkt,	 seit	dem	sie	ununterbrochen	 im	
Geltungsbereich	der	AVR	oder	im	sonstigen	Bereich	der	
katholischen	Kirche	 tätig	waren	nach	Anlage	30	zu	den	
AVR	eingruppiert	und	eingestuft	worden	wären.

§ 3 Besitzstandsregelung

(1)	 Ärztinnen	 und	 Ärzte,	 deren	 bisherige	 Vergütung	
(Vergleichsvergütung)	 das	 ihnen	 am	 Tag	 des	 Inkrafttre-
tens	der	Anlage	30	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	je-
weiligen	 Regionalkommission zustehende	 Entgelt	 über-
steigt,	erhalten	eine	Besitzstandszulage.

(2)	 Die	monatliche	Besitzstandszulage	wird	als	Unter-
schiedsbetrag	 zwischen	 der	 Vergleichsjahresvergütung	
(Abs.	 3)	 und	 dem	 Jahresentgelt	 (Abs.	 4),	 jeweils	 geteilt	
durch	12,	errechnet.	Bei	der	Vergleichsberechnung	sind	
die	neuen	Werte	aus	der	zeitgleich	mit	dem	Inkrafttreten	

Anhang A zur Anlage 30: Ärztinnen und Ärzte

Tabelle AVR Ärztinnen und Ärzte  
(gültig ab 1.5.2010)  
(monatlich in Euro)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

IV 7.265,10 – – – – –

III 6.176,10 6.539,11 – – – –

II 4.930,79 5.344,22 5.707,23 5.918,98 6.125,68 6.332,38

I 3.735,91 3.947,67 4.098,91 4.361,08 4.673,67 –

§ 19 Führung auf Zeit

(1)	 Führungspositionen	können	als	befristetes	Dienst-
verhältnis	bis	zur	Dauer	von	vier	Jahren	vereinbart	wer-
den.	Es	ist	eine	höchstens	dreimalige	Verlängerung	bis	zu	
einer	Gesamtdauer	von	zwölf	Jahren	zulässig.	Die	allge-
meinen	 Vorschriften	 über	 die	 Probezeit	 und	 die	 beider-
seitigen	Kündigungsrechte	bleiben	unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 zugewiesenen	 Tätig-
keiten	mit	Weisungsbefugnis.

(3)	 Besteht	bereits	ein	Dienstverhältnis	mit	demselben	
Dienstgeber,	kann	der	Ärztin/dem	Arzt	vorübergehend	ei-
ne	 Führungsposition	 bis	 zu	 dem	 in	 Abs.	 1	 genannten	
Fristen	übertragen	werden.	Der	Ärztin/dem	Arzt	wird	 für	
die	Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	gewährt	in	Höhe	
des	 Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgel-
ten	nach	der	bisherigen	Entgeltgruppe	und	dem	sich	bei	
Höhergruppierung	nach	§	15	Abs.	4	ergebenden	Tabel-
lenentgelt,	 zuzüglich	eines	Zuschlages	von	75	v.	H.	des	
Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	
der	 Entgeltgruppe,	 die	 der	 übertragenen	 Funktion	 ent-
spricht,	 zur	 nächst	 höheren	 Entgeltgruppe	 nach	 §	 15	
Abs.	4.	Nach	Fristablauf	erhält	die	Ärztin/der	Arzt	eine	der	
bisherigen	 Eingruppierung	 entsprechende	 Tätigkeit;	 der	
Zuschlag	entfällt.

§ 18 Führung auf Probe

(1)	 Führungspositionen	können	als	befristetes	Dienst-
verhältnis	bis	zur	Gesamtdauer	von	zwei	Jahren	verein-
bart	 werden.	 Innerhalb	 dieser	 Gesamtdauer	 ist	 eine	
höchstens	zweimalige	Verlängerung	des	Dienstvertrages	
zulässig.	 Die	 beiderseitigen	 Kündigungsrechte	 bleiben	
unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 zugewiesenen	 Tätig-
keiten	mit	Weisungsbefugnis.

(3)	 Besteht	bereits	ein	Dienstverhältnis	mit	demselben	
Dienstgeber,	kann	der	Ärztin/dem	Arzt	vorübergehend	ei-
ne	 Führungsposition	 bis	 zu	 der	 in	 Absatz	 1	 genannten	
Gesamtdauer	 übertragen	 werden.	 Der	 Ärztin/dem	 Arzt	
wird	für	die	Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	in	Höhe	
des	 Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgel-
ten	nach	der	bisherigen	Entgeltgruppe	und	dem	sich	bei	
Höhergruppierung	nach	§	15	Abs.	4	ergebenden	Tabel-
lenentgelt	 gewährt.	 Nach	 Fristablauf	 endet	 die	 Erpro-
bung.	Bei	Bewährung	wird	die	Führungsfunktion	auf	Dau-
er	 übertragen;	 ansonsten	 erhält	 die	 Ärztin/der	 Arzt	 eine	
der	bisherigen	Eingruppierung	entsprechende	Tätigkeit.
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(3)	 Bei	der	Ermittlung	der	Mehrkosten	sind	ausschließ-
lich	die	Steigerungen	der	Gesamtpersonalkosten	der	Ein-
richtung	zu	berücksichtigen,	die	unmittelbar	durch	Über-
leitung	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	in	die	Anla-
gen	 30	 bis	 33	 zu	 den	 AVR	 entstehen.	 Mehrkosten,	 die	
durch	Neueinstellungen	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beitern	und	durch	strukturelle	Veränderungen	bei	Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeitern,	die	nicht	in	die	Anlagen	30	
bis	 33	 zu	 den	 AVR	 überführt	 wurden	 (Stufenaufstiege,	
Tätigkeits-	 oder	 Bewährungsaufstiege,	 Kinderzulagen	
oder	andere	Zulagen),	entstehen,	bleiben	bei	der	Ermitt-
lung	 der	 Mehrkosten	 unberücksichtigt.	 Administrative	
Mehrkosten,	die	durch	die	Überleitung	entstehen,	bleiben	
ebenfalls	unberücksichtigt.

(4)	 Macht	 der	 Dienstgeber	 von	 der	 Anwendung	 der	
Überforderungsklausel	Gebrauch,	erhöht	sich	die	Besitz-
standszulage	der	Bestandsmitarbeiter	für	die	Dauer	die-
ser	Maßnahme	entsprechend.

(5)	 Die	 Entscheidung	 über	 die	 Anwendung	 der	 Über-
forderungsklausel	 und	 die	 dafür	 maßgeblichen	 Berech-
nungen	 sind	 der	 zuständigen	 Mitarbeitervertretung	 vor-
zulegen	und	zu	erläutern.	Die	Entscheidung	ist	ferner	ei-
nem	 Ausschuss	 der	 Bundeskommission	 der	 Arbeits-
rechtlichen	 Kommission	 anzuzeigen.	 Dazu	 sind	 die	 ver-
gleichenden	 Gesamtpersonalkostenberechnungen	 vor-
zulegen.	Der	Ausschuss	der	Bundeskommission	der	Ar-
beitsrechtlichen	 Kommission	 führt	 eine	 reine	 Miss-
brauchskontrolle	durch.“

2. Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 genann-
ten Tabellenentgelte und sonstigen Entgeltbestandteile 
sowie den Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit und des Zusatzurlaubs als mittlere Werte bis 
zum 31. 12. 2012 fest.

Soweit bis zum 31. 12. 2012 Tarifverträge zwischen der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und 
dem Marburger Bund für Mitarbeiter im Sinne dieser An-
lage beschlossen werden und diese Tarifverträge Abwei-
chungen von den hier aufgenommenen Regelungen und 
Tabellenentgelten vorgeben, berät hierüber zunächst die 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
Fasst sie innerhalb von 6 Monaten nach dem Datum des 
jeweiligen Tarifvertrages keinen Beschluss, gelten die Ab-
weichungen dieses Tarifvertrages bis zum 31. 12. 2012 als 
neue mittlere Werte.

Die Bundeskommission legt für die mittleren Werte ei-
ne Bandbreite von 20 v. H. nach oben und unten fest.

3. Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

der	Anlage	30	zu	den	AVR	von	der	Regionalkommission	
festgelegten	Vergütungstabelle	zugrunde	zu	legen.

(3)	 Die	 Vergleichsjahresvergütung	 errechnet	 sich	 als	
das	12-Fache	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anla-
ge	30	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission	zustehenden	Monatsvergütung	zuzüglich	
des	 Urlaubsgeldes	 gemäß	 Anlage	 14	 und	 der	 Weih-
nachtszuwendung	gemäß	Abschnitt	XIV	Anlage	1	zu	den	
AVR.

Zur	Monatsvergütung	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gehö-
ren	die	Regelvergütung	gemäß	Abschnitt	III	der	Anlage	1,	
die	 Kinderzulage	 gemäß	 Abschnitt	 V	 der	 Anlage	 1,	 Be-
sitzstandszulagen	 gemäß	 Anlage	 1b	 zu	 den	 AVR	 und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(4)	 Das	Jahresentgelt	errechnet	sich	als	das	12-Fache	
des	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anlage	30	zu	den	AVR	
durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regionalkommission zu-
stehenden	 Monatsentgelts	 zuzüglich	 des	 Leistungsent-
gelts	gemäß	§	16	der	Anlage	30	zu	den	AVR.

Zum	Monatsentgelt	im	Sinne	dieser	Vorschrift	gehören	
das	 Tabellenentgelt	 gemäß	 §	 13	 der	 Anlage	 30	 zu	 den	
AVR	 i.	V.	m.	Anhang	A	der	Anlage	30	 zu	den	AVR	und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(5)	 Ruht	das	Dienstverhältnis	oder	besteht	anstelle	ei-
ner	Beurlaubung	eine	Teilzeitbeschäftigung	während	der	
Elternzeit	 oder	 während	 einer	 Beurlaubung	 nach	 Ab-
schnitt	III	§	10	der	Anlage	14	zu	den	AVR,	ist	die	Monats-
vergütung	so	zu	berechnen,	als	ob	die	Ärztin/der	Arzt	im	
Monat	nach	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	30	zu	den	AVR	
durch	Beschluss	der	 jeweiligen	Regionalkommission	die	
Tätigkeit	 im	 selben	 Umfang	 wie	 vor	 der	 Beurlaubung	
bzw.	vor	dem	Ruhen	wieder	aufgenommen	hätte.

(6)	 Verringert	sich	nach	dem	Tag	des	Inkrafttretens	der	
Anlage	 30	 zu	 den	 AVR	 durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	
Regionalkommission die	 individuelle	 regelmäßige	 Ar-
beitszeit	 der	 Ärztin/des	 Arztes,	 reduziert	 sich	 ihre/seine	
Besitzstandszulage	 im	selben	Verhältnis,	 in	dem	die	Ar-
beitszeit	verringert	wird;	erhöht	sich	die	Arbeitszeit,	bleibt	
die	Besitzstandszulage	unverändert.	Erhöht	sich	nach	ei-
ner	Verringerung	der	Arbeitszeit	diese	wieder,	so	lebt	die	
Besitzstandszulage	 im	 gleichen	 Verhältnis	 wie	 die	 Ar-
beitszeiterhöhung,	höchstens	bis	zur	ursprünglichen	Hö-
he,	wieder	auf.

(7)	 Die	kinderbezogenen	Entgeltbestandteile	gem.	Ab-
schnitt	V	der	Anlage	1	zu	den	AVR,	die	in	die	Berechnung	
der	 Besitzstandszulage	 nach	 Abs.	 2	 und	 Abs.	 3	 einflie-
ßen,	 werden	 als	 Anteil	 der	 Besitzstandszulage	 fortge-
zahlt,	solange	für	diese	Kinder	Kindergeld	nach	dem	Ein-
kommensteuergesetz	(EStG)	oder	nach	dem	Bundeskin-
dergeldgesetz	 (BKGG)	 gezahlt	 wird	 oder	 ohne	 Berück-
sichtigung	des	§	64	oder	§	65	EStG	oder	des	§	3	oder	§	4	
BKGG	gezahlt	würde.	Mit	dem	Wegfall	der	Voraussetzun-
gen	reduziert	sich	die	Besitzstandszulage	entsprechend.

§ 4 Überforderungsklausel

(1)	 Soweit	 bei	 einem	 Vergleich	 der	 Gesamtpersonal-
kosten	vor	und	nach	der	Überleitung	umstellungsbeding-
te	Mehrkosten	von	mehr	als	3	v.	H.	entstehen,	kann	das	
Entgelt	 für	 längstens	 3	 Jahre	 um	 1,5	 v.	H.	 gekürzt	 wer-
den.

(2)	 Die	Gesamtpersonalkosten	errechnen	sich	aus	den	
Bruttopersonalkosten	der	Mitarbeiter	der	Einrichtung	und	
den	Arbeitgeberanteilen	zur	Sozialversicherung.
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(2)	 1Für	die	Berechnung	des	Durchschnitts	der	 regel-
mäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	 ist	 ein	 Zeitraum	 von	
bis	zu	einem	Jahr	zugrunde	zu	 legen.	2Abweichend	von	
Satz	1	kann	bei	Mitarbeitern,	die	ständig	Wechselschicht-	
oder	 Schichtarbeit	 zu	 leisten	 haben,	 ein	 längerer	 Zeit-
raum	zugrunde	gelegt	werden.

(3)	 1Soweit	es	die	dienstlichen	oder	betrieblichen	Ver-
hältnisse	zulassen,	wird	der	Mitarbeiter	am	24.	Dezember	
und	 am	 31.	 Dezember	 unter	 Fortzahlung	 des	 Entgelts	
von	 der	 Arbeit	 freigestellt.	 2Kann	 die	 Freistellung	 nach	
Satz	1	aus	dienstlichen	oder	betrieblichen	Gründen	nicht	
erfolgen,	 ist	 entsprechender	 Freizeitausgleich	 innerhalb	
von	 drei	 Monaten	 zu	 gewähren.	 3Die	 regelmäßige	 Ar-
beitszeit	 vermindert	 sich	 für	 den	 24.	 Dezember	 und		
31.	Dezember,	sofern	sie	auf	einen	Werktag	fallen,	um	die	
dienstplanmäßig	ausgefallenen	Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die	Verminderung	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	betrifft	

die	Mitarbeiter,	die	wegen	des	Dienstplans	frei	haben	und	
deshalb	ohne	diese	Regelung	nacharbeiten	müssten.

(4)	 Aus	 dringenden	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	
Gründen	 kann	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 Dienstvereinba-
rung	im	Rahmen	des	§	7	Abs.	1,	2	und	des	§	12	ArbZG	
von	 den	 Vorschriften	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 abgewi-
chen	werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In	vollkontinuierlichen	Schichtbetrieben	kann	an	Sonn-	

und	 Feiertagen	 die	 tägliche	 Arbeitszeit	 auf	 bis	 zu	 zwölf	
Stunden	 verlängert	 werden,	 wenn	 dadurch	 zusätzliche	
freie	Schichten	an	Sonn-	und	Feiertagen	erreicht	werden.

(5)	 Die	 Mitarbeiter	 sind	 im	 Rahmen	 begründeter	
dienstlicher	oder	betrieblicher	Notwendigkeiten	zur	Leis-
tung	 von	 Sonntags-,	 Feiertags-,	 Nacht-,	 Wechsel-
schicht-,	Schichtarbeit	sowie	–	bei	Teilzeitbeschäftigung	
aufgrund	dienstvertraglicher	Regelung	oder	mit	ihrer	Zu-
stimmung	 –	 zu	 Bereitschaftsdienst,	 Rufbereitschaft,	
Überstunden	und	Mehrarbeit	verpflichtet.

(6)	 1Durch	Dienstvereinbarung	kann	ein	wöchentlicher	
Arbeitszeitkorridor	 von	 bis	 zu	 45	 Stunden	 eingerichtet	
werden.	 2Die	 innerhalb	eines	Arbeitszeitkorridors	geleis-
teten	 zusätzlichen	 Arbeitsstunden	 werden	 im	 Rahmen	
des	nach	Absatz	2	Satz	1	festgelegten	Zeitraums	ausge-
glichen.

(7)	 1Durch	Dienstvereinbarung	kann	 in	der	Zeit	 von	6	
bis	 20	 Uhr	 eine	 tägliche	 Rahmenzeit	 von	 bis	 zu	 zwölf	
Stunden	eingeführt	werden.	2Die	 innerhalb	der	täglichen	
Rahmenzeit	geleisteten	zusätzlichen	Arbeitsstunden	wer-
den	 im	Rahmen	des	nach	Absatz	2	Satz	1	 festgelegten	
Zeitraums	ausgeglichen.

(8)	 Die	Absätze	6	und	7	gelten	nur	alternativ	und	nicht	
bei	Wechselschicht-	und	Schichtarbeit.

Anmerkung zu § 2:
1Gleitzeitregelungen	 sind	 unter	 Wahrung	 der	 jeweils	

geltenden	 Mitbestimmungsrechte	 unabhängig	 von	 den	
Vorgaben	zu	Arbeitszeitkorridor	und	Rahmenzeit	(Absät-
ze	6	und	7)	möglich.	2Sie	dürfen	keine	Regelungen	nach	
Absatz	4	enthalten.

§ 3 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

In	Ergänzung	zu	§	2	Abs.	3	Satz	3	und	Abs.	5	gilt	 für	
Sonn-	und	Feiertage	Folgendes:

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1

Teil 2

Pflege – Krankenhäuser

1.	 In den AVR wird folgende neue Anlage 31 einge-
fügt:

„Anlage 31:
Besondere Regelungen für Mitarbeiter im Pflegedienst 

in Krankenhäusern

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	 Anlage	 gilt	 für	 Mitarbeiter	 im	 Pflegedienst,	
die	in

a)	 Krankenhäusern,	 einschließlich	 psychiatrischer	
Fachkrankenhäuser,

b)	 medizinischen	Instituten	von	Krankenhäusern	oder
c)	 sonstigen	 Einrichtungen	 (z.	B.	 Reha-Einrichtungen,	

Kureinrichtungen),	 in	 denen	 die	 betreuten	 Personen	 in	
ärztlicher	 Behandlung	 stehen,	 wenn	 die	 Behandlung	
durch	in	den	Einrichtungen	selbst	beschäftigte	Ärztinnen	
oder	Ärzte	stattfindet,

beschäftigt	sind.

Anmerkung zu Absatz 1:
1Von	dem	Geltungsbereich	werden	auch	Fachabteilun-

gen	 (z.	B.	 Pflege-,	 Altenpflege-	 und	 Betreuungseinrich-
tungen)	 in	psychiatrischen	Zentren	bzw.	Rehabilitations-	
oder	 Kureinrichtungen	 erfasst,	 soweit	 diese	 mit	 einem	
psychiatrischen	 Fachkrankenhaus	 bzw.	 einem	 Kranken-
haus	desselben	Trägers	einen	Betrieb	bilden.2	Im	Übrigen	
werden	 Altenpflegeeinrichtungen	 eines	 Krankenhauses	
von	 dem	 Geltungsbereich	 der	 Anlage	 31	 nicht	 erfasst,	
auch	soweit	 sie	mit	einem	Krankenhaus	desselben	Trä-
gers	einen	Betrieb	bilden.

(2)	 Soweit	für	diese	Mitarbeiter	nachfolgend	nichts	an-
deres	bestimmt	ist,	finden	die	Vorschriften	des	Allgemei-
nen	Teils	und	der	Anlagen	der	AVR	Anwendung.	Die	§	2a,	
§	 9a	 und	 §	 12	 des	 Allgemeinen	 Teils,	 die	 Abschnitte	 I	
Abs.	a,	Ia,	II,	IIa,	IIIB,	IIIa,	V,	VII	und	XIV	der	Anlage	1,	die	
Anlagen	2a,	2c,	3a,	5,	6	und	6a	sowie	die	§	4	und	§	6	bis	
§	9	der	Anlage	14	zu	den	AVR	finden	keine	Anwendung.

§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 1Die	regelmäßige	Arbeitszeit	der	Mitarbeiter	beträgt	
ausschließlich	der	Pausen	durchschnittlich	38,5	Stunden	
wöchentlich.	Abweichend	davon	beträgt	die	regelmäßige	
Arbeitszeit	 für	die	Mitarbeiter	 im	Gebiet	der	neuen	Bun-
desländer	 Mecklenburg-Vorpommern,	 Brandenburg,	
Sachsen-Anhalt,	 Thüringen	 und	 Sachsen	 sowie	 in	 dem	
Teil	des	Landes	Berlin,	in	dem	das	Grundgesetz	bis	ein-
schließlich	 2.	 Oktober	 1990	 nicht	 galt,	 durchschnittlich	
40	 Stunden	 wöchentlich.	 2Die	 regelmäßige	 Arbeitszeit	
kann	 auf	 fünf	 Tage,	 aus	 notwendigen	 dienstlichen	 oder	
betrieblichen	Gründen	auch	auf	sechs	Tage	verteilt	wer-
den.
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(5)	 Nachtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 zwischen	 21	 Uhr	 und	
6	Uhr.

(6)	 Mehrarbeit	sind	die	Arbeitsstunden,	die	Teilzeitbe-
schäftigte	 über	 die	 vereinbarte	 regelmäßige	 Arbeitszeit	
hinaus	 bis	 zur	 regelmäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	
von	Vollbeschäftigten	(§	2	Abs.	1	Satz	1)	leisten.

(7)	 Überstunden	sind	die	auf	Anordnung	des	Dienstge-
bers	geleisteten	Arbeitsstunden,	die	über	die	im	Rahmen	
der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 von	 Vollbeschäftigten	 (§	 2	
Abs.	1	Satz	1)	 für	die	Woche	dienstplanmäßig	bzw.	be-
triebsüblich	 festgesetzten	 Arbeitsstunden	 hinausgehen	
und	 nicht	 bis	 zum	 Ende	 der	 folgenden	 Kalenderwoche	
ausgeglichen	werden.

(8)	 Abweichend	von	Absatz	7	sind	nur	die	Arbeitsstun-
den	Überstunden,	die

a)	 im	 Falle	 der	 Festlegung	 eines	 Arbeitszeitkorridors	
nach	§	2	Abs.	6	über	45	Stunden	oder	über	die	vereinbar-
te	Obergrenze	hinaus,

b)	 im	Falle	der	Einführung	einer	täglichen	Rahmenzeit	
nach	§	2	Abs.	7	außerhalb	der	Rahmenzeit,

c)	 im	 Falle	 von	 Wechselschicht-	 oder	 Schichtarbeit	
über	 die	 im	 Schichtplan	 festgelegten	 täglichen	 Arbeits-
stunden	einschließlich	der	im	Schichtplan	vorgesehenen	
Arbeitsstunden,	 die	 bezogen	 auf	 die	 regelmäßige	 wö-
chentliche	Arbeitszeit	im	Schichtplanturnus	nicht	ausge-
glichen	werden,

angeordnet	worden	sind.

§ 5 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	 1Der	 Dienstgeber	 darf	 Bereitschaftsdienst	 nur	 an-
ordnen,	 wenn	 zu	 erwarten	 ist,	 dass	 zwar	 Arbeit	 anfällt,	
erfahrungsgemäß	 aber	 die	 Zeit	 ohne	 Arbeitsleistung	
überwiegt.

(2)	 1Abweichend	von	den	§§	3,	5	und	6	Abs.	2	ArbZG	
kann	im	Rahmen	des	§	7	ArbZG	die	tägliche	Arbeitszeit	
im	Sinne	des	Arbeitszeitgesetzes	über	acht	Stunden	hin-
aus	verlängert	werden,	wenn	mindestens	die	acht	Stun-
den	überschreitende	Zeit	 im	Rahmen	von	Bereitschafts-
dienst	geleistet	wird,	und	zwar	wie	folgt:

a)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufe	 I	bis	 zu	 insge-
samt	maximal	16	Stunden	täglich;	die	gesetzlich	vorge-
schriebene	Pause	verlängert	diesen	Zeitraum	nicht,

b)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	II	und	III	bis	zu	
insgesamt	 maximal	 13	 Stunden	 täglich;	 die	 gesetzlich	
vorgeschriebene	Pause	verlängert	diesen	Zeitraum	nicht.

(3)	 1Im	Rahmen	des	§	7	ArbZG	kann	unter	den	Voraus-
setzungen

a)	 einer	Prüfung	alternativer	Arbeitszeitmodelle,
b)	 einer	Belastungsanalyse	gemäß	§	5	ArbSchG	und
c)	 ggf.	daraus	resultierender	Maßnahmen	zur	Gewähr-

leistung	des	Gesundheitsschutzes

aufgrund	einer	Dienstvereinbarung	von	den	Regelungen	
des	 Arbeitszeitgesetzes	 abgewichen	 werden.	 2Abwei-
chend	von	den	§§	3,	5	und	6	Abs.	2	ArbZG	kann	die	täg-
liche	 Arbeitszeit	 im	 Sinne	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 über	
acht	Stunden	hinaus	verlängert	werden,	wenn	in	die	Ar-
beitszeit	 regelmäßig	und	 in	erheblichem	Umfang	Bereit-
schaftsdienst	 fällt.	 3Hierbei	 darf	 die	 tägliche	 Arbeitszeit	
ausschließlich	der	Pausen	maximal	24	Stunden	betragen.

(4)	 1Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	3	Satz	1	
kann	die	 tägliche	Arbeitszeit	gemäß	§	7	Abs.	2a	ArbZG	
ohne	Ausgleich	verlängert	werden,	wobei

(1)	 1Die	Arbeitszeit	an	einem	gesetzlichen	Feiertag,	der	
auf	 einen	 Werktag	 fällt,	 wird	 durch	 eine	 entsprechende	
Freistellung	an	einem	anderen	Werktag	bis	zum	Ende	des	
dritten	Kalendermonats	–	möglichst	aber	schon	bis	zum	
Ende	 des	 nächsten	 Kalendermonats	 –	 ausgeglichen,	
wenn	 es	 die	 betrieblichen	 Verhältnisse	 zulassen.	 2Kann	
ein	 Freizeitausgleich	 nicht	 gewährt	 werden,	 erhält	 der	
Mitarbeiter	je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	ent-
fallenden	Anteils	des	monatlichen	Entgelts	der	jeweiligen	
Entgeltgruppe	und	Stufe	nach	Maßgabe	der	Entgelttabel-
le.	3Ist	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet,	ist	eine	Buchung	
gemäß	§	9	Abs.	3	zulässig.	4§	6	Abs.	1	Satz	2	Buchst.	d	
bleibt	unberührt.

(2)	 1Für	Mitarbeiter,	die	regelmäßig	nach	einem	Dienst-
plan	 eingesetzt	 werden,	 der	 Wechselschicht-	 oder	
Schichtdienst	 an	 sieben	 Tagen	 in	 der	 Woche	 vorsieht,	
vermindert	 sich	 die	 regelmäßige	 Wochenarbeitszeit	 um	
ein	 Fünftel	 der	 arbeitsvertraglich	 vereinbarten	 durch-
schnittlichen	Wochenarbeitszeit,	wenn	sie	an	einem	ge-
setzlichen	Feiertag,	der	auf	einen	Werktag	fällt,

a)	 Arbeitsleistung	zu	erbringen	haben	oder
b)	 nicht	wegen	des	Feiertags,	sondern	dienstplanmä-

ßig	nicht	zur	Arbeit	eingeteilt	sind	und	deswegen	an	an-
deren	Tagen	der	Woche	ihre	regelmäßige	Arbeitszeit	er-
bringen	müssen.

2Absatz	1	gilt	in	diesen	Fällen	nicht.	3§	6	Abs.	1	Satz	2	
Buchst.	d	bleibt	unberührt.

(3)	 1Mitarbeiter,	die	regelmäßig	an	Sonn-	und	Feierta-
gen	 arbeiten	 müssen,	 erhalten	 innerhalb	 von	 zwei	 Wo-
chen	zwei	 arbeitsfreie	Tage.	 2Hiervon	soll	 ein	 freier	Tag	
auf	einen	Sonntag	fallen.

§ 4 Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Wechselschichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	
Schichtplan/Dienstplan,	der	einen	regelmäßigen	Wechsel	
der	 täglichen	 Arbeitszeit	 in	 Wechselschichten	 vorsieht,	
bei	 denen	 der	 Mitarbeiter	 längstens	 nach	 Ablauf	 eines	
Monats	erneut	zu	mindestens	zwei	Nachtschichten	her-
angezogen	wird.	2Wechselschichten	sind	wechselnde	Ar-
beitsschichten,	 in	 denen	 ununterbrochen	 bei	 Tag	 und	
Nacht,	werktags,	sonntags	und	feiertags	gearbeitet	wird.	
3Nachtschichten	 sind	 Arbeitsschichten,	 die	 mindestens	
zwei	Stunden	Nachtarbeit	umfassen.

(2)	 Schichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	 Schicht-
plan,	der	 einen	 regelmäßigen	Wechsel	des	Beginns	der	
täglichen	 Arbeitszeit	 um	 mindestens	 zwei	 Stunden	 in	
Zeitabschnitten	von	längstens	einem	Monat	vorsieht,	und	
die	innerhalb	einer	Zeitspanne	von	mindestens	13	Stun-
den	geleistet	wird.

(3)	 Bereitschaftsdienst	leisten	Mitarbeiter,	die	sich	auf	
Anordnung	 des	 Dienstgebers	 außerhalb	 der	 regelmäßi-
gen	 Arbeitszeit	 an	 einer	 vom	 Dienstgeber	 bestimmten	
Stelle	 aufhalten,	 um	 im	 Bedarfsfall	 die	 Arbeit	 aufzuneh-
men.

(4)	 1Rufbereitschaft	leisten	Mitarbeiter,	die	sich	auf	An-
ordnung	 des	 Dienstgebers	 außerhalb	 der	 regelmäßigen	
Arbeitszeit	 an	 einer	 dem	 Dienstgeber	 anzuzeigenden	
Stelle	 aufhalten,	 um	 auf	 Abruf	 die	 Arbeit	 aufzunehmen.	
2Rufbereitschaft	 wird	 nicht	 dadurch	 ausgeschlossen,	
dass	Mitarbeiter	vom	Dienstgeber	mit	einem	Mobiltelefon	
oder	einem	vergleichbaren	technischen	Hilfsmittel	ausge-
stattet	sind.
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trieblichen	Verhältnisse	es	zulassen,	die	nach	Satz	2	zu	
zahlenden	 Zeitzuschläge	 entsprechend	 dem	 jeweiligen	
Vomhundertsatz	 einer	 Stunde	 in	 Zeit	 umgewandelt	 und	
ausgeglichen	werden.	 5Dies	gilt	 entsprechend	 für	Über-
stunden	als	solche.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei	Überstunden	richtet	sich	die	Vergütung	für	die	tat-

sächliche	 Arbeitsleistung	 nach	 der	 jeweiligen	 Entgelt-
gruppe	 und	 der	 individuellen	 Stufe,	 höchstens	 jedoch	
nach	der	Stufe	4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der	Freizeitausgleich	muss	 im	Dienstplan	besonders	

ausgewiesen	und	bezeichnet	werden.	2Falls	kein	Freizeit-
ausgleich	gewährt	wird,	werden	als	Vergütung	einschließ-
lich	des	Zeitzuschlags	und	des	auf	den	Feiertag	entfal-
lenden	Tabellenentgelts	höchstens	235	v.	H.	gezahlt.

(2)	 Für	 Arbeitsstunden,	 die	 keine	 Überstunden	 sind	
und	 die	 aus	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	 Gründen	
nicht	innerhalb	des	nach	§	2	Abs.	2	Satz	1	oder	2	festge-
legten	Zeitraums	mit	Freizeit	ausgeglichen	werden,	erhält	
der	Mitarbeiter	 je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	
entfallenden	 Anteils	 des	 Tabellenentgelts	 der	 jeweiligen	
Entgeltgruppe	und	Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:
Mit	dem	Begriff	 ,Arbeitsstunden‘	 sind	nicht	die	Stun-

den	gemeint,	die	im	Rahmen	von	Gleitzeitregelungen	im	
Sinne	 der	 Anmerkung	 zu	 §	 2	 anfallen,	 es	 sei	 denn,	 sie	
sind	angeordnet	worden.

(3)	 1Für	 die	 Rufbereitschaft	 wird	 eine	 tägliche	 Pau-
schale	je	Entgeltgruppe	bezahlt.	2Sie	beträgt	für	die	Tage	
Montag	bis	Freitag	das	Zweifache,	für	Samstag,	Sonntag	
sowie	 für	 Feiertage	 das	 Vierfache	 des	 Stundenentgelts	
nach	 Maßgabe	 der	 Entgelttabelle.	 3Maßgebend	 für	 die	
Bemessung	 der	 Pauschale	 nach	 Satz	 2	 ist	 der	 Tag,	 an	
dem	die	Rufbereitschaft	beginnt.	4Für	die	Arbeitsleistung	
innerhalb	der	Rufbereitschaft	außerhalb	des	Aufenthalts-
ortes	im	Sinne	des	§	4	Abs.	4	wird	die	Zeit	jeder	einzel-
nen	Inanspruchnahme	einschließlich	der	hierfür	erforder-
lichen	Wegezeiten	jeweils	auf	eine	volle	Stunde	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	mit	etwaigen	
Zeitzuschlägen	nach	Absatz	1	bezahlt.	5Wird	die	Arbeits-
leistung	 innerhalb	der	Rufbereitschaft	am	Aufenthaltsort	
im	Sinne	des	§	4	Abs.	4	 telefonisch	 (z.	B.	 in	Form	einer	
Auskunft)	 oder	 mittels	 technischer	 Einrichtungen	 er-
bracht,	 wird	 abweichend	 von	 Satz	 4	 die	 Summe	 dieser	
Arbeitsleistungen	auf	die	nächste	volle	Stunde	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	mit	etwaigen	
Zeitzuschlägen	nach	Absatz	1	bezahlt.	6Absatz	1	Satz	4	
gilt	 entsprechend,	 soweit	 die	Buchung	auf	das	Arbeits-
zeitkonto	nach	§	9	Abs.	3	Satz	2	zulässig	ist.	7Satz	1	gilt	
nicht	im	Falle	einer	stundenweisen	Rufbereitschaft.	8Eine	
Rufbereitschaft	im	Sinne	von	Satz	7	liegt	bei	einer	unun-
terbrochenen	Rufbereitschaft	von	weniger	als	zwölf	Stun-
den	vor.	 9In	diesem	Fall	wird	abweichend	von	den	Sät-
zen	2	und	3	für	jede	Stunde	der	Rufbereitschaft	12,5	v.	H.	
des	 Stundenentgelts	 nach	 Maßgabe	 der	 Entgelttabelle	
gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur	Ermittlung	der	Tage	einer	Rufbereitschaft,	 für	die	

eine	Pauschale	gezahlt	wird,	ist	auf	den	Tag	des	Beginns	
der	Rufbereitschaft	abzustellen.

(4)	 1Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	leis-
ten,	 erhalten	 eine	 Wechselschichtzulage	 von	 105	 Euro	
monatlich.	 2Mitarbeiter,	 die	 nicht	 ständig	 Wechsel-

a)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufe	I	eine	wöchent-
liche	 Arbeitszeit	 von	 bis	 zu	 maximal	 durchschnittlich	
58	Stunden,

b)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	 II	und	 III	eine	
wöchentliche	 Arbeitszeit	 von	 bis	 zu	 maximal	 durch-
schnittlich	54	Stunden	

zulässig	ist.

(5)	 1Für	den	Ausgleichszeitraum	nach	den	Absätzen	2	
bis	4	gilt	§	2	Abs.	2	Satz	1.

(6)	 1In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 Mitarbeiter	 Teilzeitarbeit	
gemäß	§	10	vereinbart	haben,	verringern	sich	die	Höchst-
grenzen	der	wöchentlichen	Arbeitszeit	 nach	den	Absät-
zen	 2	 bis	 4	 in	 demselben	 Verhältnis	 wie	 die	 Arbeitszeit	
dieser	 Mitarbeiter	 zu	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 der	
Vollbeschäftigten.	 2Mit	 Zustimmung	 des	 Mitarbeiters	
oder	aufgrund	von	dringenden	dienstlichen	oder	betrieb-
lichen	Belangen	kann	hiervon	abgewichen	werden.

(7)	 1Der	 Dienstgeber	 darf	 Rufbereitschaft	 nur	 anord-
nen,	wenn	erfahrungsgemäß	lediglich	in	Ausnahmefällen	
Arbeit	 anfällt.	 2Durch	 tatsächliche	 Arbeitsleistung	 inner-
halb	der	Rufbereitschaft	kann	die	tägliche	Höchstarbeits-
zeit	von	zehn	Stunden	(§	3	ArbZG)	überschritten	werden	
(§	7	ArbZG).

(8)	 §	2	Abs.	4	bleibt	im	Übrigen	unberührt.

(9)	 1Für	 Mitarbeiter	 in	 Einrichtungen	 und	 Heimen,	 die	
der	Förderung	der	Gesundheit,	der	Erziehung,	Fürsorge	
oder	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	der	Für-
sorge	und	Betreuung	von	obdachlosen,	alten,	gebrechli-
chen,	erwerbsbeschränkten	oder	sonstigen	hilfsbedürfti-
gen	 Personen	 dienen,	 auch	 wenn	 diese	 Einrichtungen	
nicht	der	ärztlichen	Behandlung	der	betreuten	Personen	
dienen,	gelten	die	Absätze	1	bis	8	mit	der	Maßgabe,	dass	
die	Grenzen	für	die	Stufe	I	einzuhalten	sind.	2Dazu	gehö-
ren	 auch	 die	 Mitarbeiter	 in	 Einrichtungen,	 in	 denen	 die	
betreuten	 Personen	 nicht	 regelmäßig	 ärztlich	 behandelt	
und	beaufsichtigt	werden	(Erholungsheime).

§ 6 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Der	 Mitarbeiter	 erhält	 neben	 dem	 Entgelt	 für	 die	
tatsächliche	 Arbeitsleistung	 Zeitzuschläge.	 ²Die	 Zeitzu-
schläge	 betragen	 –	 auch	 bei	 Teilzeitbeschäftigten	 – je	
Stunde

a)	 für	Überstunden
in	den	Entgeltgruppen	1	bis	9	 	30	v.	H.,
in	den	Entgeltgruppen	10	bis	15	 	15	v.	H.,

b)	 für	Nachtarbeit	 	20	v.	H.,
c)	 für	Sonntagsarbeit	 	25	v.	H.,
d)	 bei	Feiertagsarbeit

–	ohne	Freizeitausgleich	 135	v.	H.,
–	mit	Freizeitausgleich	 	35	v.	H.,

e)	 für	Arbeit	am	24.	Dezember	
und	am	31.	Dezember	jeweils
ab	6	Uhr	 	35	v.	H.,

f)	 für	Arbeit	an	Samstagen	von
13	bis	21	Uhr,	soweit	diese	nicht
im	Rahmen	von	Wechselschicht	oder
Schichtarbeit	anfällt	 	20	v.	H.

des	auf	eine	Stunde	entfallenden	Anteils	des	Tabellenent-
gelts	der	Stufe	3	der	jeweiligen	Entgeltgruppe.	3Beim	Zu-
sammentreffen	von	Zeitzuschlägen	nach	Satz	2	Buchst.	
c	 bis	 f	 wird	 nur	 der	 höchste	 Zeitzuschlag	 gezahlt.	 4Auf	
Wunsch	des	Mitarbeiters	können,	soweit	ein	Arbeitszeit-
konto	(§	9)	eingerichtet	ist	und	die	dienstlichen	oder	be-
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a)	 	nach	Absatz	1	
aa)	in	der	Stufe	I	 37	Minuten,	
bb)	in	der	Stufe	II	 46	Minuten	und	
cc)	in	der	Stufe	III	 55	Minuten,

b)	 nach	Absatz	3	 17,5	Minuten	und

c)	 bei	Feiertagsarbeit	nach	Absatz	5
jeweils	zuzüglich	 15	Minuten.

§ 8 Bereitschaftszeiten

(1)	 1Bereitschaftszeiten	sind	die	Zeiten,	 in	denen	sich	
der	Mitarbeiter	am	Arbeitsplatz	oder	einer	anderen	vom	
Dienstgeber	 bestimmten	 Stelle	 zur	 Verfügung	 halten	
muss,	 um	 im	 Bedarfsfall	 die	 Arbeit	 selbstständig,	 ggf.	
auch	auf	Anordnung,	aufzunehmen,	und	in	denen	die	Zei-
ten	ohne	Arbeitsleistung	überwiegen.	2Für	Mitarbeiter,	in	
deren	 Tätigkeit	 regelmäßig	 und	 in	 nicht	 unerheblichem	
Umfang	Bereitschaftszeiten	fallen,	gelten	folgende	Rege-
lungen:

a)	 Bereitschaftszeiten	werden	zur	Hälfte	als	Arbeitszeit	
gewertet	(faktorisiert).

b)	 Sie	werden	innerhalb	von	Beginn	und	Ende	der	re-
gelmäßigen	täglichen	Arbeitszeit	nicht	gesondert	ausge-
wiesen.

c)	 Die	Summe	aus	den	faktorisierten	Bereitschaftszei-
ten	und	der	Vollarbeitszeit	darf	die	Arbeitszeit	nach	§	2	
Abs.	1	nicht	überschreiten.

d)	 Die	Summe	aus	Vollarbeits-	und	Bereitschaftszeiten	
darf	durchschnittlich	48	Stunden	wöchentlich	nicht	über-
schreiten.

3Ferner	ist	Voraussetzung,	dass	eine	nicht	nur	vorüber-
gehend	angelegte	Organisationsmaßnahme	besteht,	bei	
der	 regelmäßig	und	 in	nicht	unerheblichem	Umfang	Be-
reitschaftszeiten	anfallen.

(2)	 Die	 Anwendung	 des	 Absatzes	 1	 bedarf	 einer	 ein-
vernehmlichen	Dienstvereinbarung.

Anmerkung zu § 8:
Diese	 Regelung	 gilt	 nicht	 für	 Wechselschicht-	 und	

Schichtarbeit.

§ 9 Arbeitszeitkonto

(1)	 1Durch	 Dienstvereinbarung	 kann	 ein	 Arbeitszeit-
konto	 eingerichtet	 werden.	 2Soweit	 ein	 Arbeitszeitkorri-
dor	(§	2	Abs.	6)	oder	eine	Rahmenzeit	(§	2	Abs.	7)	verein-
bart	wird,	ist	ein	Arbeitszeitkonto	einzurichten.

(2)	 1In	der	Dienstvereinbarung	wird	festgelegt,	ob	das	
Arbeitszeitkonto	 in	 der	 ganzen	 Einrichtung	 oder	 Teilen	
davon	 eingerichtet	 wird.	 2Alle	 Mitarbeiter	 der	 Einrich-
tungsteile,	 für	die	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet	wird,	
werden	 von	 den	 Regelungen	 des	 Arbeitszeitkontos	 er-
fasst.

(3)	 1Auf	 das	 Arbeitszeitkonto	 können	 Zeiten,	 die	 bei	
Anwendung	des	nach	§	2	Abs.	2	festgelegten	Zeitraums	
als	 Zeitguthaben	 oder	 als	 Zeitschuld	 bestehen	 bleiben,	
nicht	durch	Freizeit	ausgeglichene	Zeiten	nach	§	6	Abs.	1	
Satz	5	und	Abs.	2	sowie	in	Zeit	umgewandelte	Zuschläge	
nach	§	6	Abs.	1	Satz	4	gebucht	werden.	2Weitere	Kontin-
gente	 (z.	B.	 Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgel-
te)	können	durch	Dienstvereinbarung	zur	Buchung	freige-
geben	werden.	 3Der	Mitarbeiter	entscheidet	 für	einen	 in	
der	 Dienstvereinbarung	 festgelegten	 Zeitraum,	 welche	
der	 in	Satz	1	genannten	Zeiten	auf	das	Arbeitszeitkonto	
gebucht	werden.

schichtarbeit	leisten,	erhalten	eine	Wechselschichtzulage	
von	0,63	Euro	pro	Stunde.

(5)	 1Mitarbeiter,	 die	 ständig	 Schichtarbeit	 leisten,	 er-
halten	 eine	 Schichtzulage	 von	 40	 Euro	 monatlich.	 2Be-
schäftigte,	die	nicht	ständig	Schichtarbeit	 leisten,	erhal-
ten	eine	Schichtzulage	von	0,24	Euro	pro	Stunde.

§ 7 Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	 Zum	 Zwecke	 der	 Entgeltberechnung	 wird	 nach	
dem	Maß	der	während	des	Bereitschaftsdienstes	erfah-
rungsgemäß	durchschnittlich	anfallenden	Arbeitsleistun-
gen	die	Zeit	des	Bereitschaftsdienstes	einschließlich	der	
geleisteten	Arbeit	wie	folgt	als	Arbeitszeit	gewertet:

Stufe	 Arbeitsleistung	innerhalb		 Bewertung
	 des	Bereitschaftsdienstes		 als	Arbeitszeit

I.	 bis	zu	25	v.	H.	 60	v.	H.
II.	 mehr	als	25	v.	H.	bis	40	v.	H.	 75	v.	H.
III.	 mehr	als	40	v.	H.	bis	49	v.	H.	 90	v.	H.

(2)	 Die	Zuweisung	zu	den	einzelnen	Stufen	des	Bereit-
schaftsdienstes	erfolgt	durch	die	Einrichtungsleitung	und	
die	Mitarbeitervertretung.

(3)	 Für	 die	 Mitarbeiter	 gemäß	 §	 5	 Abs.	 9	 wird	 zum	
Zwecke	 der	 Entgeltberechnung	 die	 Zeit	 des	 Bereit-
schaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	 Arbeit	 mit	
28,5	v.	H.	als	Arbeitszeit	gewertet.

(4)	 Das	Entgelt	für	die	nach	den	Absätzen	1	und	3	zum	
Zwecke	der	Entgeltberechnung	als	Arbeitszeit	gewertete	
Bereitschaftsdienstzeit	 bestimmt	 sich	 nach	 Anhang	 C	
dieser	Anlage.

(5)	 1Die	Mitarbeiter	erhalten	zusätzlich	zu	dem	Entgelt	
nach	Absatz	4	 für	 jede	nach	den	Absätzen	1	und	3	als	
Arbeitszeit	gewertete	Stunde,	die	an	einem	Feiertag	ge-
leistet	worden	ist,	einen	Zeitzuschlag	in	Höhe	von	25	v.	H.	
des	Stundenentgelts	ihrer	jeweiligen	Entgeltgruppe	nach	
Anhang	C	dieser	Anlage.	2Im	Übrigen	werden	für	die	Zeit	
des	 Bereitschaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	
Arbeit	und	für	die	Zeit	der	Rufbereitschaft	Zeitzuschläge	
nach	§	6	nicht	gezahlt.

(6)	 1Das	Bereitschaftsdienstentgelt	wird	gezahlt,	es	sei	
denn,	dass	ein	Freizeitausgleich	zur	Einhaltung	der	Vor-
schriften	des	Arbeitszeitgesetzes	erforderlich	ist	oder	ei-
ne	entsprechende	Regelung	 in	einer	Betriebs-	oder	ein-
vernehmlichen	 Dienstvereinbarung	 getroffen	 wird	 oder	
der	Mitarbeiter	dem	Freizeitausgleich	 zustimmt.	 2In	die-
sem	Fall	kann	anstelle	der	Auszahlung	des	Entgelts	nach	
Absatz	4	 für	die	nach	den	Absätzen	1	und	3	gewertete	
Arbeitszeit	 bis	 zum	 Ende	 des	 dritten	 Kalendermonats	
auch	 durch	 entsprechende	 Freizeit	 abgegolten	 werden	
(Freizeitausgleich).	 3Die	 Möglichkeit	 zum	 Freizeitaus-
gleich	 nach	 Satz	 2	 umfasst	 auch	 die	 dem	 Zeitzuschlag	
nach	 Absatz	 5	 1	:	1	 entsprechende	 Arbeitszeit.	 4Für	 die	
Zeit	des	Freizeitausgleichs	werden	das	Entgelt	(§	11)	und	
die	 in	Monatsbeträgen	 festgelegten	Zulagen	 fortgezahlt.	
5Nach	 Ablauf	 der	 drei	 Monate	 wird	 das	 Bereitschafts-
dienstentgelt	am	Zahltag	des	folgenden	Kalendermonats	
fällig.

(7)	 1Das	Bereitschaftsdienstentgelt	nach	den	Absätzen	
1,	3,	4	und	5	kann	 im	Falle	der	Faktorisierung	nach	§	9	
Abs.	 3	 in	Freizeit	 abgegolten	werden.	 2Dabei	 entspricht	
eine	Stunde	Bereitschaftsdienst
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§ 12 Tabellenentgelt

(1)	 1Der	 Mitarbeiter	 erhält	 monatlich	 ein	 Tabellenent-
gelt.	2Die	Höhe	bestimmt	sich	nach	der	Entgeltgruppe,	in	
die	 er	 eingruppiert	 ist,	 und	 nach	 der	 für	 ihn	 geltenden	
Stufe.

(2)	 Die	Mitarbeiter	erhalten	Entgelt	nach	Anhang	A	und	
B	dieser	Anlage.

(3)	 Mitarbeiter,	die	in	eine	der	Entgeltgruppen	5	bis	15	
eingruppiert	sind,	erhalten	zuzüglich	zu	dem	Tabellenent-
gelt	gemäß	§	12	Abs.	1	eine	nicht	dynamische	Zulage	in	
Höhe	von	monatlich	25	Euro.

(4)	 Mitarbeiter,	 denen	 die	 Leitung	 einer	 Station	 über-
tragen	worden	ist,	erhalten	für	die	Dauer	der	Übertragung	
der	 Stationsleitung	 eine	 Funktionszulage	 in	 Höhe	 von	
monatlich	 30	 Euro,	 soweit	 diesen	 Mitarbeitern	 im	 glei-
chen	 Zeitraum	 keine	 anderweitige	 Funktionszulage	 ge-
zahlt	wird.

(5)	 1Mitarbeiter,	die	in	eine	der	Entgeltgruppen	1	bis	4	
eingruppiert	sind,	erhalten	zuzüglich	zu	dem	Tabellenent-
gelt	gemäß	§	12	Abs.	1	einmalig	im	Kalenderjahr	eine	Ein-
malzahlung	in	Höhe	von	8,4	v.	H.	der	Stufe	2	ihrer	jeweili-
gen	 Entgeltgruppe	 im	 Auszahlungsmonat.	 2Die	 Einmal-
zahlung	nach	Satz	1	wird	mit	dem	Tabellenentgelt	für	den	
Monat	Juli	ausgezahlt.

Anmerkung zu den Absätzen 3 und 5:
Für	Krankenpflegehelferinnen	und	Krankenpflegehelfer	

bzw.	 Gesundheits-	 und	 Krankenpflegehelferinnen	 und	
Gesundheits-	und	Krankenpflegehelfer	gelten	die	Rege-
lungen	des	Absatzes	3.

§ 12a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte	 erhalten	 das	 Tabellenentgelt	 und	
alle	 sonstigen	 Entgeltbestandteile	 in	 dem	 Umfang,	 der	
dem	 Anteil	 ihrer	 individuell	 vereinbarten	 durchschnittli-
chen	 Arbeitszeit	 an	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 ver-
gleichbarer	Vollzeitbeschäftigter	entspricht.

§ 12b Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1)	 Die	Mitarbeiter	im	Sinne	dieser	Anlage	erhalten	ei-
ne	Einmalzahlung	in	Höhe	von	240	Euro,	die	mit	den	Be-
zügen	für	den	Monat	Januar	2011	ausgezahlt	wird.

(2)	 1Ein	Anspruch	auf	die	Zahlung	nach	Abs.	1	besteht,	
wenn	der	Mitarbeiter	an	mindestens	einem	Tag	des	Fäl-
ligkeitsmonats	Anspruch	auf	Entgelt	(auch	Urlaubsentgelt	
oder	Entgelt	im	Krankheitsfall)	hat;	dies	gilt	auch	für	Ka-
lendermonate,	in	denen	nur	wegen	der	Höhe	der	Barleis-
tungen	 des	 Sozialversicherungsträgers	 Krankengeldzu-
schuss	nicht	bezahlt	wird.	2Die	Zahlung	wird	auch	geleis-
tet,	wenn	der	Mitarbeiter	wegen	Beschäftigungsverboten	
nach	§	3	Abs.	2	und	§	6	Abs.	1	MuSchG	in	dem	Fällig-
keitsmonat	keine	Bezüge	erhalten	hat.

(3)	 1Teilzeitbeschäftigte	erhalten	den	jeweiligen	Teilbe-
trag	der	Einmalzahlung,	die	dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	
vereinbarten	 durchschnittlichen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	 Vollbeschäftigten	 entspricht.	 2Maßgebend	
sind	die	 jeweiligen	Verhältnisse	 zum	Fälligkeitszeitpunkt	
nach	Abs.	1.

(4)	 Die	Einmalzahlung	ist	bei	der	Bemessung	sonstiger	
Leistungen	nicht	zu	berücksichtigen.

(4)	 Im	Falle	einer	unverzüglich	angezeigten	und	durch	
ärztliches	 Attest	 nachgewiesenen	 Arbeitsunfähigkeit	
während	eines	Zeitausgleichs	vom	Arbeitszeitkonto	(Zei-
ten	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2)	tritt	eine	Minderung	des	
Zeitguthabens	nicht	ein.

(5)	 In	 der	 Dienstvereinbarung	 sind	 insbesondere	 fol-
gende	Regelungen	zu	treffen:

a)	 die	höchstmögliche	Zeitschuld	 (bis	zu	40	Stunden)	
und	das	höchstzulässige	Zeitguthaben	(bis	zu	einem	Viel-
fachen	von	40	Stunden),	die	innerhalb	eines	bestimmten	
Zeitraums	anfallen	dürfen;

b)	 nach	 dem	 Umfang	 des	 beantragten	 Freizeitaus-
gleichs	gestaffelte	Fristen	für	das	Abbuchen	von	Zeitgut-
haben	oder	 für	den	Abbau	von	Zeitschulden	durch	den	
Mitarbeiter;

c)	 die	Berechtigung,	das	Abbuchen	von	Zeitguthaben	
zu	bestimmten	Zeiten	(z.	B.	an	so	genannten	Brückenta-
gen)	vorzusehen;

d)	 die	Folgen,	wenn	der	Dienstgeber	einen	bereits	ge-
nehmigten	Freizeitausgleich	kurzfristig	widerruft.

(6)	 1Der	Dienstgeber	kann	mit	dem	Mitarbeiter	die	Ein-
richtung	 eines	 Langzeitkontos	 vereinbaren.	 2In	 diesem	
Fall	 ist	die	Mitarbeitervertretung	zu	beteiligen	und	–	bei	
Insolvenzfähigkeit	des	Dienstgebers	–	eine	Regelung	zur	
Insolvenzsicherung	zu	treffen.

§ 10 Teilzeitbeschäftigung

(1)	 1Mit	Mitarbeitern	soll	auf	Antrag	eine	geringere	als	
die	vertraglich	festgelegte	Arbeitszeit	vereinbart	werden,	
wenn	sie

a)	 mindestens	ein	Kind	unter	18	Jahren	oder
b)	 einen	nach	ärztlichem	Gutachten	pflegebedürftigen	

sonstigen	Angehörigen

tatsächlich	betreuen	oder	pflegen	und	dringende	dienstli-
che	 bzw.	 betriebliche	 Belange	 nicht	 entgegenstehen.	
2Die	Teilzeitbeschäftigung	nach	Satz	1	ist	auf	Antrag	auf	
bis	zu	fünf	Jahre	zu	befristen.	3Sie	kann	verlängert	wer-
den;	der	Antrag	ist	spätestens	sechs	Monate	vor	Ablauf	
der	vereinbarten	Teilzeitbeschäftigung	zu	stellen.	4Bei	der	
Gestaltung	 der	 Arbeitszeit	 hat	 der	 Dienstgeber	 im	 Rah-
men	 der	 dienstlichen	 bzw.	 betrieblichen	 Möglichkeiten	
der	 besonderen	 persönlichen	 Situation	 des	 Mitarbeiters	
nach	Satz	1	Rechnung	zu	tragen.

(2)	 Mitarbeiter,	die	in	anderen	als	den	in	Absatz	1	ge-
nannten	 Fällen	 eine	 Teilzeitbeschäftigung	 vereinbaren	
wollen,	können	von	ihrem	Dienstgeber	verlangen,	dass	er	
mit	 ihnen	die	Möglichkeit	einer	Teilzeitbeschäftigung	mit	
dem	Ziel	erörtert,	zu	einer	entsprechenden	Vereinbarung	
zu	gelangen.

(3)	 Ist	 mit	 früher	 Vollbeschäftigten	 auf	 ihren	 Wunsch	
eine	nicht	befristete	Teilzeitbeschäftigung	vereinbart	wor-
den,	 sollen	 sie	 bei	 späterer	 Besetzung	 eines	 Vollzeitar-
beitsplatzes	bei	gleicher	Eignung	im	Rahmen	der	dienstli-
chen	bzw.	betrieblichen	Möglichkeiten	bevorzugt	berück-
sichtigt	werden.

Anmerkung zu den §§ 2 bis 10:
Bei	Inkrafttreten	dieser	Anlage	bestehende	Gleitzeitre-

gelungen	bleiben	unberührt.

§ 11 Eingruppierung

Die	 Eingruppierung	 der	 Mitarbeiter	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
richtet	 sich	 nach	 den	 Tätigkeitsmerkmalen	 des	 An-
hangs	D	dieser	Anlage.
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−	Stufe	4	nach	drei	Jahren	in	Stufe	3,
−	Stufe	5	nach	vier	Jahren	in	Stufe	4	und
−	Stufe	6	nach	fünf	Jahren	in	Stufe	5.

2Die	Abweichungen	von	Satz	1	sind	in	§	13a	geregelt.

(4)	 1Die	Entgeltgruppe	1	umfasst	fünf	Stufen.	2Einstel-
lungen	 erfolgen	 in	 der	 Stufe	 2	 (Eingangsstufe).	 3Die	 je-
weils	nächste	Stufe	wird	nach	vier	Jahren	in	der	vorange-
gangenen	Stufe	erreicht;	§	14	Abs.	2	bleibt	unberührt.

§ 13a Besondere Stufenregelung

(1)	 Abweichend	von	§	13	Abs.	1	Satz	1	 ist	Eingangs-
stufe

a)	 in	den	Entgeltgruppen	9	und	11	die	Stufe	4	bei	Tä-
tigkeiten	entsprechend

–	Kr.	11	mit	Aufstieg	nach	Kr.	12,
–	Kr.	8	mit	Aufstieg	nach	Kr.	9,
–	Kr.	7	mit	Aufstieg	nach	Kr.	8	(9b),

b)	 in	den	Entgeltgruppen	7	und	9	bis	12	die	Stufe	3	bei	
Tätigkeiten	entsprechend

–	Kr.	12	mit	Aufstieg	nach	Kr.	13,
–	Kr.	10	mit	Aufstieg	nach	Kr.	11,
–	Kr.	9	mit	Aufstieg	nach	Kr.	10,
–	Kr.	6	mit	Aufstieg	nach	Kr.	7,
–	Kr.	7	ohne	Aufstieg,
–	Kr.	6	ohne	Aufstieg,

c)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 7	 die	 Stufe	 2	 bei	 Tätigkeiten	
entsprechend

–	Kr.	5a	mit	Aufstieg	nach	Kr.	6,
–		Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5a	und	weiterem	Aufstieg	

nach	Kr.	6,
–	Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5a.

(2)	 Abweichend	von	§	13	Abs.	1	Satz	1	ist	Endstufe

a)	 in	den	Entgeltgruppen	7	und	9	bis	11	die	Stufe	5	bei	
Tätigkeiten	entsprechend

–	Kr.	10	mit	Aufstieg	nach	Kr.	11,
–	Kr.	9	mit	Aufstieg	nach	Kr.	10,
–	Kr.	6	mit	Aufstieg	nach	Kr.	7,
–	Kr.	7	ohne	Aufstieg,
–	Kr.	6	ohne	Aufstieg,
–	Kr.	4	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5,

b)	 in	den	Entgeltgruppen	4	und	6	die	Stufe	3	bei	Tätig-
keiten	entsprechend	Kr.	2	ohne	Aufstieg.

(3)	 Abweichend	von	§	13	Abs.	3	Satz	1	gelten	für	die	
Stufenlaufzeiten	folgende	Regelungen:

a)	 in	der	Entgeltgruppe	12	wird	die	Stufe	4	nach	zwei	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	nach	drei	Jahren	in	Stu-
fe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	12	mit	Aufstieg	nach	Kr.	13,

b)	 in	der	Entgeltgruppe	11	wird	die	Stufe	4	nach	zwei	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	nach	fünf	Jahren	in	Stu-
fe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	10	mit	Aufstieg	nach	Kr.	11,

c)	 in	der	Entgeltgruppe	10	wird	die	Stufe	4	nach	zwei	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	nach	drei	Jahren	in	Stu-
fe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	9	mit	Aufstieg	nach	Kr.	10,

d)	 in	der	Entgeltgruppe	9	wird	die	Stufe	6	nach	zwei	
Jahren	 in	Stufe	5	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Ver-
gütungsgruppe	Kr.	8	mit	Aufstieg	nach	Kr.	9,

§ 13 Stufen der Entgelttabelle

(1)	 1Die	Entgeltgruppen	2	bis	15	umfassen	sechs	Stu-
fen.	 2Die	Abweichungen	von	Satz	1	sind	 in	§	13a	gere-
gelt.

(2)	 1Bei	Einstellung	werden	die	Mitarbeiter	der	Stufe	1	
zugeordnet,	 sofern	 keine	 einschlägige	 Berufserfahrung	
vorliegt.	 2Verfügt	 der	 Mitarbeiter	 über	 eine	 einschlägige	
Berufserfahrung	von	mindestens	einem	Jahr,	erfolgt	die	
Einstellung	in	die	Stufe	2;	verfügt	er	über	eine	einschlägi-
ge	 Berufserfahrung	 von	 mindestens	 drei	 Jahren,	 erfolgt		
in	 der	 Regel	 eine	 Zuordnung	 zur	 Stufe	 3.	 3Unabhängig	
davon	 kann	 der	 Dienstgeber	 bei	 Neueinstellungen	 zur	
Deckung	 des	 Personalbedarfs	 Zeiten	 einer	 vorherigen	
beruflichen	Tätigkeit	ganz	oder	teilweise	für	die	Stufenzu-
ordnung	 berücksichtigen,	 wenn	 diese	 Tätigkeit	 für	 die	
vorgesehene	Tätigkeit	förderlich	ist.

Anmerkung zu Absatz 2:
Ein	Praktikum	nach	Abschnitt	D	der	Anlage	7	zu	den	

AVR	gilt	grundsätzlich	als	Erwerb	einschlägiger	Berufser-
fahrung.

(2a)	 Wird	 der	 Mitarbeiter	 in	 unmittelbarem	 Anschluss	
an	ein	Dienstverhältnis	im	Geltungsbereich	der	AVR	oder	
im	 sonstigen	 Tätigkeitsbereich	 der	 katholischen	 Kirche	
eingestellt,	so	erhält	er,

a)	 wenn	 sein	 bisheriges	 Entgelt	 nach	 dieser	 Anlage	
oder	einer	entsprechenden	Regelung	bemessen	war,	das	
Entgelt	der	Stufe,	das	er	beim	Fortbestehen	des	Dienst-
verhältnisses	am	Einstellungstag	vom	bisherigen	Dienst-
geber	erhalten	hätte,

b)	 wenn	 sein	 bisheriges	 Entgelt	 in	 Abweichung	 von	
den	Vorschriften	dieser	Anlage	oder	 einer	 entsprechen-
den	Regelung	bemessen	war,	das	Entgelt	der	Stufe,	das	
er	am	Einstellungstag	von	seinem	bisherigen	Dienstgeber	
erhalten	 würde,	 wenn	 sein	 Entgelt	 ab	 dem	 Zeitpunkt,	
seitdem	er	ununterbrochen	im	Geltungsbereich	der	AVR	
oder	im	sonstigen	Tätigkeitsbereich	der	katholischen	Kir-
che	tätig	ist,	nach	dieser	Anlage	oder	einer	entsprechen-
den	Regelung	bemessen	worden	wäre.

Anmerkung zu Absatz 2a:
1.	 Der	 Tätigkeit	 im	 Bereich	 der	 katholischen	 Kirche	

steht	gleich	eine	Tätigkeit	in	der	evangelischen	Kirche,	in	
einem	Diakonischen	Werk	oder	 in	einer	Einrichtung,	die	
dem	Diakonischen	Werk	angeschlossen	ist.

2.	 1Ein	 unmittelbarer	 Anschluss	 liegt	 nicht	 vor,	 wenn	
zwischen	 den	 Dienstverhältnissen	 ein	 oder	 mehrere	
Werktage	–	mit	Ausnahme	allgemein	arbeitsfreier	Werk-
tage	 –	 liegen,	 in	 denen	 das	 Dienstverhältnis	 nicht	 be-
stand.	2Es	ist	jedoch	unschädlich,	wenn	der	Mitarbeiter	in	
dem	gesamten	zwischen	den	Dienstverhältnissen	liegen-
den	Zeitraum	dienstunfähig	erkrankt	war	oder	die	Zeit	zur	
Ausführung	eines	Umzuges	an	einen	anderen	Ort	benö-
tigt	hat.	 3Von	der	Voraussetzung	des	unmittelbaren	An-
schlusses	kann	abgewichen	werden,	wenn	der	Zeitraum	
zwischen	 dem	 Ende	 des	 bisherigen	 Dienstverhältnisses	
und	dem	Beginn	des	neuen	Dienstverhältnisses	ein	Jahr	
nicht	übersteigt.

(3)	 1Die	Mitarbeiter	erreichen	die	jeweils	nächste	Stufe	
–	von	Stufe	3	an	 in	Abhängigkeit	von	 ihrer	Leistung	ge-
mäß	§	14	Abs.	2	–	nach	folgenden	Zeiten	einer	ununter-
brochenen	 Tätigkeit	 innerhalb	 derselben	 Entgeltgruppe	
bei	ihrem	Dienstgeber	(Stufenlaufzeit):

−	Stufe	2	nach	einem	Jahr	in	Stufe	1,
−	Stufe	3	nach	zwei	Jahren	in	Stufe	2,
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2Zeiten	der	Unterbrechung	bis	zu	einer	Dauer	von	 je-
weils	 drei	 Jahren,	 die	 nicht	 von	 Satz	 1	 erfasst	 werden,	
und	Elternzeit	bis	zu	jeweils	fünf	Jahren	sind	unschädlich,	
werden	 aber	 nicht	 auf	 die	 Stufenlaufzeit	 angerechnet.	
3Bei	 einer	Unterbrechung	von	mehr	als	drei	 Jahren,	bei	
Elternzeit	 von	 mehr	 als	 fünf	 Jahren erfolgt	 eine	 Zuord-
nung	zu	der	Stufe,	die	der	vor	der	Unterbrechung	erreich-
ten	Stufe	vorangeht,	 jedoch	nicht	niedriger	als	bei	einer	
Neueinstellung;	 die	 Stufenlaufzeit	 beginnt	 mit	 dem	 Tag	
der	 Arbeitsaufnahme.	 4Zeiten,	 in	 denen	 Mitarbeiter	 mit	
	einer	 kürzeren	 als	 der	 regelmäßigen	 wöchentlichen	 Ar-
beitszeit	 eines	 entsprechenden	 Vollbeschäftigten	 be-
schäftigt	waren,	werden	voll	angerechnet.

(4)	 1Bei	 Eingruppierung	 in	 eine	 höhere	 Entgeltgruppe	
werden	 die	 Mitarbeiter	 derjenigen	 Stufe	 zugeordnet,	 in	
der	 sie	 mindestens	 ihr	 bisheriges	 Tabellenentgelt	 erhal-
ten,	mindestens	 jedoch	der	Stufe	2.	2Beträgt	der	Unter-
schiedsbetrag	zwischen	dem	derzeitigen	Tabellenentgelt	
und	dem	Tabellenentgelt	nach	Satz	1	weniger	als	30	Euro	
in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	bzw.	weniger	als	60	Euro	in	
den	 Entgeltgruppen	 9	 bis	 15,	 so	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
während	der	betreffenden	Stufenlaufzeit	anstelle	des	Un-
terschiedsbetrags	 einen	 Garantiebetrag	 von	 monatlich	
30	Euro	 (Entgeltgruppen	1	bis	8)	bzw.	60	Euro	 (Entgelt-
gruppen	 9	 bis	 15).	 3Wird	 der	 Mitarbeiter	 nicht	 in	 die	
nächsthöhere,	sondern	in	eine	darüber	liegende	Entgelt-
gruppe	 höhergruppiert,	 ist	 das	 Tabellenentgelt	 für	 jede	
dazwischen	 liegende	Entgeltgruppe	nach	Satz	1	 zu	be-
rechnen;	Satz	2	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	auf	das	der-
zeitige	Tabellenentgelt	und	das	Tabellenentgelt	der	Ent-
geltgruppe	 abzustellen	 ist,	 in	 die	 der	 Mitarbeiter	 höher-
gruppiert	wird.	4Die	Stufenlaufzeit	in	der	höheren	Entgelt-
gruppe	beginnt	mit	dem	Tag	der	Höhergruppierung.	5Bei	
einer	Eingruppierung	in	eine	niedrigere	Entgeltgruppe	ist	
der	Mitarbeiter	der	in	der	höheren	Entgeltgruppe	erreich-
ten	Stufe	zuzuordnen.	6Der	Mitarbeiter	erhält	vom	Beginn	
des	 Monats	 an,	 in	 dem	 die	 Veränderung	 wirksam	 wird,	
das	 entsprechende	 Tabellenentgelt	 aus	 der	 in	 Satz	 1	
oder	Satz	5	festgelegten	Stufe	der	betreffenden	Entgelt-
gruppe,	ggf.	einschließlich	des	Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die	 Garantiebeträge	 nehmen	 an	 allgemeinen	 Ent	gelt		

anpassungen	teil.

(5)	 1Soweit	es	zur	 regionalen	Differenzierung,	zur	De-
ckung	des	Personalbedarfs	oder	zur	Bindung	von	qualifi-
zierten	Fachkräften	erforderlich	 ist,	kann	Mitarbeitern	 im	
Einzelfall,	abweichend	von	dem	sich	aus	der	nach	§	13,	
§	13a	und	§	14	Abs.	4	ergebenden	Stufe	ihrer	jeweiligen	
Entgeltgruppe	 zustehenden	 Entgelt,	 ein	 um	 bis	 zu	 zwei	
Stufen	 höheres	 Entgelt	 ganz	 oder	 teilweise	 vorwegge-
währt	 werden.	 2Haben	 Mitarbeiter	 bereits	 die	 Endstufe	
ihrer	 jeweiligen	Entgeltgruppe	erreicht,	kann	 ihnen	unter	
den	Voraussetzungen	des	Satzes	1	ein	bis	zu	20	v.	H.	der	
Stufe	 2	 ihrer	 jeweiligen	 Entgeltgruppe	 höheres	 Entgelt	
gezahlt	werden.	3Im	Übrigen	bleibt	§	14	unberührt.

§ 15 Leistungsentgelt und/oder Sozialkomponente

(1)	 1Die	 leistungs-	 und/oder	 erfolgsorientierte	 Bezah-
lung	soll	dazu	beitragen,	die	caritativen	Dienstleistungen	
zu	verbessern.	2Zugleich	sollen	Motivation,	Eigenverant-
wortung	und	Führungskompetenz	gestärkt	werden.	3Die	
Kinder-,	Sozial-	und	Familienkomponente	soll	dazu	bei-
tragen,	 die	 Vereinbarkeit	 von	 Familie	 und	 Beruf	 zu	 för-
dern.

e)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 (9b)	 wird	 die	 Stufe	 5	 nach	
fünf	Jahren	 in	Stufe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	
Vergütungsgruppe	Kr.	7	mit	Aufstieg	nach	Kr.	8,

f)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 wird	 die	 Stufe	 4	 nach	 fünf	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	(9b)	nach	fünf	Jahren	in	
Stufe	 4	 bei	 Tätigkeiten	 entsprechend	 der	 Vergütungs-
gruppen	 Kr.	 6	 mit	 Aufstieg	 nach	 Kr.	 7,	 Kr.	 7	 ohne	 Auf-
stieg,

g)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 wird	 die	 Stufe	 4	 (9b)	 nach	
fünf	Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	(9b)	nach	fünf	Jah-
ren	 in	 Stufe	 4	 bei	 Tätigkeiten	 entsprechend	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr.	6	ohne	Aufstieg

erreicht.

§ 14 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	 Die	 Mitarbeiter	 erhalten	 vom	 Beginn	 des	 Monats	
an,	in	dem	die	nächste	Stufe	erreicht	wird,	das	Tabellen-
entgelt	nach	der	neuen	Stufe.

(2)	 1Bei	 Leistungen	 des	 Mitarbeiters,	 die	 erheblich	
über	dem	Durchschnitt	liegen,	kann	die	erforderliche	Zeit	
für	das	Erreichen	der	Stufen	4	bis	6	jeweils	verkürzt	wer-
den.	 2Bei	 Leistungen,	 die	 erheblich	 unter	 dem	 Durch-
schnitt	 liegen,	 kann	 die	 erforderliche	 Zeit	 für	 das	 Errei-
chen	der	Stufen	4	bis	6	 jeweils	 verlängert	werden.	 3Bei	
einer	Verlängerung	der	Stufenlaufzeit	hat	der	Dienstgeber	
jährlich	zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	die	Verlän-
gerung	noch	vorliegen.	4Für	die	Beratung	von	schriftlich	
begründeten	Beschwerden	von	Mitarbeitern	gegen	eine	
Verlängerung	 nach	 Satz	 2	 bzw.	 3	 ist	 eine	 betriebliche	
Kommission	zuständig.	 5Die	Mitglieder	der	betrieblichen	
Kommission	werden	 je	 zur	Hälfte	 vom	Dienstgeber	und	
von	 der	 Mitarbeitervertretung	 benannt;	 sie	 müssen	 der	
Einrichtung	angehören.	6Der	Dienstgeber	entscheidet	auf	
Vorschlag	der	Kommission	darüber,	ob	und	 in	welchem	
Umfang	der	Beschwerde	abgeholfen	werden	soll.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Die	 Instrumente	 der	 materiellen	 Leistungsanreize	

(§	15)	 und	der	 leistungsbezogene	Stufenaufstieg	beste-
hen	 unabhängig	 voneinander	 und	 dienen	 unterschiedli-
chen	Zielen.	 2Leistungsbezogene	Stufenaufstiege	unter-
stützen	insbesondere	die	Anliegen	der	Personalentwick-
lung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei	Leistungsminderungen,	die	auf	einem	anerkannten	

Arbeitsunfall	oder	einer	Berufskrankheit	gemäß	§§	8	und	
9	SGB	VII	beruhen,	ist	diese	Ursache	in	geeigneter	Weise	
zu	berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die	Mitwirkung	der	Kommission	erfasst	nicht	die	Ent-

scheidung	über	die	leistungsbezogene	Stufenzuordnung.

(3)	 1Den	 Zeiten	 einer	 ununterbrochenen	 Tätigkeit	 im	
Sinne	des	§	13	Abs.	3	Satz	1	stehen	gleich:

a)	 Schutzfristen	nach	dem	Mutterschutzgesetz,
b)	 Zeiten	 einer	 Arbeitsunfähigkeit	 nach	 Abschnitt	 XII	

der	Anlage	1	zu	den	AVR	bis	zu	26	Wochen,
c)	 Zeiten	eines	bezahlten	Urlaubs,
d)	 Zeiten	eines	Sonderurlaubs,	bei	denen	der	Dienst-

geber	vor	dem	Antritt	schriftlich	ein	dienstliches	bzw.	be-
triebliches	Interesse	anerkannt	hat,

e)	 Zeiten	einer	sonstigen	Unterbrechung	von	weniger	
als	einem	Monat	im	Kalenderjahr,

f)	 Zeiten	der	vorübergehenden	Übertragung	einer	hö-
herwertigen	Tätigkeit.
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(Wer	beurteilt	bzw.	vereinbart	mit	wem	Ziele?	Zuständig-
keiten	klären);

i)	 Bewertungsrichtlinien	 zur	 Transformation	 der	 Leis-
tungen	in	ein	Punktesystem;

j)	 Regelungen	 zu	 den	 Geldverteilungsgrundsätzen	
(z.	B.	Bildung	von	Teilbudgets	nach	Entgeltgruppen	und/	
oder	Abteilungen);

k)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-
weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt;

l)	 Regelungen	zu	Dokumentation	(die	Leistungsergeb-
nisse	werden	nicht	in	die	Personalakte	übernommen);

m)	 Regelungen	zu	Schulungsmaßnahmen;
n)	 Regelungen	für	freigestellte	Mitglieder	der	Mitarbei-

tervertretung;
o)	 Regelungen	 zu	 arbeitsrechtlichen	 Konsequenzen	

(eine	Nichterfüllung	der	Voraussetzungen	für	die	Gewäh-
rung	eines	Leistungsentgelts	darf	für	sich	genommen	kei-
ne	 arbeitsrechtlichen	 Maßnahmen	 auslösen;	 umgekehrt	
sind	 arbeitsrechtliche	 Maßnahmen	 nicht	 durch	 die	 Teil-
nahme	an	einer	Zielvereinbarung	bzw.	Gewährung	eines	
Leistungsentgelts	ausgeschlossen).

(6)	 Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 zu	 einer	 Sozial-
komponente	zustande,	kann	diese	insbesondere	folgen-
de	Inhalte	regeln:

a)	 Geltungsbereich	 (z.	B.	 für	 Auszubildende,	 Zivil-
dienstleistende);

b)	 Regelung	 zu	 Entgeltausfallzeiten	 (z.	B.	 Krankheit,	
Elternzeit);

c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-

mission,	 die	 paritätisch	 vom	 Dienstgeber	 und	 von	 der	
Mitarbeitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	ein	System	zur	Sozialkomponen-
te;

f)	 Festlegung	von	Kriterien	für	die	Sozialkomponente;
g)	 Regelungen	zu	den	Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-

weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt.

§ 16 Jahressonderzahlung

(1)	 Mitarbeiter,	die	am	1.	Dezember	 im	Dienstverhält-
nis	 stehen,	 haben	 Anspruch	 auf	 eine	 Jahressonderzah-
lung.

(2)	 1Die	Jahressonderzahlung	beträgt	bei	Mitarbeitern	
in	 den	 Entgeltgruppen	 1	 bis	 8	 90	 v.	H.,	 in	 den	 Entgelt-
gruppen	9	bis	12	80	v.	H.	und	in	den	Entgeltgruppen	13	
bis	15	60	v.	H.	des	dem	Mitarbeiter	 in	den	Kalendermo-
naten	 Juli,	 August	 und	 September	 durchschnittlich	 ge-
zahlten	 monatlichen	 Entgelts;	 unberücksichtigt	 bleiben	
hierbei	 das	 zusätzlich	 für	 Überstunden	 und	 Mehrarbeit	
gezahlte	Entgelt	(mit	Ausnahme	der	im	Dienstplan	vorge-
sehenen	 Überstunden	 und	 Mehrarbeit),	 Leistungszula-
gen,	Leistungs-	und	Erfolgsprämien.	 2Der	Bemessungs-
satz	bestimmt	 sich	nach	der	Entgeltgruppe	am	1.	Sep-
tember.	 3Bei	 Mitarbeitern,	 deren	 Dienstverhältnis	 nach	
dem	30.	September	begonnen	hat,	tritt	an	die	Stelle	des	
Bemessungszeitraums	 der	 erste	 volle	 Kalendermonat	
des	Dienstverhältnisses.	4In	den	Fällen,	 in	denen	im	Ka-
lenderjahr	der	Geburt	des	Kindes	während	des	Bemes-
sungszeitraums	 eine	 elterngeldunschädliche	 Teilzeitbe-
schäftigung	ausgeübt	wird,	bemisst	sich	die	Jahresson-
derzahlung	nach	dem	Beschäftigungsumfang	am	Tag	vor	
dem	Beginn	der	Elternzeit.

(2)	 1Ein	Leistungsentgelt	und/oder	eine	Sozialkompo-
nente	 kann	 nur	 durch	 eine	 ergänzende	 Dienstvereinba-
rung	mit	der	Mitarbeitervertretung	nach	§	38	MAVO	ein-
geführt	 werden.	 2Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 nicht	
zustande,	findet	Absatz	4	Anwendung.

(3)	 1Das	für	das	Leistungsentgelt	und/oder	die	Sozial-
komponente	 zur	 Verfügung	 stehende	 Gesamtvolumen	
entspricht	 im	 Jahr	 2010	 1,25	 v.	H.	 der	 ab	 Inkrafttreten	
dieser	Anlage	im	Jahr	2010	gezahlten	ständigen	Monats-
entgelte	und	im	Jahr	2011	1,5	v.	H.	der	im	Jahr	2011	ge-
zahlten	 ständigen	 Monatsentgelte	 aller	 unter	 den	 Gel-
tungsbereich	dieser	Anlage	fallenden	Mitarbeiter	des	 je-
weiligen	Dienstgebers.	2Das	zur	Verfügung	stehende	Ge-
samtvolumen	 ist	 zweckentsprechend	 zu	 verwenden;	 es	
besteht	 die	 Verpflichtung	 zu	 jährlicher	 Auszahlung	 der	
Leistungsentgelte.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige	Monatsentgelte	 sind	 insbesondere	das	Ta-

bellenentgelt	 (ohne	 Sozialversicherungsbeiträge	 des	
Dienstgebers	und	dessen	Beiträge	für	die	Zusatzversor-
gung),	die	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Zulagen	sowie	
Entgelt	 im	 Krankheitsfall	 und	 bei	 Urlaub,	 soweit	 diese	
Entgelte	 in	 dem	 betreffenden	 Kalenderjahr	 ausgezahlt	
worden	sind;	nicht	einbezogen	sind	dagegen	 insbeson-
dere	 Abfindungen,	 Aufwandsentschädigungen,	 Einmal-
zahlungen,	 Jahressonderzahlungen,	 Leistungsentgelte,	
Strukturausgleiche,	 unständige	 Entgeltbestandteile	 und	
Entgelte	der	Mitarbeiter	im	Sinne	des	§	3	Abs.	(g)	des	All-
gemeinen	Teils	zu	den	AVR.	2Unständige	Entgeltbestand-
teile	können	betrieblich	einbezogen	werden.

Anmerkung zu Abs. 3
Ab	 dem	 Jahr	 2012	 strebt	 die	 Arbeitsrechtliche	 Kom-

mission	an,	den	Vomhundertsatz	des	TVöD	zu	überneh-
men.

(4)	 1Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 zum	 Leistungs-
entgelt	 und/oder	 die	 Sozialkomponente	 nicht	 zustande,	
wird	das	zur	Verfügung	stehende	 jährliche	Gesamtvolu-
men	mit	dem	Entgelt	für	den	Monat	Januar	des	Folgejah-
res	vollständig	an	die	Mitarbeiter	ausgeschüttet.	2In	den	
ersten	12	Monaten	nach	Inkrafttreten	dieser	Anlage	wird	
das	 Leistungsentgelt	 nach	 Absatz	 3	 monatlich	 ausge-
zahlt.	 3Eine	 Dienstvereinbarung	 ist	 für	 diesen	 Zeitraum	
ausgeschlossen.

(5)	 Kommt	eine	Dienstvereinbarung	zum	Leistungsent-
gelt	zustande,	kann	diese	insbesondere	folgende	Inhalte	
regeln:

a)	 Geltungsbereich	 (z.	B.	 für	 Auszubildende,	 Zivil-
dienstleistende);

b)	 Regelung	 zu	 Entgeltausfallzeiten	 (z.	B.	 Krankheit,	
Elternzeit);

c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-

mission,	die	paritätisch	vom	Dienstgeber	und	der	Mitar-
beitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	 ein	 System	 zur	 Leistungsermitt-
lung,	 den	 Abschluss	 von	 jährlichen	 Zielvereinbarungen	
oder	 systematischen	 Leistungsbewertungen	 oder	 einer	
Kombination	von	beiden;

f)	 Festlegung	 von	 Kriterien	 für	 die	 Zielauswahl	 bzw.	
Kategorien	für	die	Leistungsbewertung;

g)	 Durchführungsbestimmungen	 für	 das	 Leistungser-
mittlungsverfahren;

h)	 Regelungen	 zur	 Leistungsfeststellung	 nur	 durch	
Führungskraft	oder	durch	Führungskraft	und	Mitarbeiter	
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a)	 bei	Wechselschichtarbeit	für	je	zwei	zusammenhän-
gende	Monate	und

b)	 bei	 Schichtarbeit	 für	 je	 vier	 zusammenhängende	
Monate	

einen	Arbeitstag	Zusatzurlaub.

(2)	 Im	Falle	nicht	ständiger	Wechselschichtarbeit	und	
nicht	ständiger	Schichtarbeit	soll	bei	annähernd	gleicher	
Belastung	die	Gewährung	zusätzlicher	Urlaubstage	durch	
Dienstvereinbarung	geregelt	werden.

(3)	 1Mitarbeiter	 erhalten	 bei	 einer	 Leistung	 im	 Kalen-
derjahr	von	mindestens

150	Nachtarbeitsstunden	 	 1	Arbeitstag,
300	Nachtarbeitsstunden	 	 2	Arbeitstage,
450	Nachtarbeitsstunden	 	 3	Arbeitstage,
600	Nachtarbeitsstunden	 	 4	Arbeitstage

Zusatzurlaub	im	Kalenderjahr.	2Nachtarbeitsstunden,	die	
in	Zeiträumen	geleistet	werden,	 für	die	Zusatzurlaub	 für	
Wechselschicht-	oder	Schichtarbeit	zusteht,	bleiben	un-
berücksichtigt.

(4)	 1Bei	Anwendung	des	Absatzes	3	werden	nur	die	im	
Rahmen	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 (§	 2)	 in	 der	 Zeit	
zwischen	 21	 Uhr	 und	 6	 Uhr	 dienstplanmäßig	 bzw.	 be-
triebsüblich	geleisteten	Nachtarbeitsstunden	berücksich-
tigt.

(5)	 1Bei	Teilzeitbeschäftigten	ist	die	Zahl	der	nach	Ab-
satz	 3	 geforderten	 Nachtarbeitsstunden	 entsprechend	
dem	Verhältnis	ihrer	individuell	vereinbarten	durchschnitt-
lichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 zur	 regelmäßigen	 Ar-
beitszeit	 vergleichbarer	 Vollzeitbeschäftigter	 zu	 kürzen.	
2Ist	 die	 vereinbarte	 Arbeitszeit	 im	 Durchschnitt	 des	 Ur-
laubsjahres	auf	weniger	als	fünf	Arbeitstage	in	der	Kalen-
derwoche	verteilt,	ist	der	Zusatzurlaub	in	entsprechender	
Anwendung	 des	 §	 3	 Abs.	 5	 Unterabs.	 1	 Satz	 1,	 Unter-
abs.	2	Satz	1	und	Unterabs.	4	der	Anlage	14	zu	den	AVR	
zu	ermitteln.

(6)	 1Zusatzurlaub	 nach	 dieser	 Anlage	 und	 sonstigen	
Bestimmungen	mit	Ausnahme	von	§	125	SGB	IX	wird	nur	
bis	zu	insgesamt	sechs	Arbeitstagen	im	Kalenderjahr	ge-
währt.	 2Erholungsurlaub	 und	 Zusatzurlaub	 (Gesamtur-
laub)	dürfen	 im	Kalenderjahr	zusammen	35	Arbeitstage,	
bei	 Zusatzurlaub	 wegen	 Wechselschichtarbeit	 36	 Tage	
nicht	 überschreiten.	 3Bei	 Beschäftigten,	 die	 das	 50.	 Le-
bensjahr	vollendet	haben,	gilt	abweichend	von	Satz	2	ei-
ne	Höchstgrenze	von	36	Arbeitstagen;	§	3	Abs.	4	Satz	1	
der	Anlage	14	zu	den	AVR	gilt	entsprechend.

(7)	 Im	Übrigen	gelten	die	§§	1	bis	3	der	Anlage	14	zu	
den	AVR	mit	Ausnahme	von	§	1	Abs.	6	Unterabs.	2	Satz	1	
entsprechend.

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3:
1.	 1Der	 Anspruch	 auf	 Zusatzurlaub	 nach	 den	 Absät-

zen	1	und	2	bemisst	sich	nach	der	abgeleisteten	Schicht-	
oder	 Wechselschichtarbeit	 und	 entsteht	 im	 laufenden	
Jahr,	 sobald	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	 erfüllt	
sind.	2Für	die	Feststellung,	ob	ständige	Wechselschicht-
arbeit	oder	ständige	Schichtarbeit	vorliegt,	ist	eine	Unter-
brechung	 durch	 Arbeitsbefreiung,	 Freizeitausgleich,	 be-
zahlten	 Urlaub	 oder	 Arbeitsunfähigkeit	 in	 den	 Grenzen	
des	Abschnitts	XII	der	Anlage	1	zu	den	AVR	unschädlich.

2.	 Der	Anspruch	auf	Zusatzurlaub	nach	Absatz	3	be-
misst	 sich	 nach	 den	 abgeleisteten	 Nachtarbeitsstunden	
und	 entsteht	 im	 laufenden	 Jahr,	 sobald	 die	 Vorausset-
zungen	nach	Absatz	3	Satz	1	erfüllt	sind.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei	 der	 Berechnung	 des	 durchschnittlich	 gezahlten	

monatlichen	Entgelts	werden	die	gezahlten	Entgelte	der	
drei	Monate	addiert	und	durch	drei	geteilt;	dies	gilt	auch	
bei	einer	Änderung	des	Beschäftigungsumfangs.	 2Ist	 im	
Bemessungszeitraum	nicht	 für	alle	Kalendertage	Entgelt	
gezahlt	worden,	werden	die	gezahlten	Entgelte	der	drei	
Monate	addiert,	durch	die	Zahl	der	Kalendertage	mit	Ent-
gelt	 geteilt	 und	 sodann	 mit	 30,67	 multipliziert.	 3Zeiträu-
me,	 für	 die	 Krankengeldzuschuss	 gezahlt	 worden	 ist,	
bleiben	 hierbei	 unberücksichtigt.	 4Besteht	 während	 des	
Bemessungszeitraums	an	weniger	als	30	Kalendertagen	
Anspruch	 auf	 Entgelt,	 ist	 der	 letzte	 Kalendermonat,	 in	
dem	für	alle	Kalendertage	Anspruch	auf	Entgelt	bestand,	
maßgeblich.

(3)	 Für	Mitarbeiter	im	Gebiet	der	neuen	Bundesländer	
Mecklenburg-Vorpommern,	 Brandenburg,	 Sachsen-An-
halt,	Thüringen	und	Sachsen	sowie	in	dem	Teil	des	Lan-
des	 Berlin,	 in	 dem	 das	 Grundgesetz	 bis	 einschließlich	
2.	Oktober	1990	nicht	galt,	gilt	Absatz	2	mit	der	Maßga-
be,	dass	die	Bemessungssätze	für	die	Jahressonderzah-
lung	75	v.	H.	der	dort	genannten	Vomhundertsätze	betra-
gen.

(4)	 1Der	Anspruch	nach	den	Absätzen	1	bis	3	vermin-
dert	 sich	 um	 ein	 Zwölftel	 für	 jeden	 Kalendermonat,	 in	
dem	Mitarbeiter	keinen	Anspruch	auf	Entgelt	oder	Fort-
zahlung	 des	 Entgelts	 haben.	 2Die	 Verminderung	 unter-
bleibt	für	Kalendermonate,

1.	 für	die	Mitarbeiter	kein	Tabellenentgelt	erhalten	ha-
ben	wegen

a)	 Ableistung	 von	 Grundwehrdienst	 oder	 Zivildienst,	
wenn	sie	diesen	vor	dem	1.	Dezember	beendet	und	die	
Beschäftigung	 unverzüglich	 wieder	 aufgenommen	 ha-
ben,

b)	 Beschäftigungsverboten	 nach	 §	 3	 Abs.	 2	 und	 §	 6	
Abs.	1	MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme	der	Elternzeit	nach	dem	Bundes-
elterngeld-	und	Elternzeitgesetz	bis	zum	Ende	des	Kalen-
derjahres,	in	dem	das	Kind	geboren	ist,	wenn	am	Tag	vor	
Antritt	der	Elternzeit	Entgeltanspruch	bestanden	hat;

2.	 in	denen	Mitarbeitern	Krankengeldzuschuss	gezahlt	
wurde	oder	nur	wegen	der	Höhe	des	zustehenden	Kran-
kengelds	ein	Krankengeldzuschuss	nicht	gezahlt	worden	
ist.

(5)	 1Die	Jahressonderzahlung	wird	mit	dem	Tabellen-
entgelt	für	November	ausgezahlt.	2Ein	Teilbetrag	der	Jah-
ressonderzahlung	kann	zu	einem	früheren	Zeitpunkt	aus-
gezahlt	werden.

(6)	 1Mitarbeiter	 erhalten	 die	 Jahressonderzahlung	
auch	dann,	wenn	ihr	Dienstverhältnis	vor	dem	1.	Dezem-
ber	 endet.	 2Bei	 Mitarbeitern,	 deren	 Dienstverhältnis	 vor	
dem	1.	Dezember	geendet	hat,	tritt	an	die	Stelle	des	Be-
messungszeitraums	nach	§	16	Abs.	2	der	letzte	volle	Ka-
lendermonat	 des	 Dienstverhältnisses	 mit	 der	 Maßgabe,	
dass	Bemessungsgrundlage	für	die	Jahressonderzahlung	
nur	das	Tabellenentgelt	und	die	in	Monatsbeträgen	fest-
gelegten	Zulagen	sind.

§ 17 Zusatzurlaub

(1)	 Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	nach	
§	 4	 Abs.	 1	 oder	 ständig	 Schichtarbeit	 nach	 §	 4	 Abs.	 2	
leisten	und	denen	die	Zulage	nach	§	6	Abs.	4	Satz	1	oder	
Abs.	5	Satz	1	zusteht,	erhalten
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Anhang A zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern (gültig ab 1. 1. 2010 bis 31. 12. 2010)

Entgeltgruppe	
	Grundentgelt	 	Entwicklungsstufen	

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

15 	3.683,25	 	4.086,56	 	4.236,72	 	4.773,01	 	5.180,59	 	5.448,74	

14 	3.335,74	 	3.700,42	 	3.914,94	 	4.236,72	 	4.730,11	 	4.998,25	

13 	3.075,10	 	3.410,82	 	3.593,17	 	3.947,11	 	4.440,50	 	4.644,30	

12 	2.756,55	 	3.056,87	 	3.485,90	 	3.861,31	 	4.343,98	 	4.558,49	

11 	2.660,01	 	2.949,62	 	3.164,13	 	3.485,90	 	3.952,49	 	4.167,00	

10 	2.563,48	 	2.842,35	 	3.056,87	 	3.271,39	 	3.678,97	 	3.775,51	

	91)	 	2.264,23	 	2.509,85	 	2.638,57	 	2.981,79	 	3.249,94	 	3.464,45	

8 	2.119,43	 	2.348,96	 	2.456,23	 	2.552,76	 	2.660,01	 	2.727,582)	

7 	1.984,293)	 	2.198,80	 	2.338,24	 	2.445,50	 	2.525,94	 	2.601,03	

6 	1.945,67	 	2.155,89	 	2.263,16	 	2.365,05	 	2.434,77	 	2.504,504)	

5 	1.864,15	 	2.064,73	 	2.166,62	 	2.268,53	 	2.343,61	 	2.397,24	

4 	1.771,915)	 	1.962,83	 	2.091,54	 	2.166,62	 	2.241,70	 	2.285,68	

	36) 	1.742,96	 	1.930,65	 	1.984,29	 	2.070,10	 	2.134,45	 	2.193,45	

2 	1.607,80	 	1.780,49	 	1.834,12	 	1.887,75	 	2.005,73	 	2.129,09	

1 	 	1.432,98	 	1.458,72	 	1.490,90	 	1.520,92	 	1.598,15	

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

1) E	9b
Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

2.729,74 2.895,98 3.099,78 3.292,84

2) 2.770,49
3) 2.037,92
4) 2.563,48
5) 1.825,54

a)	 in	 den	 Entgeltgruppen	 10	 bis	 12	 eine	 höchstens	
zweimalige	Verlängerung	bis	 zu	einer	Gesamtdauer	von	
acht	Jahren,

b)	 ab	Entgeltgruppe	13	eine	höchstens	dreimalige	Ver-
längerung	bis	zu	einer	Gesamtdauer	von	zwölf	Jahren.

3Zeiten	 in	 einer	 Führungsposition	 nach	 Buchstabe	 a	
bei	demselben	Dienstgeber	können	auf	die	Gesamtdauer	
nach	Buchstabe	b	 zur	Hälfte	 angerechnet	werden.	 4Die	
allgemeinen	Vorschriften	über	die	Probezeit	 (§	7	Abs.	4	
des	Allgemeinen	Teils	zu	den	AVR)	und	die	beiderseitigen	
Kündigungsrechte	bleiben	unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 ab	 Entgeltgruppe	 10	
zugewiesenen	Tätigkeiten	mit	Weisungsbefugnis,	die	vor	
Übertragung	 vom	 Dienstgeber	 ausdrücklich	 als	 Füh-
rungspositionen	auf	Zeit	bezeichnet	worden	sind.

(3)	 1Besteht	 bereits	 ein	 Dienstverhältnis	 mit	 demsel-
ben	 Dienstgeber,	 kann	 dem	 Mitarbeiter	 vorübergehend	
eine	Führungsposition	bis	zu	den	in	Absatz	1	genannten	
Fristen	übertragen	werden.	2Dem	Mitarbeiter	wird	für	die	
Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	gewährt	in	Höhe	des	
Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	
nach	der	bisherigen	Entgeltgruppe	und	dem	sich	bei	Hö-
hergruppierung	nach	§	14	Abs.	4	Satz	1	und	2	ergeben-
den	 Tabellenentgelt	 zuzüglich	 eines	 Zuschlags	 von	
75	v.	H.	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	den	Tabellen-
entgelten	der	Entgeltgruppe,	die	der	übertragenen	Funk-
tion	 entspricht,	 zur	 nächsthöheren	 Entgeltgruppe	 nach	
§	 14	 Abs.	 4	 Satz	 1	 und	 2.	 3Nach	 Fristablauf	 erhält	 der	
Mitarbeiter	 eine	 der	 bisherigen	 Eingruppierung	 entspre-
chende	Tätigkeit;	der	Zuschlag	entfällt.

§ 18 Führung auf Probe

(1)	 1Führungspositionen	können	als	befristetes	Dienst-
verhältnis	bis	zur	Gesamtdauer	von	zwei	Jahren	verein-
bart	 werden.	 2Innerhalb	 dieser	 Gesamtdauer	 ist	 eine	
höchstens	zweimalige	Verlängerung	des	Dienstvertrages	
zulässig.	 3Die	 beiderseitigen	 Kündigungsrechte	 bleiben	
unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 ab	 Entgeltgruppe	 10	
zugewiesenen	Tätigkeiten	mit	Weisungsbefugnis,	die	vor	
Übertragung	 vom	 Dienstgeber	 ausdrücklich	 als	 Füh-
rungspositionen	auf	Probe	bezeichnet	worden	sind.

(3)	 1Besteht	bereits	ein	Dienstverhältnis	mit	demselben	
Dienstgeber,	 kann	 dem	 Mitarbeiter	 vorübergehend	 eine	
Führungsposition	 bis	 zu	 der	 in	 Absatz	 1	 genannten	 Ge-
samtdauer	übertragen	werden.	2Dem	Mitarbeiter	wird	für	
die	Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	in	Höhe	des	Un-
terschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	 nach	
der	 bisherigen	 Entgeltgruppe	 und	 dem	 sich	 bei	 Höher-
gruppierung	nach	§	14	Abs.	4	Satz	1	und	2	ergebenden	
Tabellenentgelt	gewährt.	 3Nach	Fristablauf	endet	die	Er-
probung.	 4Bei	Bewährung	wird	die	Führungsfunktion	auf	
Dauer	 übertragen;	 ansonsten	 erhält	 der	 Mitarbeiter	 eine	
der	bisherigen	Eingruppierung	entsprechende	Tätigkeit.

§ 19 Führung auf Zeit

(1)	 1Führungspositionen	 können	 als	 befristetes	 Ar-
beitsverhältnis	 bis	 zur	 Dauer	 von	 vier	 Jahren	 vereinbart	
werden.	2Folgende	Verlängerungen	des	Arbeitsvertrages	
sind	zulässig:
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6)

E	3a

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.717,50 1.774,42 1.812,92 1.841,38 1.861,47 1.891,60

38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.

Anhang A zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern (gültig ab 1. 1. 2011 bis 31. 7. 2011)

Entgeltgruppe	
Grundentgelt Entwicklungsstufen

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

15 	3.705,35 	4.111,08 	4.262,14 	4.801,65 	5.211,67 	5.481,43

14 	3.355,75 	3.722,62 	3.938,43 	4.262,14 	4.758,49 	5.028,24

13 	3.093,55 	3.431,28 	3.614,73 	3.970,79 	4.467,14 	4.672,17

12 	2.773,09 	3.075,21 	3.506,82 	3.884,48 	4.370,04 	4.585,84

11 	2.675,97 	2.967,32 	3.183,11 	3.506,82 	3.976,20 	4.192,00

10 	2.578,86 	2.859,40 	3.075,21 	3.291,02 	3.701,04 	3.798,16

	91)	 	2.277,82 	2.524,91 	2.654,40 	2.999,68 	3.269,44 	3.485,24

8 	2.132,15 	2.363,05 	2.470,97 	2.568,08 	2.675,97 	2.743,952)

7 	1.996,203) 	2.211,99 	2.352,27 	2.460,17 	2.541,10 	2.616,64

6 	1.957,34 	2.168,83 	2.276,74 	2.379,24 	2.449,38 	2.519,534)

5 	1.875,33 	2.077,12 	2.179,62 	2.282,14 	2.357,67 	2.411,62

4 	1.782,545) 	1.974,61 	2.104,09 	2.179,62 	2.255,15 	2.299,39

	36) 	1.753,42 	1.942,23 	1.996,20 	2.082,52 	2.147,26 	2.206,61

2 	1.617,45 	1.791,17 	1.845,12 	1.899,08 	2.017,76 	2.141,86

1 	 	1.441,58 	1.467,47 	1.499,85 	1.530,05 	1.607,74

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

1) E	9b
Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

2.746,12 2.913,36 3.118,38 3.312,60

2) 2.787,11
3) 2.050,15
4) 2578,86
5) 1836,49

6)

E	3a

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.727,81 1.785,07 1.823,80 1.852,43 1.872,64 1.902,95

38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.
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Anmerkung zu Anhang A zur Anlage 31:
Abweichend	von	§	12	Abs.	2	erhalten	die	Mitarbeiter	

im	Pflegedienst	in	Krankenhäusern

a)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
den	Vergütungsgruppen	Kr.	5a	mit	Aufstieg	nach	Kr.	6,	
Kr.	 5	 mit	 Aufstieg	 nach	 Kr.	 5a	 und	 weiterem	 Aufstieg	
nach	Kr.	6

–	 in	der	Stufe	2	den	Tabellenwert	der	Stufe	3,
–	 in	der	Stufe	3	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	3,
–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	4,
–	 in	 der	 Stufe	 5	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-

pe	9b	Stufe	3,
–	 in	 der	 Stufe	 6	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-

pe	9b	Stufe	4,

b)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	6

–	 in	der	Stufe	1	den	Tabellenwert	der	Stufe	2,
–	 in	der	Stufe	2	den	Tabellenwert	der	Stufe	3,
–	 in	der	Stufe	3	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	3,

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	 der	 Stufe	 5	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-
pe	9b	Stufe	3,

–	 in	 der	 Stufe	 6	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-
pe	9b	Stufe	4,

c)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5a

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	5,

–	 in	der	Stufe	6	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	6,

d)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	4	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5	und	
weiterem	Aufstieg	nach	Kr.	5a

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	5,

Anhang A zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern (gültig ab 1. 8. 2011)

Entgeltgruppe	
Grundentgelt Entwicklungsstufen

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

15 3.723,88 4.131,63 4.283,45 4.825,66 5.237,73 5.508,84

14 3.372,53 3.741,24 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38

13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,65 4.489,48 4.695,53

12 2.786,95 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77

11 2.689,35 2.982,15 3.199,03 3.524,35 3.996,09 4.212,96

10 2.591,76 2.873,70 3.090,59 3.307,47 3.719,55 3.817,15

	91)	 2.289,20 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79 3.502,66

8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,672)

7 2.006,183) 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,80 2.629,72

6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,124)

5 1.884,71 2.087,50 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68

4 1.791,455) 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89

	36) 1.762,18 1.951,95 2.006,18 2.092,93 2.157,99 2.217,64

2 1.625,53 1.800,13 1.854,35 1.908,57 2.027,85 2.152,57

1 	 1.448,79 1.474,81 1.507,34 1.537,70 1.615,78

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

1) E	9b
Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

2.759,85 2.927,92 3.133,97 3.329,16

2) 2.801,05
3) 2.060,40
4) 2.591,75
5) 1.845,67

6)

E	3a

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.736,44 1.793,99 1.832,92 1.861,69 1.882,00 1.912,46

38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.
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f)	 in	der	Entgeltgruppe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
den	Vergütungsgruppen	Kr.	2	mit	Aufstieg	nach	Kr.	3	und	
weiterem	 Aufstieg	 nach	 Kr.	 4	 sowie	 Kr.	 3	 mit	 Aufstieg	
nach	Kr.	4

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	6	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	6	
Stufe	5,

–	 in	der	Stufe	6	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	6	
Stufe	6.

–	 in	der	Stufe	6	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	6,

e)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	

der	Vergütungsgruppe	Kr.	4	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	5,

Anhang B zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern 
(Kr.-Anwendungstabelle) (gültig ab 1. 1. 2010 bis 31. 12. 2010)

Werte aus 
Entgelt gruppe 
allg. Tabelle 

(TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR 

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR/KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 – – 3.485,90
3.861,31 4.343,98

4.558,49nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 11

11b 11 mit Aufstieg nach 12 – – – 3.485,90 3.952,49 4.167,00

11a 10 mit Aufstieg nach 11 – – 3.164,13
3.485,90 3.952,49

–nach	2	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 10 10a 9 mit Aufstieg nach 10 – – 3.056,87
3.271,39 3.678,97

–nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 9, EG 9b

9d 8 mit Aufstieg nach 9 – – 2.981,79
3.249,94 3.464,45

–
nach	4	J.	

St.	3
nach	2	J.	

St.	4

9c 7 mit Aufstieg nach 8 – – 2.895,98
3.099,78 3.292,84

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9b
6 mit Aufstieg nach 7

– – 2.638,57
2.981,79 3.099,78

–
7 ohne Aufstieg

nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9a 6 ohne Aufstieg – – 2.638,57
2.729,74 2.895,98

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 7, EG 8,  
EG 9b

8a

5a mit Aufstieg nach 6
–

2.338,24 2.456,23 2.552,76 2.729,74 2.895,985 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.198,80

EG 7, EG 8 7a

5 mit Aufstieg nach 5a –

2.198,80 2.338,24 2.552,76 2.660,01
2.770,49

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
2.037,92

4 mit Aufstieg nach 5 –

EG 4, EG 6 4a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.825,54 1.962,83 2.091,54 2.365,05 2.434,77 2.563,48

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.825,54 1.962,83 2.091,54 – – –

EG 3, EG 4 3a 1 mit Aufstieg nach 2

1.717,50 1.774,42 1.812,92 1.841,38 1.861,47 1.891,60

38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.
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Anhang B zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern 
(Kr.-Anwendungstabelle) (gültig ab 1. 1. 2011 bis 31. 7. 2011)

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 
Tabelle (TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR 

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR/KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 – – 3.506,82
3.884,48 4.370,04

4.585,84nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 11

11b 11 mit Aufstieg nach 12 – – – 3.506,82 3.976,20 4.192,00

11a 10 mit Aufstieg nach 11 – – 3.183,11
3.506,82 3.976,20

–nach	2	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 10 10a 9 mit Aufstieg nach 10 – – 3.075,21
3.291,02 3.701,04

–
3291,02

nach	3	J.	
St.	4

EG 9, EG 9b

9d 8 mit Aufstieg nach 9 – – 2.999,68
3.269,44 3.485,24

–
nach	4	J.	

St.	3
nach	2	J.	

St.	4

9c 7 mit Aufstieg nach 8 – – 2.913,36
3.118,38 3.312,60

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9b
6 mit Aufstieg nach 7

– – 2.654,40
2.999,68 3.118,38

–
7 ohne Aufstieg

nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9a 6 ohne Aufstieg – – 2.654,40
2.746,12 2.913,36

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 7, EG 8,  
EG 9b

8a

5a mit Aufstieg nach 6
–

2.352,27 2.470,97 2.568,08 2.746,12 2.913,365 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.211,99

EG 7, EG 8 7a

5 mit Aufstieg nach 5a –

2.211,99 2.352,27 2.568,08 2.675,97
2.787,11

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
2.050,15

4 mit Aufstieg nach 5 –

EG 4, EG 6 4a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.836,49 1.974,61 2.104,09 2.379,24 2.449,38 2.578,86

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.836,49 1.974,61 2.104,09 – – –

EG 3, EG 4 3a 1 mit Aufstieg nach 2

1.727,81 1.785,07 1.823,80 1.852,43 1.872,64 1.902,95

38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.

Anhang B zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern 
(Kr.-Anwendungstabelle) (gültig ab 1. 8. 2011)

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 
Tabelle (TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR 

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR/KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 – – 3.485,90
3.903,90 4.391,89

4.608,77nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 11

11b 11 mit Aufstieg nach 12 – – – 3.524,35 3.996,08 4.212,96

11a 10 mit Aufstieg nach 11 – – 3.164,13
3.524,35 3.996,08

–nach	2	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4
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EG 10 10a 9 mit Aufstieg nach 10 – – 3.056,87
3.307,48 3.719,55

–nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 9, EG 9b

9d 8 mit Aufstieg nach 9 – – 2.981,79
3.285,79 3.502,67

–
nach	4	J.	

St.	3
nach	2	J.	

St.	4

9c 7 mit Aufstieg nach 8 – – 2.895,98
3.133,97 3.329,16

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9b
6 mit Aufstieg nach 7

– – 2.638,57
3.014,68 3.133,97

–
7 ohne Aufstieg

nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9a 6 ohne Aufstieg – – 2.638,57
2.759,85 2.927,93

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 7, EG 8,  
EG 9b

8a

5a mit Aufstieg nach 6
–

2.364,03 2.483,32 2.580,92 2.759,85 2.927,935 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.223,05

EG 7, EG 8 7a

5 mit Aufstieg nach 5a –

2.223,05 2.364,03 2.580,92 2.689,35
2.801,05

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
2.060,4

4 mit Aufstieg nach 5 –

EG 4, EG 6 4a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.845,67 1.984,48 2.114,61 2.391,14 2.461,63 2.591,75

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.845,67 1.984,48 2.114,61 – – –

EG 3, EG 4 3a 1 mit Aufstieg nach 2

1.736,44 1.793,99 1.832,92 1.861,69 1.882,00 1.912,46

38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std. 38,5	Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.

Anhang C zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in Krankenhäusern

 
Entgeltgruppe

 

Stundenentgelt
gültig ab

1. Januar 2010

Stundenentgelt
gültig ab

1. Januar 2011

Stundenentgelt
gültig ab

1. August 2011

Kr.	12a 21,66	€ 21,79	€ 21,90	€

Kr.	11b 20,24	€ 20,36	€ 20,46	€

Kr.	11a 19,13	€ 19,24	€ 19,34	€

Kr.	10a 17,91	€ 18,02	€ 18,11	€

Kr.	9d 17,25	€ 17,35	€ 17,44	€

Kr.	9c 16,65	€ 16,75	€ 16,83	€

Kr.	9b 15,89	€ 15,99	€ 16,07	€

Kr.	9a 15,64	€ 15,73	€ 15,81	€

Kr.	8a 14,93	€52 15,02	€52 15,10	€52

Kr.	7a 14,32	€53 14,41	€53 14,48	€53

Kr.	4a 13,26	€ 13,34	€ 13,41	€

Kr.	3a 11,05	€ 11,12	€ 11,18	€
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oder

(d)	 dem	Arzt	in	erheblichem	Umfange	bei	Herzkathete-
risierungen,	Dilatationen	oder	Angiographien	unmittelbar	
assistieren

oder

(e)	 in	Dialyseeinheiten	Kranke	pflegen	sowie	die	Gerä-
te	bedienen	und	überwachen

oder

(f)	 in	 Ambulanzen	 oder	 Ambulanzen/Nothilfen	 Tätig-
keiten	gemäß	Buchstabe	a,	c	oder	e	ausüben

Altenpflege

4 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 mit	 ent-
sprechender	Tätigkeit	nach	dreijähriger	Tätigkeit	 in	Ver-
gütungsgruppe	Kr.	4	Ziffer	31,	9

Geburtshilfe/Entbindungspflege

5 Hebammen/Entbindungspfleger	mit	entsprechender	
Tätigkeit	nach	einjähriger	Tätigkeit	 in	Vergütungsgruppe	
Kr.	4	Ziffer	5

Operationstechnische Assistenten

6 Operationstechnische	Assistenten	mit	entsprechen-
der	Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr. 5a

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	Ziffern	1	
bis	3	nach	vierjähriger	Bewährung	in	einer	dieser	Ziffern,	
frühestens	 jedoch	 nach	 sechsjähriger	 Berufstätigkeit	
nach	Erlangung	der	staatlichen	Erlaubnis4

2 bis 3	(entfallen)

4 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertretung	von	Stations-	oder	Gruppenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	6	Ziffer	6	bestellt	sind1,	8

Altenpflege

5 Altenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 5	 Ziffer	 4	
nach	vierjähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

6 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 Leitung	 einer	 Organisati-
onseinheit	bestellt	sind1,	2

7	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 der	
Leitung	einer	Organisationseinheit	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	6	Ziffer	19	bestellt	sind1,	8

Geburtshilfe/Entbindungspflege

8	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	5	Ziffer	5	nach	vierjähriger	Bewährung	in	die-
ser	Ziffer	4

9	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	zur/zum	Vorsteherin/Vorsteher	des	
Kreißsaals	bestellt	sind1,	3

Vergütungsgruppe Kr. 6

Krankenpflege

1 Fachkrankenpfleger	bzw.	Krankenpfleger	mit	erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Weiterbildung und	 mit	 entspre-
chender	Tätigkeit1,	3,	10

2	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffer	4	
nach	fünfjähriger	Bewährung	 in	einer	Tätigkeit	 in	Vergü-
tungsgruppe	Kr.	5a

Anhang D zur Anlage 31: Mitarbeiter im Pflegedienst in 
Krankenhäusern

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Pflegedienst in 
Krankenhäusern

Vergütungsgruppe Kr. 1

Kranken- und Altenpflege

1 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	(z.	B.	Pflegehelfer)1

Vergütungsgruppe Kr. 2

Kranken- und Altenpflege

1	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätig-
keit1,	1a,	14

2	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit1,	1a,	14

3	 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	nach	Ableistung	eines	qualifizierenden	Kurses1,	7

4 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	 nach	 sechsjähriger	 Bewährung	 in	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	1	Ziffer	1

Vergütungsgruppe Kr. 3

Kranken- und Altenpflege

1	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
nach	zweijähriger	Tätigkeit	in	Vergütungsgruppe	Kr.	2	Zif-
fer	11

2	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit	nach	
zweijähriger	 Tätigkeit	 in	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 2	 Zif-
fer	21,	14

Vergütungsgruppe Kr. 4

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	mit	entsprechender	Tätigkeit1

2	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
nach	vierjähriger	Bewährung	 in	Vergütungsgruppe	Kr.	3	
Ziffer	1

Altenpflege

3 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 mit	 ent-
sprechender	Tätigkeit1

4 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit	nach	
vierjähriger	Bewährung	in	Vergütungsgruppe	Kr.	3	Ziffer	2

Geburtshilfe/Entbindungspflege

5	 Hebammen/Entbindungspfleger	mit	entsprechender	
Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr. 5

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	 nach	
zweijähriger	Tätigkeit	in	Vergütungsgruppe	Kr.	4	Ziffer	11

2 Krankenpfleger,	die	 als	Krankenhaushygienepfleger	
stationsübergreifend	und	verantwortlich	eingesetzt	sind

3 Krankenpfleger,	die

(a)	 im	Operationsdienst	als	Operationspfleger	oder	als	
Anästhesiepfleger	tätig	sind

oder

(b)	 die	 Herz-Lungen-Maschine	 vorbereiten	 und	 wäh-
rend	der	Operation	zur	Bedienung	der	Maschine	heran-
gezogen	werden

oder

(c)	 in	Einheiten	für	Intensivmedizin	tätig	sind
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19	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 Leitung	 einer	 Organisati-
onseinheit	bestellt	sind	und	denen	mindestens	fünf	Pfle-
gepersonen	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	un-
terstellt	sind1,	2,	6

20	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 der	
Leitung	einer	Organisationseinheit	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	7	Ziffer	17	bestellt	sind1,	8

21	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	
Leitenden	 Altenpflegern	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 7		
Ziffer	16	bestellt	sind8

22	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung,	 die	 als	
Unterrichtsaltenpfleger	tätig	sind8

Geburtshilfe/Entbindungspflege

23	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 denen	 mindes-
tens	 fünf	 Hebammen/Entbindungspfleger	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

24	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	als	ständige	Vertretung	der	Leiten-
den	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	7	Ziffer	23	bestellt	sind8

25	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 als	 Lehr	heb-
ammen/-entbindungspfleger	an	Hebammenschulen	tätig	
sind18

Operationstechnische Assistenten

26 Operationstechnische	Assistenten	nach	sechsjähri-
ger	Bewährung	in	Vergütungsgruppe	Kr.	5	Ziffer	6

Vergütungsgruppe Kr. 7

Krankenpflege

1 Krankenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 6	 Ziffern	
4,	6,	7d)	und	e),	9,	10,	11,	13	bis	17	nach	fünfjähriger	Be-
währung	in	der	jeweiligen	Ziffer

2	 Leitende	Krankenpfleger20

3	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 Operationsdienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 zehn	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

3a Krankenpfleger,	die	dem	Anästhesiedienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 fünf	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

4 Krankenpfleger,	die	einer	Einheit	für	Intensivmedizin	
vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 zwölf	 Pflegepersonen	
durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind1,	3,	6

5 Krankenpfleger	 als	 Stationspfleger	 oder	 Gruppen-
pfleger,	 denen	 mindestens	 zwölf	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind1,	6,	11,	12

6	 Krankenpfleger	 in	 Blutzentralen,	 denen	 mindestens	
zwölf	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	
ständig	unterstellt	sind5,	6

7	 Krankenpfleger	 in	 Ambulanzbereichen	 oder	 Ambu-
lanzen/Nothilfen,	 denen	 mindestens	 zwölf	 Pflegeperso-
nen	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind6

8	 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	 mindestens	 24	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

9	 Krankenpfleger,	 die	 einer	 Dialyseeinheit	 vorstehen	
und	denen	mindestens	zwölf	Pflegepersonen	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

3 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	Ziffern	2	
und	 3	 nach	 sechsjähriger	 Bewährung	 in	 der	 jeweiligen	
Ziffer	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	oder	in	dieser	Tätigkeit	
in	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffer	1

4 Krankenpfleger	 in	 der	 Intensivpflege/-medizin,	 die	
einer	Einheit	für	Intensivmedizin	vorstehen1,	3

5 Krankenpfleger	mit	erfolgreich	abgeschlossener	so-
zialpsychiatrischer	 Zusatzausbildung	 und	 entsprechen-
der	Tätigkeit1,	15

6 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 Stationspfleger	 oder	 Gruppenpfleger	 bestellt	
sind1,	11,	12

7 Krankenpfleger,	die

(a)	 die	 Herz-Lungen-Maschine	 vorbereiten	 und	 wäh-
rend	der	Operation	zur	Bedienung	der	Maschine	heran-
gezogen	werden

oder

(b)	 in	Blutzentralen	tätig	sind5

oder

(c)	 in	besonderen	Behandlungs-	und	Untersuchungs-
räumen	in	mindestens	zwei	Teilgebieten	der	Endoskopie	
tätig	sind

oder

(d)	 dem	Operationsdienst	vorstehen

oder

(e)	 dem	Anästhesiedienst	vorstehen,

denen	 jeweils	weitere	Pflegepersonen	durch	ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

8	 Krankenpfleger,	 die	 Gipsverbände	 in	 Gipsräumen	
anlegen,	 denen	 mindestens	 fünf	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

9	 Krankenpfleger	 in	 Ambulanzbereichen	 oder	 Ambu-
lanzen/Nothilfen,	 denen	 mindestens	 sechs	 Pflegeperso-
nen	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind6

10	 Krankenpfleger,	denen	mehrere	Stationen,	Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind1,	6,	12,	16

11	 Krankenpfleger,	die	einer	Dialyseeinheit	vorstehen
12	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 zentralen	 Sterilisations-

dienst	vorstehen	und	denen	mindestens	acht	Mitarbeiter	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

13	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 zentralen	 Sterilisations-
dienst	 vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 36	 Mitarbeiter	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

14	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Krankenpflegern	 der	
Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffern	3	bis	4	bestellt	sind1,	8

15	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Stations-	 oder	 Grup-
penpflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffer	5	bestellt	
sind1,	8

16	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertretung	von	Leitenden	Krankenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffer	2	bestellt	sind8

17	 Krankenpfleger,	 die	 als	 Unterrichtspfleger	 tätig	
sind17

Altenpflege

18	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffern	6	
und	7	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Ziffer
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7 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertretung	von	Krankenpflegern	der	Vergü-
tungsgruppe	Kr.	9	Ziffern	2	bis	3	bestellt	sind8

8 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	 9	Ziffer	 7	und	Kr.	 9	Ziffer	 6	
bzw.	Kr.	10	Ziffer	3	bestellt	sind8

9	 (entfällt)
10 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-

reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
sind17,	22,	29,	30

11 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
und	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertre-
tung	von	Leitenden	Unterrichtspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	9	Ziffer	9	bestellt	sind8,	17,	22,	29,	30

Altenpflege

12 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffern	16	
bis	18	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

13 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger	in	Einrichtungen,	in	denen	mindestens	
30	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	25

14 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	
Leitenden	Altenpflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Zif-
fer	12	bestellt	sind8

15 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	an	Schulen	für	Unterrichtsaltenpfleger,	die	als	
Unterrichtsaltenpfleger	 an	 Schulen	 für	 Altenpflege	 tätig	
sind19,	22,	24

16 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	 an	 Schulen	 für	 Unterrichtsaltenpfleger,	 die	
durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertretung	
von	 Leitenden	 Unterrichtsaltenpflegern	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	9	Ziffer	13	bestellt	sind8,	19,	22,	24

Geburtshilfe/Entbindungspflege

17	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	7	Ziffern	23	bis	25	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

18	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 in	 Frau-
enkliniken	(Abteilungen	für	Geburtshilfe)	mit	Hebammen-
schule,	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	23

19	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Lei-
tenden	 Hebammen/Entbindungspflegern	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr.	9	Ziffer	15	bestellt	sind8

19a	 Hebammen/Entbindungspfleger	 mit	 mindestens	
einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	
an	Schulen	 für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	die	
als	Lehrhebammen/-entbindungspfleger	an	Hebammen-
schulen	tätig	sinds18,	22,	24

20 Hebammen/Entbindungspfleger	 mit	 mindestens	
einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	
an	Schulen	 für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	die	
als	Lehrhebammen/-entbindungspfleger	an	Hebammen-
schulen	 tätig	 und	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 als	
ständige	Vertretung	von	Ersten	Lehrhebammen/-entbin-

10	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Krankenpflegern	 der	
Vergütungsgruppe	Kr.	8	Ziffern	2	bis	3	bestellt	sind8

11	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertretung	von	Leitenden	Krankenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppen	Kr.	8	Ziffer	6	oder	Kr.	8	Zif-
fer	5	bzw.	Kr.	9	Ziffer	5	bestellt	sind8

12 bis 14 (entfallen)

Altenpflege

15	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	6	Ziffern	19	
bis	22	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

16 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger25

17	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 Leitung	 einer	 Organisati-
onseinheit	 bestellt	 sind	 und	 denen	 mindestens	 zwölf	
Pflegepersonen	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt	sind1,	2,	6

18	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	
Leitenden	Altenpflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	8	Zif-
fer	13	bestellt	sind8

19 bis 21 (entfallen)

Geburtshilfe/Entbindungspflege

22 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	6	Ziffern	23	bis	25	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

23	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 in	 Frau-
enkliniken	(Abteilungen	für	Geburtshilfe)23

24	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 denen	 mindes-
tens	 zehn	 Hebammen/Entbindungspfleger	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

25	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Lei-
tenden	 Hebammen/Entbindungspflegern	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr.	8	Ziffer	18	bestellt	sind8

26 bis 28	(entfallen)

Vergütungsgruppe Kr. 8

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffern	2	
bis	5,	7	bis	11	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweili-
gen	Ziffer

2	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 Operationsdienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 20	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

2a	 Krankenpfleger,	die	dem	Anästhesiedienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 zehn	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

3	 Krankenpfleger,	die	einer	Einheit	für	Intensivmedizin	
vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 24	 Pflegepersonen	
durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
	sind3,	6

4	 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	 mindestens	 48	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

5 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	angehören20

6	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	 denen	 mindestens	 75	 Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20
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Geburtshilfe/Entbindungspflege

14	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	8	Ziffern	18	bis	20	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

14a	 Hebammen/Entbindungspfleger	 mit	 mindestens	
einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	
an	Schulen	 für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	die	
als	 Erste	 Lehrhebammen/-entbindungspfleger	 an	 Heb-
ammenschulen	tätig	sind	22,	24,	27

15	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 in	 Frau-
enkliniken	(Abteilungen	für	Geburtshilfe)	mit	Hebammen-
schule,	 denen	 mindestens	 150	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	23

Vergütungsgruppe Kr. 10

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Ziffern	2	
bis	10	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

2	 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	mindestens	192	Pflegepersonen	durch	ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

3	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören,	in	Kran-
kenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	
75	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20,	21

4	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	150	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

5	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	300	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

6	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	11	Ziffer	4	und	Kr.	11	Ziffer	3	
bzw.	Kr.	12	Ziffer	2	bestellt	sind8

7	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Leitende	Unterrichtspfleger	an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	 mit	 durchschnittlich	 mindestens	 75	 Lehrgangsteil-
nehmern	tätig	sind22,	26,	29,	30

7a	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
und	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertre-
tung	von	Leitenden	Unterrichtspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	11	Ziffer	6	bestellt	sind8,	17,	22,	29,	30

Altenpflege

8	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Ziffern	12	
bis	13a	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

8a	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	an	Schulen	für	Unterrichtsaltenpfleger,	die	als	
Leitende	Unterrichtsaltenpfleger	an	Schulen	für	Altenpfle-
ge	mit	durchschnittlich	mindestens	75	Lehrgangsteilneh-
mern	tätig	sind22,	24,	28

8b	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger	in	Einrichtungen,	in	denen	mindestens	
90	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	25

dungspflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Ziffer	14a	be-
stellt	sind8,18,	22,	24

Vergütungsgruppe Kr. 9

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	8	Ziffern	2	
bis	11	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

2 Krankenpfleger,	 die	 dem	 Operationsdienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 40	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

2a	 Krankenpfleger,	die	dem	Anästhesiedienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 20	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	unterstellt	sind6

3	 Krankenpfleger,	die	einer	Einheit	für	Intensivmedizin	
vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 48	 Pflegepersonen	
durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind3,	6

4	 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	 mindestens	 96	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

5	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören20,	21

6	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

7	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	150	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

8	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	10	Ziffer	5	und	Kr.	10	Ziffer	4	
bzw.	Kr.	11	Ziffer	2	bestellt	sind8

9	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Leitende	Unterrichtspfleger	an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	tätig	sind22,	26,	29,	30

10	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
und	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertre-
tung	von	Leitenden	Unterrichtspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	10	Ziffer	7	bestellt	sind8,	17,	22,	29,	30

Altenpflege

11	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	8	Ziffern	13	
bis	16	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

12	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger	in	Einrichtungen,	in	denen	mindestens	
60	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	25

13	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	an	Schulen	für	Unterrichtsaltenpfleger,	die	als	
Leitende	Unterrichtsaltenpfleger	an	Schulen	für	Altenpfle-
ge	tätig	sind22,	24,	28

13a	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	 an	 Schulen	 für	 Unterrichtsaltenpfleger,	 die	
durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertretung	
von	 Leitenden	 Unterrichtsaltenpflegern	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	10	Ziffer	8a	bestellt	sind8,	19,	22,	24
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I

Die	 Tätigkeitsmerkmale	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 1	
bis	Kr.	13	gelten	nur	für	Mitarbeiter	in	stationären	Einrich-
tungen.

II

Die	Ziffern	I	bis	VII	der	Anmerkungen	zu	den	Tätigkeits-
merkmalen	der	Vergütungsgruppen	1	bis	12	der	Anlage	2	
zu	den	AVR	gelten	sinngemäß.

III

Unter	 Krankenpflegern	 sind	 Gesundheits-	 und	 Kran-
kenpfleger	 sowie	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpfle-
ger	nach	dem	Krankenpflegegesetz	zu	verstehen.	Unter	
Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 sind	 auch	 Al-
tenpfleger	mit	Abschlussprüfung	zu	verstehen.

IV

Krankenpfleger,	die	Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	
Kinderkrankenpflegern	bzw.	Altenpflegern	ausüben,	sind	
als	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpfleger	 bzw.	 Alten-
pfleger	eingruppiert.

Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger,	die	Tätigkei-
ten	 von	 Krankenpflegern	 bzw.	 Altenpflegern	 ausüben,	
sind	 als	 Krankenpfleger	 bzw.	 Altenpfleger	 eingruppiert.	
Altenpfleger,	 die	 Tätigkeiten	 von	 Krankenpflegern	 aus-
üben,	sind	als	Krankenpfleger	eingruppiert;	soweit	deren	
Eingruppierung	von	der	Zeit	einer	Tätigkeit	oder	von	der	
Zeit	einer	Berufstätigkeit	abhängt,	sind	jedoch	die	für	Al-
tenpfleger	geltenden	Zeiten	maßgebend.

V

Bei	den	Tätigkeitsmerkmalen,	die	einen	Bewährungs-
aufstieg	vorsehen,	gelten	jeweils	auch	die	Anmerkungen	
zu	der	in	Bezug	genommenen	Ziffer	der	Vergütungsgrup-
pe,	aus	der	der	Bewährungsaufstieg	erfolgt.

* * 
*

1 (1)	 Pflegepersonen	der	Vergütungsgruppen	Kr.	1	bis	
Kr.	 7,	 die	 die	 Grund-	 und	 Behandlungspflege	 zeitlich	
überwiegend	bei

(a)	 an	schweren	Infektionskrankheiten	erkrankten	Pati-
enten	 (z.	B.	 Tuberkulose-Patienten),	 die	 wegen	 der	 An-
steckungsgefahr	 in	 besonderen	 Infektionsabteilungen	
oder	Infektionsstationen	untergebracht	sind,

(b)	 Kranken	 in	 geschlossenen	 oder	 halbgeschlosse-
nen	 (Open-Door-System)	 psychiatrischen	 Abteilungen	
oder	Stationen,

(c)	 Kranken	 in	 geriatrischen	 Abteilungen	 bzw.	 Statio-
nen,

(d)	 gelähmten	 oder	 an	 Multipler	 Sklerose	 erkrankten	
Patienten,

(e)	 Patienten	 nach	 Transplantationen	 innerer	 Organe	
oder	von	Knochenmark,

(f)	 an	AIDS	(Vollbild)	erkrankten	Patienten,
(g)	 Patienten,	bei	denen	Chemotherapien	durchgeführt	

oder	die	mit	Strahlen	oder	mit	inkorporierten	radioaktiven	
Stoffen	behandelt	werden,

ausüben,	erhalten	für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	mo-
natliche	Zulage	von	46,02	Euro.

(1a)	Pflegepersonen	der	Vergütungsgruppen	Kr.	1	bis	
Kr.	7,	die	 zeitlich	überwiegend	 in	Einheiten	 für	 Intensiv-

Geburtshilfe/Entbindungspflege

9	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	9	Ziffern	14a	und	15	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	diesen	Ziffern

Vergütungsgruppe Kr. 11

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 10	 Zif-
fern	2	bis	7a	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweili-
gen	Ziffer

2	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören,	in	Kran-
kenhäusern,	 in	 denen	 mindestens	 150	 Pflegepersonen	
beschäftigt	sind6,	20,	21

3	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	300	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

4	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	600	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

5	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	12	Ziffer	4	und	Kr.	12	Ziffer	3	
bzw.	Kr.	13	Ziffer	2	bestellt	sind8

6	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Leitende	Unterrichtspfleger	an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	mit	durchschnittlich	mindestens	150	Lehrgangsteil-
nehmern	tätig	sind22,	26,	29,	30

Altenpflege

7	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	10	Ziffer	8a	
und	8b	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

Vergütungsgruppe Kr. 12

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	11	Zif	fern	2	
bis	6	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Ziffer

2	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören,	in	Kran-
kenhäusern,	 in	 denen	 mindestens	 300	 Pflegepersonen	
beschäftigt	sind6,	20,	21

3	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	600	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

4	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	900	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

5	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	13	Ziffer	3	bzw.	Kr.	14	Ziffer	2	
bestellt	sind8

Vergütungsgruppe Kr. 13

1 Leitende	Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	12	
Ziffern	2	bis	5	nach	fünfjähriger	Bewährung	 in	der	 jeweili-
gen	Ziffer

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Vergütungsgruppen Kr. 1 bis Kr. 13

Die	 nachstehenden	 Anmerkungen	 sind	 bei	 der	 Ein-
gruppierung	der	Mitarbeiter	zu	beachten.
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(d)	bleiben	Schüler	 in	der	Krankenpflege,	Kinderkran-
kenpflege,	Krankenpflegehilfe	und	Entbindungspflege	so-
wie	Personen,	die	sich	 in	einer	Ausbildung	 in	der	Alten-
pflege	befinden,	außer	Betracht;	für	die	Berücksichtigung	
von	 Stellen,	 auf	 die	 Schüler	 angerechnet	 werden,	 gilt	
Buchstabe	a.

7 Ein	qualifizierender	Kurs	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmales	liegt	vor,	wenn	der	Kurs	mindestens	110	the-
oretische	Unterrichtsstunden	umfasst	 (z.	B.	Schwestern-
helferinnen-Kurs).

8 Ständige	 Vertretung	 ist	 nicht	 die	 Vertretung	 in	 Ur-
laubs-	oder	sonstigen	Abwesenheitsfällen.

9	 Für	 Altenpfleger	 mit	 einer	 dreijährigen	 Ausbildung	
verkürzt	sich	die	Zeit	der	Tätigkeit	um	ein	Jahr.

10 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	 mindestens	
720	Unterrichtsstunden	(zu	mindestens	45	Minuten)	the-
oretischer	 und	 praktischer	 Unterricht	 bei	 Vollzeitausbil-
dung	 innerhalb	eines	Jahres	und	bei	berufsbegleitender	
Ausbildung	 innerhalb	von	zwei	Jahren	an	einer	staatlich	
anerkannten	 Weiterbildungsstätte	 oder	 an	 einer	 Weiter-
bildungsstätte,	 die	 von	 der	 Deutschen	 Krankenhausge-
sellschaft	 zur	 Durchführung	 der	 Weiterbildungen	 nach	
den	entsprechenden	DKG-Empfehlungen	anerkannt	wor-
den	ist,	vermittelt	werden.

11	 Unter	Stationspflegern	sind	Pflegepersonen	zu	ver-
stehen,	die	dem	Pflegedienst	auf	der	Station	vorstehen.	
Es	handelt	sich	um	das	sachliche	Vorstehen.	In	psychiat-
rischen	 Krankenhäusern	 entspricht	 im	 Allgemeinen	 eine	
Abteilung	der	Station	in	allgemeinen	Krankenhäusern.

12 Die	Tätigkeitsmerkmale,	die	auf	das	Gruppenpfle-
gesystem	abgestellt	sind,	gelten	nur	in	den	Krankenhäu-
sern,	 in	denen	der	Krankenhausträger	das	Gruppenpfle-
gesystem	eingeführt	hat.	Unter	Gruppenpflegern	sind	die	
Pflegepersonen	zu	verstehen,	die	dem	Pflegedienst	einer	
Gruppe	vorstehen.	Es	handelt	sich	um	das	sachliche	Vor-
stehen.

13	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	setzt	nicht	voraus,	dass	
der/dem	 vorstehenden	 Hebamme/Entbindungspfleger	
weitere	Personen	unterstellt	sind.

14	 In	 dieser	 Vergütungsgruppe	 ist	 eingruppiert,	 wer	
eine	mindestens	einjährige	Ausbildung	zum	staatlich	an-
erkannten	 Altenpflegehelfer	 oder	 eine	 vom	 Deutschen	
Caritasverband	 anerkannte	 vergleichbare	 Ausbildung	
hat.	Die	vergleichbare	Ausbildung	muss	mindestens	550	
theoretische	Unterrichtsstunden	umfassen.

15	 Eine	Zusatzausbildung	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	liegt	nur	dann	vor,	wenn	sie	durch	einen	min-
destens	 einjährigen	 Lehrgang	 oder	 in	 mindestens	 zwei	
Jahren	berufsbegleitend	vermittelt	wird.

16	 Wenn	in	den	Funktionsbereichen	außer	Pflegeper-
sonen	 auch	 sonstige	 Mitarbeiter	 unterstellt	 sind,	 gelten	
sie	als	Pflegepersonen.

17	 Unterrichtspfleger	 sind	 Krankenpfleger,	 die	 min-
destens	 zur	 Hälfte	 ihrer	 Arbeitszeit	 als	 Lehrkräfte	 an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	eingesetzt	sind.

18	 Lehrhebammen/-entbindungspfleger	 sind	 Hebam-
men/Entbindungspfleger,	die	mindestens	zur	Hälfte	ihrer	
Arbeitszeit	 als	 Lehrkräfte	 an	 Hebammenschulen	 einge-
setzt	sind.

medizin	Patienten	pflegen,	erhalten	 für	die	Dauer	dieser	
Tätigkeit	eine	monatliche	Zulage	von	46,02	Euro.

(2)	 Krankenpfleger/Altenpfleger	 der	 Vergütungsgrup-
pen	Kr.	5a	bis	Kr.	8,	die	als

(a)	 Stationspfleger,	Gruppenpfleger	

oder

(b)	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	in	anderen	Tätigkeiten	
mit	unterstellten	Pflegepersonen

eingesetzt	sind,	erhalten	die	Zulage	nach	Abs.	1	oder	1a	
ebenfalls,	 wenn	 alle	 ihnen	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	ständig	unterstellten	Pflegepersonen	Anspruch	auf	
eine	Zulage	nach	Abs.	1	oder	1a	haben.	Die	Zulage	steht	
auch	 Krankenpflegern,	 Altenpflegern	 zu,	 die	 durch	 aus-
drückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 einer	 in	
Satz	1	genannten	Anspruchsberechtigten	bestellt	sind.

(3)	 Pflegepersonen	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 1	 bis	
Kr.	 7,	 welche	 die	 Grund-	 und	 Behandlungspflege	 bei	
schwerbrandverletzten	Patienten	in	Einheiten	für	Schwer-
brandverletzte,	denen	durch	die	Zentralstelle	für	die	Ver-
mittlung	 Schwerbrandverletzter	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	bei	der	Behörde	für	Arbeit,	Gesundheit	und	
Soziales	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg	 Schwer-
brandverletzte	vermittelt	werden,	ausüben,	erhalten	eine	
Zulage	 von	 10	 v.	H.	 der	 Stundenvergütung	 der	 Stufe	 3	
der	Entgeltgruppe	Kr.	7a	für	jede	volle	Arbeitsstunde	die-
ser	 Pflegetätigkeit.	 Zur	 Ermittlung	 des	 auf	 eine	 Stunde	
entfallenden	 Anteils	 sind	 die	 in	 Monatsbeträgen	 festge-
legten	Entgeltbestandteile	durch	das	4,348-Fache	der	re-
gelmäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	 (§	 2	 Abs.	 1	 und	
entsprechende	 Sonderregelungen)	 zu	 teilen.	 Eine	 nach	
Abs.	1,	1a	oder	2	zustehende	Zulage	vermindert	sich	um	
den	 Betrag,	 der	 in	 demselben	 Kalendermonat	 nach	
Satz	1	zusteht.

2	 Unter	Altenpflegern	 in	der	Leitung	einer	Organisati-
onseinheit	 (z.	B.	 Station)	 sind	 Pflegekräfte	 in	 Einrichtun-
gen	der	Altenhilfe	zu	verstehen,	die	dem	Pflegedienst	 in	
einer	Organisationseinheit	vorstehen.	Es	handelt	sich	um	
das	sachliche	Vorstehen.

3 Einheiten	 für	 Intensivmedizin	 sind	 Stationen	 für	 In-
tensivbehandlungen	und	Intensivüberwachung.	Dazu	ge-
hören	 auch	 Wachstationen,	 die	 für	 Intensivbehandlung	
und	Intensivüberwachung	eingerichtet	sind.

4	 Der	 Bewährungsaufstieg	 erfolgt	 frühestens	 nach	
sechsjähriger	Berufstätigkeit	nach	Erlangung	der	staatli-
chen	Erlaubnis.

5	 Als	Blutzentralen	gelten	Einrichtungen,	in	denen	Blut	
abgenommen,	konserviert	und	verteilt	wird.

6 Soweit	 die	 Eingruppierung	 von	 der	 Zahl	 der	 unter-
stellten	oder	 in	dem	betreffenden	Bereich	beschäftigten	
Personen	abhängt,

(a)	ist	es	für	die	Eingruppierung	unschädlich,	wenn	im	
Organisations-	und	Stellenplan	zur	Besetzung	ausgewie-
sene	Stellen	nicht	besetzt	sind,

(b)	 zählen	 teilzeitbeschäftigte	Personen	entsprechend	
dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	im	Arbeitsvertrag	vereinbar-
ten	 Arbeitszeit	 zur	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	Vollbeschäftigten,

(c)	zählen	Personen,	die	zu	einem	Teil	ihrer	Arbeitszeit	
unterstellt	 oder	 zu	 einem	 Teil	 ihrer	 Arbeitszeit	 in	 einem	
Bereich	 beschäftigt	 sind,	 entsprechend	 dem	 Verhältnis	
dieses	 Anteils	 zur	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	Vollbeschäftigten,
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19	 Unterrichtsaltenpfleger	 sind	 Altenpfleger,	 die	 min-
destens	 zur	 Hälfte	 ihrer	 Arbeitszeit	 als	 Lehrkräfte	 an	
Schulen	für	Altenpflege	eingesetzt	sind.

20	 Leitende	 Krankenpfleger	 sind	 Krankenpfleger,	 die	
die	Gesamtverantwortung	für	den	Pflegedienst	des	Kran-
kenhauses	 bzw.	 des	 zugeteilten	 Pflegebereichs	 haben;	
dies	 setzt	 voraus,	 dass	 ihnen	 gegenüber	 kein	 weiterer	
Leitender	Krankenpfleger	und	kein(e)	Leitende(r)	Hebam-
me/Entbindungspfleger	 hinsichtlich	 des	 Pflegedienstes	
weisungsbefugt	ist.

21	 In	 dieser	 Vergütungsgruppe	 ist	 eingruppiert,	 wer	
eine	Weiterbildung	zur	Pflegedienstleitung	erfolgreich	ab-
geschlossen	 hat.	 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	
mindestens	 2000	 Stunden	 zu	 mindestens	 je	 45	 Unter-
richtsminuten	theoretischer	Unterricht	innerhalb	von	zwei	
Jahren	 und	 bei	 berufsbegleitender	 Weiterbildung	 inner-
halb	von	längstens	drei	Jahren	vermittelt	werden.	In	die-
ser	Vergütungsgruppe	ist	ebenfalls	eingruppiert,	wer	vor	
dem	 31.	 Dezember	 1990	 eine	 vergleichbare	 Weiterbil-
dung	zur	Pflegedienstleitung	mit	einer	geringeren	Anzahl	
an	theoretischen	Unterrichtsstunden	begonnen	hat.

22	 In	 dieser	 Vergütungsgruppe	 ist	 eingruppiert,	 wer	
eine	Weiterbildung	zum/zur	Unterrichtspfleger,	Lehr	heb-
amme/-entbindungspfleger	 erfolgreich	 abgeschlossen	
hat.	 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	 mindestens	
2000	 Stunden	 zu	 mindestens	 je	 45	 Unterrichtsminuten	
theoretischer	 Unterricht	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	 und	
bei	 berufsbegleitender	 Ausbildung	 innerhalb	 von	 längs-
tens	drei	Jahren	vermittelt	werden.	In	dieser	Vergütungs-
gruppe	 ist	 ebenfalls	 eingruppiert,	 wer	 vor	 dem	 31.	 De-
zember	 1990	 eine	 vergleichbare	 Weiterbildung	 zum/zur	
Unterrichtspfleger,	 Lehrhebamme/-entbindungspfleger	
mit	einer	geringeren	Anzahl	an	theoretischen	Unterrichts-
stunden	begonnen	hat.

23	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 sind	
Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 die	 Gesamtverant-
wortung	 für	 den	 Pflegedienst	 des	 Krankenhauses	 bzw.	
des	zugeteilten	Pflegebereichs	haben;	dies	setzt	voraus,	
dass	 ihnen	gegenüber	kein(e)	weitere(r)	Leitende(r)	Heb-
amme/Entbindungspfleger	 und	 kein	 Leitender	 Kranken-
pfleger	 hinsichtlich	 des	 Pflegedienstes	 weisungsbefugt	
ist.

24	 Eine	einjährige	Fachausbildung	an	Schulen	für	Un-
terrichtspfleger	 gilt	 als	 einjährige	 Fachausbildung	 an	
Schulen	für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger	bzw.	für	
Unterrichtsaltenpfleger.

25	 Leitende	Altenpfleger	sind	Altenpfleger,	die	die	Ge-
samtverantwortung	 für	den	Pflegedienst	der	Einrichtung	
haben;	dies	setzt	voraus,	dass	ihnen	gegenüber	kein	wei-
terer	Leitender	Altenpfleger	und	kein	Leitender	Kranken-
pfleger	weisungsbefugt	ist.

26	 Leitende	Unterrichtspfleger	sind	Unterrichtspfleger,	
die	 eine	 Krankenpflegeschule	 oder	 Schule	 für	 Kranken-
pflegehilfe	allein	oder	gemeinsam	mit	einem	Arzt	oder	ei-
nem	 Leitenden	 Krankenpfleger	 leiten	 (§	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 1	
bzw.	§	10	Abs.	2	Nr.	1	des	Krankenpflegegesetzes).

27	 Erste(r)	 Lehrhebamme/-entbindungspfleger	 sind	
Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	 die	 eine	 Hebam-
menschule	allein	oder	gemeinsam	mit	 einem	Arzt	 leiten	
(§	6	Abs.	2	Nr.	1	des	Hebammengesetzes).

28	 Leitende	Unterrichtsaltenpfleger	sind	Unterrichtsal-
tenpfleger,	die	eine	Schule	für	Altenpflege	allein	oder	als	
Mitglied	der	Schulleitung	leiten.

29	 In	dieser	Vergütungsgruppe	sind	auch	Diplom-Me-
dizin-Pädagogen	 mit	 abgeschlossener	 wissenschaftli-
cher	Hochschulbildung	 in	der	Tätigkeit	 von	Unterrichts-
pflegern	an	Krankenpflegeschulen	oder	Schulen	für	Kran-
kenpflegehilfe	eingruppiert.	Sie	erhalten	eine	Vergütungs-
gruppenzulage	 zwischen	 ihrer	 Grundvergütung	 und	 der	
Grundvergütung	der	nächsthöheren	Vergütungsgruppe.

30	 Bei	 den	 Diplom-Medizin-Pädagogen,	 die	 am	
31.	Dezember	1991	in	einem	Dienstverhältnis	stehen,	das	
am	 1.	 Januar	 1992	 zu	 demselben	 Dienstgeber	 fortbe-
steht,	 und	 deren	 Eingruppierung	 von	 der	 Zeit	 einer	 Be-
währung	 in	 einer	 bestimmten	 Vergütungsgruppe	 bzw.	
Ziffer	abhängt,	wird	die	vor	dem	1.	Januar	1992	zurück-
gelegte	Zeit	so	berücksichtigt,	wie	sie	zu	berücksichtigen	
wäre,	 wenn	 die	 Neuregelung	 bereits	 seit	 Beginn	 des	
Dienstverhältnisses	bestanden	hätte.

Anhang E zur Anlage 31: Überleitungs- und Besitz-
standsregelung

Präambel
1Zweck	dieser	Regelung	ist	es,	zum	einen	sicherzustel-

len,	dass	der	einzelne	Mitarbeiter	nach	der	Überleitung	in	
die	Anlage	31	zu	den	AVR	durch	diese	Überleitung	keine	
geringere	 Vergleichsjahresvergütung	 hat.	 2Zum	 anderen	
soll	erreicht	werden,	dass	die	Einrichtung	bei	Anwendung	
der	Anlagen	30	bis	33	zu	den	AVR	durch	die	Überleitung	
finanziell	nicht	überfordert	wird	(Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	 Übergangs-	 und	 Besitzstandsregelung	 gilt	
für	alle	Mitarbeiter	im	Sinne	des	§	1	der	Anlage	31	zu	den	
AVR,	die	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	31	zu	
den	 AVR	 durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkom-
mission	in	einem	Dienstverhältnis	gestanden	haben, das	
am	 Tag	 des	 Inkrafttretens	 der	 Anlage	 31	 zu	 den	 AVR	
durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkommission im	
Geltungsbereich	der	AVR	 fortbesteht,	 für	die	Dauer	des	
ununterbrochen	fortbestehenden	Arbeitsverhältnisses.

(2)	 Ein	 Dienstverhältnis	 besteht	 auch	 ununterbrochen	
fort	bei	der	Verlängerung	eines	befristeten	Dienstvertra-
ges.	Unterbrechungen	von	bis	zu	einem	Monat	sind	un-
schädlich.

§ 2 Überleitung
1Mitarbeiter	gemäß	§	1	der	Anlage	31	zu	den	AVR	wer-

den	so	 in	das	neue	System	übergeleitet,	als	ob	sie	seit	
dem	 Zeitpunkt,	 seit	 dem	 sie	 ununterbrochen	 im	 Gel-
tungsbereich	der	AVR	oder	im	sonstigen	Bereich	der	ka-
tholischen	 Kirche	 tätig	 waren,	 nach	 Anlage	 31	 zu	 den	
AVR	eingruppiert	und	eingestuft	worden	wären.

2Dabei	wird	der	Mitarbeiter	aus	den	Regelvergütungs-
stufen	gemäß	§	1	Abschnitt	III	B	der	Anlage	1	zu	den	AVR	
so	übergeleitet,	dass	die	erreichte	Regelvergütungsstufe	
zunächst	mit	2	multipliziert	wird.	3Die	sich	hieraus	erge-
bende	 (Jahres-)Zahl	 wird	 nachfolgend	 um	 die	 seit	 dem	
letzten	Stufenaufstieg	zurückgelegte	Zeit	erhöht	und	als	
Zeiten	 im	Sinne	von	§	13	Abs.	3	der	Anlage	31	zu	den	
AVR	festgelegt.

§ 3 Besitzstandsregelung

(1)	 Mitarbeiter,	deren	bisherige	Vergütung	(Vergleichs-
vergütung)	das	ihnen	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anla-
ge	31	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
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§ 4 Überforderungsklausel

(1)	 Soweit	 bei	 einem	 Vergleich	 der	 Gesamtpersonal-
kosten	vor	und	nach	der	Überleitung	umstellungsbeding-
te	Mehrkosten	von	mehr	als	3	v.	H.	entstehen,	kann	die	
Einführung	 des	 Leistungsentgelts	 und/oder	 der	 Sozial-
komponente	 nach	 §	 15	 der	 Anlage	 31	 zu	 den	 AVR	 für	
längstens	drei	Jahre	ausgesetzt	werden.

(2)	 Die	Gesamtpersonalkosten	errechnen	sich	aus	den	
Bruttopersonalkosten	der	Mitarbeiter	der	Einrichtung	und	
den	Arbeitgeberanteilen	zur	Sozialversicherung.

(3)	 1Bei	 der	 Ermittlung	 der	 Mehrkosten	 sind	 aus-
schließlich	 die	 Steigerungen	 der	 Gesamtpersonalkosten	
der	Einrichtung	zu	berücksichtigen,	die	unmittelbar	durch	
Überleitung	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	 in	die	
Anlagen	30	bis	33	zu	den	AVR	entstehen.	2Mehrkosten,	
die	durch	Neueinstellungen	von	Mitarbeiterinnen	und	Mit-
arbeitern	und	durch	strukturelle	Veränderungen	bei	Mit-
arbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern,	 die	 nicht	 in	 die	 Anlagen	
30	bis	33	zu	den	AVR	überführt	wurden	(Stufenaufstiege,	
Tätigkeits-	 oder	 Bewährungsaufstiege,	 Kinderzulagen	
oder	andere	Zulagen),	entstehen,	bleiben	bei	der	Ermitt-
lung	 der	 Mehrkosten	 unberücksichtigt.	 3Administrative	
Mehrkosten,	die	durch	die	Überleitung	entstehen,	bleiben	
ebenfalls	unberücksichtigt.

(4)	 Macht	 der	 Dienstgeber	 von	 der	 Anwendung	 der	
Überforderungsklausel	Gebrauch,	erhöht	sich	die	Besitz-
standszulage	der	Bestandsmitarbeiter	für	die	Dauer	die-
ser	Maßnahme	entsprechend.

(5)	 1Die	Entscheidung	über	die	Anwendung	der	Über-
forderungsklausel	 und	 die	 dafür	 maßgeblichen	 Berech-
nungen	 sind	 der	 zuständigen	 Mitarbeitervertretung	 vor-
zulegen	und	zu	erläutern.	2Die	Entscheidung	ist	ferner	ei-
nem	 Ausschuss	 der	 Bundeskommission	 der	 Arbeits-
rechtlichen	Kommission	anzuzeigen.	3Dazu	sind	die	ver-
gleichenden	 Gesamtpersonalkostenberechnungen	 vor-
zulegen.	4Der	Ausschuss	der	Bundeskommission	der	Ar-
beitsrechtlichen	 Kommission	 führt	 eine	 reine	 Miss-
brauchskontrolle	durch.“

2. Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 genann-
ten Tabellenentgelte und sonstigen Entgeltbestandteile 
sowie den Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit und des 
Zusatzurlaubs als mittlere Werte bis zum 31. 12. 2012 
fest. Die Bundeskommission legt dafür eine Bandbreite in 
Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

3. Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

nalkommission zustehende	 Entgelt	 übersteigt,	 erhalten	
eine	Besitzstandszulage.

(2)	 1Die	monatliche	Besitzstandszulage	wird	als	Unter-
schiedsbetrag	 zwischen	 der	 Vergleichsjahresvergütung	
(Abs.	 3)	 und	 dem	 Jahresentgelt	 (Abs.	 4),	 jeweils	 geteilt	
durch	12,	errechnet.	2Bei	der	Vergleichsberechnung	sind	
die	neuen	Werte	aus	der	zeitgleich	mit	dem	Inkrafttreten	
der	Anlage	31	zu	den	AVR	von	der	Regionalkommission	
festgelegten	Vergütungstabelle	zugrunde	zu	legen.

(3)	 1Die	 Vergleichsjahresvergütung	 errechnet	 sich	 als	
das	12-Fache	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anla-
ge	31	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission zustehenden	Monatsvergütung,	zuzüglich	
des	Urlaubsgeldes	gemäß	Anlage	14	zu	den	AVR	und	der	
Weihnachtszuwendung	gemäß	Abschnitt	XIV	Anlage	1	zu	
den	AVR.

2Zur	 Monatsvergütung	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 ge-
hören	die	Regelvergütung	gemäß	Abschnitt	 III	der	Anla-
ge	1,	die	Kinderzulage	gemäß	Abschnitt	V	der	Anlage	1,	
Besitzstandszulagen	gemäß	Anlage	1b	zu	den	AVR	und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(4)	 1Das	Jahresentgelt	errechnet	sich	als	das	12-Fache	
des	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anlage	31	zu	den	AVR	
durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regionalkommission zu-
stehenden	 Monatsentgelts	 zuzüglich	 des	 Leistungsent-
gelts	gemäß	§	15	der	Anlage	31	zu	den	AVR	und	der	Jah-
ressonderzahlung	gem.	§	16	der	Anlage	31	zu	den	AVR.

2Zum	Monatsentgelt	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	gehö-
ren	das	Tabellenentgelt	gemäß	§	12	der	Anlage	31	zu	den	
AVR	 i.	V.	m.	Anhang	A	der	Anlage	31	 zu	den	AVR	und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(5)	 Ruht	das	Dienstverhältnis	oder	besteht	anstelle	ei-
ner	Beurlaubung	eine	Teilzeitbeschäftigung	während	der	
Elternzeit	 oder	 während	 einer	 Beurlaubung	 nach	 Ab-
schnitt	III	§	10	der	Anlage	14	zu	den	AVR,	ist	die	Monats-
vergütung	so	zu	berechnen,	als	ob	der	Mitarbeiter	im	Mo-
nat	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 der	 Anlage	 31	 zu	 den	 AVR	
durch	Beschluss	der	 jeweiligen	Regionalkommission die	
Tätigkeit	 im	 selben	 Umfang	 wie	 vor	 der	 Beurlaubung	
bzw.	vor	dem	Ruhen	wieder	aufgenommen	hätte.

(6)	 1Verringert	 sich	 nach	 dem	 Tag	 des	 Inkrafttretens	
der	Anlage	31	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	 jeweili-
gen	Regionalkommission die	individuelle	regelmäßige	Ar-
beitszeit	 des	 Mitarbeiters,	 reduziert	 sich	 seine	 Besitz-
standszulage	im	selben	Verhältnis,	in	dem	die	Arbeitszeit	
verringert	wird;	erhöht	sich	die	Arbeitszeit,	bleibt	die	Be-
sitzstandszulage	 unverändert.	 2Erhöht	 sich	 nach	 einer	
Verringerung	der	Arbeitszeit	diese	wieder,	so	lebt	die	Be-
sitzstandszulage	 im	gleichen	Verhältnis	wie	die	Arbeits-
zeiterhöhung,	 höchstens	 bis	 zur	 ursprünglichen	 Höhe,	
wieder	auf.

(7)	 1Die	 kinderbezogenen	 Entgeltbestandteile	 gem.	
Abschnitt	V	der	Anlage	1	zu	den	AVR,	die	in	die	Berech-
nung	der	Besitzstandszulage	nach	Abs.	2	und	Abs.	3	ein-
fließen,	werden	als	Anteil	der	Besitzstandszulage	fortge-
zahlt,	solange	für	diese	Kinder	Kindergeld	nach	dem	Ein-
kommensteuergesetz	(EStG)	oder	nach	dem	Bundeskin-
dergeldgesetz	 (BKGG)	 gezahlt	 wird	 oder	 ohne	 Berück-
sichtigung	des	§	64	oder	§	65	EStG	oder	des	§	3	oder	§	4	
BKGG	 gezahlt	 würde.	 2Mit	 dem	 Wegfall	 der	 Vorausset-
zungen	 reduziert	 sich	 die	 Besitzstandszulage	 entspre-
chend.
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(3)	 1Soweit	es	die	dienstlichen	oder	betrieblichen	Ver-
hältnisse	zulassen,	wird	der	Mitarbeiter	am	24.	Dezember	
und	 am	 31.	 Dezember	 unter	 Fortzahlung	 des	 Entgelts	
von	 der	 Arbeit	 freigestellt.	 2Kann	 die	 Freistellung	 nach	
Satz	1	aus	dienstlichen	oder	betrieblichen	Gründen	nicht	
erfolgen,	 ist	 entsprechender	 Freizeitausgleich	 innerhalb	
von	 drei	 Monaten	 zu	 gewähren.	 3Die	 regelmäßige	 Ar-
beitszeit	 vermindert	 sich	 für	 den	 24.	 Dezember	 und	
31.	Dezember,	sofern	sie	auf	einen	Werktag	fallen,	um	die	
dienstplanmäßig	ausgefallenen	Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die	Verminderung	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	betrifft	

die	Mitarbeiter,	die	wegen	des	Dienstplans	frei	haben	und	
deshalb	ohne	diese	Regelung	nacharbeiten	müssten.

(4)	 Aus	 dringenden	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	
Gründen	 kann	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 Dienstvereinba-
rung	im	Rahmen	des	§	7	Abs.	1,	2	und	des	§	12	ArbZG	
von	 den	 Vorschriften	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 abgewi-
chen	werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In	vollkontinuierlichen	Schichtbetrieben	kann	an	Sonn-	

und	 Feiertagen	 die	 tägliche	 Arbeitszeit	 auf	 bis	 zu	 zwölf	
Stunden	 verlängert	 werden,	 wenn	 dadurch	 zusätzliche	
freie	Schichten	an	Sonn-	und	Feiertagen	erreicht	werden.

(5)	 Die	 Mitarbeiter	 sind	 im	 Rahmen	 begründeter	
dienstlicher	oder	betrieblicher	Notwendigkeiten	zur	Leis-
tung	 von	 Sonntags-,	 Feiertags-,	 Nacht-,	 Wechsel-
schicht-,	Schichtarbeit	sowie	–	bei	Teilzeitbeschäftigung	
aufgrund	dienstvertraglicher	Regelung	oder	mit	ihrer	Zu-
stimmung	 –	 zu	 Bereitschaftsdienst,	 Rufbereitschaft,	
Überstunden	und	Mehrarbeit	verpflichtet.

(6)	 1Durch	Dienstvereinbarung	kann	ein	wöchentlicher	
Arbeitszeitkorridor	 von	 bis	 zu	 45	 Stunden	 eingerichtet	
werden.	 2Die	 innerhalb	eines	Arbeitszeitkorridors	geleis-
teten	 zusätzlichen	 Arbeitsstunden	 werden	 im	 Rahmen	
des	nach	Absatz	2	Satz	1	festgelegten	Zeitraums	ausge-
glichen.

(7)	 1Durch	Dienstvereinbarung	kann	 in	der	Zeit	 von	6	
bis	 20	 Uhr	 eine	 tägliche	 Rahmenzeit	 von	 bis	 zu	 zwölf	
Stunden	eingeführt	werden.	2Die	 innerhalb	der	täglichen	
Rahmenzeit	geleisteten	zusätzlichen	Arbeitsstunden	wer-
den	 im	Rahmen	des	nach	Absatz	2	Satz	1	 festgelegten	
Zeitraums	ausgeglichen.

(8)	 Die	Absätze	6	und	7	gelten	nur	alternativ	und	nicht	
bei	Wechselschicht-	und	Schichtarbeit.

Anmerkung zu § 2:
Gleitzeitregelungen	 sind	 unter	 Wahrung	 der	 jeweils	

geltenden	 Mitbestimmungsrechte	 unabhängig	 von	 den	
Vorgaben	zu	Arbeitszeitkorridor	und	Rahmenzeit	(Absät-
ze	6	und	7)	möglich.	Sie	dürfen	keine	Regelungen	nach	
Absatz	4	enthalten.

§ 3 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

In	Ergänzung	zu	§	2	Abs.	3	Satz	3	und	Abs.	5	gilt	 für	
Sonn-	und	Feiertage	Folgendes:

(1)	 1Die	Arbeitszeit	an	einem	gesetzlichen	Feiertag,	der	
auf	 einen	 Werktag	 fällt,	 wird	 durch	 eine	 entsprechende	
Freistellung	an	einem	anderen	Werktag	bis	zum	Ende	des	
dritten	Kalendermonats	–	möglichst	aber	schon	bis	zum	
Ende	 des	 nächsten	 Kalendermonats	 –	 ausgeglichen,	
wenn	 es	 die	 betrieblichen	 Verhältnisse	 zulassen.	 2Kann	
ein	 Freizeitausgleich	 nicht	 gewährt	 werden,	 erhält	 der	
Mitarbeiter	je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	ent-
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Pflege – Betreuungseinrichtungen

1. In den AVR wird folgende neue Anlage 32 eingefügt:

„Anlage 32:
Besondere Regelungen für Mitarbeiter im Pflegedienst 

in sonstigen Einrichtungen

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	 Anlage	 gilt	 für	 Mitarbeiter	 im	 Pflegedienst,	
die	in

a)	 Heil-,	Pflege-	und	Entbindungseinrichtungen,
b)	 medizinischen	 Instituten	 von	 Heil-	 und	 Pflegeein-

richtungen,
c)	 sonstigen	Einrichtungen	und	Heimen,	 in	denen	die	

betreuten	 Personen	 in	 ärztlicher	 Behandlung	 stehen,	
wenn	 die	 Behandlung	 durch	 nicht	 in	 den	 Einrichtungen	
selbst	beschäftigte	Ärztinnen	oder	Ärzte	stattfindet,

d)	 Einrichtungen	 und	 Heimen,	 die	 der	 Förderung	 der	
Gesundheit,	der	Erziehung,	der	Fürsorge	oder	Betreuung	
von	Kindern	und	Jugendlichen,	der	Fürsorge	und	Betreu-
ung	von	obdachlosen,	alten,	gebrechlichen,	erwerbsbe-
schränkten	oder	sonstigen	hilfsbedürftigen	Personen	die-
nen,	auch	wenn	diese	Einrichtungen	nicht	der	ärztlichen	
Behandlung	der	betreuten	Personen	dienen,	oder	in

e)	 ambulanten	Pflegediensten

beschäftigt	sind,	soweit	die	Einrichtungen	nicht	vom	Gel-
tungsbereich	der	Anlage	31	erfasst	werden.

(2)	 Soweit	für	diese	Mitarbeiter	nachfolgend	nichts	an-
deres	bestimmt	ist,	finden	die	Vorschriften	des	Allgemei-
nen	Teils	und	der	Anlagen	der	AVR	Anwendung.	Die	§	2a,	
§	 9a	 und	 §	 12	 des	 Allgemeinen	 Teils,	 die	 Abschnitte	 I	
Abs.	a,	Ia,	II,	IIa,	IIIB,	IIIa,	V,	VII	und	XIV	der	Anlage	1,	die	
Anlagen	2a,	2c,	3a,	5,	6	und	6a	sowie	die	§	4	und	§	6	bis	
§	9	der	Anlage	14	zu	den	AVR	finden	keine	Anwendung.

§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 1Die	regelmäßige	Arbeitszeit	der	Mitarbeiter	beträgt	
ausschließlich	 der	 Pausen	 durchschnittlich	 39	 Stunden	
wöchentlich.	Abweichend	davon	beträgt	die	 regelmäßige	
Arbeits	zeit	für	die	Mitarbeiter	im	Gebiet	der	neuen	Bundes-
länder	 Mecklenburg-Vorpommern,	 Brandenburg,	 Sach-
sen-Anhalt,	Thüringen	und	Sachsen	sowie	in	dem	Teil	des	
Landes	Berlin,	in	dem	das	Grundgesetz	bis	einschließlich	
2.	 Oktober	 1990	 nicht	 galt,	 durchschnittlich	 40	 Stunden	
wöchentlich.	 2Die	 regelmäßige	 Arbeitszeit	 kann	 auf	 fünf	
Tage,	 aus	 notwendigen	 dienstlichen	 oder	 betrieb	lichen	
Gründen	auch	auf	sechs	Tage	verteilt	werden.

(2)	 1Für	die	Berechnung	des	Durchschnitts	der	 regel-
mäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	 ist	 ein	 Zeitraum	 von	
bis	zu	einem	Jahr	zugrunde	zu	 legen.	2Abweichend	von	
Satz	1	kann	bei	Mitarbeitern,	die	ständig	Wechselschicht-	
oder	 Schichtarbeit	 zu	 leisten	 haben,	 ein	 längerer	 Zeit-
raum	zugrunde	gelegt	werden.
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der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 von	 Vollbeschäftigten	 (§	 2	
Abs.	1	Satz	1)	 für	die	Woche	dienstplanmäßig	bzw.	be-
triebsüblich	 festgesetzten	 Arbeitsstunden	 hinausgehen	
und	 nicht	 bis	 zum	 Ende	 der	 folgenden	 Kalenderwoche	
ausgeglichen	werden.

(8)	 Abweichend	von	Absatz	7	sind	nur	die	Arbeitsstun-
den	Überstunden,	die

a)	 im	 Falle	 der	 Festlegung	 eines	 Arbeitszeitkorridors	
nach	§	2	Abs.	6	über	45	Stunden	oder	über	die	vereinbar-
te	Obergrenze	hinaus,

b)	 im	Falle	der	Einführung	einer	täglichen	Rahmenzeit	
nach	§	2	Abs.	7	außerhalb	der	Rahmenzeit,

c)	 im	 Falle	 von	 Wechselschicht-	 oder	 Schichtarbeit	
über	 die	 im	 Schichtplan	 festgelegten	 täglichen	 Arbeits-
stunden	einschließlich	der	im	Schichtplan	vorgesehenen	
Arbeitsstunden,	 die	 bezogen	 auf	 die	 regelmäßige	 wö-
chentliche	Arbeitszeit	im	Schichtplanturnus	nicht	ausge-
glichen	werden,

angeordnet	worden	sind.

§ 5 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	 1Der	 Dienstgeber	 darf	 Bereitschaftsdienst	 nur	 an-
ordnen,	 wenn	 zu	 erwarten	 ist,	 dass	 zwar	 Arbeit	 anfällt,	
erfahrungsgemäß	 aber	 die	 Zeit	 ohne	 Arbeitsleistung	
überwiegt.

(2)	 1Abweichend	 von	 den	 §	 3,	 §	 5	 und	 §	 6	 Abs.	 2	
ArbZG	kann	im	Rahmen	des	§	7	ArbZG	die	tägliche	Ar-
beitszeit	 im	 Sinne	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 über	 acht	
Stunden	hinaus	verlängert	werden,	wenn	mindestens	die	
acht	Stunden	überschreitende	Zeit	 im	Rahmen	von	Be-
reitschaftsdienst	geleistet	wird,	und	zwar	wie	folgt:

a)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	A	und	B	bis	zu	
insgesamt	 maximal	 16	 Stunden	 täglich;	 die	 gesetzlich	
vorgeschriebene	Pause	verlängert	diesen	Zeitraum	nicht,

b)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	C	und	D	bis	zu	
insgesamt	 maximal	 13	 Stunden	 täglich;	 die	 gesetzlich	
vorgeschriebene	Pause	verlängert	diesen	Zeitraum	nicht.

(3)	 1Im	Rahmen	des	§	7	ArbZG	kann	unter	den	Voraus-
setzungen

a)	 einer	Prüfung	alternativer	Arbeitszeitmodelle,
b)	 einer	Belastungsanalyse	gemäß	§	5	ArbSchG	und
c)	 ggf.	daraus	resultierender	Maßnahmen	zur	Gewähr-

leistung	des	Gesundheitsschutzes

aufgrund	einer	Dienstvereinbarung	von	den	Regelungen	
des	Arbeitszeitgesetzes	abgewichen	werden.

2Abweichend	von	den	§§	3,	5	und	6	Abs.	2	ArbZG	kann	
die	 tägliche	Arbeitszeit	 im	Sinne	des	Arbeitszeitgesetzes	
über	acht	Stunden	hinaus	verlängert	werden,	wenn	in	die	
Arbeitszeit	regelmäßig	und	in	erheblichem	Umfang	Bereit-
schaftsdienst	 fällt.	 3Hierbei	 darf	 die	 tägliche	 Arbeitszeit	
ausschließlich	der	Pausen	maximal	24	Stunden	betragen.

(4)	 1Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	3	Satz	1	
kann	die	 tägliche	Arbeitszeit	gemäß	§	7	Abs.	2a	ArbZG	
ohne	Ausgleich	verlängert	werden,	wobei

a)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	A	und	B	eine	
wöchentliche	 Arbeitszeit	 von	 bis	 zu	 maximal	 durch-
schnittlich	58	Stunden,

b)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	C	und	D	eine	
wöchentliche	 Arbeitszeit	 von	 bis	 zu	 maximal	 durch-
schnittlich	54	Stunden

zulässig	ist.

fallenden	Anteils	des	monatlichen	Entgelts	der	jeweiligen	
Entgeltgruppe	und	Stufe	nach	Maßgabe	der	Entgelttabel-
le.	3Ist	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet,	ist	eine	Buchung	
gemäß	§	9	Abs.	3	zulässig.	4§	6	Abs.	1	Satz	2	Buchst.	d	
bleibt	unberührt.

(2)	 1Für	Mitarbeiter,	die	regelmäßig	nach	einem	Dienst-
plan	 eingesetzt	 werden,	 der	 Wechselschicht-	 oder	
Schichtdienst	 an	 sieben	 Tagen	 in	 der	 Woche	 vorsieht,	
vermindert	 sich	 die	 regelmäßige	 Wochenarbeitszeit	 um	
ein	 Fünftel	 der	 arbeitsvertraglich	 vereinbarten	 durch-
schnittlichen	Wochenarbeitszeit,	wenn	sie	an	einem	ge-
setzlichen	Feiertag,	der	auf	einen	Werktag	fällt,

a)	 Arbeitsleistung	zu	erbringen	haben	oder
b)	 nicht	wegen	des	Feiertags,	sondern	dienstplanmä-

ßig	nicht	zur	Arbeit	eingeteilt	sind	und	deswegen	an	an-
deren	Tagen	der	Woche	ihre	regelmäßige	Arbeitszeit	er-
bringen	müssen.

2Absatz	1	gilt	in	diesen	Fällen	nicht.	3§	6	Abs.	1	Satz	2	
Buchst.	d	bleibt	unberührt.

(3)	 1Mitarbeiter,	die	regelmäßig	an	Sonn-	und	Feierta-
gen	 arbeiten	 müssen,	 erhalten	 innerhalb	 von	 zwei	 Wo-
chen	zwei	 arbeitsfreie	Tage.	 2Hiervon	soll	 ein	 freier	Tag	
auf	einen	Sonntag	fallen.

§ 4 Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Wechselschichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	
Schichtplan/Dienstplan,	der	einen	regelmäßigen	Wechsel	
der	 täglichen	 Arbeitszeit	 in	 Wechselschichten	 vorsieht,	
bei	 denen	 der	 Mitarbeiter	 längstens	 nach	 Ablauf	 eines	
Monats	erneut	zu	mindestens	zwei	Nachtschichten	her-
angezogen	wird.	2Wechselschichten	sind	wechselnde	Ar-
beitsschichten,	 in	 denen	 ununterbrochen	 bei	 Tag	 und	
Nacht,	werktags,	sonntags	und	feiertags	gearbeitet	wird.	
3Nachtschichten	 sind	 Arbeitsschichten,	 die	 mindestens	
zwei	Stunden	Nachtarbeit	umfassen.

(2)	 Schichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	 Schicht-
plan,	der	 einen	 regelmäßigen	Wechsel	des	Beginns	der	
täglichen	 Arbeitszeit	 um	 mindestens	 zwei	 Stunden	 in	
Zeitabschnitten	von	längstens	einem	Monat	vorsieht,	und	
die	innerhalb	einer	Zeitspanne	von	mindestens	13	Stun-
den	geleistet	wird.

(3)	 Bereitschaftsdienst	leisten	Mitarbeiter,	die	sich	auf	
Anordnung	 des	 Dienstgebers	 außerhalb	 der	 regelmäßi-
gen	 Arbeitszeit	 an	 einer	 vom	 Dienstgeber	 bestimmten	
Stelle	 aufhalten,	 um	 im	 Bedarfsfall	 die	 Arbeit	 aufzuneh-
men.

(4)	 1Rufbereitschaft	leisten	Mitarbeiter,	die	sich	auf	An-
ordnung	 des	 Dienstgebers	 außerhalb	 der	 regelmäßigen	
Arbeitszeit	 an	 einer	 dem	 Dienstgeber	 anzuzeigenden	
Stelle	 aufhalten,	 um	 auf	 Abruf	 die	 Arbeit	 aufzunehmen.	
2Rufbereitschaft	 wird	 nicht	 dadurch	 ausgeschlossen,	
dass	Mitarbeiter	vom	Dienstgeber	mit	einem	Mobiltelefon	
oder	einem	vergleichbaren	technischen	Hilfsmittel	ausge-
stattet	sind.

(5)	 Nachtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 zwischen	 21	 Uhr	 und	
6	Uhr.

(6)	 Mehrarbeit	sind	die	Arbeitsstunden,	die	Teilzeitbe-
schäftigte	 über	 die	 vereinbarte	 regelmäßige	 Arbeitszeit	
hinaus	 bis	 zur	 regelmäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	
von	Vollbeschäftigten	(§	2	Abs.	1	Satz	1)	leisten.

(7)	 Überstunden	sind	die	auf	Anordnung	des	Dienstge-
bers	geleisteten	Arbeitsstunden,	die	über	die	im	Rahmen	
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Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei	Überstunden	richtet	sich	die	Vergütung	für	die	tat-

sächliche	 Arbeitsleistung	 nach	 der	 jeweiligen	 Entgelt-
gruppe	 und	 der	 individuellen	 Stufe,	 höchstens	 jedoch	
nach	der	Stufe	4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der	Freizeitausgleich	muss	 im	Dienstplan	besonders	

ausgewiesen	und	bezeichnet	werden.	2Falls	kein	Freizeit-
ausgleich	gewährt	wird,	werden	als	Vergütung	einschließ-
lich	des	Zeitzuschlags	und	des	auf	den	Feiertag	entfal-
lenden	Tabellenentgelts	höchstens	235	v.	H.	gezahlt.

(2)	 Für	 Arbeitsstunden,	 die	 keine	 Überstunden	 sind	
und	 die	 aus	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	 Gründen	
nicht	innerhalb	des	nach	§	2	Abs.	2	Satz	1	oder	2	festge-
legten	Zeitraums	mit	Freizeit	ausgeglichen	werden,	erhält	
der	Mitarbeiter	 je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	
entfallenden	 Anteils	 des	 Tabellenentgelts	 der	 jeweiligen	
Entgeltgruppe	und	Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:
Mit	dem	Begriff	 ,Arbeitsstunden‘	 sind	nicht	die	Stun-

den	gemeint,	die	im	Rahmen	von	Gleitzeitregelungen	im	
Sinne	 der	 Anmerkung	 zu	 §	 2	 anfallen,	 es	 sei	 denn,	 sie	
sind	angeordnet	worden.

(3)	 1Für	 die	 Rufbereitschaft	 wird	 eine	 tägliche	 Pau-
schale	je	Entgeltgruppe	bezahlt.	2Sie	beträgt	für	die	Tage	
Montag	bis	Freitag	das	Zweifache,	für	Samstag,	Sonntag	
sowie	 für	 Feiertage	 das	 Vierfache	 des	 Stundenentgelts	
nach	 Maßgabe	 der	 Entgelttabelle.	 3Maßgebend	 für	 die	
Bemessung	 der	 Pauschale	 nach	 Satz	 2	 ist	 der	 Tag,	 an	
dem	die	Rufbereitschaft	beginnt.	4Für	die	Arbeitsleistung	
innerhalb	der	Rufbereitschaft	außerhalb	des	Aufenthalts-
ortes	im	Sinne	des	§	4	Abs.	4	wird	die	Zeit	jeder	einzel-
nen	Inanspruchnahme	einschließlich	der	hierfür	erforder-
lichen	Wegezeiten	jeweils	auf	eine	volle	Stunde	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	mit	etwaigen	
Zeitzuschlägen	nach	Absatz	1	bezahlt.	5Wird	die	Arbeits-
leistung	 innerhalb	der	Rufbereitschaft	am	Aufenthaltsort	
im	Sinne	des	§	4	Abs.	4	 telefonisch	 (z.	B.	 in	Form	einer	
Auskunft)	 oder	 mittels	 technischer	 Einrichtungen	 er-
bracht,	 wird	 abweichend	 von	 Satz	 4	 die	 Summe	 dieser	
Arbeitsleistungen	auf	die	nächste	volle	Stunde	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	mit	etwaigen	
Zeitzuschlägen	nach	Absatz	1	bezahlt.	6Absatz	1	Satz	4	
gilt	 entsprechend,	 soweit	 die	Buchung	auf	das	Arbeits-
zeitkonto	nach	§	9	Abs.	3	Satz	2	zulässig	ist.	7Satz	1	gilt	
nicht	im	Falle	einer	stundenweisen	Rufbereitschaft.	8Eine	
Rufbereitschaft	im	Sinne	von	Satz	7	liegt	bei	einer	unun-
terbrochenen	Rufbereitschaft	von	weniger	als	zwölf	Stun-
den	 vor.	 9In	 diesem	 Fall	 werden	 abweichend	 von	 den	
Sätzen	 2	 und	 3	 für	 jede	 Stunde	 der	 Rufbereitschaft	
12,5	 v.	H.	 des	 Stundenentgelts	 nach	 Maßgabe	 der	 Ent-
gelttabelle	gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur	Ermittlung	der	Tage	einer	Rufbereitschaft,	 für	die	

eine	Pauschale	gezahlt	wird,	ist	auf	den	Tag	des	Beginns	
der	Rufbereitschaft	abzustellen.

(4)	 1Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	leis-
ten,	 erhalten	 eine	 Wechselschichtzulage	 von	 105	 Euro	
monatlich.	 2Mitarbeiter,	 die	 nicht	 ständig	 Wechsel-
schichtarbeit	leisten,	erhalten	eine	Wechselschichtzulage	
von	0,63	Euro	pro	Stunde.

(5)	 1Mitarbeiter,	 die	 ständig	 Schichtarbeit	 leisten,	 er-
halten	eine	Schichtzulage	von	40	Euro	monatlich.	2Mitar-

(5)	 1Für	den	Ausgleichszeitraum	nach	den	Absätzen	2	
bis	4	gilt	§	2	Abs.	2	Satz	1.

(6)	 1In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 Mitarbeiter	 Teilzeitarbeit	
gemäß	§	10	vereinbart	haben,	verringern	sich	die	Höchst-
grenzen	der	wöchentlichen	Arbeitszeit	 nach	den	Absät-
zen	 2	 bis	 4	 in	 demselben	 Verhältnis	 wie	 die	 Arbeitszeit	
dieser	 Mitarbeiter	 zu	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 der	
Vollbeschäftigten.	 2Mit	 Zustimmung	 des	 Mitarbeiters	
oder	aufgrund	von	dringenden	dienstlichen	oder	betrieb-
lichen	Belangen	kann	hiervon	abgewichen	werden.

(7)	 1Der	 Dienstgeber	 darf	 Rufbereitschaft	 nur	 anord-
nen,	wenn	erfahrungsgemäß	lediglich	in	Ausnahmefällen	
Arbeit	 anfällt.	 2Durch	 tatsächliche	 Arbeitsleistung	 inner-
halb	der	Rufbereitschaft	kann	die	tägliche	Höchstarbeits-
zeit	von	zehn	Stunden	(§	3	ArbZG)	überschritten	werden	
(§	7	ArbZG).

(8)	 §	2	Abs.	4	bleibt	im	Übrigen	unberührt.

(9)	 1Für	 Mitarbeiter	 in	 Einrichtungen	 und	 Heimen,	 die	
der	 Förderung	 der	 Gesundheit,	 der	 Erziehung,	 der	 Für-
sorge	oder	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	der	
Fürsorge	 und	 Betreuung	 von	 obdachlosen,	 alten,	 ge-
brechlichen,	 erwerbsbeschränkten	 oder	 sonstigen	 hilfs-
bedürftigen	Personen	dienen,	 auch	wenn	diese	Einrich-
tungen	 nicht	 der	 ärztlichen	 Behandlung	 der	 betreuten	
Personen	dienen,	gelten	die	Absätze	1	bis	8	mit	der	Maß-
gabe,	dass	die	Grenzen	für	die	Stufen	A	und	B	einzuhal-
ten	sind.	2Dazu	gehören	auch	die	Mitarbeiter	 in	Einrich-
tungen,	in	denen	die	betreuten	Personen	nicht	regelmä-
ßig	 ärztlich	 behandelt	 und	 beaufsichtigt	 werden	 (Erho-
lungsheime).

§ 6 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Der	 Mitarbeiter	 erhält	 neben	 dem	 Entgelt	 für	 die	
tatsächliche	 Arbeitsleistung	 Zeitzuschläge.	 ²Die	 Zeitzu-
schläge	 betragen	 –	 auch	 bei	 Teilzeitbeschäftigten	 – je	
Stunde

a)	 für	Überstunden
in	den	Entgeltgruppen	1	bis	9	 	30	v.	H.,
in	den	Entgeltgruppen	10	bis	15	 	15	v.	H.,

b)	 für	Nachtarbeit	 	20	v.	H.,
c)	 für	Sonntagsarbeit	 	25	v.	H.,
d)	 bei	Feiertagsarbeit

–	ohne	Freizeitausgleich	 135	v.	H.,
–	mit	Freizeitausgleich	 	35	v.	H.,

e)	 für	Arbeit	am	24.	Dezember	
und	am	31.	Dezember	jeweils
ab	6	Uhr	 	35	v.	H.,

f)	 für	Arbeit	an	Samstagen	von
13	bis	21	Uhr,	soweit	diese	nicht
im	Rahmen	von	Wechselschicht	oder
Schichtarbeit	anfällt	 	20	v.	H.

des	auf	eine	Stunde	entfallenden	Anteils	des	Tabellenent-
gelts	der	Stufe	3	der	jeweiligen	Entgeltgruppe.	3Beim	Zu-
sammentreffen	von	Zeitzuschlägen	nach	Satz	2	Buchst.	
c	 bis	 f	 wird	 nur	 der	 höchste	 Zeitzuschlag	 gezahlt.	 4Auf	
Wunsch	des	Mitarbeiters	können,	soweit	ein	Arbeitszeit-
konto	(§	9)	eingerichtet	ist	und	die	dienstlichen	oder	be-
trieblichen	Verhältnisse	es	zulassen,	die	nach	Satz	2	zu	
zahlenden	 Zeitzuschläge	 entsprechend	 dem	 jeweiligen	
Vomhundertsatz	 einer	 Stunde	 in	 Zeit	 umgewandelt	 und	
ausgeglichen	werden.	 5Dies	gilt	 entsprechend	 für	Über-
stunden	als	solche.
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a)	 Bereitschaftszeiten	werden	zur	Hälfte	als	Arbeitszeit	
gewertet	(faktorisiert).

b)	 Sie	werden	innerhalb	von	Beginn	und	Ende	der	re-
gelmäßigen	täglichen	Arbeitszeit	nicht	gesondert	ausge-
wiesen.

c)	 Die	Summe	aus	den	faktorisierten	Bereitschaftszei-
ten	und	der	Vollarbeitszeit	darf	die	Arbeitszeit	nach	§	2	
Abs.	1	nicht	überschreiten.

d)	 Die	Summe	aus	Vollarbeits-	und	Bereitschaftszeiten	
darf	durchschnittlich	48	Stunden	wöchentlich	nicht	über-
schreiten.

3Ferner	ist	Voraussetzung,	dass	eine	nicht	nur	vorüber-
gehend	angelegte	Organisationsmaßnahme	besteht,	bei	
der	 regelmäßig	und	 in	nicht	unerheblichem	Umfang	Be-
reitschaftszeiten	anfallen.

(2)	 Die	 Anwendung	 des	 Absatzes	 1	 bedarf	 einer	 ein-
vernehmlichen	Dienstvereinbarung.

Anmerkung zu § 8:
Diese	 Regelung	 gilt	 nicht	 für	 Wechselschicht-	 und	

Schichtarbeit.

§ 9 Arbeitszeitkonto

(1)	 1Durch	 Dienstvereinbarung	 kann	 ein	 Arbeitszeit-
konto	 eingerichtet	 werden.	 2Soweit	 ein	 Arbeitszeitkorri-
dor	(§	2	Abs.	6)	oder	eine	Rahmenzeit	(§	2	Abs.	7)	verein-
bart	wird,	ist	ein	Arbeitszeitkonto	einzurichten.

(2)	 1In	der	Dienstvereinbarung	wird	festgelegt,	ob	das	
Arbeitszeitkonto	 in	 der	 ganzen	 Einrichtung	 oder	 Teilen	
davon	 eingerichtet	 wird.	 2Alle	 Mitarbeiter	 der	 Einrich-
tungsteile,	 für	die	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet	wird,	
werden	 von	 den	 Regelungen	 des	 Arbeitszeitkontos	 er-
fasst.

(3)	 1Auf	 das	 Arbeitszeitkonto	 können	 Zeiten,	 die	 bei	
Anwendung	des	nach	§	2	Abs.	2	festgelegten	Zeitraums	
als	 Zeitguthaben	 oder	 als	 Zeitschuld	 bestehen	 bleiben,	
nicht	durch	Freizeit	ausgeglichene	Zeiten	nach	§	6	Abs.	1	
Satz	5	und	Abs.	2	sowie	in	Zeit	umgewandelte	Zuschläge	
nach	§	6	Abs.	1	Satz	4	gebucht	werden.	2Weitere	Kontin-
gente	 (z.	B.	 Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgel-
te)	können	durch	Dienstvereinbarung	zur	Buchung	freige-
geben	werden.	 3Der	Mitarbeiter	entscheidet	 für	einen	 in	
der	 Dienstvereinbarung	 festgelegten	 Zeitraum,	 welche	
der	 in	Satz	1	genannten	Zeiten	auf	das	Arbeitszeitkonto	
gebucht	werden.

(4)	 Im	Falle	einer	unverzüglich	angezeigten	und	durch	
ärztliches	 Attest	 nachgewiesenen	 Arbeitsunfähigkeit	
während	eines	Zeitausgleichs	vom	Arbeitszeitkonto	(Zei-
ten	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2)	tritt	eine	Minderung	des	
Zeitguthabens	nicht	ein.

(5)	 In	 der	 Dienstvereinbarung	 sind	 insbesondere	 fol-
gende	Regelungen	zu	treffen:

a)	 die	höchstmögliche	Zeitschuld	 (bis	zu	40	Stunden)	
und	das	höchstzulässige	Zeitguthaben	(bis	zu	einem	Viel-
fachen	von	40	Stunden),	die	innerhalb	eines	bestimmten	
Zeitraums	anfallen	dürfen;

b)	 nach	 dem	 Umfang	 des	 beantragten	 Freizeitaus-
gleichs	gestaffelte	Fristen	für	das	Abbuchen	von	Zeitgut-
haben	oder	 für	den	Abbau	von	Zeitschulden	durch	den	
Mitarbeiter;

c)	 die	Berechtigung,	das	Abbuchen	von	Zeitguthaben	
zu	bestimmten	Zeiten	(z.	B.	an	so	genannten	Brückenta-
gen)	vorzusehen;

beiter,	die	nicht	ständig	Schichtarbeit	leisten,	erhalten	ei-
ne	Schichtzulage	von	0,24	Euro	pro	Stunde.

§ 7 Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	 Zum	Zwecke	der	Entgeltberechnung	wird	die	Zeit	
des	 Bereitschaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	
Arbeit	wie	folgt	als	Arbeitszeit	gewertet:

a)	 Nach	 dem	 Maß	 der	 während	 des	 Bereitschafts-
dienstes	 erfahrungsgemäß	 durchschnittlich	 anfallenden	
Arbeitsleistungen	wird	die	Zeit	des	Bereitschaftsdienstes	
wie	folgt	als	Arbeitszeit	gewertet:

Stufe	 Arbeitsleistung	innerhalb	 Bewertung
	 des	Bereitschaftsdienstes	 als	Arbeitszeit

A	 0	bis	10	v.	H.	 15	v.	H.
B	 mehr	als	10	bis	25	v.	H.	 25	v.	H.
C	 mehr	als	25	bis	40	v.	H.	 40	v.	H.
D	 mehr	als	40	bis	49	v.	H.	 55	v.	H.

Ein	 hiernach	 der	 Stufe	 A	 zugeordneter	 Bereitschafts-
dienst	 wird	 der	 Stufe	 B	 zugeteilt,	 wenn	 der	 Mitarbeiter	
während	des	Bereitschaftsdienstes	in	der	Zeit	von	22	bis	
6	Uhr	erfahrungsgemäß	durchschnittlich	mehr	als	dreimal	
dienstlich	in	Anspruch	genommen	wird.

b)	 Entsprechend	der	Zahl	der	 vom	Mitarbeiter	 je	Ka-
lendermonat	abgeleisteten	Bereitschaftsdienste	wird	die	
Zeit	eines	jeden	Bereitschaftsdienstes	zusätzlich	wie	folgt	
als	Arbeitszeit	gewertet:

Zahl	der	Bereitschaftsdienste	 Bewertung
im	Kalendermonat	 als	Arbeitszeit

1.	bis	8.	Bereitschaftsdienst	 25	v.	H.
9.	bis	12.	Bereitschaftsdienst	 35	v.	H.
13.	und	folgende	Bereitschaftsdienste	 45	v.	H.

(2)	 Die	Zuweisung	zu	den	einzelnen	Stufen	des	Bereit-
schaftsdienstes	erfolgt	durch	die	Einrichtungsleitung	und	
die	Mitarbeitervertretung.

(3)	 1Für	 die	 Mitarbeiter	 gemäß	 §	 5	 Abs.	 9	 wird	 zum	
Zwecke	 der	 Entgeltberechnung	 die	 Zeit	 des	 Bereit-
schaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	 Arbeit	 mit	
25	v.	H.	als	Arbeitszeit	bewertet.	 2Leistet	der	Mitarbeiter	
in	 einem	 Kalendermonat	 mehr	 als	 acht	 Bereitschafts-
dienste,	wird	die	Zeit	eines	jeden	über	acht	Bereitschafts-
dienste	hinausgehenden	Bereitschaftsdienstes	zusätzlich	
mit	15	v.	H.	als	Arbeitszeit	gewertet.

(4)	 Das	Entgelt	für	die	nach	den	Absätzen	1	und	3	zum	
Zwecke	der	Entgeltberechnung	als	Arbeitszeit	gewertete	
Bereitschaftsdienstzeit	 bestimmt	 sich	 nach	 Anhang	 C	
dieser	Anlage.

(5)	 Das	 Bereitschaftsdienstentgelt	 kann	 im	 Falle	 der	
Faktorisierung	nach	§	9	Abs.	3	im	Verhältnis	1	:	1	in	Frei-
zeit	abgegolten	werden.

§ 8 Bereitschaftszeiten

(1)	 1Bereitschaftszeiten	sind	die	Zeiten,	 in	denen	sich	
der	Mitarbeiter	am	Arbeitsplatz	oder	einer	anderen	vom	
Dienstgeber	 bestimmten	 Stelle	 zur	 Verfügung	 halten	
muss,	 um	 im	 Bedarfsfall	 die	 Arbeit	 selbstständig,	 ggf.	
auch	auf	Anordnung,	aufzunehmen,	und	in	denen	die	Zei-
ten	ohne	Arbeitsleistung	überwiegen.	2Für	Mitarbeiter,	in	
deren	 Tätigkeit	 regelmäßig	 und	 in	 nicht	 unerheblichem	
Umfang	Bereitschaftszeiten	fallen,	gelten	folgende	Rege-
lungen:
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chen	 Arbeitszeit	 an	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 ver-
gleichbarer	Vollzeitbeschäftigter	entspricht.

§ 12b Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1)	 Die	Mitarbeiter	im	Sinne	dieser	Anlage	erhalten	ei-
ne	Einmalzahlung	in	Höhe	von	240	Euro,	die	mit	den	Be-
zügen	für	den	Monat	Januar	2011	ausgezahlt	wird.

(2)	 1Ein	Anspruch	auf	die	Zahlung	nach	Abs.	1	besteht,	
wenn	der	Mitarbeiter	an	mindestens	einem	Tag	des	Fäl-
ligkeitsmonats	Anspruch	auf	Entgelt	(auch	Urlaubsentgelt	
oder	Entgelt	im	Krankheitsfall)	hat;	dies	gilt	auch	für	Ka-
lendermonate,	in	denen	nur	wegen	der	Höhe	der	Barleis-
tungen	 des	 Sozialversicherungsträgers	 Krankengeldzu-
schuss	nicht	bezahlt	wird.	2Die	Zahlung	wird	auch	geleis-
tet,	wenn	der	Mitarbeiter	wegen	Beschäftigungsverboten	
nach	§	3	Abs.	2	und	§	6	Abs.	1	MuSchG	in	dem	Fällig-
keitsmonat	keine	Bezüge	erhalten	hat.

(3)	 1Teilzeitbeschäftigte	erhalten	den	jeweiligen	Teilbe-
trag	der	Einmalzahlung,	die	dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	
vereinbarten	 durchschnittlichen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	 Vollbeschäftigten	 entspricht.	 2Maßgebend	
sind	die	 jeweiligen	Verhältnisse	 zum	Fälligkeitszeitpunkt	
nach	Abs.	1.

(4)	 Die	Einmalzahlung	ist	bei	der	Bemessung	sonstiger	
Leistungen	nicht	zu	berücksichtigen.

§ 13 Stufen der Entgelttabelle

(1)	 1Die	Entgeltgruppen	2	bis	15	umfassen	sechs	Stu-
fen.	 2Die	Abweichungen	von	Satz	1	sind	 in	§	13a	gere-
gelt.

(2)	 1Bei	Einstellung	werden	die	Mitarbeiter	der	Stufe	1	
zugeordnet,	 sofern	 keine	 einschlägige	 Berufserfahrung	
vorliegt.	 2Verfügt	 der	 Mitarbeiter	 über	 eine	 einschlägige	
Berufserfahrung	von	mindestens	einem	Jahr,	erfolgt	die	
Einstellung	in	die	Stufe	2;	verfügt	er	über	eine	einschlägi-
ge	 Berufserfahrung	 von	 mindestens	 drei	 Jahren,	 erfolgt	
in	 der	 Regel	 eine	 Zuordnung	 zur	 Stufe	 3.	 3Unabhängig	
davon	 kann	 der	 Dienstgeber	 bei	 Neueinstellungen	 zur	
Deckung	 des	 Personalbedarfs	 Zeiten	 einer	 vorherigen	
beruflichen	Tätigkeit	ganz	oder	teilweise	für	die	Stufenzu-
ordnung	 berücksichtigen,	 wenn	 diese	 Tätigkeit	 für	 die	
vorgesehene	Tätigkeit	förderlich	ist.

Anmerkung zu Absatz 2:
Ein	Praktikum	nach	Abschnitt	D	der	Anlage	7	zu	den	

AVR	gilt	grundsätzlich	als	Erwerb	einschlägiger	Berufser-
fahrung.

(2a)	 Wird	 der	 Mitarbeiter	 in	 unmittelbarem	 Anschluss	
an	ein	Dienstverhältnis	im	Geltungsbereich	der	AVR	oder	
im	 sonstigen	 Tätigkeitsbereich	 der	 katholischen	 Kirche	
eingestellt,	so	erhält	er,

a)	 wenn	 sein	 bisheriges	 Entgelt	 nach	 dieser	 Anlage	
oder	einer	entsprechenden	Regelung	bemessen	war,	das	
Entgelt	der	Stufe,	das	er	beim	Fortbestehen	des	Dienst-
verhältnisses	am	Einstellungstag	vom	bisherigen	Dienst-
geber	erhalten	hätte,

b)	 wenn	 sein	 bisheriges	 Entgelt	 in	 Abweichung	 von	
den	Vorschriften	dieser	Anlage	oder	 einer	 entsprechen-
den	Regelung	bemessen	war,	das	Entgelt	der	Stufe,	das	
er	am	Einstellungstag	von	seinem	bisherigen	Dienstgeber	
erhalten	 würde,	 wenn	 sein	 Entgelt	 ab	 dem	 Zeitpunkt,	
seitdem	er	ununterbrochen	im	Geltungsbereich	der	AVR	
oder	im	sonstigen	Tätigkeitsbereich	der	katholischen	Kir-

d)	 die	Folgen,	wenn	der	Dienstgeber	einen	bereits	ge-
nehmigten	Freizeitausgleich	kurzfristig	widerruft.

(6)	 1Der	Dienstgeber	kann	mit	dem	Mitarbeiter	die	Ein-
richtung	 eines	 Langzeitkontos	 vereinbaren.	 2In	 diesem	
Fall	 ist	die	Mitarbeitervertretung	zu	beteiligen	und	–	bei	
Insolvenzfähigkeit	des	Dienstgebers	–	eine	Regelung	zur	
Insolvenzsicherung	zu	treffen.

§ 10 Teilzeitbeschäftigung

(1)	 1Mit	Mitarbeitern	soll	auf	Antrag	eine	geringere	als	
die	vertraglich	festgelegte	Arbeitszeit	vereinbart	werden,	
wenn	sie

a)	 mindestens	ein	Kind	unter	18	Jahren	oder
b)	 einen	nach	ärztlichem	Gutachten	pflegebedürftigen	

sonstigen	Angehörigen

tatsächlich	betreuen	oder	pflegen	und	dringende	dienstli-
che	 bzw.	 betriebliche	 Belange	 nicht	 entgegenstehen.	
2Die	Teilzeitbeschäftigung	nach	Satz	1	ist	auf	Antrag	auf	
bis	zu	fünf	Jahre	zu	befristen.	3Sie	kann	verlängert	wer-
den;	der	Antrag	ist	spätestens	sechs	Monate	vor	Ablauf	
der	vereinbarten	Teilzeitbeschäftigung	zu	stellen.	4Bei	der	
Gestaltung	 der	 Arbeitszeit	 hat	 der	 Dienstgeber	 im	 Rah-
men	 der	 dienstlichen	 bzw.	 betrieblichen	 Möglichkeiten	
der	 besonderen	 persönlichen	 Situation	 des	 Mitarbeiters	
nach	Satz	1	Rechnung	zu	tragen.

(2)	 Mitarbeiter,	die	in	anderen	als	den	in	Absatz	1	ge-
nannten	 Fällen	 eine	 Teilzeitbeschäftigung	 vereinbaren	
wollen,	können	von	ihrem	Dienstgeber	verlangen,	dass	er	
mit	 ihnen	die	Möglichkeit	einer	Teilzeitbeschäftigung	mit	
dem	Ziel	erörtert,	zu	einer	entsprechenden	Vereinbarung	
zu	gelangen.

(3)	 Ist	 mit	 früher	 Vollbeschäftigten	 auf	 ihren	 Wunsch	
eine	nicht	befristete	Teilzeitbeschäftigung	vereinbart	wor-
den,	 sollen	 sie	 bei	 späterer	 Besetzung	 eines	 Vollzeitar-
beitsplatzes	bei	gleicher	Eignung	im	Rahmen	der	dienstli-
chen	bzw.	betrieblichen	Möglichkeiten	bevorzugt	berück-
sichtigt	werden.

Anmerkung zu den §§ 2 bis 10:
Bei	Inkrafttreten	dieser	Anlage	bestehende	Gleitzeitre-

gelungen	bleiben	unberührt.

§ 11 Eingruppierung

Die	 Eingruppierung	 der	 Mitarbeiter	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
Abs.	1	Buchst.	a	bis	d	 richtet	sich	nach	den	Tätigkeits-
merkmalen	des	Anhang	D	dieser	Anlage,	die	Eingruppie-
rung	der	Mitarbeiter	 im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Buchst.	e	
richtet	sich	nach	den	Tätigkeitsmerkmalen	des	Anhang	E	
dieser	Anlage.

§ 12 Tabellenentgelt

(1)	 1Der	 Mitarbeiter	 erhält	 monatlich	 ein	 Tabellenent-
gelt.	2Die	Höhe	bestimmt	sich	nach	der	Entgeltgruppe,	in	
die	 er	 eingruppiert	 ist,	 und	 nach	 der	 für	 ihn	 geltenden	
Stufe.

(2)	 Die	Mitarbeiter	erhalten	Entgelt	nach	Anhang	A	und	
B	dieser	Anlage.

§ 12a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte	 erhalten	 das	 Tabellenentgelt	 und	
alle	 sonstigen	 Entgeltbestandteile	 in	 dem	 Umfang,	 der	
dem	 Anteil	 ihrer	 individuell	 vereinbarten	 durchschnittli-
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a)	 in	den	Entgeltgruppen	7	und	9	bis	11	die	Stufe	5	bei	
Tätigkeiten	entsprechend

–	Kr.	10	mit	Aufstieg	nach	Kr.	11,
–	Kr.	9	mit	Aufstieg	nach	Kr.	10,
–	Kr.	6	mit	Aufstieg	nach	Kr.	7,
–	Kr.	7	ohne	Aufstieg,
–	Kr.	6	ohne	Aufstieg,
–	Kr.	4	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5,

b)	 in	den	Entgeltgruppen	4	und	6	die	Stufe	3	bei	Tätig-
keiten	entsprechend	Kr.	2	ohne	Aufstieg.

(3)	 Abweichend	von	§	13	Abs.	3	Satz	1	gelten	für	die	
Stufenlaufzeiten	folgende	Regelungen:

a)	 In	der	Entgeltgruppe	12	wird	die	Stufe	4	nach	zwei	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	nach	drei	Jahren	in	Stu-
fe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	12	mit	Aufstieg	nach	Kr.	13,

b)	 in	der	Entgeltgruppe	11	wird	die	Stufe	4	nach	zwei	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	nach	fünf	Jahren	in	Stu-
fe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	10	mit	Aufstieg	nach	Kr.	11,

c)	 in	der	Entgeltgruppe	10	wird	die	Stufe	4	nach	zwei	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	nach	drei	Jahren	in	Stu-
fe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	9	mit	Aufstieg	nach	Kr.	10,

d)	 in	der	Entgeltgruppe	9	wird	die	Stufe	6	nach	zwei	
Jahren	 in	Stufe	5	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	Ver-
gütungsgruppe	Kr.	8	mit	Aufstieg	nach	Kr.	9,

e)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 (9b)	 wird	 die	 Stufe	 5	 nach	
fünf	Jahren	 in	Stufe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	der	
Vergütungsgruppe	Kr.	7	mit	Aufstieg	nach	Kr.	8,

f)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 wird	 die	 Stufe	 4	 nach	 fünf	
Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	(9b)	nach	fünf	Jahren	in	
Stufe	 4	 bei	 Tätigkeiten	 entsprechend	 der	 Vergütungs-
gruppen	Kr.	6	mit	Aufstieg	nach	Kr.	7,	Kr.	7	ohne	Aufstieg,

g)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 wird	 die	 Stufe	 4	 (9b)	 nach	
fünf	Jahren	in	Stufe	3	und	die	Stufe	5	(9b)	nach	fünf	Jah-
ren	 in	 Stufe	 4	 bei	 Tätigkeiten	 entsprechend	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr.	6	ohne	Aufstieg

erreicht.

§ 14 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	 Die	 Mitarbeiter	 erhalten	 vom	 Beginn	 des	 Monats	
an,	in	dem	die	nächste	Stufe	erreicht	wird,	das	Tabellen-
entgelt	nach	der	neuen	Stufe.

(2)	 1Bei	 Leistungen	 des	 Mitarbeiters,	 die	 erheblich	
über	dem	Durchschnitt	liegen,	kann	die	erforderliche	Zeit	
für	das	Erreichen	der	Stufen	4	bis	6	jeweils	verkürzt	wer-
den.	 2Bei	 Leistungen,	 die	 erheblich	 unter	 dem	 Durch-
schnitt	 liegen,	 kann	 die	 erforderliche	 Zeit	 für	 das	 Errei-
chen	der	Stufen	4	bis	6	 jeweils	 verlängert	werden.	 3Bei	
einer	Verlängerung	der	Stufenlaufzeit	hat	der	Dienstgeber	
jährlich	zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	die	Verlän-
gerung	noch	vorliegen.	4Für	die	Beratung	von	schriftlich	
begründeten	Beschwerden	von	Mitarbeitern	gegen	eine	
Verlängerung	 nach	 Satz	 2	 bzw.	 3	 ist	 eine	 betriebliche	
Kommission	zuständig.	 5Die	Mitglieder	der	betrieblichen	
Kommission	werden	 je	 zur	Hälfte	 vom	Dienstgeber	und	
von	 der	 Mitarbeitervertretung	 benannt;	 sie	 müssen	 der	
Einrichtung	angehören.	6Der	Dienstgeber	entscheidet	auf	
Vorschlag	der	Kommission	darüber,	ob	und	 in	welchem	
Umfang	der	Beschwerde	abgeholfen	werden	soll.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Die	 Instrumente	 der	 materiellen	 Leistungsanreize	

(§	15)	 und	der	 leistungsbezogene	Stufenaufstieg	beste-

che	tätig	ist,	nach	dieser	Anlage	oder	einer	entsprechen-
den	Regelung	bemessen	worden	wäre.

Anmerkung zu Absatz 2a:
1.	 Der	 Tätigkeit	 im	 Bereich	 der	 katholischen	 Kirche	

steht	gleich	eine	Tätigkeit	in	der	evangelischen	Kirche,	in	
einem	Diakonischen	Werk	oder	 in	einer	Einrichtung,	die	
dem	Diakonischen	Werk	angeschlossen	ist.

2.	 1Ein	 unmittelbarer	 Anschluss	 liegt	 nicht	 vor,	 wenn	
zwischen	 den	 Dienstverhältnissen	 ein	 oder	 mehrere	
Werktage	–	mit	Ausnahme	allgemein	arbeitsfreier	Werk-
tage	 –	 liegen,	 in	 denen	 das	 Dienstverhältnis	 nicht	 be-
stand.	2Es	ist	jedoch	unschädlich,	wenn	der	Mitarbeiter	in	
dem	gesamten	zwischen	den	Dienstverhältnissen	liegen-
den	Zeitraum	dienstunfähig	erkrankt	war	oder	die	Zeit	zur	
Ausführung	eines	Umzuges	an	einen	anderen	Ort	benö-
tigt	hat.	 3Von	der	Voraussetzung	des	unmittelbaren	An-
schlusses	kann	abgewichen	werden,	wenn	der	Zeitraum	
zwischen	 dem	 Ende	 des	 bisherigen	 Dienstverhältnisses	
und	dem	Beginn	des	neuen	Dienstverhältnisses	ein	Jahr	
nicht	übersteigt.

(3)	 1Die	Mitarbeiter	erreichen	die	jeweils	nächste	Stufe	
–	von	Stufe	3	an	 in	Abhängigkeit	von	 ihrer	Leistung	ge-
mäß	§	14	Abs.	2	–	nach	folgenden	Zeiten	einer	ununter-
brochenen	 Tätigkeit	 innerhalb	 derselben	 Entgeltgruppe	
bei	ihrem	Dienstgeber	(Stufenlaufzeit):

−	Stufe	2	nach	einem	Jahr	in	Stufe	1,
−	Stufe	3	nach	zwei	Jahren	in	Stufe	2,
−	Stufe	4	nach	drei	Jahren	in	Stufe	3,
−	Stufe	5	nach	vier	Jahren	in	Stufe	4	und
−	Stufe	6	nach	fünf	Jahren	in	Stufe	5.

2Die	Abweichungen	von	Satz	1	sind	in	§	13a	geregelt.

(4)	 1Die	Entgeltgruppe	1	umfasst	fünf	Stufen.	2Einstel-
lungen	 erfolgen	 in	 der	 Stufe	 2	 (Eingangsstufe).	 3Die	 je-
weils	nächste	Stufe	wird	nach	vier	Jahren	in	der	vorange-
gangenen	Stufe	erreicht;	§	14	Abs.	2	bleibt	unberührt.

§ 13a Besondere Stufenregelung

(1)	 Abweichend	von	§	13	Abs.	1	Satz	1	 ist	Eingangs-
stufe

a)	 in	den	Entgeltgruppen	9	und	11	die	Stufe	4	bei	Tä-
tigkeiten	entsprechend

–	Kr.	11	mit	Aufstieg	nach	Kr.	12,
–	Kr.	8	mit	Aufstieg	nach	Kr.	9,
–	Kr.	7	mit	Aufstieg	nach	Kr.	8	(9b),

b)	 in	den	Entgeltgruppen	7	und	9	bis	12	die	Stufe	3	bei	
Tätigkeiten	entsprechend

–	Kr.	12	mit	Aufstieg	nach	Kr.	13,
–	Kr.	10	mit	Aufstieg	nach	Kr.	11,
–	Kr.	9	mit	Aufstieg	nach	Kr.	10,
–	Kr.	6	mit	Aufstieg	nach	Kr.	7,
–	Kr.	7	ohne	Aufstieg,
–	Kr.	6	ohne	Aufstieg,

c)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 7	 die	 Stufe	 2	 bei	 Tätigkeiten	
entsprechend

–	Kr.	5a	mit	Aufstieg	nach	Kr.	6,
–		Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5a	und	weiterem	Aufstieg	

nach	Kr.	6,
–	Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5a.

(2)	 Abweichend	von	§	13	Abs.	1	Satz	1	ist	Endstufe
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Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die	 Garantiebeträge	 nehmen	 an	 allgemeinen	 Entgelt-

anpassungen	teil.

§ 15 Leistungsentgelt und/oder Sozialkomponente

(1)	 1Die	 leistungs-	 und/oder	 erfolgsorientierte	 Bezah-
lung	soll	dazu	beitragen,	die	caritativen	Dienstleistungen	
zu	verbessern.	2Zugleich	sollen	Motivation,	Eigenverant-
wortung	und	Führungskompetenz	gestärkt	werden.	3Die	
Kinder-,	Sozial-	und	Familienkomponente	soll	dazu	bei-
tragen,	 die	 Vereinbarkeit	 von	 Familie	 und	 Beruf	 zu	 för-
dern.

(2)	 1Ein	Leistungsentgelt	und/oder	eine	Sozialkompo-
nente	 kann	 nur	 durch	 eine	 ergänzende	 Dienstvereinba-
rung	mit	der	Mitarbeitervertretung	nach	§	38	MAVO	ein-
geführt	 werden.	 2Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 nicht	
zustande,	findet	Absatz	4	Anwendung.

(3)	 1Das	für	das	Leistungsentgelt	und/oder	die	Sozial-
komponente	 zur	 Verfügung	 stehende	 Gesamtvolumen	
entspricht	 im	 Jahr	 2010	 1,25	 v.	H.	 der	 ab	 Inkrafttreten	
dieser	Anlage	im	Jahr	2010	gezahlten	ständigen	Monats-
entgelte	und	im	Jahr	2011	1,5	v.	H.	der	im	Jahr	2011	ge-
zahlten	 ständigen	 Monatsentgelte	 aller	 unter	 den	 Gel-
tungsbereich	dieser	Anlage	fallenden	Mitarbeiter	des	 je-
weiligen	Dienstgebers.	2Das	zur	Verfügung	stehende	Ge-
samtvolumen	 ist	 zweckentsprechend	 zu	 verwenden;	 es	
besteht	 die	 Verpflichtung	 zu	 jährlicher	 Auszahlung	 der	
Leistungsentgelte.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige	Monatsentgelte	 sind	 insbesondere	das	Ta-

bellenentgelt	 (ohne	 Sozialversicherungsbeiträge	 des	
Dienstgebers	und	dessen	Beiträge	für	die	Zusatzversor-
gung),	die	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Zulagen	sowie	
Entgelt	 im	 Krankheitsfall	 und	 bei	 Urlaub,	 soweit	 diese	
Entgelte	 in	 dem	 betreffenden	 Kalenderjahr	 ausgezahlt	
worden	sind;	nicht	einbezogen	sind	dagegen	 insbeson-
dere	 Abfindungen,	 Aufwandsentschädigungen,	 Einmal-
zahlungen,	 Jahressonderzahlungen,	 Leistungsentgelte,	
Strukturausgleiche,	 unständige	 Entgeltbestandteile	 und	
Entgelte	der	Mitarbeiter	im	Sinne	des	§	3	Abs.	(g)	des	All-
gemeinen	Teils	zu	den	AVR.	2Unständige	Entgeltbestand-
teile	können	betrieblich	einbezogen	werden.

Anmerkung zu Abs. 3:
Ab	 dem	 Jahr	 2012	 strebt	 die	 Arbeitsrechtliche	 Kom-

mission	an,	den	Vomhundertsatz	des	TVöD	zu	überneh-
men.

(4)	 1Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 zum	 Leistungs-
entgelt	 und/oder	 die	 Sozialkomponente	 nicht	 zustande,	
wird	das	zur	Verfügung	stehende	 jährliche	Gesamtvolu-
men	mit	dem	Entgelt	für	den	Monat	Januar	des	Folgejah-
res	vollständig	an	die	Mitarbeiter	ausgeschüttet.	2In	den	
ersten	 zwölf	 Monaten	 nach	 Inkrafttreten	 dieser	 Anlage	
wird	das	Leistungsentgelt	nach	Absatz	3	monatlich	aus-
gezahlt.	3Eine	Dienstvereinbarung	ist	für	diesen	Zeitraum	
ausgeschlossen.

(5)	 Kommt	eine	Dienstvereinbarung	zum	Leistungsent-
gelt	zustande,	kann	diese	insbesondere	folgende	Inhalte	
regeln:

a)	 Geltungsbereich	 (z.	B.	 für	 Auszubildende,	 Zivil-
dienstleistende);

b)	 Regelung	 zu	 Lohnausfallzeiten	 (z.	B.	 Krankheit,	 El-
ternzeit);

c)	 Kündigungsregelung;

hen	 unabhängig	 voneinander	 und	 dienen	 unterschiedli-
chen	Zielen.	 2Leistungsbezogene	Stufenaufstiege	unter-
stützen	insbesondere	die	Anliegen	der	Personalentwick-
lung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei	Leistungsminderungen,	die	auf	einem	anerkannten	

Arbeitsunfall	oder	einer	Berufskrankheit	gemäß	§§	8	und	
9	SGB	VII	beruhen,	ist	diese	Ursache	in	geeigneter	Weise	
zu	berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die	Mitwirkung	der	Kommission	erfasst	nicht	die	Ent-

scheidung	über	die	leistungsbezogene	Stufenzuordnung.

(3)	 1Den	 Zeiten	 einer	 ununterbrochenen	 Tätigkeit	 im	
Sinne	des	§	13	Abs.	3	Satz	1	stehen	gleich:

a)	 Schutzfristen	nach	dem	Mutterschutzgesetz,
b)	 Zeiten	 einer	 Arbeitsunfähigkeit	 nach	 Abschnitt	 XII	

der	Anlage	1	zu	den	AVR	bis	zu	26	Wochen,
c)	 Zeiten	eines	bezahlten	Urlaubs,
d)	 Zeiten	eines	Sonderurlaubs,	bei	denen	der	Dienst-

geber	vor	dem	Antritt	schriftlich	ein	dienstliches	bzw.	be-
triebliches	Interesse	anerkannt	hat,

e)	 Zeiten	einer	sonstigen	Unterbrechung	von	weniger	
als	einem	Monat	im	Kalenderjahr,

f)	 Zeiten	der	vorübergehenden	Übertragung	einer	hö-
herwertigen	Tätigkeit.

2Zeiten	der	Unterbrechung	bis	zu	einer	Dauer	von	 je-
weils	 drei	 Jahren,	 die	 nicht	 von	 Satz	 1	 erfasst	 werden,	
und	Elternzeit	bis	zu	jeweils	fünf	Jahren	sind	unschädlich,	
werden	 aber	 nicht	 auf	 die	 Stufenlaufzeit	 angerechnet.	
3Bei	 einer	Unterbrechung	von	mehr	als	drei	 Jahren,	bei	
Elternzeit	 von	 mehr	 als	 fünf	 Jahren erfolgt	 eine	 Zuord-
nung	zu	der	Stufe,	die	der	vor	der	Unterbrechung	erreich-
ten	Stufe	vorangeht,	 jedoch	nicht	niedriger	als	bei	einer	
Neueinstellung;	 die	 Stufenlaufzeit	 beginnt	 mit	 dem	 Tag	
der	 Arbeitsaufnahme.	 4Zeiten,	 in	 denen	 Mitarbeiter	 mit	
	einer	 kürzeren	 als	 der	 regelmäßigen	 wöchentlichen	
Arbeits	zeit	 eines	 entsprechenden	 Vollbeschäftigten	 be-
schäftigt	waren,	werden	voll	angerechnet.

(4)	 1Bei	 Eingruppierung	 in	 eine	 höhere	 Entgeltgruppe	
werden	 die	 Mitarbeiter	 derjenigen	 Stufe	 zugeordnet,	 in	
der	 sie	 mindestens	 ihr	 bisheriges	 Tabellenentgelt	 erhal-
ten,	mindestens	 jedoch	der	Stufe	2.	2Beträgt	der	Unter-
schiedsbetrag	zwischen	dem	derzeitigen	Tabellenentgelt	
und	dem	Tabellenentgelt	nach	Satz	1	weniger	als	50	Euro	
in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	bzw.	weniger	als	80	Euro	in	
den	 Entgeltgruppen	 9	 bis	 15,	 so	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
während	der	betreffenden	Stufenlaufzeit	anstelle	des	Un-
terschiedsbetrags	 einen	 Garantiebetrag	 von	 monatlich	
50	Euro	 (Entgeltgruppen	1	bis	8)	bzw.	80	Euro	 (Entgelt-
gruppen	 9	 bis	 15).	 3Wird	 der	 Mitarbeiter	 nicht	 in	 die	
nächsthöhere,	sondern	in	eine	darüber	liegende	Entgelt-
gruppe	 höhergruppiert,	 ist	 das	 Tabellenentgelt	 für	 jede	
dazwischen	 liegende	Entgeltgruppe	nach	Satz	1	 zu	be-
rechnen;	Satz	2	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	auf	das	der-
zeitige	Tabellenentgelt	und	das	Tabellenentgelt	der	Ent-
geltgruppe	 abzustellen	 ist,	 in	 die	 der	 Mitarbeiter	 höher-
gruppiert	wird.4Die	Stufenlaufzeit	in	der	höheren	Entgelt-
gruppe	beginnt	mit	dem	Tag	der	Höhergruppierung.	5Bei	
einer	Eingruppierung	in	eine	niedrigere	Entgeltgruppe	ist	
der	Mitarbeiter	der	in	der	höheren	Entgeltgruppe	erreich-
ten	Stufe	zuzuordnen.	6Der	Mitarbeiter	erhält	vom	Beginn	
des	 Monats	 an,	 in	 dem	 die	 Veränderung	 wirksam	 wird,	
das	 entsprechende	 Tabellenentgelt	 aus	 der	 in	 Satz	 1	
oder	Satz	5	festgelegten	Stufe	der	betreffenden	Entgelt-
gruppe,	ggf.	einschließlich	des	Garantiebetrags.
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und	 Mehrarbeit),	 Leistungszulagen,	 Leistungs-	 und	 Er-
folgsprämien.	2Der	Bemessungssatz	bestimmt	sich	nach	
der	 Entgeltgruppe	 am	 1.	 September.	 3Bei	 Mitarbeitern,	
deren	Dienstverhältnis	nach	dem	30.	September	begon-
nen	hat,	tritt	an	die	Stelle	des	Bemessungszeitraums	der	
erste	 volle	 Kalendermonat	 des	 Dienstverhältnisses.	 4In	
den	Fällen,	in	denen	im	Kalenderjahr	der	Geburt	des	Kin-
des	während	des	Bemessungszeitraums	eine	elterngeld-
unschädliche	 Teilzeitbeschäftigung	 ausgeübt	 wird,	 be-
misst	sich	die	Jahressonderzahlung	nach	dem	Beschäfti-
gungsumfang	am	Tag	vor	dem	Beginn	der	Elternzeit.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei	 der	 Berechnung	 des	 durchschnittlich	 gezahlten	

monatlichen	Entgelts	werden	die	gezahlten	Entgelte	der	
drei	Monate	addiert	und	durch	drei	geteilt;	dies	gilt	auch	
bei	einer	Änderung	des	Beschäftigungsumfangs.	 2Ist	 im	
Bemessungszeitraum	nicht	 für	alle	Kalendertage	Entgelt	
gezahlt	worden,	werden	die	gezahlten	Entgelte	der	drei	
Monate	addiert,	durch	die	Zahl	der	Kalendertage	mit	Ent-
gelt	 geteilt	 und	 sodann	 mit	 30,67	 multipliziert.	 3Zeiträu-
me,	 für	 die	 Krankengeldzuschuss	 gezahlt	 worden	 ist,	
bleiben	 hierbei	 unberücksichtigt.	 4Besteht	 während	 des	
Bemessungszeitraums	an	weniger	als	30	Kalendertagen	
Anspruch	 auf	 Entgelt,	 ist	 der	 letzte	 Kalendermonat,	 in	
dem	für	alle	Kalendertage	Anspruch	auf	Entgelt	bestand,	
maßgeblich.

(3)	 Für	Mitarbeiter	im	Gebiet	der	neuen	Bundesländer	
Mecklenburg-Vorpommern,	 Brandenburg,	 Sachsen-An-
halt,	Thüringen	und	Sachsen	sowie	in	dem	Teil	des	Lan-
des	 Berlin,	 in	 dem	 das	 Grundgesetz	 bis	 einschließlich	
2.	Oktober	1990	nicht	galt,	gilt	Absatz	2	mit	der	Maßga-
be,	dass	die	Bemessungssätze	für	die	Jahressonderzah-
lung	75	v.	H.	der	dort	genannten	Vomhundertsätze	betra-
gen.

(4)	 1Der	Anspruch	nach	den	Absätzen	1	bis	3	vermin-
dert	 sich	 um	 ein	 Zwölftel	 für	 jeden	 Kalendermonat,	 in	
dem	Mitarbeiter	keinen	Anspruch	auf	Entgelt	oder	Fort-
zahlung	 des	 Entgelts	 haben.	 2Die	 Verminderung	 unter-
bleibt	für	Kalendermonate,

1.	 für	die	Mitarbeiter	kein	Tabellenentgelt	erhalten	ha-
ben	wegen

a)	 Ableistung	 von	 Grundwehrdienst	 oder	 Zivildienst,	
wenn	sie	diesen	vor	dem	1.	Dezember	beendet	und	die	
Beschäftigung	 unverzüglich	 wieder	 aufgenommen	 ha-
ben,

b)	 Beschäftigungsverboten	 nach	 §	 3	 Abs.	 2	 und	 §	 6	
Abs.	1	MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme	der	Elternzeit	nach	dem	Bundes-
elterngeld-	und	Elternzeitgesetz	bis	zum	Ende	des	Kalen-
derjahres,	in	dem	das	Kind	geboren	ist,	wenn	am	Tag	vor	
Antritt	der	Elternzeit	Entgeltanspruch	bestanden	hat;

2.	 in	denen	Mitarbeitern	Krankengeldzuschuss	gezahlt	
wurde	oder	nur	wegen	der	Höhe	des	zustehenden	Kran-
kengelds	ein	Krankengeldzuschuss	nicht	gezahlt	worden	
ist.

(5)	 1Die	Jahressonderzahlung	wird	mit	dem	Tabellen-
entgelt	für	November	ausgezahlt.	2Ein	Teilbetrag	der	Jah-
ressonderzahlung	kann	zu	einem	früheren	Zeitpunkt	aus-
gezahlt	werden.

§ 17 Zusatzurlaub

(1)	 Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	nach	
§	 4	 Abs.	 1	 oder	 ständig	 Schichtarbeit	 nach	 §	 4	 Abs.	 2	

d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-
mission,	die	paritätisch	vom	Dienstgeber	und	der	Mitar-
beitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	 ein	 System	 zur	 Leistungsermitt-
lung,	 den	 Abschluss	 von	 jährlichen	 Zielvereinbarungen	
oder	 systematischen	 Leistungsbewertungen	 oder	 eine	
Kombination	von	beiden;

f)	 Festlegung	 von	 Kriterien	 für	 die	 Zielauswahl	 bzw.	
Kategorien	für	die	Leistungsbewertung;

g)	 Durchführungsbestimmungen	 für	 das	 Leistungser-
mittlungsverfahren;

h)	 Regelungen	 zur	 Leistungsfeststellung	 nur	 durch	
Führungskraft	oder	durch	Führungskraft	und	Mitarbeiter	
(Wer	beurteilt	bzw.	vereinbart	mit	wem	Ziele?	Zuständig-
keiten	klären);

i)	 Bewertungsrichtlinien	 zur	 Transformation	 der	 Leis-
tungen	in	ein	Punktesystem;

j)	 Regelungen	 zu	 den	 Geldverteilungsgrundsätzen	
(z.	B.	Bildung	von	Teilbudgets	nach	Entgeltgruppen	und/
oder	Abteilungen);

k)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-
weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt;

l)	 Regelungen	zur	Dokumentation	(die	Leistungsergeb-
nisse	werden	nicht	in	die	Personalakte	übernommen);

m)	 Regelungen	zu	Schulungsmaßnahmen;
n)	 Regelungen	für	freigestellte	Mitglieder	der	Mitarbei-

tervertretung;
o)	 Regelungen	 zu	 arbeitsrechtlichen	 Konsequenzen	

(eine	Nichterfüllung	der	Voraussetzungen	für	die	Gewäh-
rung	eines	Leistungsentgelts	darf	für	sich	genommen	kei-
ne	 arbeitsrechtlichen	 Maßnahmen	 auslösen;	 umgekehrt	
sind	 arbeitsrechtliche	 Maßnahmen	 nicht	 durch	 die	 Teil-
nahme	an	einer	Zielvereinbarung	bzw.	Gewährung	eines	
Leistungsentgelts	ausgeschlossen).

(6)	 Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 zu	 einer	 Sozial-
komponente	zustande,	kann	diese	insbesondere	folgen-
de	Inhalte	regeln:

a)	 Geltungsbereich	 (z.	B.	 für	 Auszubildende,	 Zivil-
dienstleistende);

b)	 Regelung	zu	Entgeltausfallzeiten	(Krankheit,	Eltern-
zeit);

c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-

mission,	die	paritätisch	vom	Dienstgeber	und	der	Mitar-
beitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	ein	System	zur	Sozialkomponen-
te;

f)	 Festlegung	von	Kriterien	für	die	Sozialkomponente;
g)	 Regelungen	zu	den	Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-

weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt.

§ 16 Jahressonderzahlung

(1)	 Mitarbeiter,	die	am	1.	Dezember	 im	Dienstverhält-
nis	 stehen,	 haben	 Anspruch	 auf	 eine	 Jahressonderzah-
lung.

(2)	 1Die	Jahressonderzahlung	beträgt

in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	 90	v.	H.,
in	den	Entgeltgruppen	9	bis	12	 80	v.	H.	und
in	den	Entgeltgruppen	13	bis	15	 60	v.	H.

des	dem	Mitarbeiter	in	den	Kalendermonaten	Juli,	August	
und	 September	 durchschnittlich	 gezahlten	 monatlichen	
Entgelts;	unberücksichtigt	bleiben	hierbei	das	zusätzlich	
für	 Überstunden	 und	 Mehrarbeit	 gezahlte	 Entgelt	 (mit	
Ausnahme	der	im	Dienstplan	vorgesehenen	Überstunden	
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und	 entsteht	 im	 laufenden	 Jahr,	 sobald	 die	 Vorausset-
zungen	nach	Absatz	3	Satz	1	erfüllt	sind.

§ 18 Führung auf Probe

(1)	 1Führungspositionen	können	als	befristetes	Dienst-
verhältnis	bis	zur	Gesamtdauer	von	zwei	Jahren	verein-
bart	 werden.	 2Innerhalb	 dieser	 Gesamtdauer	 ist	 eine	
höchstens	zweimalige	Verlängerung	des	Dienstvertrages	
zulässig.	 3Die	 beiderseitigen	 Kündigungsrechte	 bleiben	
unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 ab	 Entgeltgruppe	 10	
zugewiesenen	Tätigkeiten	mit	Weisungsbefugnis,	die	vor	
Übertragung	 vom	 Dienstgeber	 ausdrücklich	 als	 Füh-
rungspositionen	auf	Probe	bezeichnet	worden	sind.

(3)	 1Besteht	 bereits	 ein	 Dienstverhältnis	 mit	 demsel-
ben	 Dienstgeber,	 kann	 dem	 Mitarbeiter	 vorübergehend	
eine	Führungsposition	bis	zu	der	 in	Absatz	1	genannten	
Gesamtdauer	übertragen	werden.	2Dem	Mitarbeiter	wird	
für	die	Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	 in	Höhe	des	
Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	
nach	der	bisherigen	Entgeltgruppe	und	dem	sich	bei	Hö-
hergruppierung	nach	§	14	Abs.	4	Satz	1	und	2	ergeben-
den	Tabellenentgelt	gewährt.	3Nach	Fristablauf	endet	die	
Erprobung.	 4Bei	 Bewährung	 wird	 die	 Führungsfunktion	
auf	 Dauer	 übertragen;	 ansonsten	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
eine	der	bisherigen	Eingruppierung	entsprechende	Tätig-
keit.

§ 19 Führung auf Zeit

(1)	 1Führungspositionen	 können	 als	 befristetes	 Ar-
beitsverhältnis	 bis	 zur	 Dauer	 von	 vier	 Jahren	 vereinbart	
werden.	2Folgende	Verlängerungen	des	Arbeitsvertrages	
sind	zulässig:

a)	 in	 den	 Entgeltgruppen	 10	 bis	 12	 eine	 höchstens	
zweimalige	Verlängerung	bis	 zu	einer	Gesamtdauer	von	
acht	Jahren,

b)	 ab	Entgeltgruppe	13	eine	höchstens	dreimalige	Ver-
längerung	bis	zu	einer	Gesamtdauer	von	zwölf	Jahren.

3Zeiten	 in	 einer	 Führungsposition	 nach	 Buchstabe	 a	
bei	demselben	Dienstgeber	können	auf	die	Gesamtdauer	
nach	Buchstabe	b	 zur	Hälfte	 angerechnet	werden.	 4Die	
allgemeinen	Vorschriften	über	die	Probezeit	 (§	7	Abs.	4	
des	Allgemeinen	Teils	zu	den	AVR)	und	die	beiderseitigen	
Kündigungsrechte	bleiben	unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 ab	 Entgeltgruppe	 10	
zugewiesenen	Tätigkeiten	mit	Weisungsbefugnis,	die	vor	
Übertragung	 vom	 Dienstgeber	 ausdrücklich	 als	 Füh-
rungspositionen	auf	Zeit	bezeichnet	worden	sind.

(3)	 1Besteht	 bereits	 ein	 Dienstverhältnis	 mit	 demsel-
ben	 Dienstgeber,	 kann	 dem	 Mitarbeiter	 vorübergehend	
eine	Führungsposition	bis	zu	den	in	Absatz	1	genannten	
Fristen	übertragen	werden.	2Dem	Mitarbeiter	wird	für	die	
Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	gewährt	in	Höhe	des	
Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	
nach	der	bisherigen	Entgeltgruppe	und	dem	sich	bei	Hö-
hergruppierung	nach	§	14	Abs.	4	Satz	1	und	2	ergeben-
den	 Tabellenentgelt	 zuzüglich	 eines	 Zuschlags	 von	
75	v.	H.	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	den	Tabellen-
entgelten	der	Entgeltgruppe,	die	der	übertragenen	Funk-
tion	 entspricht,	 zur	 nächsthöheren	 Entgeltgruppe	 nach	
§	 14	 Abs.	 4	 Satz	 1	 und	 2.	 3Nach	 Fristablauf	 erhält	 der	
Mitarbeiter	 eine	 der	 bisherigen	 Eingruppierung	 entspre-
chende	Tätigkeit;	der	Zuschlag	entfällt.

leisten	und	denen	die	Zulage	nach	§	6	Abs.	4	Satz	1	oder	
Abs.	5	Satz	1	zusteht,	erhalten

a)	 bei	Wechselschichtarbeit	für	je	zwei	zusammenhän-
gende	Monate	und

b)	 bei	 Schichtarbeit	 für	 je	 vier	 zusammenhängende	
Monate

einen	Arbeitstag	Zusatzurlaub.

(2)	 Im	Falle	nicht	ständiger	Wechselschichtarbeit	und	
nicht	ständiger	Schichtarbeit	soll	bei	annähernd	gleicher	
Belastung	die	Gewährung	zusätzlicher	Urlaubstage	durch	
Dienstvereinbarung	geregelt	werden.

(3)	 1Mitarbeiter	 erhalten	 bei	 einer	 Leistung	 im	 Kalen-
derjahr	von	mindestens

150	Nachtarbeitsstunden	 	 1	Arbeitstag,
300	Nachtarbeitsstunden	 	 2	Arbeitstage,
450	Nachtarbeitsstunden	 	 3	Arbeitstage,
600	Nachtarbeitsstunden	 	 4	Arbeitstage

Zusatzurlaub	im	Kalenderjahr.	2Nachtarbeitsstunden,	die	
in	Zeiträumen	geleistet	werden,	 für	die	Zusatzurlaub	 für	
Wechselschicht-	oder	Schichtarbeit	zusteht,	bleiben	un-
berücksichtigt.

(4)	 1Bei	Anwendung	des	Absatzes	3	werden	nur	die	im	
Rahmen	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 (§	 2)	 in	 der	 Zeit	
zwischen	 21	 Uhr	 und	 6	 Uhr	 dienstplanmäßig	 bzw.	 be-
triebsüblich	geleisteten	Nachtarbeitsstunden	berücksich-
tigt.

(5)	 1Bei	Teilzeitbeschäftigten	ist	die	Zahl	der	nach	Ab-
satz	 3	 geforderten	 Nachtarbeitsstunden	 entsprechend	
dem	Verhältnis	ihrer	individuell	vereinbarten	durchschnitt-
lichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 zur	 regelmäßigen	 Ar-
beitszeit	 vergleichbarer	 Vollzeitbeschäftigter	 zu	 kürzen.	
2Ist	 die	 vereinbarte	 Arbeitszeit	 im	 Durchschnitt	 des	 Ur-
laubsjahres	auf	weniger	als	fünf	Arbeitstage	in	der	Kalen-
derwoche	verteilt,	ist	der	Zusatzurlaub	in	entsprechender	
Anwendung	 des	 §	 3	 Abs.	 5	 Unterabs.	 1	 Satz	 1,	 Unter-
abs.	2	Satz	1	und	Unterabs.	4	der	Anlage	14	zu	den	AVR	
zu	ermitteln.

(6)	 1Zusatzurlaub	 nach	 dieser	 Anlage	 und	 sonstigen	
Bestimmungen	mit	Ausnahme	von	§	125	SGB	IX	wird	nur	
bis	zu	insgesamt	sechs	Arbeitstagen	im	Kalenderjahr	ge-
währt.	 2Erholungsurlaub	 und	 Zusatzurlaub	 (Gesamtur-
laub)	dürfen	 im	Kalenderjahr	zusammen	35	Arbeitstage,	
bei	 Zusatzurlaub	 wegen	 Wechselschichtarbeit	 36	 Tage	
nicht	 überschreiten.	 3Bei	 Mitarbeitern,	 die	 das	 50.	 Le-
bensjahr	vollendet	haben,	gilt	abweichend	von	Satz	2	ei-
ne	Höchstgrenze	von	36	Arbeitstagen;	§	3	Abs.	4	Satz	1	
der	Anlage	14	zu	den	AVR	gilt	entsprechend.

(7)	 Im	Übrigen	gelten	die	§§	1	bis	3	der	Anlage	14	zu	
den	AVR	mit	Ausnahme	von	§	1	Abs.	6	Unterabs.	2	Satz	1	
entsprechend.

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3:
1.	 1Der	 Anspruch	 auf	 Zusatzurlaub	 nach	 den	 Absät-

zen	1	und	2	bemisst	sich	nach	der	abgeleisteten	Schicht-	
oder	 Wechselschichtarbeit	 und	 entsteht	 im	 laufenden	
Jahr,	 sobald	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	 erfüllt	
sind.	2Für	die	Feststellung,	ob	ständige	Wechselschicht-
arbeit	oder	ständige	Schichtarbeit	vorliegt,	ist	eine	Unter-
brechung	 durch	 Arbeitsbefreiung,	 Freizeitausgleich,	 be-
zahlten	 Urlaub	 oder	 Arbeitsunfähigkeit	 in	 den	 Grenzen	
des	Abschnitts	XII	der	Anlage	1	zu	den	AVR	unschädlich.

2.	 Der	Anspruch	auf	Zusatzurlaub	nach	Absatz	3	be-
misst	 sich	 nach	 den	 abgeleisteten	 Nachtarbeitsstunden	
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Anhang A zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen (gültig ab 1. 1. 2010 bis 31. 12. 2010)

Entgeltgruppe	
Grundentgelt Entwicklungsstufen

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

15 	3.683,25	 	4.086,56	 	4.236,72	 	4.773,01	 	5.180,59	 	5.448,74	

14 	3.335,74	 	3.700,42	 	3.914,94	 	4.236,72	 	4.730,11	 	4.998,25	

13 	3.075,10	 	3.410,82	 	3.593,17	 	3.947,11	 	4.440,50	 	4.644,30	

12 	2.756,55	 	3.056,87	 	3.485,90	 	3.861,31	 	4.343,98	 	4.558,49	

11 	2.660,01	 	2.949,62	 	3.164,13	 	3.485,90	 	3.952,49	 	4.167,00	

10 	2.563,48	 	2.842,35	 	3.056,87	 	3.271,39	 	3.678,97	 	3.775,51	

	91)	 	2.264,23	 	2.509,85	 	2.638,57	 	2.981,79	 	3.249,94	 	3.464,45	

8 	2.119,43	 	2.348,96	 	2.456,23	 	2.552,76	 	2.660,01	 	2.727,582)	

7 	1.984,293)	 	2.198,80	 	2.338,24	 	2.445,50	 	2.525,94	 	2.601,03	

6 	1.945,67	 	2.155,89	 	2.263,16	 	2.365,05	 	2.434,77	 	2.504,504)	

5 	1.864,15	 	2.064,73	 	2.166,62	 	2.268,53	 	2.343,61	 	2.397,24	

4 	1.771,915)	 	1.962,83	 	2.091,54	 	2.166,62	 	2.241,70	 	2.285,68	

	36) 	1.742,96	 	1.930,65	 	1.984,29	 	2.070,10	 	2.134,45	 	2.193,45	

2 	1.607,80	 	1.780,49	 	1.834,12	 	1.887,75	 	2.005,73	 	2.129,09	

1 	 	1.432,98	 	1.458,72	 	1.490,90	 	1.520,92	 	1.598,15	

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

1) E	9b
Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

2.729,74 2.895,98 3.099,78 3.292,84

2) 2.770,49
3)	2.037,92
4)	2.563,48
5)	1.825,54

6)

E	3a

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.739,81 1.797,46 1.836,46 1.865,29 1.885,64 1.916,16

39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.

Anhang A zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen (gültig ab 1. 1. 2011 bis 31. 7. 2011)

Entgeltgruppe	
Grundentgelt Entwicklungsstufen

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

15 3.705,35 4.111,08 4.262,14 4.801,65 5.211,67 5.481,43

14 3.355,75 3.722,62 3.938,43 4.262,14 4.758,49 5.028,24

13 3.093,55 3.431,28 3.614,73 3.970,79 4.467,14 4.672,17

12 2.773,09 3.075,21 3.506,82 3.884,48 4.370,04 4.585,84

11 2.675,97 2.967,32 3.183,11 3.506,82 3.976,20 4.192,00

10 2.578,86 2.859,40 3.075,21 3.291,02 3.701,04 3.798,16

	91)	 2.277,82 2.524,91 2.654,40 2.999,68 3.269,44 3.485,24

8 2.132,15 2.363,05 2.470,97 2.568,08 2.675,97 2.743,952)

7 1.996,203) 2.211,99 2.352,27 2.460,17 2.541,10 2.616,64

6 1.957,34 2.168,83 2.276,74 2.379,24 2.449,38 2.519,534)

5 1.875,33 2.077,12 2.179,62 2.282,14 2.357,67 2.411,62

4 1.782,545) 1.974,61 2.104,09 2.179,62 2.255,15 2.299,39

	36) 1.753,42 1.942,23 1.996,20 2.082,52 2.147,26 2.206,61

2 1.617,45 1.791,17 1.845,12 1.899,08 2.017,76 2.141,86

1 	 1.441,58 1.467,47 1.499,85 1.530,05 1.607,74
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Anmerkung zu Anhang A zur Anlage 32:
Abweichend	von	§	12	Abs.	2	erhalten	die	Mitarbeiter	

im	Pflegedienst	in	sonstigen	Einrichtungen

a)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
den	Vergütungsgruppen	Kr.	5a	mit	Aufstieg	nach	Kr.	6,	

Kr.	 5	 mit	 Aufstieg	 nach	 Kr.	 5a	 und	 weiterem	 Aufstieg	
nach	Kr.	6

–	 in	der	Stufe	2	den	Tabellenwert	der	Stufe	3,
–	 in	der	Stufe	3	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	3,

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

1) E	9b
Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

2.746,12 2.913,36 3.118,38 3.312,60

2) 2.787,11
3) 2.050,15
4) 2.578,86
5) 1.836,49

6)

E	3a

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.750,25 1.808,24 1.847,48 1.876,48 1.896,95 1.927,66

39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.

Anhang A zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen (gültig ab 1. 8. 2011)

Entgeltgruppe	
Grundentgelt Entwicklungsstufen

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

15 3.723,88 4.131,63 4.283,45 4.825,66 5.237,73 5.508,84

14 3.372,53 3.741,24 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38

13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,65 4.489,48 4.695,53

12 2.786,95 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77

11 2.689,35 2.982,15 3.199,03 3.524,35 3.996,09 4.212,96

10 2.591,76 2.873,70 3.090,59 3.307,47 3.719,55 3.817,15

	91)	 2.289,20 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79 3.502,66

8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,672)

7 2.006,183) 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,80 2.629,72

6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,124)

5 1.884,71 2.087,50 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68

4 1.791,455) 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89

	36) 1.762,18 1.951,95 2.006,18 2.092,93 2.157,99 2.217,64

2 1.625,53 1.800,13 1.854,35 1.908,57 2.027,85 2.152,57

1 0,00 1.448,79 1.474,81 1.507,34 1.537,70 1.615,78

Für Mitarbeiter im Pflegedienst:

1) E	9b
Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

2.759,85 2.927,92 3.133,97 3.329,16

2) 2.801,05
3) 2.060,40
4) 2.591,75
5) 1.845,67

6)

E	3a

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

1.759,00 1.817,29 1.856,72 1.885,86 1.906,44 1.937,30

39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.
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Anhang B zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen 
(Kr.-Anwendungstabelle) (gültig ab 1. 1. 2010 bis zum 31. 12. 2010)

Werte aus 
Entgelt gruppe 
allg. Tabelle 

(TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR 

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR/KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 – – 3.485,90
3.861,31 4.343,98

4.558,49nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 11

11b 11 mit Aufstieg nach 12 – – – 3.485,90 3.952,49 4.167,00

11a 10 mit Aufstieg nach 11 – – 3.164,13
3.485,90 3.952,49

–nach	2	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 10 10a 9 mit Aufstieg nach 10 – – 3.056,87
3.271,39 3.678,97

–nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 9, EG 9b

9d 8 mit Aufstieg nach 9 – – 2.981,79
3.249,94 3.464,45

–
nach	4	J.	

St.	3
nach	2	J.	

St.	4

9c 7 mit Aufstieg nach 8 – – 2.895,98
3.099,78 3.292,84

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9b
6 mit Aufstieg nach 7

– – 2.638,57
2.981,79 3.099,78

–
7 ohne Aufstieg

nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9a 6 ohne Aufstieg – – 2.638,57
2.729,74 2.895,98

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 7, EG 8,  
EG 9b

8a

5a mit Aufstieg nach 6
–

2.338,24 2.456,23 2.552,76 2.729,74 2.895,985 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.198,80

d)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	4	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5	und	
weiterem	Aufstieg	nach	Kr.	5a

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	5,

–	 in	der	Stufe	6	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	6,

e)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	4	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	5,

f)	 in	der	Entgeltgruppe	4	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
den	Vergütungsgruppen	Kr.	2	mit	Aufstieg	nach	Kr.	3	und	
weiterem	 Aufstieg	 nach	 Kr.	 4	 sowie	 Kr.	 3	 mit	 Aufstieg	
nach	Kr.	4

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	6	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	6	
Stufe	5,

–	 in	der	Stufe	6	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	6	
Stufe	6.

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	 der	 Stufe	 5	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-
pe	9b	Stufe	3,

–	 in	 der	 Stufe	 6	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-
pe	9b	Stufe	4,

b)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	6

–	 in	der	Stufe	1	den	Tabellenwert	der	Stufe	2,
–	 in	der	Stufe	2	den	Tabellenwert	der	Stufe	3,
–	 in	der	Stufe	3	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	3,
–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	

Stufe	4,
–	 in	 der	 Stufe	 5	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-

pe	9b	Stufe	3,
–	 in	 der	 Stufe	 6	 den	 Tabellenwert	 der	 Entgeltgrup-

pe	9b	Stufe	4,

c)	 in	der	Entgeltgruppe	7	bei	Tätigkeiten	entsprechend	
der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	mit	Aufstieg	nach	Kr.	5a

–	 in	der	Stufe	4	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	4,

–	 in	der	Stufe	5	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	5,

–	 in	der	Stufe	6	den	Tabellenwert	der	Entgeltgruppe	8	
Stufe	6,
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EG 7, EG 8 7a

5 mit Aufstieg nach 5a –

2.198,80 2.338,24 2.552,76 2.660,01
2.770,49

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
2.037,92

4 mit Aufstieg nach 5 –

EG 4, EG 6 4a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.825,54 1.962,83 2.091,54 2.365,05 2.434,77 2.563,48

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.825,54 1.962,83 2.091,54 – – –

EG 3, EG 4 3a 1 mit Aufstieg nach 2

1.739,81 1.797,46 1.836,46 1.865,29 1.885,64 1.916,16

39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std.

1.784,42 1.843,55 1.883,55 1.913,12 1.933,99 1.965,30

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.

Anhang B zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen 
(Kr.-Anwendungstabelle) (gültig ab 1. 1. 2011 bis zum 31. 7. 2011)

Werte aus 
Entgelt gruppe 
allg. Tabelle 

(TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR 

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR/KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 – – 3.506,82
3.884,48 4.370,04

4.585,84nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 11

11b 11 mit Aufstieg nach 12 – – – 3.506,82 3.976,20 4.192,00

11a 10 mit Aufstieg nach 11 – – 3.183,11
3.506,82 3.976,20

–nach	2	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 10 10a 9 mit Aufstieg nach 10 – – 3.075,21
3.291,02 3.701,04

–nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 9, EG 9b

9d 8 mit Aufstieg nach 9 – – 2.999,68
3.269,44 3.485,24

–
nach	4	J.	

St.	3
nach	2	J.	

St.	4

9c 7 mit Aufstieg nach 8 – – 2.913,36
3.118,38 3.312,60

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9b
6 mit Aufstieg nach 7

– – 2.654,40
2.999,68 3.118,38

–
7 ohne Aufstieg

nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9a 6 ohne Aufstieg – – 2.654,40
2.746,12 2.913,36

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 7, EG 8,  
EG 9b

8a

5a mit Aufstieg nach 6
–

2.352,27 2.470,97 2.568,08 2.746,12 2.913,365 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.211,99

EG 7, EG 8 7a

5 mit Aufstieg nach 5a –

2.211,99 2.352,27 2.568,08 2.675,97
2.787,11

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
2.050,15

4 mit Aufstieg nach 5 –

EG 4, EG 6 4a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.836,59 1.974,61 2.104,09 2.379,24 2.449,38 2.578,86

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.836,49 1.974,61 2.104,09 – – –

EG 3, EG 4 3a 1 mit Aufstieg nach 2

1.750,25 1.808,24 1.847,48 1.876,48 1.896,95 1.927,66

39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std.

1.795,13 1.854,61 1.894,85 1.924,60 1.945,59 1.977,09

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.
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Anhang B zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen
(Kr.-Anwendungstabelle) (gültig ab 1. 8. 2011)

Werte aus 
Entgelt gruppe 
allg. Tabelle 

(TVÖD)

Entgelt-
gruppe KR 

(TVÖD)

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR/KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 12a 12 mit Aufstieg nach 13 – – 3.524,35
3.903,90 4.391,89

4.608,77nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 11

11b 11 mit Aufstieg nach 12 – – – 3.524,35 3.996,09 4.212,96

11a 10 mit Aufstieg nach 11 – – 3.199,03
3.524,35 3.996,09

–nach	2	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 10 10a 9 mit Aufstieg nach 10 – – 3.090,59
3.307,47 3.719,55

–nach	2	J.	
St.	3

nach	3	J.	
St.	4

EG 9, EG 9b

9d 8 mit Aufstieg nach 9 – – 3.014,68
3.285,79 3.502,66

–
nach	4	J.	

St.	3
nach	2	J.	

St.	4

9c 7 mit Aufstieg nach 8 – – 2.927,93
3.133,97 3.329,16

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9b
6 mit Aufstieg nach 7

– – 2.667,67
3.014,68 3.133,97

–
7 ohne Aufstieg

nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

9a 6 ohne Aufstieg – – 2.667,67
2.759,85 2.927,92

–nach	5	J.	
St.	3

nach	5	J.	
St.	4

EG 7, EG 8,  
EG 9b

8a

5a mit Aufstieg nach 6
–

2.364,03 2.483,32 2.580,92 2.759,85 2.927,935 mit Aufstieg nach 5a und 6

5 mit Aufstieg nach 6 2.223,05

EG 7, EG 8 7a

5 mit Aufstieg nach 5a –

2.223,05 2.364,03 2.580,92 2.689,35
2.801,05

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
2.060,40

4 mit Aufstieg nach 5 –

EG 4, EG 6 4a

2 mit Aufstieg nach 3 und 4
1.845,77 1.984,48 2.114,61 2.391,14 2.461,63 2.591,75

3 mit Aufstieg nach 4

2 ohne Aufstieg 1.845,68 1.984,48 2.114,61 – – –

EG 3, EG 4 3a 1 mit Aufstieg nach 2

1.759,00 1.817,29 1.856,72 1.885,86 1.906,44 1.937,30

39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std. 39	Std.

1.804,10 1.863,88 1.904,33 1.934,22 1.955,32 1.986,98

40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std. 40	Std.
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Anhang D zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in 
sonstigen stationären Einrichtungen

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Sinne  
des § 1 Abs. 1 Buchst. a bis d

Vergütungsgruppe Kr. 1

Kranken- und Altenpflege

1	 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	(z.	B.	Pflegehelfer)1

Vergütungsgruppe Kr. 2

Kranken- und Altenpflege

1	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätig-
keit1,	1a,	14

2 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit1,	1a,	14

3 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	nach	Ableistung	eines	qualifizierenden	Kurses1,	7

4 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	 nach	 sechsjähriger	 Bewährung	 in	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	1	Ziffer	1

Vergütungsgruppe Kr. 3

Kranken- und Altenpflege

1	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
nach	zweijähriger	Tätigkeit	in	Vergütungsgruppe	Kr	2.	Zif-
fer	11

2	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit	nach	
zweijähriger	 Tätigkeit	 in	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 2	 Zif-
fer	21,	14

Vergütungsgruppe Kr. 4

Krankenpflege

1 Krankenpfleger	mit	entsprechender	Tätigkeit1

2 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
nach	vierjähriger	Bewährung	 in	Vergütungsgruppe	Kr.	3	
Ziffer	1

Altenpflege

3	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 mit	 ent-
sprechender	Tätigkeit1

4	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit	nach	
vierjähriger	Bewährung	in	Vergütungsgruppe	Kr.	3	Ziffer	2

Geburtshilfe/Entbindungspflege

5 Hebammen/Entbindungspfleger	mit	entsprechender	
Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr. 5

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	 nach	
zweijähriger	Tätigkeit	in	Vergütungsgruppe	Kr.	4	Ziffer	11

2	 Krankenpfleger,	die	 als	Krankenhaushygienepfleger	
stationsübergreifend	und	verantwortlich	eingesetzt	sind

3	 Krankenpfleger,	die

(a)	 im	Operationsdienst	als	Operationspfleger	oder	als	
Anästhesiepfleger	tätig	sind

oder

(b)	 die	 Herz-Lungen-Maschine	 vorbereiten	 und	 wäh-
rend	der	Operation	zur	Bedienung	der	Maschine	heran-
gezogen	werden

oder

(c)	 in	Einheiten	für	Intensivmedizin	tätig	sind

oder

(d)	 dem	Arzt	in	erheblichem	Umfange	bei	Herzkathete-
risierungen,	Dilatationen	oder	Angiographien	unmittelbar	
assistieren

oder

(e)	 in	Dialyseeinheiten	Kranke	pflegen	sowie	die	Gerä-
te	bedienen	und	überwachen

oder

(f)	 in	 Ambulanzen	 oder	 Ambulanzen/Nothilfen	 Tätig-
keiten	gemäß	Buchstabe	a,	c	oder	e	ausüben

Altenpflege

4 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 mit	 ent-
sprechender	Tätigkeit	nach	dreijähriger	Tätigkeit	 in	Ver-
gütungsgruppe	Kr.	4	Ziffer	31,	9

Anhang C zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in sonstigen Einrichtungen

 
Entgeltgruppe

 

Stundenentgelt
gültig ab

1. Januar 2010

Stundenentgelt
gültig ab

1. Januar 2011

Stundenentgelt
gültig ab

1. August 2011

Kr.	12a 21,66	€ 21,79	€ 21,90	€

Kr.	11b 20,24	€ 20,36	€ 20,46	€

Kr.	11a 19,13	€ 19,24	€ 19,34	€

Kr.	10a 17,91	€ 18,02	€ 18,11	€

Kr.		 9d 17,25	€ 17,35	€ 17,44	€

Kr.		 9c 16,65	€ 16,75	€ 16,83	€

Kr.	 	9b 15,89	€ 15,99	€ 16,07	€

Kr.		 9a 15,64	€ 15,73	€ 15,81	€

Kr.		 8a 14,93	€52 15,02	€52 15,10	€52

Kr.		 7a 14,32	€53 14,41	€53 14,48	€53

Kr.		 4a 13,26	€ 13,34	€ 13,41	€

Kr.		 3a 11,05	€ 11,12	€ 11,18	€
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oder

(c)	 in	besonderen	Behandlungs-	und	Untersuchungs-
räumen	in	mindestens	zwei	Teilgebieten	der	Endoskopie	
tätig	sind

oder

(d)	 dem	Operationsdienst	vorstehen

oder

(e)	 dem	Anästhesiedienst	vorstehen,

denen	 jeweils	weitere	Pflegepersonen	durch	ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

8 Krankenpfleger,	 die	 Gipsverbände	 in	 Gipsräumen	
anlegen,	 denen	 mindestens	 fünf	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

9	 Krankenpfleger	 in	 Ambulanzbereichen	 oder	 Ambu-
lanzen/Nothilfen,	 denen	 mindestens	 sechs	 Pflegeperso-
nen	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind6

10	 Krankenpfleger,	denen	mehrere	Stationen,	Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind1,	6,	12,	16

11	 Krankenpfleger,	die	einer	Dialyseeinheit	vorstehen
12	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 zentralen	 Sterilisations-

dienst	vorstehen	und	denen	mindestens	acht	Mitarbeiter	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

13	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 zentralen	 Sterilisations-
dienst	 vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 36	 Mitarbeiter	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

14	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Krankenpflegern	 der	
Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffern	3	bis	4	bestellt	sind1,	8

15	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Stations-	 oder	 Gruppenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffer	5	bestellt	sind1,	8

16	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertretung	von	Leitenden	Krankenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffer	2	bestellt	sind8

17	 Krankenpfleger,	 die	 als	 Unterrichtspfleger	 tätig	
sind17

Altenpflege

18	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffern	6	
und	7	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Ziffer

19	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 Leitung	 einer	 Organisati-
onseinheit	bestellt	sind	und	denen	mindestens	fünf	Pfle-
gepersonen	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	un-
terstellt	sind1,	2,	6

20	Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 der	
Leitung	einer	Organisationseinheit	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	7	Ziffer	17	bestellt	sind1,	8

21	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	
Leitenden	Altenpflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Zif-
fer	16	bestellt	sind8

22	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung,	 die	 als	
Unterrichtsaltenpfleger	tätig	sind8

Geburtshilfe/Entbindungspflege

23	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 denen	 mindes-
tens	 fünf	 Hebammen/Entbindungspfleger	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

24 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 der	

Geburtshilfe/Entbindungspflege

5	 Hebammen/Entbindungspfleger	mit	entsprechender	
Tätigkeit	nach	einjähriger	Tätigkeit	 in	Vergütungsgruppe	
Kr.	4	Ziffer	5

Operationstechnische Assistenten

6	 Operationstechnische	Assistenten	mit	entsprechen-
der	Tätigkeit

Vergütungsgruppe Kr. 5a

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	Ziffern	1	
bis	3	nach	vierjähriger	Bewährung	in	einer	dieser	Ziffern,	
frühestens	 jedoch	 nach	 sechsjähriger	 Berufstätigkeit	
nach	Erlangung	der	staatlichen	Erlaubnis4

2 bis 3	(entfallen)
4 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	

als	ständige	Vertretung	von	Stations-	oder	Gruppenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	6	Ziffer	6	bestellt	sind1,	8

Altenpflege

5	 Altenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 5	 Ziffer	 4	
nach	vierjähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

6	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 Leitung	 einer	 Organisati-
onseinheit	bestellt	sind1,	2

7	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 der	
Leitung	einer	Organisationseinheit	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	6	Ziffer	19	bestellt	sind1,	8

Geburtshilfe/Entbindungspflege

8	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	5	Ziffer	5	nach	vierjähriger	Bewährung	in	die-
ser	Ziffer	4

9	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	zur/zum	Vorsteherin/Vorsteher	des	
Kreißsaals	bestellt	sind1,	3

Vergütungsgruppe Kr. 6

Krankenpflege

1 Fachkrankenpfleger	bzw.	Krankenpfleger	mit	erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Weiterbildung	 und	 mit	 entspre-
chender	Tätigkeit1,	3,10

2	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffer	4	
nach	fünfjähriger	Bewährung	 in	einer	Tätigkeit	 in	Vergü-
tungsgruppe	Kr.	5a

3	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	Ziffern	2	
und	 3	 nach	 sechsjähriger	 Bewährung	 in	 der	 jeweiligen	
Ziffer	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5	oder	in	dieser	Tätigkeit	
in	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffer	1

4	 Krankenpfleger	 in	 der	 Intensivpflege/-medizin,	 die	
einer	Einheit	für	Intensivmedizin	vorstehen1,	3

5	 Krankenpfleger	mit	erfolgreich	abgeschlossener	so-
zialpsychiatrischer	 Zusatzausbildung	 und	 entsprechen-
der	Tätigkeit1,	15

6	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 Stationspfleger	 oder	 Gruppenpfleger	 bestellt	
sind1,	11,	12

7	 Krankenpfleger,	die

a)	 die	 Herz-Lungen-Maschine	 vorbereiten	 und	 wäh-
rend	der	Operation	zur	Bedienung	der	Maschine	heran-
gezogen	werden

oder

(b)	 in	Blutzentralen	tätig	sind5
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Geburtshilfe/Entbindungspflege

22	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	6	Ziffern	23	bis	25	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

23	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 in	 Frau-
enkliniken	(Abteilungen	für	Geburtshilfe)23

24	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 denen	 mindes-
tens	 zehn	 Hebammen/Entbindungspfleger	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

25	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Lei-
tenden	Hebammen/Entbindungspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	8	Ziffer	18	bestellt	sind8

26 bis 28	(entfallen)

Vergütungsgruppe Kr. 8

Krankenpflege

1 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffern	2	
bis	5,	7	bis	11	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweili-
gen	Ziffer

2 Krankenpfleger,	 die	 dem	 Operationsdienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 20	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

2a	 Krankenpfleger,	die	dem	Anästhesiedienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 zehn	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

3	 Krankenpfleger,	die	einer	Einheit	für	Intensivmedizin	
vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 24	 Pflegepersonen	
durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind3,	6

4 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	 mindestens	 48	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

5 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	angehören20

6	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	 denen	 mindestens	 75	 Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

7	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertretung	von	Krankenpflegern	der	Vergü-
tungsgruppe	Kr.	9	Ziffern	2	bis	3	bestellt	sind8

8	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	 9	Ziffer	 7	und	Kr.	 9	Ziffer	 6	
bzw.	Kr.	10	Ziffer	3	bestellt	sind8

9	 (entfällt)
10	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-

reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
sind17,	22,	29,	30

11	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
und	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertre-
tung	von	Leitenden	Unterrichtspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	9	Ziffer	9	bestellt	sind8,	17,	22,	29,	30

Altenpflege

12	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	7	Ziffern	16	
bis	18	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

13	Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	als	Leiten-
de	 Altenpfleger	 in	 Einrichtungen,	 in	 denen	 mindestens	
30	Pflege	personen	beschäftigt	sind6,	25

	Leitenden	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr.	7	Ziffer	23	bestellt	sind8

25 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 als	 Lehr	he	b-
ammen/-entbindungspfleger	an	Hebammenschulen	tätig	
sind18

Operationstechnische Assistenten

26 Operationstechnische	Assistenten	nach	sechsjähri-
ger	Bewährung	in	Vergütungsgruppe	Kr.	5	Ziffer	6

Vergütungsgruppe Kr. 7

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 6	 Zif-
fern	4,	6,	7d)	und	e),	9,	10,	11,	13	bis	17	nach	fünfjähriger	
Bewäh	rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

2 Leitende	Krankenpfleger20

3	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 Operationsdienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 zehn	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

3a	 Krankenpfleger,	die	dem	Anästhesiedienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 fünf	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

4	 Krankenpfleger,	die	einer	Einheit	für	Intensivmedizin	
vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 zwölf	 Pflegepersonen	
durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind1,	3,	6

5	 Krankenpfleger	 als	 Stationspfleger	 oder	 Gruppen-
pfleger,	 denen	 mindestens	 zwölf	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind1,	6,	11,	12

6	 Krankenpfleger	 in	 Blutzentralen,	 denen	 mindestens	
zwölf	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	
ständig	unterstellt	sind5,	6

7	 Krankenpfleger	 in	 Ambulanzbereichen	 oder	 Ambu-
lanzen/Nothilfen,	 denen	 mindestens	 zwölf	 Pflegeperso-
nen	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind6

8	 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	 mindestens	 24	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

9	 Krankenpfleger,	 die	 einer	 Dialyseeinheit	 vorstehen	
und	denen	mindestens	zwölf	Pflegepersonen	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

10	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Krankenpflegern	 der	
Vergütungsgruppe	Kr.	8	Ziffern	2	bis	3	bestellt	sind8

11	 Krankenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertretung	von	Leitenden	Krankenpfle-
gern	der	Vergütungsgruppen	Kr.	8	Ziffer	6	oder	Kr.	8	Zif-
fer	5	bzw.	Kr.	9	Ziffer	5	bestellt	sind8

12 bis 14	(entfallen)

Altenpflege

15	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	6	Ziffern	19	
bis	22	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Ziffer

16	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger25

17	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 Leitung	 einer	 Organisati-
onseinheit	 bestellt	 sind	 und	 denen	 mindestens	 zwölf	
Pflegepersonen	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt	sind1,	2,	6

18	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	
Leitenden	Altenpflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	8	Zif-
fer	13	bestellt	sind8

19 bis 21	(entfallen)



	 Kirchliches Amtsblatt 2011 / Stück 1 51

14	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung,	die	durch	
ausdrückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	
Leitenden	Altenpflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Zif-
fer	12	bestellt	sind8

15	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	an	Schulen	für	Unterrichtsaltenpfleger,	die	als	
Unterrichtsaltenpfleger	 an	 Schulen	 für	 Altenpflege	 tätig	
sind19,	22,	24

16	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	 an	 Schulen	 für	 Unterrichtsaltenpfleger,	 die	
durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertretung	
von	 Leitenden	 Unterrichtsaltenpflegern	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	9	Ziffer	13	bestellt	sind8,	19,	22,	24

Geburtshilfe/Entbindungspflege

17	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	7	Ziffern	23	bis	25	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

18	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 in	 Frau-
enkliniken	(Abteilungen	für	Geburtshilfe)	mit	Hebammen-
schule,	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	23

19	 Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 durch	 aus-
drückliche	 Anordnung	 als	 ständige	 Vertretung	 von	 Lei-
tenden	 Hebammen/Entbindungspflegern	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr.	9	Ziffer	15	bestellt	sind8

19a	 Hebammen/Entbindungspfleger	 mit	 mindestens	
einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	
an	Schulen	 für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	die	
als	Lehrhebammen/-entbindungspfleger	an	Hebammen-
schulen	tätig	sind18,	22,	24

20	 Hebammen/Entbindungspfleger	 mit	 mindestens	
einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	
an	Schulen	 für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	die	
als	Lehrhebammen/-entbindungspfleger	an	Hebammen-
schulen	 tätig	 und	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 als	
ständige	Vertretung	von	Ersten	Lehrhebammen/-entbin-
dungspflegern	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Ziffer	14a	be-
stellt	sind8,18,	22,	24

Vergütungsgruppe Kr. 9

Krankenpflege

1 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	8	Ziffern	2	
bis	11	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

2	 Krankenpfleger,	 die	 dem	 Operationsdienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 40	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6

2a	 Krankenpfleger,	die	dem	Anästhesiedienst	 vorste-
hen	 und	 denen	 mindestens	 20	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	unterstellt	sind6

3 Krankenpfleger,	die	einer	Einheit	für	Intensivmedizin	
vorstehen	 und	 denen	 mindestens	 48	 Pflegepersonen	
durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind3,	6

4	 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	 mindestens	 96	 Pflegepersonen	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

5 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören20,	21

6	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

7 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	150	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

8 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	10	Ziffer	5	und	Kr.	10	Ziffer	4	
bzw.	Kr.	11	Ziffer	2	bestellt	sind8

9	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Leitende	Unterrichtspfleger	an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	tätig	sind22,	26,	29,	30

10	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
und	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertre-
tung	von	Leitenden	Unterrichtspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	10	Ziffer	7	bestellt	sind8,	17,	22,	29,	30

Altenpflege

11	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	8	Ziffern	13	
bis	16	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

12 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger	in	Einrichtungen,	in	denen	mindestens	
60	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	25

13 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	an	Schulen	für	Unterrichtsaltenpfleger,	die	als	
Leitende	Unterrichtsaltenpfleger	an	Schulen	für	Altenpfle-
ge	tätig	sind22,24,	28

13a Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	 an	 Schulen	 für	 Unterrichtsaltenpfleger,	 die	
durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertretung	
von	 Leitenden	 Unterrichtsaltenpflegern	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	10	Ziffer	8a	bestellt	sind8,	19,	22,	24

Geburtshilfe/Entbindungspflege

14	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	8	Ziffern	18	bis	20	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	der	jeweiligen	Ziffer

14a Hebammen/Entbindungspfleger	 mit	 mindestens	
einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	
an	Schulen	 für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	die	
als	 Erste	 Lehrhebammen/-entbindungspfleger	 an	 Heb-
ammenschulen	tätig	sind22,	24,	27

15	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 in	 Frau-
enkliniken	(Abteilungen	für	Geburtshilfe)	mit	Hebammen-
schule,	 denen	 mindestens	 150	 Pflegepersonen	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	23

Vergütungsgruppe Kr. 10

Krankenpflege

1 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Ziffern	2	
bis	10	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

2 Krankenpfleger,	 denen	 mehrere	 Stationen,	 Pflege-
gruppen	oder	abgegrenzte	Funktionsbereiche	mit	insge-
samt	mindestens	192	Pflegepersonen	durch	ausdrückli-
che	Anordnung	ständig	unterstellt	sind6,	12,	16

3	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören,	in	Kran-
kenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	
75	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20,	21
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hilfe	mit	durchschnittlich	mindestens	150	Lehrgangsteil-
nehmern	tätig	sind22,	26,	29,	30

Altenpflege

7	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	10	Ziffer	8a	
und	8b	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

Vergütungsgruppe Kr. 12

1	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	11	Ziffern	
2	bis	6	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

2	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören,	in	Kran-
kenhäusern,	 in	 denen	 mindestens	 300	 Pflegepersonen	
beschäftigt	sind6,	20,	21

3	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	600	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

4	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	900	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

5	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	13	Ziffer	3	bzw.	Kr.	14	Ziffer	2	
bestellt	sind8

Vergütungsgruppe Kr. 13

1 Leitende	 Krankenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	
Kr.	12	Ziffern	2	bis	5	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	
jeweiligen	Ziffer

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Vergütungsgruppen Kr. 1 bis Kr. 13

Die	 nachstehenden	 Anmerkungen	 sind	 bei	 der	 Ein-
gruppierung	der	Mitarbeiter	zu	beachten.

I

Die	 Tätigkeitsmerkmale	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 1	
bis	Kr.	13	gelten	nur	für	Mitarbeiter	in	stationären	Einrich-
tungen.

II

Die	Ziffern	I	bis	VII	der	Anmerkungen	zu	den	Tätigkeits-
merkmalen	der	Vergütungsgruppen	1	bis	12	der	Anlage	2	
zu	den	AVR	gelten	sinngemäß.

III

Unter	 Krankenpflegern	 sind	 Gesundheits-	 und	 Kran-
kenpfleger	 sowie	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpfle-
ger	nach	dem	Krankenpflegegesetz	zu	verstehen.	Unter	
Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 sind	 auch	 Al-
tenpfleger	mit	Abschlussprüfung	zu	verstehen.

IV

Krankenpfleger,	die	Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	
Kinderkrankenpflegern	bzw.	Altenpflegern	ausüben,	sind	
als	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpfleger	 bzw.	 Alten-
pfleger	eingruppiert.

Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger,	die	Tätigkei-
ten	 von	 Krankenpflegern	 bzw.	 Altenpflegern	 ausüben,	
sind	 als	 Krankenpfleger	 bzw.	 Altenpfleger	 eingruppiert.	
Altenpfleger,	 die	 Tätigkeiten	 von	 Krankenpflegern	 aus-
üben,	sind	als	Krankenpfleger	eingruppiert;	soweit	deren	
Eingruppierung	von	der	Zeit	einer	Tätigkeit	oder	von	der	

4	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	150	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

5	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	300	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

6	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	11	Ziffer	4	und	Kr.	11	Ziffer	3	
bzw.	Kr.	12	Ziffer	2	bestellt	sind8

7	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Leitende	Unterrichtspfleger	an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	 mit	 durchschnittlich	 mindestens	 75	 Lehrgangsteil-
nehmern	tätig	sind22,	26,	29,	30

7a	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Unterrichtspfleger	an	Kranken-
pflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflegehilfe	 tätig	
und	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertre-
tung	von	Leitenden	Unterrichtspflegern	der	Vergütungs-
gruppe	Kr.	11	Ziffer	6	bestellt	sind8,	17,	22,	29,	30

Altenpflege

8	 Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	9	Ziffern	12	
bis	13a	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweiligen	Zif-
fer

8a	 Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	und	min-
destens	 einjähriger	 erfolgreich	 abgeschlossener	 Fach-
ausbildung	an	Schulen	für	Unterrichtsaltenpfleger,	die	als	
Leitende	Unterrichtsaltenpfleger	an	Schulen	für	Altenpfle-
ge	mit	durchschnittlich	mindestens	75	Lehrgangsteilneh-
mern	tätig	sind22,	24,	28

8b	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Lei-
tende	Altenpfleger	in	Einrichtungen,	in	denen	mindestens	
90	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	25

Geburtshilfe/Entbindungspflege

9	 Hebammen/Entbindungspfleger	 der	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	9	Ziffern	14a	und	15	nach	fünfjähriger	Bewäh-
rung	in	diesen	Ziffern

Vergütungsgruppe Kr. 11

Krankenpflege

1	 Krankenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 10	 Zif-
fern	2	bis	7a	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	jeweili-
gen	Ziffer

2	 Leitende	Krankenpfleger	mit	entsprechender	Weiter-
bildung,	die	der	Krankenhausleitung	angehören,	in	Kran-
kenhäusern,	 in	 denen	 mindestens	 150	 Pflegepersonen	
beschäftigt	sind6,	20,	21

3	 Leitende	 Krankenpfleger,	 die	 der	 Krankenhauslei-
tung	 angehören,	 in	 Krankenhäusern,	 in	 denen	 mindes-
tens	300	Pflegepersonen	beschäftigt	sind6,	20

4	 Leitende	 Krankenpfleger	 in	 Krankenhäusern	 bzw.	
Pflegebereichen,	 in	denen	mindestens	600	Pflegeperso-
nen	beschäftigt	sind6,	20

5	 Krankenpfleger,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	 ständige	 Vertretung	 von	 Leitenden	 Krankenpflegern	
der	Vergütungsgruppen	Kr.	12	Ziffer	4	und	Kr.	12	Ziffer	3	
bzw.	Kr.	13	Ziffer	2	bestellt	sind8

6	 Krankenpfleger	 mit	 mindestens	 einjähriger	 erfolg-
reich	 abgeschlossener	 Fachausbildung	 an	 Schulen	 für	
Unterrichtspfleger,	die	als	Leitende	Unterrichtspfleger	an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
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gelmäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	 (§	 2	 Abs.	 1	 und	
entsprechende	 Sonderregelungen)	 zu	 teilen.	 Eine	 nach	
Abs.	1,	1a	oder	2	zustehende	Zulage	vermindert	sich	um	
den	 Betrag,	 der	 in	 demselben	 Kalendermonat	 nach	
Satz	1	zusteht.

2 Unter	Altenpflegern	 in	der	Leitung	einer	Organisati-
onseinheit	 (z.	B.	 Station)	 sind	 Pflegekräfte	 in	 Einrichtun-
gen	der	Altenhilfe	zu	verstehen,	die	dem	Pflegedienst	 in	
einer	Organisationseinheit	vorstehen.	Es	handelt	sich	um	
das	sachliche	Vorstehen.

3 Einheiten	 für	 Intensivmedizin	 sind	 Stationen	 für	 In-
tensivbehandlungen	und	Intensivüberwachung.	Dazu	ge-
hören	 auch	 Wachstationen,	 die	 für	 Intensivbehandlung	
und	Intensivüberwachung	eingerichtet	sind.

4 Der	 Bewährungsaufstieg	 erfolgt	 frühestens	 nach	
sechsjähriger	Berufstätigkeit	nach	Erlangung	der	staatli-
chen	Erlaubnis.

5 Als	Blutzentralen	gelten	Einrichtungen,	in	denen	Blut	
abgenommen,	konserviert	und	verteilt	wird.

6	 Soweit	 die	 Eingruppierung	 von	 der	 Zahl	 der	 unter-
stellten	oder	 in	dem	betreffenden	Bereich	beschäftigten	
Personen	abhängt,

(a)	ist	es	für	die	Eingruppierung	unschädlich,	wenn	im	
Organisations-	und	Stellenplan	zur	Besetzung	ausgewie-
sene	Stellen	nicht	besetzt	sind,

(b)	 zählen	 teilzeitbeschäftigte	Personen	entsprechend	
dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	im	Arbeitsvertrag	vereinbar-
ten	 Arbeitszeit	 zur	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	Vollbeschäftigten,

(c)	zählen	Personen,	die	zu	einem	Teil	ihrer	Arbeitszeit	
unterstellt	 oder	 zu	 einem	 Teil	 ihrer	 Arbeitszeit	 in	 einem	
Bereich	 beschäftigt	 sind,	 entsprechend	 dem	 Verhältnis	
dieses	 Anteils	 zur	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	Vollbeschäftigten,

(d)	bleiben	Schüler	 in	der	Krankenpflege,	Kinderkran-
kenpflege,	Krankenpflegehilfe	und	Entbindungspflege	so-
wie	Personen,	die	sich	 in	einer	Ausbildung	 in	der	Alten-
pflege	befinden,	außer	Betracht;	für	die	Berücksichtigung	
von	 Stellen,	 auf	 die	 Schüler	 angerechnet	 werden,	 gilt	
Buchstabe	a.

7	 Ein	qualifizierender	Kurs	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmales	liegt	vor,	wenn	der	Kurs	mindestens	110	the-
oretische	Unterrichtsstunden	umfasst	 (z.	B.	Schwestern-
helferinnen-Kurs).

8	 Ständige	 Vertretung	 ist	 nicht	 die	 Vertretung	 in	 Ur-
laubs-	oder	sonstigen	Abwesenheitsfällen.

9	 Für	 Altenpfleger	 mit	 einer	 dreijährigen	 Ausbildung	
verkürzt	sich	die	Zeit	der	Tätigkeit	um	ein	Jahr.

10	 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	 mindestens	
720	Unterrichtsstunden	(zu	mindestens	45	Minuten)	the-
oretischer	 und	 praktischer	 Unterricht	 bei	 Vollzeitausbil-
dung	 innerhalb	eines	Jahres	und	bei	berufsbegleitender	
Ausbildung	 innerhalb	von	zwei	Jahren	an	einer	staatlich	
anerkannten	 Weiterbildungsstätte	 oder	 an	 einer	 Weiter-
bildungsstätte,	 die	 von	 der	 Deutschen	 Krankenhausge-
sellschaft	 zur	 Durchführung	 der	 Weiterbildungen	 nach	
den	entsprechenden	DKG-Empfehlungen	anerkannt	wor-
den	ist,	vermittelt	werden.

11	 Unter	Stationspflegern	sind	Pflegepersonen	zu	ver-
stehen,	die	dem	Pflegedienst	auf	der	Station	vorstehen.	
Es	handelt	sich	um	das	sachliche	Vorstehen.	In	psychiat-

Zeit	einer	Berufstätigkeit	abhängt,	sind	jedoch	die	für	Al-
tenpfleger	geltenden	Zeiten	maßgebend.

V

Bei	den	Tätigkeitsmerkmalen,	die	einen	Bewährungs-
aufstieg	vorsehen,	gelten	jeweils	auch	die	Anmerkungen	
zu	der	in	Bezug	genommenen	Ziffer	der	Vergütungsgrup-
pe,	aus	der	der	Bewährungsaufstieg	erfolgt.

* * 
*

1 (1)	 Pflegepersonen	der	Vergütungsgruppen	Kr.	1	bis	
Kr.	 7,	 die	 die	 Grund-	 und	 Behandlungspflege	 zeitlich	
überwiegend	bei

a)	 an	schweren	Infektionskrankheiten	erkrankten	Pati-
enten	 (z.	B.	 Tuberkulose-Patienten),	 die	 wegen	 der	 An-
steckungsgefahr	 in	 besonderen	 Infektionsabteilungen	
oder	Infektionsstationen	untergebracht	sind,

b)	 Kranken	in	geschlossenen	oder	halbgeschlossenen	
(Open-Door-System)	 psychiatrischen	 Abteilungen	 oder	
Stationen,

c)	 Kranken	 in	 geriatrischen	 Abteilungen	 bzw.	 Statio-
nen,

d)	 gelähmten	 oder	 an	 Multipler	 Sklerose	 erkrankten	
Patienten,

e)	 Patienten	 nach	 Transplantationen	 innerer	 Organe	
oder	von	Knochenmark,

f)	 an	AIDS	(Vollbild)	erkrankten	Patienten,
g)	 Patienten,	bei	denen	Chemotherapien	durchgeführt	

oder	die	mit	Strahlen	oder	mit	inkorporierten	radioaktiven	
Stoffen	behandelt	werden,

ausüben,	erhalten	für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	mo-
natliche	Zulage	von	46,02	Euro.

(1a)	Pflegepersonen	der	Vergütungsgruppen	Kr.	1	bis	
Kr.	7,	die	 zeitlich	überwiegend	 in	Einheiten	 für	 Intensiv-
medizin	Patienten	pflegen,	erhalten	 für	die	Dauer	dieser	
Tätigkeit	eine	monatliche	Zulage	von	46,02	Euro.

(2)	 Krankenpfleger/Altenpfleger	 der	 Vergütungsgrup-
pen	Kr.	5a	bis	Kr.	8,	die	als

a)	 Stationspfleger,	Gruppenpfleger
oder

b)	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	in	anderen	Tätigkeiten	
mit	unterstellten	Pflegepersonen

eingesetzt	sind,	erhalten	die	Zulage	nach	Absatz	1	oder	
1a	ebenfalls,	wenn	alle	ihnen	durch	ausdrückliche	Anord-
nung	ständig	unterstellten	Pflegepersonen	Anspruch	auf	
eine	 Zulage	 nach	 Absatz	 1	 oder	 1a	 haben.	 Die	 Zulage	
steht	auch	Krankenpflegern,	Altenpflegern	zu,	die	durch	
ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertretung	einer	in	
Satz	1	genannten	Anspruchsberechtigten	bestellt	sind.

(3)	 Pflegepersonen	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 1	 bis	
Kr.	 7,	 welche	 die	 Grund-	 und	 Behandlungspflege	 bei	
schwerbrandverletzten	Patienten	in	Einheiten	für	Schwer-
brandverletzte,	denen	durch	die	Zentralstelle	für	die	Ver-
mittlung	 Schwerbrandverletzter	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	bei	der	Behörde	für	Arbeit,	Gesundheit	und	
Soziales	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg	 Schwer-
brandverletzte	vermittelt	werden,	ausüben,	erhalten	eine	
Zulage	 von	 10	 v.	H.	 der	 Stundenvergütung	 der	 Stufe	 3	
der	Entgeltgruppe	Kr.	7a	für	jede	volle	Arbeitsstunde	die-
ser	 Pflegetätigkeit.	 Zur	 Ermittlung	 des	 auf	 eine	 Stunde	
entfallenden	 Anteils	 sind	 die	 in	 Monatsbeträgen	 festge-
legten	Entgeltbestandteile	durch	das	4,348-Fache	der	re-
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gruppe	 ist	 ebenfalls	 eingruppiert,	 wer	 vor	 dem	 31.	 De-
zember	 1990	 eine	 vergleichbare	 Weiterbildung	 zur/zum	
Unterrichtspfleger,	 Lehrhebamme/-entbindungspfleger	
mit	einer	geringeren	Anzahl	an	theoretischen	Unterrichts-
stunden	begonnen	hat.

23	 Leitende	 Hebammen/Entbindungspfleger	 sind	
Hebammen/Entbindungspfleger,	 die	 die	 Gesamtverant-
wortung	 für	 den	 Pflegedienst	 des	 Krankenhauses	 bzw.	
des	zugeteilten	Pflegebereichs	haben;	dies	setzt	voraus,	
dass	 ihnen	gegenüber	kein(e)	weitere(r)	Leitende(r)	Heb-
amme/Entbindungspfleger	 und	 kein	 Leitender	 Kranken-
pfleger	 hinsichtlich	 des	 Pflegedienstes	 weisungsbefugt	
ist.

24	 Eine	einjährige	Fachausbildung	an	Schulen	für	Un-
terrichtspfleger	 gilt	 als	 einjährige	 Fachausbildung	 an	
Schulen	für	Lehrhebammen/-entbindungspfleger	bzw.	für	
Unterrichtsaltenpfleger.

25	 Leitende	Altenpfleger	sind	Altenpfleger,	die	die	Ge-
samtverantwortung	 für	den	Pflegedienst	der	Einrichtung	
haben;	dies	setzt	voraus,	dass	ihnen	gegenüber	kein	wei-
terer	Leitender	Altenpfleger	und	kein	Leitender	Kranken-
pfleger	weisungsbefugt	ist.

26	 Leitende	Unterrichtspfleger	sind	Unterrichtspfleger,	
die	 eine	 Krankenpflegeschule	 oder	 Schule	 für	 Kranken-
pflegehilfe	allein	oder	gemeinsam	mit	einem	Arzt	oder	ei-
nem	 Leitenden	 Krankenpfleger	 leiten	 (§	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 1	
bzw.	§	10	Abs.	2	Nr.	1	des	Krankenpflegegesetzes).

27	 Erste(r)	 Lehrhebamme/-entbindungspfleger	 sind	
Lehrhebammen/-entbindungspfleger,	 die	 eine	 Hebam-
menschule	allein	oder	gemeinsam	mit	 einem	Arzt	 leiten	
(§	6	Abs.	2	Nr.	1	des	Hebammengesetzes).

28	 Leitende	Unterrichtsaltenpfleger	sind	Unterrichtsal-
tenpfleger,	die	eine	Schule	für	Altenpflege	allein	oder	als	
Mitglied	der	Schulleitung	leiten.

29	 In	dieser	Vergütungsgruppe	sind	auch	Diplom-Me-
dizin-Pädagogen	 mit	 abgeschlossener	 wissenschaftli-
cher	Hochschulbildung	 in	der	Tätigkeit	 von	Unterrichts-
pflegern	an	Krankenpflegeschulen	oder	Schulen	für	Kran-
kenpflegehilfe	eingruppiert.	Sie	erhalten	eine	Vergütungs-
gruppenzulage	 zwischen	 ihrer	 Grundvergütung	 und	 der	
Grundvergütung	der	nächsthöheren	Vergütungsgruppe.

30	 Bei	 den	 Diplom-Medizin-Pädagogen,	 die	 am	
31.	Dezember	1991	in	einem	Dienstverhältnis	stehen,	das	
am	 1.	 Januar	 1992	 zu	 demselben	 Dienstgeber	 fortbe-
steht,	 und	 deren	 Eingruppierung	 von	 der	 Zeit	 einer	 Be-
währung	 in	 einer	 bestimmten	 Vergütungsgruppe	 bzw.	
Ziffer	abhängt,	wird	die	vor	dem	1.	Januar	1992	zurück-
gelegte	Zeit	so	berücksichtigt,	wie	sie	zu	berücksichtigen	
wäre,	 wenn	 die	 Neuregelung	 bereits	 seit	 Beginn	 des	
Dienstverhältnisses	bestanden	hätte.

Anhang E zur Anlage 32: Mitarbeiter im Pflegedienst in 
ambulanten Diensten

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Sinne  
des § 1 Abs. 1 Buchst. e

Vergütungsgruppe Kr. 1

1	 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	(z.	B.	Pflegehelfer)1

Vergütungsgruppe Kr. 2

1	 Krankenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit1

2	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit1,	9

rischen	 Krankenhäusern	 entspricht	 im	 Allgemeinen	 eine	
Abteilung	der	Station	in	allgemeinen	Krankenhäusern.

12	 Die	Tätigkeitsmerkmale,	die	auf	das	Gruppenpfle-
gesystem	abgestellt	sind,	gelten	nur	in	den	Krankenhäu-
sern,	 in	denen	der	Krankenhausträger	das	Gruppenpfle-
gesystem	eingeführt	hat.	Unter	Gruppenpflegern	sind	die	
Pflegepersonen	zu	verstehen,	die	dem	Pflegedienst	einer	
Gruppe	vorstehen.	Es	handelt	sich	um	das	sachliche	Vor-
stehen.

13	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	setzt	nicht	voraus,	dass	
der/dem	 vorstehenden	 Hebamme/Entbindungspfleger	
weitere	Personen	unterstellt	sind.

14	 In	 dieser	 Vergütungsgruppe	 ist	 eingruppiert,	 wer	
eine	mindestens	einjährige	Ausbildung	zum	staatlich	an-
erkannten	 Altenpflegehelfer	 oder	 eine	 vom	 Deutschen	
Caritasverband	 anerkannte	 vergleichbare	 Ausbildung	
hat.	Die	vergleichbare	Ausbildung	muss	mindestens	550	
theoretische	Unterrichtsstunden	umfassen.

15	 Eine	Zusatzausbildung	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	liegt	nur	dann	vor,	wenn	sie	durch	einen	min-
destens	 einjährigen	 Lehrgang	 oder	 in	 mindestens	 zwei	
Jahren	berufsbegleitend	vermittelt	wird.

16	 Wenn	in	den	Funktionsbereichen	außer	Pflegeper-
sonen	 auch	 sonstige	 Mitarbeiter	 unterstellt	 sind,	 gelten	
sie	als	Pflegepersonen.

17	 Unterrichtspfleger	 sind	 Krankenpfleger,	 die	 min-
destens	 zur	 Hälfte	 ihrer	 Arbeitszeit	 als	 Lehrkräfte	 an	
Krankenpflegeschulen	 oder	 Schulen	 für	 Krankenpflege-
hilfe	eingesetzt	sind.

18	 Lehrhebammen/-entbindungspfleger	 sind	 Hebam-
men/Entbindungspfleger,	die	mindestens	zur	Hälfte	ihrer	
Arbeitszeit	 als	 Lehrkräfte	 an	 Hebammenschulen	 einge-
setzt	sind.

19	 Unterrichtsaltenpfleger	 sind	 Altenpfleger,	 die	 min-
destens	 zur	 Hälfte	 ihrer	 Arbeitszeit	 als	 Lehrkräfte	 an	
Schulen	für	Altenpflege	eingesetzt	sind.

20	 Leitende	 Krankenpfleger	 sind	 Krankenpfleger,	 die	
die	Gesamtverantwortung	für	den	Pflegedienst	des	Kran-
kenhauses	 bzw.	 des	 zugeteilten	 Pflegebereichs	 haben;	
dies	 setzt	 voraus,	 dass	 ihnen	 gegenüber	 kein	 weiterer	
Leitender	Krankenpfleger	und	kein(e)	Leitende(r)	Hebam-
me/Entbindungspfleger	 hinsichtlich	 des	 Pflegedienstes	
weisungsbefugt	ist.

21	 In	 dieser	 Vergütungsgruppe	 ist	 eingruppiert,	 wer	
eine	Weiterbildung	zur	Pflegedienstleitung	erfolgreich	ab-
geschlossen	 hat.	 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	
mindestens	 2000	 Stunden	 zu	 mindestens	 je	 45	 Unter-
richtsminuten	theoretischer	Unterricht	innerhalb	von	zwei	
Jahren	 und	 bei	 berufsbegleitender	 Weiterbildung	 inner-
halb	von	längstens	drei	Jahren	vermittelt	werden.	In	die-
ser	Vergütungsgruppe	ist	ebenfalls	eingruppiert,	wer	vor	
dem	 31.	 Dezember	 1990	 eine	 vergleichbare	 Weiterbil-
dung	zur	Pflegedienstleitung	mit	einer	geringeren	Anzahl	
an	theoretischen	Unterrichtsstunden	begonnen	hat.

22	 In	 dieser	 Vergütungsgruppe	 ist	 eingruppiert,	 wer	
eine	Weiterbildung	zum/zur	Unterrichtspfleger,	Lehr	heb-
amme/-entbindungspfleger	 erfolgreich	 abgeschlossen	
hat.	 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	 mindestens	
2000	 Stunden	 zu	 mindestens	 je	 45	 Unterrichtsminuten	
theoretischer	 Unterricht	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	 und	
bei	 berufsbegleitender	 Ausbildung	 innerhalb	 von	 längs-
tens	drei	Jahren	vermittelt	werden.	In	dieser	Vergütungs-
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3	 Krankenpfleger,	 Altenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	als	ständige	Vertretung	der	Leitung	einer	
Caritaspflegestation/	Sozialstation	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	8	Ziffer	2	bestellt	sind1,	5

Vergütungsgruppe Kr. 8

1	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	7	Ziffern	2	oder	3	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	
jeweiligen	Ziffer

2	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	als	Leitung	einer	Cari-
taspflegestation/Sozialstation,	 denen	 mindestens	
25	 Pflege	personen	 oder	 zehn	 Pflegefachkräfte	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind1,	3

3	 Krankenpfleger,	 Altenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	als	ständige	Vertretung	der	Leitung	einer	
Caritaspflegestation/Sozialstation	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	9	Ziffer	2	bestellt	sind1,	5

Vergütungsgruppe Kr. 9

1	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	8	Ziffer	2	oder	3	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	
jeweiligen	Ziffer

2	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	als	Leitung	einer	Cari-
taspflegestation/Sozialstation,	 denen	 mindestens	
50	Pflegepersonen	oder	25	Pflegefachkräfte	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind3

Vergütungsgruppe Kr. 10

1	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	9	Ziffer	2	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Vergütungsgruppen Kr. 1 bis Kr. 10

Die	 nachstehenden	 Anmerkungen	 sind	 bei	 der	 Ein-
gruppierung	der	Mitarbeiter	zu	beachten.

I

Die	 Tätigkeitsmerkmale	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 1	
bis	 Kr.	 10	 gelten	 nur	 für	 Mitarbeiter	 in	 ambulanten	 Ein-
richtungen.

II

Die	Ziffern	I	bis	VII	der	Anmerkungen	zu	den	Tätigkeits-
merkmalen	der	Vergütungsgruppen	1	bis	12	der	Anlage	2	
zu	den	AVR	gelten	sinngemäß.

III

Unter	 Krankenpflegern	 sind	 Gesundheits-	 und	 Kran-
kenpfleger	 sowie	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpfle-
ger	nach	dem	Krankenpflegegesetz	zu	verstehen.	Unter	
Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 sind	 auch	 Al-
tenpfleger	mit	Abschlussprüfung	zu	verstehen.

IV

Krankenpfleger,	die	Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	
Kinderkrankenpflegern	bzw.	Altenpflegern	ausüben,	sind	
als	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpfleger	 bzw.	 Alten-
pfleger	eingruppiert.

Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger,	die	Tätigkei-
ten	 von	 Krankenpflegern	 bzw.	 Altenpflegern	 ausüben,	
sind	als	Krankenpfleger	bzw.	Altenpfleger	eingruppiert.

Altenpfleger,	die	Tätigkeiten	von	Krankenpflegern	aus-
üben,	sind	als	Krankenpfleger	eingruppiert;	soweit	deren	
Eingruppierung	von	der	Zeit	einer	Tätigkeit	oder	von	der	

3	 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	nach	Ableistung	eines	qualifizierenden	Kurses1,	4

4	 Mitarbeiter	 in	der	Pflege	ohne	entsprechende	Aus-
bildung	 nach	 sechsjähriger	 Bewährung	 in	 Vergütungs-
gruppe	Kr.	1	Ziffer	1

Vergütungsgruppe Kr. 3

1	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
nach	zweijähriger	Tätigkeit	in	Vergütungsgruppe	Kr.	2	Zif-
fer11

2	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit	nach	
zwei	jähriger	 Tätigkeit	 in	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 2	 Zif-
fer	21,	9

Vergütungsgruppe Kr. 4

1	 Krankenpfleger	mit	entsprechender	Tätigkeit1

2	 Krankenpflegehelfer	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
nach	vierjähriger	Bewährung	 in	Vergütungsgruppe	Kr.	3	
Ziffer	1

3	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 mit	 ent-
sprechender	Tätigkeit1

4	 Altenpflegehelfer	mit	entsprechender	Tätigkeit	nach	
vierjähriger	Bewährung	in	Vergütungsgruppe	Kr.	3	Ziffer	2

Vergütungsgruppe Kr. 5

1	 Krankenpfleger	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	 nach	
zweijähriger	Tätigkeit	in	Vergütungsgruppe	Kr.	4	Ziffer	11

2	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	in	der	Tätigkeit	als	Ge-
meindekrankenpfleger1,	8

3	 Altenpfleger	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 mit	 ent-
sprechender	Tätigkeit	nach	dreijähriger	Tätigkeit	 in	Ver-
gütungsgruppe	Kr.	4	Ziffer	31,	6

Vergütungsgruppe Kr. 5a

1	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	5	Ziffern	1	und	2	nach	vierjähriger	Bewährung	in	einer	
dieser	Ziffern,	frühestens	jedoch	nach	sechsjähriger	Be-
rufstätigkeit	nach	Erlangung	der	staatlichen	Erlaubnis2

2	 Krankenpfleger	 mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Weiterbildung	in	der	Gemeindekrankenpflege1,	7

3	 Altenpfleger	 der	 Vergütungsgruppe	 Kr.	 5	 Ziffer	 3	
nach	vierjähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

Vergütungsgruppe Kr. 6

1	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	5	Ziffer	2	nach	sechsjähriger	Bewährung	in	dieser	Zif-
fer	 oder	 in	 der	 Tätigkeit	 als	 Gemeindekrankenpfleger	 in	
Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffer	1

2	 Krankenpfleger	der	Vergütungsgruppe	Kr.	5a	Ziffer	2	
nach	dreijähriger	Bewährung	in	dieser	Ziffer

3	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	als	Leitung	einer	Cari-
taspflegestation/Sozialstation,	 denen	 mindestens	 drei	
Pflegepersonen	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt	sind1,	3

4	 Krankenpfleger,	 Altenpfleger,	 die	 durch	 ausdrückli-
che	Anordnung	als	ständige	Vertretung	der	Leitung	einer	
Caritaspflegestation/Sozialstation	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	7	Ziffer	2	bestellt	sind1,	5

Vergütungsgruppe Kr. 7

1	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	der	Vergütungsgruppe	
Kr.	6	Ziffer	3	oder	4	nach	fünfjähriger	Bewährung	in	der	
jeweiligen	Ziffer

2	 Krankenpfleger,	Altenpfleger	als	Leitung	einer	Cari-
taspflegestation/Sozialstation,	 denen	 mindestens	 zehn	
Pflegepersonen	oder	sechs	Pflegefachkräfte	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind1,	3
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8	 Unter	dieses	Tätigkeitsmerkmal	fällt,	wer	die	häusli-
che	Betreuung	von	Alten	und	Kranken	und	ihre	medizini-
sche	Versorgung	im	Rahmen	des	Berufsbildes	der	Kran-
kenpfleger,	Altenpfleger	eigenständig	wahrnimmt.

9	 In	dieser	Vergütungsgruppe	ist	eingruppiert,	wer	ei-
ne	mindestens	einjährige	Ausbildung	zum	staatlich	aner-
kannten	Altenpflegehelfer	oder	eine	vom	Deutschen	Cari-
tasverband	anerkannte	vergleichbare	Ausbildung	hat.	Die	
vergleichbare	Ausbildung	muss	mindestens	550	theoreti-
sche	Unterrichtsstunden	umfassen.

Anhang F zur Anlage 32: Überleitungs- und Besitz-
standsregelung

Präambel
1Zweck	dieser	Regelung	ist	es,	zum	einen	sicherzustel-

len,	dass	der	einzelne	Mitarbeiter	nach	der	Überleitung	in	
die	Anlage	32	zu	den	AVR	durch	diese	Überleitung	keine	
geringere	 Vergleichsjahresvergütung	 hat.	 2Zum	 anderen	
soll	erreicht	werden,	dass	die	Einrichtung	bei	Anwendung	
der	Anlagen	30	bis	33	zu	den	AVR	durch	die	Überleitung	
finanziell	nicht	überfordert	wird	(Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	 Übergangs-	 und	 Besitzstandsregelung	 gilt	
für	alle	Mitarbeiter	im	Sinne	des	§	1	der	Anlage	32	zu	den	
AVR,	die	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	32	zu	
den	 AVR	 durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkom-
mission	in	einem	Dienstverhältnis	gestanden	haben, das	
am	 Tag	 des	 Inkrafttretens	 der	 Anlage	 32	 zu	 den	 AVR	
durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkommission	 im	
Geltungsbereich	der	AVR	 fortbesteht,	 für	die	Dauer	des	
ununterbrochen	fortbestehenden	Arbeitsverhältnisses.

(2)	 Ein	 Dienstverhältnis	 besteht	 auch	 ununterbrochen	
fort	bei	der	Verlängerung	eines	befristeten	Dienstvertra-
ges.	Unterbrechungen	von	bis	zu	einem	Monat	sind	un-
schädlich.

§ 2 Überleitung
1Mitarbeiter	gemäß	§	1	der	Anlage	32	zu	den	AVR	wer-

den	so	 in	das	neue	System	übergeleitet,	als	ob	sie	seit	
dem	 Zeitpunkt,	 seit	 dem	 sie	 ununterbrochen	 im	 Gel-
tungsbereich	der	AVR	oder	im	sonstigen	Bereich	der	ka-
tholischen	 Kirche	 tätig	 waren,	 nach	 Anlage	 32	 zu	 den	
AVR	eingruppiert	und	eingestuft	worden	wären.

2Dabei	wird	der	Mitarbeiter	aus	den	Regelvergütungs-
stufen	gemäß	§	1	Abschnitt	III	B	der	Anlage	1	zu	den	AVR	
so	übergeleitet,	dass	die	erreichte	Regelvergütungsstufe	
zunächst	mit	2	multipliziert	wird.	3Die	sich	hieraus	erge-
bende	 (Jahres-)Zahl	 wird	 nachfolgend	 um	 die	 seit	 dem	
letzten	Stufenaufstieg	zurückgelegte	Zeit	erhöht	und	als	
Zeiten	 im	Sinne	von	§	13	Abs.	3	der	Anlage	32	zu	den	
AVR	festgelegt.

§ 3 Besitzstandsregelung

(1)	 Mitarbeiter,	deren	bisherige	Vergütung	(Vergleichs-
vergütung)	das	ihnen	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anla-
ge	32	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission	 zustehende	 Entgelt	 übersteigt,	 erhalten	
eine	Besitzstandszulage.

(2)	 1Die	monatliche	Besitzstandszulage	wird	als	Unter-
schiedsbetrag	 zwischen	 der	 Vergleichsjahresvergütung	
(Abs.	 3)	 und	 dem	 Jahresentgelt	 (Abs.	 4),	 jeweils	 geteilt	
durch	12,	errechnet.	2Bei	der	Vergleichsberechnung	sind	

Zeit	einer	Berufstätigkeit	abhängt,	sind	jedoch	die	für	Al-
tenpfleger	geltenden	Zeiten	maßgebend.

V

Bei	den	Tätigkeitsmerkmalen,	die	einen	Bewährungs-
aufstieg	vorsehen,	gelten	jeweils	auch	die	Anmerkungen	
zu	der	in	Bezug	genommenen	Ziffer	der	Vergütungsgrup-
pe,	aus	der	der	Bewährungsaufstieg	erfolgt.

* * 
*

1	 Pflegepersonen	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 1	 bis	
Kr.	 10,	 die	 die	 Grund-	 und	 Behandlungspflege	 zeitlich	
überwiegend	in	der	häuslichen	Pflege	ausüben,	erhalten	
für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	monatliche	Zulage	von	
46,02	Euro.

2	 Der	 Bewährungsaufstieg	 erfolgt	 frühestens	 nach	
sechsjähriger	Berufstätigkeit	nach	Erlangung	der	staatli-
chen	Erlaubnis;	Zeiten	der	Berufstätigkeit	sind	nicht	Zei-
ten	einer	Tätigkeit	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	Satz	2	AT.

3	 Die	Eingruppierung	als	Leitung	einer	Caritaspflege-
station/Sozialstation	 setzt	 eine	 abgeschlossene	 Ausbil-
dung	als	Pflegefachkraft	voraus.

Soweit	die	Eingruppierung	von	der	Zahl	der	unterstell-
ten	oder	in	dem	betreffenden	Bereich	beschäftigten	Per-
sonen	abhängt,

(a)	ist	es	für	die	Eingruppierung	unschädlich,	wenn	im	
Organisations-	und	Stellenplan	zur	Besetzung	ausgewie-
sene	Stellen	nicht	besetzt	sind,

(b)	 zählen	 teilzeitbeschäftigte	Personen	entsprechend	
dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	im	Arbeitsvertrag	vereinbar-
ten	 Arbeitszeit	 zur	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	Vollbeschäftigten,

(c)	zählen	Personen,	die	zu	einem	Teil	ihrer	Arbeitszeit	
unterstellt	 oder	 zu	 einem	 Teil	 ihrer	 Arbeitszeit	 in	 einem	
Bereich	 beschäftigt	 sind,	 entsprechend	 dem	 Verhältnis	
dieses	 Anteils	 zur	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	Vollbeschäftigten,

(d)	bleiben	Schüler	 in	der	Krankenpflege,	Kinderkran-
kenpflege,	Krankenpflegehilfe	und	Entbindungspflege	so-
wie	Personen,	die	sich	 in	einer	Ausbildung	 in	der	Alten-
pflege	befinden,	außer	Betracht;	für	die	Berücksichtigung	
von	 Stellen,	 auf	 die	 Schüler	 angerechnet	 werden,	 gilt	
Buchstabe	a.

Wenn	 in	 der	 Caritaspflegestation/Sozialstation	 außer	
Pflegepersonen	 auch	 sonstige	 Mitarbeiter	 unterstellt	
sind,	gelten	sie	als	Pflegepersonen.

4	 Ein	qualifizierender	Kurs	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmales	liegt	vor,	wenn	der	Kurs	mindestens	110	the-
oretische	Unterrichtsstunden	umfasst	 (z.	B.	Schwestern-
helferinnen-Kurs).

5	 Ständige	 Vertretung	 ist	 nicht	 die	 Vertretung	 in	 Ur-
laubs-	oder	sonstigen	Abwesenheitsfällen.

6	 Für	 Altenpfleger	 mit	 einer	 dreijährigen	 Ausbildung	
verkürzt	sich	die	Zeit	der	Tätigkeit	um	ein	Jahr.

7	 Die	 Weiterbildung	 setzt	 voraus,	 dass	 mindestens	
720	 Stunden	 zu	 mindestens	 je	 45	 Unterrichtsminuten	
theoretischer	und	praktischer	Unterricht	bei	Vollzeitaus-
bildung	 innerhalb	eines	Jahres	und	bei	berufsbegleiten-
der	Ausbildung	innerhalb	von	zwei	Jahren	vermittelt	wer-
den.
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(3)	 1Bei	der	Ermittlung	der	Mehrkosten	sind	ausschließ-
lich	 die	 Steigerungen	 der	 Gesamtpersonalkosten	 der	 Ein-
richtung	zu	berücksichtigen,	die	unmittelbar	durch	Überlei-
tung	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	 in	die	Anlagen	
30	 bis	 33	 zu	 den	 AVR	 entstehen.	 2Mehrkosten,	 die	 durch	
Neueinstellungen	 von	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern	
und	durch	strukturelle	Veränderungen	bei	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeitern,	die	nicht	in	die	Anlagen	30	bis	33	zu	den	
AVR	 überführt	 wurden	 (Stufenaufstiege,	 Tätigkeits-	 oder	
Bewährungsaufstiege,	Kinderzulagen	oder	andere	Zulagen),	
entstehen,	bleiben	bei	der	Ermittlung	der	Mehrkosten	unbe-
rücksichtigt.	 3Administrative	 Mehrkosten,	 die	 durch	 die	
Überleitung	entstehen,	bleiben	ebenfalls	unberücksichtigt.

(4)	 Macht	 der	 Dienstgeber	 von	 der	 Anwendung	 der	
Überforderungsklausel	Gebrauch,	erhöht	sich	die	Besitz-
standszulage	der	Bestandsmitarbeiter	für	die	Dauer	die-
ser	Maßnahme	entsprechend.

(5)	 1Die	Entscheidung	über	die	Anwendung	der	Über-
forderungsklausel	 und	 die	 dafür	 maßgeblichen	 Berech-
nungen	 sind	 der	 zuständigen	 Mitarbeitervertretung	 vor-
zulegen	und	zu	erläutern.	2Die	Entscheidung	ist	ferner	ei-
nem	 Ausschuss	 der	 Bundeskommission	 der	 Arbeits-
rechtlichen	Kommission	anzuzeigen.	3Dazu	sind	die	ver-
gleichenden	 Gesamtpersonalkostenberechnungen	 vor-
zulegen.	4Der	Ausschuss	der	Bundeskommission	der	Ar-
beitsrechtlichen	 Kommission	 führt	 eine	 reine	 Miss-
brauchskontrolle	durch.“

2.	 Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 genann-
ten Tabellenentgelte und sonstigen Entgeltbestandteile 
sowie den Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit und des 
Zusatzurlaubs als mittlere Werte bis zum 31. 12. 2012 
fest. Die Bundeskommission legt dafür eine Bandbreite in 
Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

3.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1

Teil 4

Sozial- und Erziehungsdienst

1.	 In den AVR wird folgende neue Anlage 33 eingefügt:

die	neuen	Werte	aus	der	zeitgleich	mit	dem	Inkrafttreten	
der	Anlage	32	zu	den	AVR	von	der	Regionalkommission	
festgelegten	Vergütungstabelle	zugrunde	zu	legen.

(3)	 1Die	 Vergleichsjahresvergütung	 errechnet	 sich	 als	
das	12-Fache	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	
32	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	 jeweiligen	Regional-
kommission zustehenden	Monatsvergütung	zuzüglich	des	
Urlaubsgeldes	 gemäß	 Anlage	 14	 und	 der	 Weihnachtszu-
wendung	gemäß	Abschnitt	XIV	Anlage	1	zu	den	AVR.

2Zur	 Monatsvergütung	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 ge-
hören	die	Regelvergütung	gemäß	Abschnitt	III	der	Anlage	
1,	die	Kinderzulage	gemäß	Abschnitt	V	der	Anlage	1,	Be-
sitzstandszulagen	 gemäß	 Anlage	 1b	 zu	 den	 AVR	 und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(4)	 1Das	Jahresentgelt	errechnet	sich	als	das	12-Fache	
des	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anlage	32	zu	den	AVR	
durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regionalkommission zu-
stehenden	 Monatsentgelts	 zuzüglich	 des	 Leistungsent-
gelts	gemäß	§	15	der	Anlage	32	zu	den	AVR	und	der	Jah-
ressonderzahlung	gemäß	§	16	der	Anlage	32	zu	den	AVR.

2Zum	Monatsentgelt	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	gehö-
ren	das	Tabellenentgelt	gemäß	§	12	der	Anlage	32	zu	den	
AVR	 i.	V.	m.	Anhang	A	der	Anlage	32	 zu	den	AVR	und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(5)	 Ruht	das	Dienstverhältnis	oder	besteht	anstelle	ei-
ner	Beurlaubung	eine	Teilzeitbeschäftigung	während	der	
Elternzeit	 oder	 während	 einer	 Beurlaubung	 nach	 Ab-
schnitt	III	§	10	der	Anlage	14	zu	den	AVR,	ist	die	Monats-
vergütung	so	zu	berechnen,	als	ob	der	Mitarbeiter	im	Mo-
nat	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 der	 Anlage	 32	 zu	 den	 AVR	
durch	Beschluss	der	 jeweiligen	Regionalkommission die	
Tätigkeit	 im	 selben	 Umfang	 wie	 vor	 der	 Beurlaubung	
bzw.	vor	dem	Ruhen	wieder	aufgenommen	hätte.

(6)	 1Verringert	 sich	 nach	 dem	 Tag	 des	 Inkrafttretens	
der	Anlage	32	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	
Regionalkommission	die	individuelle	regelmäßige	Arbeits-
zeit	des	Mitarbeiters,	reduziert	sich	seine	Besitzstandszu-
lage	im	selben	Verhältnis,	in	dem	die	Arbeitszeit	verringert	
wird;	erhöht	sich	die	Arbeitszeit,	bleibt	die	Besitzstands-
zulage	unverändert.	2Erhöht	sich	nach	einer	Verringerung	
der	Arbeitszeit	diese	wieder,	so	lebt	die	Besitzstandszula-
ge	 im	 gleichen	 Verhältnis	 wie	 die	 Arbeitszeiterhöhung,	
höchstens	bis	zur	ursprünglichen	Höhe,	wieder	auf.

(7)	 1Die	kinderbezogenen	Entgeltbestandteile	gem.	Ab-
schnitt	V	der	Anlage	1	zu	den	AVR,	die	in	die	Berechnung	
der	Besitzstandszulage	nach	Abs.	2	und	Abs.	3	einfließen,	
werden	als	Anteil	der	Besitzstandszulage	fortgezahlt,	so-
lange	für	diese	Kinder	Kindergeld	nach	dem	Einkommen-
steuergesetz	(EStG)	oder	nach	dem	Bundeskindergeldge-
setz	(BKGG)	gezahlt	wird	oder	ohne	Berücksichtigung	des	
§	64	oder	§	65	EStG	oder	des	§	3	oder	§	4	BKGG	gezahlt	
würde.	 2Mit	 dem	 Wegfall	 der	 Voraussetzungen	 reduziert	
sich	die	Besitzstandszulage	entsprechend.

§ 4 Überforderungsklausel

(1)	 Soweit	 bei	 einem	 Vergleich	 der	 Gesamtpersonal-
kosten	vor	und	nach	der	Überleitung	umstellungsbeding-
te	Mehrkosten	von	mehr	als	3	v.	H.	entstehen,	kann	die	
Einführung	 des	 Leistungsentgelts	 und/oder	 der	 Sozial-
komponente	 nach	 §	 15	 der	 Anlage	 32	 zu	 den	 AVR	 für	
längstens	drei	Jahre	ausgesetzt	werden.

(2)	 Die	Gesamtpersonalkosten	errechnen	sich	aus	den	
Bruttopersonalkosten	der	Mitarbeiter	der	Einrichtung	und	
den	Arbeitgeberanteilen	zur	Sozialversicherung.
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stimmung	 –	 zu	 Bereitschaftsdienst,	 Rufbereitschaft,	
Überstunden	und	Mehrarbeit	verpflichtet.

(6)	 1Durch	Dienstvereinbarung	kann	ein	wöchentlicher	
Arbeitszeitkorridor	 von	 bis	 zu	 45	 Stunden	 eingerichtet	
werden.	 2Die	 innerhalb	eines	Arbeitszeitkorridors	geleis-
teten	 zusätzlichen	 Arbeitsstunden	 werden	 im	 Rahmen	
des	nach	Absatz	2	Satz	1	festgelegten	Zeitraums	ausge-
glichen.

(7)	 1Durch	Dienstvereinbarung	kann	 in	der	Zeit	 von	6	
bis	 20	 Uhr	 eine	 tägliche	 Rahmenzeit	 von	 bis	 zu	 zwölf	
Stunden	eingeführt	werden.	2Die	 innerhalb	der	täglichen	
Rahmenzeit	geleisteten	zusätzlichen	Arbeitsstunden	wer-
den	 im	Rahmen	des	nach	Absatz	2	Satz	1	 festgelegten	
Zeitraums	ausgeglichen.

(8)	 Die	Absätze	6	und	7	gelten	nur	alternativ	und	nicht	
bei	Wechselschicht-	und	Schichtarbeit.

Anmerkung zu § 2:
1Gleitzeitregelungen	 sind	 unter	 Wahrung	 der	 jeweils	

geltenden	 Mitbestimmungsrechte	 unabhängig	 von	 den	
Vorgaben	zu	Arbeitszeitkorridor	und	Rahmenzeit	(Absät-
ze	6	und	7)	möglich.	2Sie	dürfen	keine	Regelungen	nach	
Absatz	4	enthalten.

§ 2a Qualifizierung

1Im	Rahmen	der	regelmäßigen	durchschnittlichen	wö-
chentlichen	Arbeitszeit	werden	–	soweit	gesetzliche	Re-
gelungen	 bestehen,	 zusätzlich	 zu	 diesen	 gesetzlichen	
Regelungen	–	19,5	Stunden	im	Kalenderjahr	für	Zwecke	
der	Vorbereitung	und	Qualifizierung	verwendet.	2Bei	Teil-
zeitbeschäftigten	gilt	Satz	1	entsprechend	mit	der	Maß-
gabe,	dass	sich	die	Stundenzahl	nach	Satz	1	in	dem	Um-
fang,	 der	 dem	 Verhältnis	 ihrer	 individuell	 vereinbarten	
durchschnittlichen	 Arbeitszeit	 zu	 der	 regelmäßigen	 Ar-
beitszeit	 vergleichbarer	 Vollzeitbeschäftigter	 entspricht,	
reduziert.

§ 3 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

In	Ergänzung	zu	§	2	Abs.	3	Satz	3	und	Abs.	5	gilt	 für	
Sonn-	und	Feiertage	Folgendes:

(1)	 1Die	Arbeitszeit	an	einem	gesetzlichen	Feiertag,	der	
auf	 einen	 Werktag	 fällt,	 wird	 durch	 eine	 entsprechende	
Freistellung	an	einem	anderen	Werktag	bis	zum	Ende	des	
dritten	Kalendermonats	–	möglichst	aber	schon	bis	zum	
Ende	 des	 nächsten	 Kalendermonats	 –	 ausgeglichen,	
wenn	 es	 die	 betrieblichen	 Verhältnisse	 zulassen.	 2Kann	
ein	 Freizeitausgleich	 nicht	 gewährt	 werden,	 erhält	 der	
Mitarbeiter	je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	ent-
fallenden	Anteils	des	monatlichen	Entgelts	der	jeweiligen	
Entgeltgruppe	und	Stufe	nach	Maßgabe	der	Entgelttabel-
le.	3Ist	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet,	ist	eine	Buchung	
gemäß	§	9	Abs.	3	zulässig.	4§	6	Abs.	1	Satz	2	Buchst.	d	
bleibt	unberührt.

(2)	 1Für	Mitarbeiter,	die	regelmäßig	nach	einem	Dienst-
plan	 eingesetzt	 werden,	 der	 Wechselschicht-	 oder	
Schichtdienst	 an	 sieben	 Tagen	 in	 der	 Woche	 vorsieht,	
vermindert	 sich	 die	 regelmäßige	 Wochenarbeitszeit	 um	
ein	 Fünftel	 der	 arbeitsvertraglich	 vereinbarten	 durch-
schnittlichen	Wochenarbeitszeit,	wenn	sie	an	einem	ge-
setzlichen	Feiertag,	der	auf	einen	Werktag	fällt,

a)	 Arbeitsleistung	zu	erbringen	haben	oder
b)	 nicht	wegen	des	Feiertags,	sondern	dienstplanmä-

ßig	nicht	zur	Arbeit	eingeteilt	sind	und	deswegen	an	an-

„Anlage 33:
Besondere Regelungen für Mitarbeiter im Sozial- und 

Erziehungsdienst

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	Anlage	gilt	für	Mitarbeiter	im	Sozial-	und	Er-
ziehungsdienst.

(2)	 Soweit	für	diese	Mitarbeiter	nachfolgend	nichts	an-
deres	bestimmt	ist,	finden	die	Vorschriften	des	Allgemei-
nen	 Teils	 und	 der	 Anlagen	 der	 AVR	 Anwendung.	 §	 2a,	
§	 9a	 und	 §	 12	 des	 Allgemeinen	 Teils,	 die	 Abschnitte	 I	
Abs.	a,	Ia,	II,	IIa,	IIIA,	IIIa,	V,	VII	und	XIV	der	Anlage	1,	die	
Anlagen	2d,	3,	5,	6	und	6a	sowie	die	§	4	und	§	6	bis	§	9	
der	Anlage	14	zu	den	AVR	finden	keine	Anwendung.

§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 1Die	regelmäßige	Arbeitszeit	der	Mitarbeiter	beträgt	
ausschließlich	 der	 Pausen	 durchschnittlich	 39	 Stunden	
wöchentlich.	Abweichend	davon	beträgt	die	regelmäßige	
Arbeitszeit	 für	die	Mitarbeiter	 im	Gebiet	der	neuen	Bun-
desländer	 Mecklenburg-Vorpommern,	 Brandenburg,	
Sachsen-Anhalt,	 Thüringen	 und	 Sachsen	 sowie	 in	 dem	
Teil	des	Landes	Berlin,	in	dem	das	Grundgesetz	bis	ein-
schließlich	 2.	 Oktober	 1990	 nicht	 galt,	 durchschnittlich	
40	 Stun	den	 wöchentlich.	 2Die	 regelmäßige	 Arbeitszeit	
kann	 auf	 fünf	 Tage,	 aus	 notwendigen	 dienstlichen	 oder	
betrieblichen	Gründen	auch	auf	sechs	Tage	verteilt	wer-
den.

(2)	 1Für	die	Berechnung	des	Durchschnitts	der	 regel-
mäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	 ist	 ein	 Zeitraum	 von	
bis	zu	einem	Jahr	zugrunde	zu	 legen.	2Abweichend	von	
Satz	1	kann	bei	Mitarbeitern,	die	ständig	Wechselschicht-	
oder	 Schichtarbeit	 zu	 leisten	 haben,	 ein	 längerer	 Zeit-
raum	zugrunde	gelegt	werden.

(3)	 1Soweit	es	die	dienstlichen	oder	betrieblichen	Ver-
hältnisse	zulassen,	wird	der	Mitarbeiter	am	24.	Dezember	
und	 am	 31.	 Dezember	 unter	 Fortzahlung	 des	 Entgelts	
von	 der	 Arbeit	 freigestellt.	 2Kann	 die	 Freistellung	 nach	
Satz	1	aus	dienstlichen	oder	betrieblichen	Gründen	nicht	
erfolgen,	 ist	 entsprechender	 Freizeitausgleich	 innerhalb	
von	 drei	 Monaten	 zu	 gewähren.	 3Die	 regelmäßige	 Ar-
beitszeit	 vermindert	 sich	 für	 den	 24.	 Dezember	 und	
31	Dezember,	sofern	sie	auf	einen	Werktag	fallen,	um	die	
dienstplanmäßig	ausgefallenen	Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die	Verminderung	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	betrifft	

die	Mitarbeiter,	die	wegen	des	Dienstplans	frei	haben	und	
deshalb	ohne	diese	Regelung	nacharbeiten	müssten.

(4)	 Aus	 dringenden	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	
Gründen	 kann	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 Dienstvereinba-
rung	im	Rahmen	des	§	7	Abs.	1,	2	und	des	§	12	ArbZG	
von	 den	 Vorschriften	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 abgewi-
chen	werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In	vollkontinuierlichen	Schichtbetrieben	kann	an	Sonn-	

und	 Feiertagen	 die	 tägliche	 Arbeitszeit	 auf	 bis	 zu	 zwölf	
Stunden	 verlängert	 werden,	 wenn	 dadurch	 zusätzliche	
freie	Schichten	an	Sonn-	und	Feiertagen	erreicht	werden.

(5)	 Die	 Mitarbeiter	 sind	 im	 Rahmen	 begründeter	
dienstlicher	oder	betrieblicher	Notwendigkeiten	zur	Leis-
tung	 von	 Sonntags-,	 Feiertags-,	 Nacht-,	 Wechsel-
schicht-,	Schichtarbeit	sowie	–	bei	Teilzeitbeschäftigung	
aufgrund	dienstvertraglicher	Regelung	oder	mit	ihrer	Zu-
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Arbeitsstunden,	 die	 bezogen	 auf	 die	 regelmäßige	 wö-
chentliche	Arbeitszeit	im	Schichtplanturnus	nicht	ausge-
glichen	werden,

angeordnet	worden	sind.

§ 5 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	 1Der	 Dienstgeber	 darf	 Bereitschaftsdienst	 nur	 an-
ordnen,	 wenn	 zu	 erwarten	 ist,	 dass	 zwar	 Arbeit	 anfällt,	
erfahrungsgemäß	 aber	 die	 Zeit	 ohne	 Arbeitsleistung	
überwiegt.

(2)	 1Abweichend	 von	 den	 §	 3,	 §	 5	 und	 §	 6	 Abs.	 2	
ArbZG	kann	im	Rahmen	des	§	7	ArbZG	die	tägliche	Ar-
beitszeit	 im	 Sinne	 des	 Arbeitszeitgesetzes	 über	 acht	
Stunden	hinaus	verlängert	werden,	wenn	mindestens	die	
acht	Stunden	überschreitende	Zeit	 im	Rahmen	von	Be-
reitschaftsdienst	geleistet	wird,	und	zwar	wie	folgt:

a)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	A	und	B	bis	zu	
insgesamt	 maximal	 16	 Stunden	 täglich;	 die	 gesetzlich	
vorgeschriebene	Pause	verlängert	diesen	Zeitraum	nicht,

b)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	C	und	D	bis	zu	
insgesamt	 maximal	 13	 Stunden	 täglich;	 die	 gesetzlich	
vorgeschriebene	Pause	verlängert	diesen	Zeitraum	nicht.

(3)	 1Im	Rahmen	des	§	7	ArbZG	kann	unter	den	Voraus-
setzungen

a)	 einer	Prüfung	alternativer	Arbeitszeitmodelle,
b)	 einer	Belastungsanalyse	gemäß	§	5	ArbSchG	und
c)	 ggf.	daraus	resultierender	Maßnahmen	zur	Gewähr-

leistung	des	Gesundheitsschutzes

aufgrund	einer	Dienstvereinbarung	von	den	Regelungen	
des	Arbeitszeitgesetzes	abgewichen	werden.

2Abweichend	von	den	§	3,	§	5	und	§	6	Abs.	2	ArbZG	
kann	die	tägliche	Arbeitszeit	im	Sinne	des	Arbeitszeitge-
setzes	 über	 acht	 Stunden	 hinaus	 verlängert	 werden,	
wenn	 in	 die	 Arbeitszeit	 regelmäßig	 und	 in	 erheblichem	
Umfang	 Bereitschaftsdienst	 fällt.	 3Hierbei	 darf	 die	 tägli-
che	 Arbeitszeit	 ausschließlich	 der	 Pausen	 maximal	
24	Stunden	betragen.

(4)	 1Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	3	Satz	1	
kann	die	 tägliche	Arbeitszeit	gemäß	§	7	Abs.	2a	ArbZG	
ohne	Ausgleich	verlängert	werden,	wobei

a)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	A	und	B	eine	
wöchentliche	 Arbeitszeit	 von	 bis	 zu	 maximal	 durch-
schnittlich	58	Stunden,

b)	 bei	Bereitschaftsdiensten	der	Stufen	C	und	D	eine	
wöchentliche	 Arbeitszeit	 von	 bis	 zu	 maximal	 durch-
schnittlich	54	Stunden

zulässig	ist.

(5)	 1Für	den	Ausgleichszeitraum	nach	den	Absätzen	2	
bis	4	gilt	§	2	Abs.	2	Satz	1.

(6)	 1In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 Mitarbeiter	 Teilzeitarbeit	
gemäß	§	10	vereinbart	haben,	verringern	sich	die	Höchst-
grenzen	der	wöchentlichen	Arbeitszeit	 nach	den	Absät-
zen	 2	 bis	 4	 in	 demselben	 Verhältnis	 wie	 die	 Arbeitszeit	
dieser	 Mitarbeiter	 zu	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 der	
Vollbeschäftigten.	 2Mit	 Zustimmung	 des	 Mitarbeiters	
oder	aufgrund	von	dringenden	dienstlichen	oder	betrieb-
lichen	Belangen	kann	hiervon	abgewichen	werden.

(7)	 1Der	 Dienstgeber	 darf	 Rufbereitschaft	 nur	 anord-
nen,	wenn	erfahrungsgemäß	lediglich	in	Ausnahmefällen	
Arbeit	 anfällt.	 2Durch	 tatsächliche	 Arbeitsleistung	 inner-
halb	der	Rufbereitschaft	kann	die	tägliche	Höchstarbeits-

deren	Tagen	der	Woche	ihre	regelmäßige	Arbeitszeit	er-
bringen	müssen.

2Absatz	1	gilt	in	diesen	Fällen	nicht.	3§	6	Abs.	1	Satz	2	
Buchst.	d	bleibt	unberührt.

(3)	 1Mitarbeiter,	die	regelmäßig	an	Sonn-	und	Feierta-
gen	 arbeiten	 müssen,	 erhalten	 innerhalb	 von	 zwei	 Wo-
chen	zwei	 arbeitsfreie	Tage.	 2Hiervon	soll	 ein	 freier	Tag	
auf	einen	Sonntag	fallen.

§ 4 Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Wechselschichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	
Schichtplan/Dienstplan,	der	einen	regelmäßigen	Wechsel	
der	 täglichen	 Arbeitszeit	 in	 Wechselschichten	 vorsieht,	
bei	 denen	 der	 Mitarbeiter	 längstens	 nach	 Ablauf	 eines	
Monats	erneut	zu	mindestens	zwei	Nachtschichten	her-
angezogen	wird.	2Wechselschichten	sind	wechselnde	Ar-
beitsschichten,	 in	 denen	 ununterbrochen	 bei	 Tag	 und	
Nacht,	werktags,	sonntags	und	feiertags	gearbeitet	wird.	
3Nachtschichten	 sind	 Arbeitsschichten,	 die	 mindestens	
zwei	Stunden	Nachtarbeit	umfassen.

(2)	 Schichtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 nach	 einem	 Schicht-
plan,	der	 einen	 regelmäßigen	Wechsel	des	Beginns	der	
täglichen	 Arbeitszeit	 um	 mindestens	 zwei	 Stunden	 in	
Zeitabschnitten	von	längstens	einem	Monat	vorsieht,	und	
die	innerhalb	einer	Zeitspanne	von	mindestens	13	Stun-
den	geleistet	wird.

(3)	 Bereitschaftsdienst	leisten	Mitarbeiter,	die	sich	auf	
Anordnung	 des	 Dienstgebers	 außerhalb	 der	 regelmäßi-
gen	 Arbeitszeit	 an	 einer	 vom	 Dienstgeber	 bestimmten	
Stelle	 aufhalten,	 um	 im	 Bedarfsfall	 die	 Arbeit	 aufzuneh-
men.

(4)	 1Rufbereitschaft	leisten	Mitarbeiter,	die	sich	auf	An-
ordnung	 des	 Dienstgebers	 außerhalb	 der	 regelmäßigen	
Arbeitszeit	 an	 einer	 dem	 Dienstgeber	 anzuzeigenden	
Stelle	 aufhalten,	 um	 auf	 Abruf	 die	 Arbeit	 aufzunehmen.	
2Rufbereitschaft	 wird	 nicht	 dadurch	 ausgeschlossen,	
dass	Mitarbeiter	vom	Dienstgeber	mit	einem	Mobiltelefon	
oder	einem	vergleichbaren	technischen	Hilfsmittel	ausge-
stattet	sind.

(5)	 Nachtarbeit	 ist	 die	 Arbeit	 zwischen	 21	 Uhr	 und	
6	Uhr.

(6)	 Mehrarbeit	sind	die	Arbeitsstunden,	die	Teilzeitbe-
schäftigte	 über	 die	 vereinbarte	 regelmäßige	 Arbeitszeit	
hinaus	 bis	 zur	 regelmäßigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit	
von	Vollbeschäftigten	(§	2	Abs.	1	Satz	1)	leisten.

(7)	 Überstunden	sind	die	auf	Anordnung	des	Dienstge-
bers	geleisteten	Arbeitsstunden,	die	über	die	im	Rahmen	
der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 von	 Vollbeschäftigten	 (§	 2	
Abs.	1	Satz	1)	 für	die	Woche	dienstplanmäßig	bzw.	be-
triebsüblich	 festgesetzten	 Arbeitsstunden	 hinausgehen	
und	 nicht	 bis	 zum	 Ende	 der	 folgenden	 Kalenderwoche	
ausgeglichen	werden.

(8)	 Abweichend	von	Absatz	7	sind	nur	die	Arbeitsstun-
den	Überstunden,	die

a)	 im	 Falle	 der	 Festlegung	 eines	 Arbeitszeitkorridors	
nach	§	2	Abs.	6	über	45	Stunden	oder	über	die	vereinbar-
te	Obergrenze	hinaus,

b)	 im	Falle	der	Einführung	einer	täglichen	Rahmenzeit	
nach	§	2	Abs.	7	außerhalb	der	Rahmenzeit,

c)	 im	 Falle	 von	 Wechselschicht-	 oder	 Schichtarbeit	
über	 die	 im	 Schichtplan	 festgelegten	 täglichen	 Arbeits-
stunden	einschließlich	der	im	Schichtplan	vorgesehenen	
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entfallenden	 Anteils	 des	 Tabellenentgelts	 der	 jeweiligen	
Entgeltgruppe	und	Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2:
Mit	dem	Begriff	 ,Arbeitsstunden‘	 sind	nicht	die	Stun-

den	gemeint,	die	im	Rahmen	von	Gleitzeitregelungen	im	
Sinne	 der	 Anmerkung	 zu	 §	 2	 anfallen,	 es	 sei	 denn,	 sie	
sind	angeordnet	worden.

(3)	 1Für	 die	 Rufbereitschaft	 wird	 eine	 tägliche	 Pau-
schale	je	Entgeltgruppe	bezahlt.	2Sie	beträgt	für	die	Tage	
Montag	bis	Freitag	das	Zweifache,	für	Samstag,	Sonntag	
sowie	 für	 Feiertage	 das	 Vierfache	 des	 Stundenentgelts	
nach	 Maßgabe	 der	 Entgelttabelle.	 3Maßgebend	 für	 die	
Bemessung	 der	 Pauschale	 nach	 Satz	 2	 ist	 der	 Tag,	 an	
dem	die	Rufbereitschaft	beginnt.	4Für	die	Arbeitsleistung	
innerhalb	der	Rufbereitschaft	außerhalb	des	Aufenthalts-
ortes	im	Sinne	des	§	4	Abs.	4	wird	die	Zeit	jeder	einzel-
nen	Inanspruchnahme	einschließlich	der	hierfür	erforder-
lichen	Wegezeiten	jeweils	auf	eine	volle	Stunde	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	mit	etwaigen	
Zeitzuschlägen	nach	Absatz	1	bezahlt.	5Wird	die	Arbeits-
leistung	 innerhalb	der	Rufbereitschaft	am	Aufenthaltsort	
im	Sinne	des	§	4	Abs.	4	 telefonisch	 (z.	B.	 in	Form	einer	
Auskunft)	 oder	 mittels	 technischer	 Einrichtungen	 er-
bracht,	 wird	 abweichend	 von	 Satz	 4	 die	 Summe	 dieser	
Arbeitsleistungen	auf	die	nächste	volle	Stunde	gerundet	
und	mit	dem	Entgelt	für	Überstunden	sowie	mit	etwaigen	
Zeitzuschlägen	nach	Absatz	1	bezahlt.	6Absatz	1	Satz	4	
gilt	 entsprechend,	 soweit	 die	Buchung	auf	das	Arbeits-
zeitkonto	nach	§	9	Abs.	3	Satz	2	zulässig	ist.	7Satz	1	gilt	
nicht	im	Falle	einer	stundenweisen	Rufbereitschaft.	8Eine	
Rufbereitschaft	im	Sinne	von	Satz	7	liegt	bei	einer	unun-
terbrochenen	Rufbereitschaft	von	weniger	als	zwölf	Stun-
den	vor.	 9In	diesem	Fall	wird	abweichend	von	den	Sät-
zen	2	und	3	für	jede	Stunde	der	Rufbereitschaft	12,5	v.	H.	
des	 Stundenentgelts	 nach	 Maßgabe	 der	 Entgelttabelle	
gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur	Ermittlung	der	Tage	einer	Rufbereitschaft,	 für	die	

eine	Pauschale	gezahlt	wird,	ist	auf	den	Tag	des	Beginns	
der	Rufbereitschaft	abzustellen.

(4)	 1Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	leis-
ten,	 erhalten	 eine	 Wechselschichtzulage	 von	 105	 Euro	
monatlich.	 2Mitarbeiter,	 die	 nicht	 ständig	 Wechsel-
schichtarbeit	leisten,	erhalten	eine	Wechselschichtzulage	
von	0,63	Euro	pro	Stunde.

(5)	 1Mitarbeiter,	 die	 ständig	 Schichtarbeit	 leisten,	 er-
halten	eine	Schichtzulage	von	40	Euro	monatlich.	2Mitar-
beiter,	die	nicht	ständig	Schichtarbeit	leisten,	erhalten	ei-
ne	Schichtzulage	von	0,24	Euro	pro	Stunde.

§ 7 Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	 Zum	Zwecke	der	Entgeltberechnung	wird	die	Zeit	
des	 Bereitschaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	
Arbeit	wie	folgt	als	Arbeitszeit	gewertet:

a)	 Nach	 dem	 Maß	 der	 während	 des	 Bereitschafts-
dienstes	 erfahrungsgemäß	 durchschnittlich	 anfallenden	
Arbeitsleistungen	wird	die	Zeit	des	Bereitschaftsdienstes	
wie	folgt	als	Arbeitszeit	gewertet:

Stufe	 Arbeitsleistung	innerhalb	 Bewertung
	 des	Bereitschaftsdienstes	 als	Arbeitszeit
A	 0	bis	10	v.	H.	 15	v.	H.
B	 mehr	als	10	bis	25	v.	H.	 25	v.	H.
C	 mehr	als	25	bis	40	v.	H.	 40	v.	H.
D	 mehr	als	40	bis	49	v.	H.	 55	v.	H.

zeit	von	zehn	Stunden	(§	3	ArbZG)	überschritten	werden	
(§	7	ArbZG).

(8)	 §	2	Abs.	4	bleibt	im	Übrigen	unberührt.

(9)	 1Für	 Mitarbeiter	 in	 Einrichtungen	 und	 Heimen,	 die	
der	 Förderung	 der	 Gesundheit,	 der	 Erziehung,	 der	 Für-
sorge	oder	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	der	
Fürsorge	 und	 Betreuung	 von	 obdachlosen,	 alten,	 ge-
brechlichen,	 erwerbsbeschränkten	 oder	 sonstigen	 hilfs-
bedürftigen	Personen	dienen,	 auch	wenn	diese	Einrich-
tungen	 nicht	 der	 ärztlichen	 Behandlung	 der	 betreuten	
Personen	dienen,	gelten	die	Absätze	1	bis	8	mit	der	Maß-
gabe,	dass	die	Grenzen	für	die	Stufen	A	und	B	einzuhal-
ten	sind.	2Dazu	gehören	auch	die	Mitarbeiter	 in	Einrich-
tungen,	in	denen	die	betreuten	Personen	nicht	regelmä-
ßig	 ärztlich	 behandelt	 und	 beaufsichtigt	 werden	 (Erho-
lungsheime).

§ 6 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1)	 1Der	 Mitarbeiter	 erhält	 neben	 dem	 Entgelt	 für	 die	
tatsächliche	 Arbeitsleistung	 Zeitzuschläge.	 2Die	 Zeitzu-
schläge	 betragen	 –	 auch	 bei	 Teilzeitbeschäftigten	 – je	
Stunde

a)	 für	Überstunden
in	den	Entgeltgruppen	1	bis	9	 	30	v.	H.,
in	den	Entgeltgruppen	10	bis	15	 	15	v.	H.,

b)	 für	Nachtarbeit	 	20	v.	H.,
c)	 für	Sonntagsarbeit	 	25	v.	H.,
d)	 bei	Feiertagsarbeit

–	ohne	Freizeitausgleich	 135	v.	H.,
–	mit	Freizeitausgleich	 	35	v.	H.,

e)	 für	Arbeit	am	24.	Dezember
und	am	31.	Dezember	jeweils
ab	6	Uhr	 	35	v.	H.,

f)	 für	Arbeit	an	Samstagen	von
13	bis	21	Uhr,	soweit	diese	nicht
im	Rahmen	von	Wechselschicht	oder
Schichtarbeit	anfällt	 	20	v.	H.

des	auf	eine	Stunde	entfallenden	Anteils	des	Tabellenent-
gelts	der	Stufe	3	der	jeweiligen	Entgeltgruppe.	3Beim	Zu-
sammentreffen	von	Zeitzuschlägen	nach	Satz	2	Buchst.	
c	 bis	 f	 wird	 nur	 der	 höchste	 Zeitzuschlag	 gezahlt.	 4Auf	
Wunsch	des	Mitarbeiters	können,	soweit	ein	Arbeitszeit-
konto	(§	9)	eingerichtet	ist	und	die	dienstlichen	oder	be-
trieblichen	Verhältnisse	es	zulassen,	die	nach	Satz	2	zu	
zahlenden	 Zeitzuschläge	 entsprechend	 dem	 jeweiligen	
Vomhundertsatz	 einer	 Stunde	 in	 Zeit	 umgewandelt	 und	
ausgeglichen	werden.	 5Dies	gilt	 entsprechend	 für	Über-
stunden	als	solche.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei	Überstunden	richtet	sich	die	Vergütung	für	die	tat-

sächliche	 Arbeitsleistung	 nach	 der	 jeweiligen	 Entgelt-
gruppe	 und	 der	 individuellen	 Stufe,	 höchstens	 jedoch	
nach	der	Stufe	4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der	Freizeitausgleich	muss	 im	Dienstplan	besonders	

ausgewiesen	und	bezeichnet	werden.	2Falls	kein	Freizeit-
ausgleich	gewährt	wird,	werden	als	Vergütung	einschließ-
lich	des	Zeitzuschlags	und	des	auf	den	Feiertag	entfal-
lenden	Tabellenentgelts	höchstens	235	v.	H.	gezahlt.

(2)	 Für	 Arbeitsstunden,	 die	 keine	 Überstunden	 sind	
und	 die	 aus	 dienstlichen	 oder	 betrieblichen	 Gründen	
nicht	innerhalb	des	nach	§	2	Abs.	2	Satz	1	oder	2	festge-
legten	Zeitraums	mit	Freizeit	ausgeglichen	werden,	erhält	
der	Mitarbeiter	 je	Stunde	100	v.	H.	des	auf	eine	Stunde	
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§ 9 Arbeitszeitkonto

(1)	 1Durch	 Dienstvereinbarung	 kann	 ein	 Arbeitszeit-
konto	 eingerichtet	 werden.	 2Soweit	 ein	 Arbeitszeitkorri-
dor	(§	2	Abs.	6)	oder	eine	Rahmenzeit	(§	2	Abs.	7)	verein-
bart	wird,	ist	ein	Arbeitszeitkonto	einzurichten.

(2)	 1In	 der	 Dienstvereinbarung	 wird	 festgelegt,	 ob	 das	
Arbeitszeitkonto	 in	der	ganzen	Einrichtung	oder	 in	Teilen	
davon	eingerichtet	wird.	2Alle	Mitarbeiter	der	Einrichtungs-
teile,	für	die	ein	Arbeitszeitkonto	eingerichtet	wird,	werden	
von	den	Regelungen	des	Arbeitszeitkontos	erfasst.

(3)	 1Auf	 das	 Arbeitszeitkonto	 können	 Zeiten,	 die	 bei	
Anwendung	des	nach	§	2	Abs.	2	festgelegten	Zeitraums	
als	 Zeitguthaben	 oder	 als	 Zeitschuld	 bestehen	 bleiben,	
nicht	durch	Freizeit	ausgeglichene	Zeiten	nach	§	6	Abs.	1	
Satz	5	und	Abs.	2	sowie	in	Zeit	umgewandelte	Zuschläge	
nach	§	6	Abs.	1	Satz	4	gebucht	werden.	2Weitere	Kontin-
gente	 (z.	B.	 Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgel-
te)	können	durch	Dienstvereinbarung	zur	Buchung	freige-
geben	werden.	 3Der	Mitarbeiter	entscheidet	 für	einen	 in	
der	 Dienstvereinbarung	 festgelegten	 Zeitraum,	 welche	
der	 in	Satz	1	genannten	Zeiten	auf	das	Arbeitszeitkonto	
gebucht	werden.

(4)	 Im	Falle	einer	unverzüglich	angezeigten	und	durch	
ärztliches	 Attest	 nachgewiesenen	 Arbeitsunfähigkeit	
während	eines	Zeitausgleichs	vom	Arbeitszeitkonto	(Zei-
ten	nach	Absatz	3	Satz	1	und	2)	tritt	eine	Minderung	des	
Zeitguthabens	nicht	ein.

(5)	 In	 der	 Dienstvereinbarung	 sind	 insbesondere	 fol-
gende	Regelungen	zu	treffen:

a)	 die	höchstmögliche	Zeitschuld	 (bis	zu	40	Stunden)	
und	das	höchstzulässige	Zeitguthaben	(bis	zu	einem	Viel-
fachen	von	40	Stunden),	die	innerhalb	eines	bestimmten	
Zeitraums	anfallen	dürfen;

b)	 nach	 dem	 Umfang	 des	 beantragten	 Freizeitaus-
gleichs	gestaffelte	Fristen	für	das	Abbuchen	von	Zeitgut-
haben	oder	 für	den	Abbau	von	Zeitschulden	durch	den	
Mitarbeiter;

c)	 die	Berechtigung,	das	Abbuchen	von	Zeitguthaben	
zu	bestimmten	Zeiten	(z.	B.	an	so	genannten	Brückenta-
gen)	vorzusehen;

d)	 die	Folgen,	wenn	der	Dienstgeber	einen	bereits	ge-
nehmigten	Freizeitausgleich	kurzfristig	widerruft.

(6)	 1Der	Dienstgeber	kann	mit	dem	Mitarbeiter	die	Ein-
richtung	 eines	 Langzeitkontos	 vereinbaren.	 2In	 diesem	
Fall	 ist	die	Mitarbeitervertretung	zu	beteiligen	und	–	bei	
Insolvenzfähigkeit	des	Dienstgebers	–	eine	Regelung	zur	
Insolvenzsicherung	zu	treffen.

§ 10 Teilzeitbeschäftigung

(1)	 1Mit	Mitarbeitern	soll	auf	Antrag	eine	geringere	als	
die	vertraglich	festgelegte	Arbeitszeit	vereinbart	werden,	
wenn	sie

a)	 mindestens	ein	Kind	unter	18	Jahren	oder
b)	 einen	nach	ärztlichem	Gutachten	pflegebedürftigen	

sonstigen	Angehörigen

tatsächlich	betreuen	oder	pflegen	und	dringende	dienstli-
che	 bzw.	 betriebliche	 Belange	 nicht	 entgegenstehen.	
2Die	Teilzeitbeschäftigung	nach	Satz	1	ist	auf	Antrag	auf	
bis	zu	fünf	Jahre	zu	befristen.	3Sie	kann	verlängert	wer-
den;	der	Antrag	ist	spätestens	sechs	Monate	vor	Ablauf	
der	vereinbarten	Teilzeitbeschäftigung	zu	stellen.	4Bei	der	
Gestaltung	 der	 Arbeitszeit	 hat	 der	 Dienstgeber	 im	 Rah-
men	 der	 dienstlichen	 bzw.	 betrieblichen	 Möglichkeiten	

Ein	 hiernach	 der	 Stufe	 A	 zugeordneter	 Bereitschafts-
dienst	 wird	 der	 Stufe	 B	 zugeteilt,	 wenn	 der	 Mitarbeiter	
während	des	Bereitschaftsdienstes	in	der	Zeit	von	22	bis	
6	Uhr	erfahrungsgemäß	durchschnittlich	mehr	als	dreimal	
dienstlich	in	Anspruch	genommen	wird.

b)	 Entsprechend	der	Zahl	der	 vom	Mitarbeiter	 je	Ka-
lendermonat	abgeleisteten	Bereitschaftsdienste	wird	die	
Zeit	eines	jeden	Bereitschaftsdienstes	zusätzlich	wie	folgt	
als	Arbeitszeit	gewertet:

Zahl	der	Bereitschaftsdienste	 Bewertung
im	Kalendermonat	 als	Arbeitszeit

1.	bis	8.	Bereitschaftsdienst	 25	v.	H.
9.	bis	12.	Bereitschaftsdienst	 35	v.	H.
13.	und	folgende	Bereitschaftsdienste	 45	v.	H.

(2)	 Die	Zuweisung	zu	den	einzelnen	Stufen	des	Bereit-
schaftsdienstes	erfolgt	durch	die	Einrichtungsleitung	und	
die	Mitarbeitervertretung.

(3)	 1Für	 die	 Mitarbeiter	 gemäß	 §	 5	 Abs.	 9	 wird	 zum	
Zwecke	 der	 Entgeltberechnung	 die	 Zeit	 des	 Bereit-
schaftsdienstes	 einschließlich	 der	 geleisteten	 Arbeit	 mit	
25	v.	H.	als	Arbeitszeit	bewertet.	 2Leistet	der	Mitarbeiter	
in	 einem	 Kalendermonat	 mehr	 als	 acht	 Bereitschafts-
dienste,	wird	die	Zeit	eines	jeden	über	acht	Bereitschafts-
dienste	hinausgehenden	Bereitschaftsdienstes	zusätzlich	
mit	15	v.	H.	als	Arbeitszeit	gewertet.

(4)	 Das	Entgelt	für	die	nach	den	Absätzen	1	und	3	zum	
Zwecke	der	Entgeltberechnung	als	Arbeitszeit	gewertete	
Bereitschaftsdienstzeit	bestimmt	sich	nach	dem	auf	eine	
Stunde	umgerechneten	individuellen	Tabellenentgelt.

(5)	 Das	 Bereitschaftsdienstentgelt	 kann	 im	 Falle	 der	
Faktorisierung	nach	§	9	Abs.	3	im	Verhältnis	1	:	1	in	Frei-
zeit	abgegolten	werden.

§ 8 Bereitschaftszeiten

(1)	 1Bereitschaftszeiten	 sind	 die	 Zeiten,	 in	 denen	 sich	
der	 Mitarbeiter	 am	 Arbeitsplatz	 oder	 einer	 anderen	 vom	
Dienstgeber	bestimmten	Stelle	zur	Verfügung	halten	muss,	
um	 im	Bedarfsfall	die	Arbeit	 selbstständig,	ggf.	 auch	auf	
Anordnung,	 aufzunehmen,	und	 in	denen	die	Zeiten	ohne	
Arbeitsleistung	überwiegen.	2Für	Mitarbeiter,	 in	deren	Tä-
tigkeit	regelmäßig	und	in	nicht	unerheblichem	Umfang	Be-
reitschaftszeiten	fallen,	gelten	folgende	Regelungen:

a)	 Bereitschaftszeiten	werden	zur	Hälfte	als	Arbeitszeit	
gewertet	(faktorisiert).

b)	 Sie	werden	innerhalb	von	Beginn	und	Ende	der	re-
gelmäßigen	täglichen	Arbeitszeit	nicht	gesondert	ausge-
wiesen.

c)	 Die	Summe	aus	den	faktorisierten	Bereitschaftszei-
ten	und	der	Vollarbeitszeit	darf	die	Arbeitszeit	nach	§	2	
Abs.	1	nicht	überschreiten.

d)	 Die	Summe	aus	Vollarbeits-	und	Bereitschaftszeiten	
darf	durchschnittlich	48	Stunden	wöchentlich	nicht	über-
schreiten.

3Ferner	ist	Voraussetzung,	dass	eine	nicht	nur	vorüber-
gehend	angelegte	Organisationsmaßnahme	besteht,	bei	
der	 regelmäßig	und	 in	nicht	unerheblichem	Umfang	Be-
reitschaftszeiten	anfallen.

(2)	 Die	 Anwendung	 des	 Absatzes	 1	 bedarf	 einer	 ein-
vernehmlichen	Dienstvereinbarung.

Anmerkung zu § 8:
Diese	 Regelung	 gilt	 nicht	 für	 Wechselschicht-	 und	

Schichtarbeit.
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7Abweichend	von	Satz	1	ist	Endstufe	die	Stufe	4

a)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 S	 4	 bei	 Tätigkeiten	 entspre-
chend	dem	Tätigkeitsmerkmal	Fallgruppe	2	und

b)	 in	 der	 Entgeltgruppe	 S	 8	 bei	 Tätigkeiten	 entspre-
chend	dem	Tätigkeitsmerkmal	Fallgruppe	5.

8Abweichend	 von	 Satz	 6	 erreichen	 Mitarbeiter,	 die	
nach	den	Tätigkeitsmerkmalen	des	Anhang	B	dieser	An-
lage	in	der	Entgeltgruppe	S	8	eingruppiert	sind,	die	Stu-
fe	 5	 nach	 acht	 Jahren	 in	 Stufe	 4	 und	 die	 Stufe	 6	 nach	
zehn	Jahren	in	Stufe	5.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 3:
Ein	Praktikum	nach	Abschnitt	D	der	Anlage	7	zu	den	

AVR	gilt	grundsätzlich	als	Erwerb	einschlägiger	Berufser-
fahrung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 5:
1.	 Der	 Tätigkeit	 im	 Bereich	 der	 katholischen	 Kirche	

steht	gleich	eine	Tätigkeit	in	der	evangelischen	Kirche,	in	
einem	Diakonischen	Werk	oder	 in	einer	Einrichtung,	die	
dem	Diakonischen	Werk	angeschlossen	ist.

2.	 1Ein	 unmittelbarer	 Anschluss	 liegt	 nicht	 vor,	 wenn	
zwischen	 den	 Dienstverhältnissen	 ein	 oder	 mehrere	
Werktage	–	mit	Ausnahme	allgemein	arbeitsfreier	Werk-
tage	 –	 liegen,	 in	 denen	 das	 Dienstverhältnis	 nicht	 be-
stand.	2Es	ist	jedoch	unschädlich,	wenn	der	Mitarbeiter	in	
dem	gesamten	zwischen	den	Dienstverhältnissen	liegen-
den	Zeitraum	dienstunfähig	erkrankt	war	oder	die	Zeit	zur	
Ausführung	eines	Umzuges	an	einen	anderen	Ort	benö-
tigt	hat.	 3Von	der	Voraussetzung	des	unmittelbaren	An-
schlusses	kann	abgewichen	werden,	wenn	der	Zeitraum	
zwischen	 dem	 Ende	 des	 bisherigen	 Dienstverhältnisses	
und	dem	Beginn	des	neuen	Dienstverhältnisses	ein	Jahr	
nicht	übersteigt.

(3)	 Soweit	innerhalb	dieser	Anlage	auf	bestimmte	Ent-
geltgruppen	Bezug	genommen	wird,	entspricht

	 die	Entgeltgruppe	 der	Entgeltgruppe

	 	 2	 S	2,
	 	 4	 S	3,
	 	 5	 S	4,
	 	 6	 S	5,
	 	 8	 S	6	bis	S	8,
	 	 9	 S	9	bis	S	14,
	 10	 S	15	und	S	16,
	 11	 S	17,
	 12	 S	18.

§ 12 Tabellenentgelt

(1)	 1Der	 Mitarbeiter	 erhält	 monatlich	 ein	 Tabellenent-
gelt.	2Die	Höhe	bestimmt	sich	nach	der	Entgeltgruppe,	in	
die	 er	 eingruppiert	 ist,	 und	 nach	 der	 für	 ihn	 geltenden	
Stufe.

(2)	 Die	Mitarbeiter	erhalten	Entgelt	nach	Anhang	A	die-
ser	Anlage.

§ 12a Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Teilzeitbeschäftigte	 erhalten	 das	 Tabellenentgelt	 und	
alle	 sonstigen	 Entgeltbestandteile	 in	 dem	 Umfang,	 der	
dem	 Anteil	 ihrer	 individuell	 vereinbarten	 durchschnittli-
chen	 Arbeitszeit	 an	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 ver-
gleichbarer	Vollzeitbeschäftigter	entspricht.

der	 besonderen	 persönlichen	 Situation	 des	 Mitarbeiters	
nach	Satz	1	Rechnung	zu	tragen.

(2)	 Mitarbeiter,	die	in	anderen	als	den	in	Absatz	1	ge-
nannten	 Fällen	 eine	 Teilzeitbeschäftigung	 vereinbaren	
wollen,	können	von	ihrem	Dienstgeber	verlangen,	dass	er	
mit	 ihnen	die	Möglichkeit	einer	Teilzeitbeschäftigung	mit	
dem	Ziel	erörtert,	zu	einer	entsprechenden	Vereinbarung	
zu	gelangen.

(3)	 Ist	 mit	 früher	 Vollbeschäftigten	 auf	 ihren	 Wunsch	
eine	nicht	befristete	Teilzeitbeschäftigung	vereinbart	wor-
den,	 sollen	 sie	 bei	 späterer	 Besetzung	 eines	 Vollzeitar-
beitsplatzes	bei	gleicher	Eignung	im	Rahmen	der	dienstli-
chen	bzw.	betrieblichen	Möglichkeiten	bevorzugt	berück-
sichtigt	werden.

Anmerkung zu den §§ 2 bis 10:
Bei	Inkrafttreten	dieser	Anlage	bestehende	Gleitzeitre-

gelungen	bleiben	unberührt.

§ 11 Eingruppierung und Entgelt der Mitarbeiter  
im Sozial- und Erziehungsdienst

(1)	 Die	 Eingruppierung	 der	 Mitarbeiter	 im	 Sozial-	 und	
Erziehungsdienst	 richtet	 sich	 nach	 den	 Tätigkeitsmerk-
malen	des	Anhang	B	dieser	Anlage.

(2)	 1Die	Entgeltgruppen	S	2	bis	S	18	umfassen	sechs	
Stufen.	 2Bei	Einstellung	werden	die	Mitarbeiter	der	Stu-
fe	1	 zugeordnet,	 sofern	 keine	einschlägige	Berufserfah-
rung	vorliegt.	3Verfügt	der	Mitarbeiter	über	eine	einschlä-
gige	Berufserfahrung	von	mindestens	einem	Jahr,	erfolgt	
die	 Einstellung	 in	 die	 Stufe	 2;	 verfügt	 er	 über	 eine	 ein-
schlägige	 Berufserfahrung	 von	 mindestens	 vier	 Jahren,	
erfolgt	 in	der	Regel	eine	Zuordnung	zur	Stufe	3.	4Unab-
hängig	davon	kann	der	Dienstgeber	bei	Neueinstellungen	
zur	Deckung	des	Personalbedarfs	Zeiten	einer	vorherigen	
beruflichen	Tätigkeit	ganz	oder	teilweise	für	die	Stufenzu-
ordnung	 berücksichtigen,	 wenn	 diese	 Tätigkeit	 für	 die	
vorgesehene	Tätigkeit	förderlich	ist.	5Wird	der	Mitarbeiter	
in	 unmittelbarem	 Anschluss	 an	 ein	 Dienstverhältnis	 im	
Geltungsbereich	 der	 AVR	 oder	 im	 sonstigen	 Tätigkeits-
bereich	der	katholischen	Kirche	eingestellt,	so	erhält	er

a)	 wenn	 sein	 bisheriges	 Entgelt	 nach	 dieser	 Anlage	
oder	einer	entsprechenden	Regelung	bemessen	war,	das	
Entgelt	der	Stufe,	das	er	beim	Fortbestehen	des	Dienst-
verhältnisses	am	Einstellungstag	vom	bisherigen	Dienst-
geber	erhalten	hätte,

b)	 wenn	 sein	 bisheriges	 Entgelt	 in	 Abweichung	 von	
den	Vorschriften	dieser	Anlage	oder	 einer	 entsprechen-
den	Regelung	bemessen	war,	das	Entgelt	der	Stufe,	das	
er	am	Einstellungstag	von	seinem	bisherigen	Dienstgeber	
erhalten	 würde,	 wenn	 sein	 Entgelt	 ab	 dem	 Zeitpunkt,	
seitdem	er	ununterbrochen	im	Geltungsbereich	der	AVR	
oder	im	sonstigen	Tätigkeitsbereich	der	katholischen	Kir-
che	tätig	ist,	nach	dieser	Anlage	oder	einer	entsprechen-
den	Regelung	bemessen	worden	wäre.

6Die	 Mitarbeiter	 erreichen	 die	 jeweils	 nächste	 Stufe	
–	von	Stufe	3	an	 in	Abhängigkeit	von	 ihrer	Leistung	ge-
mäß	§	13	Abs.	2	–	nach	folgenden	Zeiten	einer	ununter-
brochenen	 Tätigkeit	 innerhalb	 derselben	 Entgeltgruppe	
bei	ihrem	Dienstgeber	(Stufenlaufzeit):

–	Stufe	2	nach	einem	Jahr	in	Stufe	1,
–	Stufe	3	nach	drei	Jahren	in	Stufe	2,
–	Stufe	4	nach	vier	Jahren	in	Stufe	3,
–	Stufe	5	nach	vier	Jahren	in	Stufe	4	und
–	Stufe	6	nach	fünf	Jahren	in	Stufe	5.
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b)	 Zeiten	 einer	 Arbeitsunfähigkeit	 nach	 Abschnitt	 XII	
der	Anlage	1	zu	den	AVR	bis	zu	26	Wochen,

c)	 Zeiten	eines	bezahlten	Urlaubs,
d)	 Zeiten	eines	Sonderurlaubs,	bei	denen	der	Dienst-

geber	vor	dem	Antritt	schriftlich	ein	dienstliches	bzw.	be-
triebliches	Interesse	anerkannt	hat,

e)	 Zeiten	einer	sonstigen	Unterbrechung	von	weniger	
als	einem	Monat	im	Kalenderjahr,

f)	 Zeiten	der	vorübergehenden	Übertragung	einer	hö-
herwertigen	Tätigkeit.

2Zeiten	der	Unterbrechung	bis	zu	einer	Dauer	von	 je-
weils	 drei	 Jahren,	 die	 nicht	 von	 Satz	 1	 erfasst	 werden,	
und	Elternzeit	bis	zu	jeweils	fünf	Jahren	sind	unschädlich,	
werden	 aber	 nicht	 auf	 die	 Stufenlaufzeit	 angerechnet.	
3Bei	 einer	Unterbrechung	von	mehr	als	drei	 Jahren,	bei	
Elternzeit	 von	 mehr	 als	 fünf	 Jahren erfolgt	 eine	 Zuord-
nung	zu	der	Stufe,	die	der	vor	der	Unterbrechung	erreich-
ten	Stufe	vorangeht,	 jedoch	nicht	niedriger	als	bei	einer	
Neueinstellung;	 die	 Stufenlaufzeit	 beginnt	 mit	 dem	 Tag	
der	 Arbeitsaufnahme.	 4Zeiten,	 in	 denen	 Mitarbeiter	 mit	
	einer	 kürzeren	 als	 der	 regelmäßigen	 wöchentlichen	
Arbeits	zeit	 eines	 entsprechenden	 Vollbeschäftigten	 be-
schäftigt	waren,	werden	voll	angerechnet.

(4)	 1Bei	 Eingruppierung	 in	 eine	 höhere	 Entgeltgruppe	
werden	 die	 Mitarbeiter	 derjenigen	 Stufe	 zugeordnet,	 in	
der	 sie	 mindestens	 ihr	 bisheriges	 Tabellenentgelt	 erhal-
ten,	mindestens	 jedoch	der	Stufe	2.	2Beträgt	der	Unter-
schiedsbetrag	zwischen	dem	derzeitigen	Tabellenentgelt	
und	dem	Tabellenentgelt	nach	Satz	1	weniger	als	50	Euro	
in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	bzw.	weniger	als	80	Euro	in	
den	 Entgeltgruppen	 9	 bis	 15,	 so	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
während	der	betreffenden	Stufenlaufzeit	anstelle	des	Un-
terschiedsbetrags	einen	Garantiebetrag	von	monatlich	50	
Euro	(Entgeltgruppen	1	bis	8)	bzw.	80	Euro	(Entgeltgrup-
pen	9	bis	15).	3Wird	der	Mitarbeiter	nicht	in	die	nächsthö-
here,	sondern	in	eine	darüber	liegende	Entgeltgruppe	hö-
hergruppiert,	ist	das	Tabellenentgelt	für	jede	dazwischen	
liegende	Entgeltgruppe	nach	Satz	1	zu	berechnen;	Satz	2	
gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	auf	das	derzeitige	Tabellen-
entgelt	und	das	Tabellenentgelt	der	Entgeltgruppe	abzu-
stellen	ist,	in	die	der	Mitarbeiter	höhergruppiert	wird.4Die	
Stufenlaufzeit	 in	der	 höheren	Entgeltgruppe	beginnt	mit	
dem	 Tag	 der	 Höhergruppierung.	 5Bei	 einer	 Eingruppie-
rung	 in	eine	niedrigere	Entgeltgruppe	 ist	der	Mitarbeiter	
der	 in	der	höheren	Entgeltgruppe	erreichten	Stufe	zuzu-
ordnen.	 6Der	Mitarbeiter	erhält	vom	Beginn	des	Monats	
an,	 in	dem	die	Veränderung	wirksam	wird,	das	entspre-
chende	 Tabellenentgelt	 aus	 der	 in	 Satz	 1	 oder	 Satz	 5	
festgelegten	 Stufe	 der	 betreffenden	 Entgeltgruppe,	 ggf.	
einschließlich	des	Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die	 Garantiebeträge	 nehmen	 an	 allgemeinen	 Entgelt-

anpassungen	teil.

§ 14 Leistungsentgelt und/oder Sozialkomponente

(1)	 1Die	 leistungs-	 und/oder	 erfolgsorientierte	 Bezah-
lung	soll	dazu	beitragen,	die	caritativen	Dienstleistungen	
zu	verbessern.	2Zugleich	sollen	Motivation,	Eigenverant-
wortung	und	Führungskompetenz	gestärkt	werden.	3Die	
Kinder-,	Sozial-	und	Familienkomponente	soll	dazu	bei-
tragen,	 die	 Vereinbarkeit	 von	 Familie	 und	 Beruf	 zu	 för-
dern.

(2)	 1Ein	Leistungsentgelt	und/oder	eine	Sozialkompo-
nente	 kann	 nur	 durch	 eine	 ergänzende	 Dienstvereinba-
rung	mit	der	Mitarbeitervertretung	nach	§	38	MAVO	ein-

§ 12b Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1)	 Die	Mitarbeiter	im	Sinne	dieser	Anlage	erhalten	ei-
ne	Einmalzahlung	in	Höhe	von	240	Euro,	die	mit	den	Be-
zügen	für	den	Monat	Januar	2011	ausgezahlt	wird.

(2)	 1Ein	Anspruch	auf	die	Zahlung	nach	Abs.	1	besteht,	
wenn	der	Mitarbeiter	an	mindestens	einem	Tag	des	Fäl-
ligkeitsmonats	Anspruch	auf	Entgelt	(auch	Urlaubsentgelt	
oder	Entgelt	im	Krankheitsfall)	hat;	dies	gilt	auch	für	Ka-
lendermonate,	in	denen	nur	wegen	der	Höhe	der	Barleis-
tungen	 des	 Sozialversicherungsträgers	 Krankengeldzu-
schuss	nicht	bezahlt	wird.	2Die	Zahlung	wird	auch	geleis-
tet,	wenn	der	Mitarbeiter	wegen	Beschäftigungsverboten	
nach	§	3	Abs.	2	und	§	6	Abs.	1	MuSchG	in	dem	Fällig-
keitsmonat	keine	Bezüge	erhalten	hat.

(3)	 1Teilzeitbeschäftigte	erhalten	den	jeweiligen	Teilbe-
trag	der	Einmalzahlung,	die	dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	
vereinbarten	 durchschnittlichen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	 Vollbeschäftigten	 entspricht.	 2Maßgebend	
sind	die	 jeweiligen	Verhältnisse	 zum	Fälligkeitszeitpunkt	
nach	Abs.	1.

(4)	 Die	Einmalzahlung	ist	bei	der	Bemessung	sonstiger	
Leistungen	nicht	zu	berücksichtigen.

§ 13 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	 Die	 Mitarbeiter	 erhalten	 vom	 Beginn	 des	 Monats	
an,	in	dem	die	nächste	Stufe	erreicht	wird,	das	Tabellen-
entgelt	nach	der	neuen	Stufe.

(2)	 1Bei	 Leistungen	 des	 Mitarbeiters,	 die	 erheblich	
über	dem	Durchschnitt	liegen,	kann	die	erforderliche	Zeit	
für	das	Erreichen	der	Stufen	4	bis	6	jeweils	verkürzt	wer-
den.	 2Bei	 Leistungen,	 die	 erheblich	 unter	 dem	 Durch-
schnitt	 liegen,	 kann	 die	 erforderliche	 Zeit	 für	 das	 Errei-
chen	der	Stufen	4	bis	6	 jeweils	 verlängert	werden.	 3Bei	
einer	Verlängerung	der	Stufenlaufzeit	hat	der	Dienstgeber	
jährlich	zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	die	Verlän-
gerung	noch	vorliegen.	4Für	die	Beratung	von	schriftlich	
begründeten	Beschwerden	von	Mitarbeitern	gegen	eine	
Verlängerung	 nach	 Satz	 2	 bzw.	 3	 ist	 eine	 betriebliche	
Kommission	zuständig.	 5Die	Mitglieder	der	betrieblichen	
Kommission	werden	 je	 zur	Hälfte	 vom	Dienstgeber	und	
von	 der	 Mitarbeitervertretung	 benannt;	 sie	 müssen	 der	
Einrichtung	angehören.	6Der	Dienstgeber	entscheidet	auf	
Vorschlag	der	Kommission	darüber,	ob	und	 in	welchem	
Umfang	der	Beschwerde	abgeholfen	werden	soll.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Die	 Instrumente	 der	 materiellen	 Leistungsanreize	

(§	14)	 und	der	 leistungsbezogene	Stufenaufstieg	beste-
hen	 unabhängig	 voneinander	 und	 dienen	 unterschiedli-
chen	Zielen.	 2Leistungsbezogene	Stufenaufstiege	unter-
stützen	insbesondere	die	Anliegen	der	Personalentwick-
lung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei	Leistungsminderungen,	die	auf	einem	anerkannten	

Arbeitsunfall	oder	einer	Berufskrankheit	gemäß	§§	8	und	
9	SGB	VII	beruhen,	ist	diese	Ursache	in	geeigneter	Weise	
zu	berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die	Mitwirkung	der	Kommission	erfasst	nicht	die	Ent-

scheidung	über	die	leistungsbezogene	Stufenzuordnung.

(3)	 1Den	 Zeiten	 einer	 ununterbrochenen	 Tätigkeit	 im	
Sinne	des	§	11	Abs.	2	Satz	6	stehen	gleich:

a)	 Schutzfristen	nach	dem	Mutterschutzgesetz,
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j)	 Regelungen	 zu	 den	 Geldverteilungsgrundsätzen	
(z.	B.	Bildung	von	Teilbudgets	nach	Entgeltgruppen	und/
oder	Abteilungen);

k)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-
weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt;

l)	 Regelungen	zur	Dokumentation	(die	Leistungsergeb-
nisse	werden	nicht	in	die	Personalakte	übernommen);

m)	 Regelungen	zu	Schulungsmaßnahmen;
n)	 Regelungen	für	freigestellte	Mitglieder	der	Mitarbei-

tervertretung;
o)	 Regelungen	 zu	 arbeitsrechtlichen	 Konsequenzen	

(eine	Nichterfüllung	der	Voraussetzungen	für	die	Gewäh-
rung	eines	Leistungsentgelts	darf	für	sich	genommen	kei-
ne	 arbeitsrechtlichen	 Maßnahmen	 auslösen;	 umgekehrt	
sind	 arbeitsrechtliche	 Maßnahmen	 nicht	 durch	 die	 Teil-
nahme	an	einer	Zielvereinbarung	bzw.	Gewährung	eines	
Leistungsentgelts	ausgeschlossen).

(6)	 Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 zu	 einer	 Sozial-
komponente	zustande,	kann	diese	insbesondere	folgen-
de	Inhalte	regeln:

a)	 Geltungsbereich	 (z.	B.	 für	 Auszubildende,	 Zivil-
dienstleistende);

b)	 Regelung	 zu	 Entgeltausfallzeiten	 (z.	B.	 Krankheit,	
Elternzeit);

c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-

mission,	die	paritätisch	vom	Dienstgeber	und	der	Mitar-
beitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	ein	System	zur	Sozialkomponen-
te;

f)	 Festlegung	von	Kriterien	für	die	Sozialkomponente;
g)	 Regelungen	zu	den	Geldverteilungsgrundsätzen;
h)	 Regelungen	 zu	 den	 Auszahlungsmodalitäten,	 so-

weit	nicht	in	dieser	Anlage	geregelt.

§ 15 Jahressonderzahlung

(1)	 Mitarbeiter,	die	am	1.	Dezember	 im	Dienstverhält-
nis	 stehen,	 haben	 Anspruch	 auf	 eine	 Jahressonderzah-
lung.

(2)	 1Die	Jahressonderzahlung	beträgt

in	den	Entgeltgruppen	1	bis	8	 90	v.	H.,
in	den	Entgeltgruppen	9	bis	12	 80	v.	H.	und
in	den	Entgeltgruppen	13	bis	15	 60	v.	H.

des	dem	Mitarbeiter	in	den	Kalendermonaten	Juli,	August	
und	 September	 durchschnittlich	 gezahlten	 monatlichen	
Entgelts;	unberücksichtigt	bleiben	hierbei	das	zusätzlich	
für	 Überstunden	 und	 Mehrarbeit	 gezahlte	 Entgelt	 (mit	
Ausnahme	der	im	Dienstplan	vorgesehenen	Überstunden	
und	 Mehrarbeit),	 Leistungszulagen,	 Leistungs-	 und	 Er-
folgsprämien.	2Der	Bemessungssatz	bestimmt	sich	nach	
der	 Entgeltgruppe	 am	 1.	 September.	 3Bei	 Mitarbeitern,	
deren	Dienstverhältnis	nach	dem	30.	September	begon-
nen	hat,	tritt	an	die	Stelle	des	Bemessungszeitraums	der	
erste	 volle	 Kalendermonat	 des	 Dienstverhältnisses.	 4In	
den	Fällen,	in	denen	im	Kalenderjahr	der	Geburt	des	Kin-
des	 während	 des	 Bemessungszeitraums	 eine	 elterngel-
dunschädliche	 Teilzeitbeschäftigung	 ausgeübt	 wird,	 be-
misst	sich	die	Jahressonderzahlung	nach	dem	Beschäfti-
gungsumfang	am	Tag	vor	dem	Beginn	der	Elternzeit.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei	 der	 Berechnung	 des	 durchschnittlich	 gezahlten	

monatlichen	Entgelts	werden	die	gezahlten	Entgelte	der	
drei	Monate	addiert	und	durch	drei	geteilt;	dies	gilt	auch	
bei	einer	Änderung	des	Beschäftigungsumfangs.	 2Ist	 im	

geführt	 werden.	 2Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 nicht	
zustande,	findet	Absatz	4	Anwendung.

(3)	 1Das	für	das	Leistungsentgelt	und/oder	die	Sozial-
komponente	 zur	 Verfügung	 stehende	 Gesamtvolumen	
entspricht	 im	 Jahr	 2010	 1,25	 v.	H.	 der	 ab	 Inkrafttreten	
dieser	Anlage	im	Jahr	2010	gezahlten	ständigen	Monats-
entgelte	und	im	Jahr	2011	1,5	v.	H.	der	im	Jahr	2011	ge-
zahlten	 ständigen	 Monatsentgelte	 aller	 unter	 den	 Gel-
tungsbereich	dieser	Anlage	fallenden	Mitarbeiter	des	 je-
weiligen	Dienstgebers.	2Das	zur	Verfügung	stehende	Ge-
samtvolumen	 ist	 zweckentsprechend	 zu	 verwenden;	 es	
besteht	 die	 Verpflichtung	 zu	 jährlicher	 Auszahlung	 der	
Leistungsentgelte.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige	Monatsentgelte	 sind	 insbesondere	das	Ta-

bellenentgelt	 (ohne	 Sozialversicherungsbeiträge	 des	
Dienstgebers	und	dessen	Beiträge	für	die	Zusatzversor-
gung),	die	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Zulagen	sowie	
Entgelt	 im	 Krankheitsfall	 und	 bei	 Urlaub,	 soweit	 diese	
Entgelte	 in	 dem	 betreffenden	 Kalenderjahr	 ausgezahlt	
worden	sind;	nicht	einbezogen	sind	dagegen	 insbeson-
dere	 Abfindungen,	 Aufwandsentschädigungen,	 Einmal-
zahlungen,	 Jahressonderzahlungen,	 Leistungsentgelte,	
Strukturausgleiche,	 unständige	 Entgeltbestandteile	 und	
Entgelte	der	Mitarbeiter	im	Sinne	des	§	3	Abs.	(g)	des	All-
gemeinen	Teils	zu	den	AVR.	2Unständige	Entgeltbestand-
teile	können	betrieblich	einbezogen	werden.

Anmerkung zu Abs. 3:
Ab	 dem	 Jahr	 2012	 strebt	 die	 Arbeitsrechtliche	 Kom-

mission	an,	den	Vomhundertsatz	des	TVöD	zu	überneh-
men.

(4)	 1Kommt	 eine	 Dienstvereinbarung	 zum	 Leistungs-
entgelt	 und/oder	 die	 Sozialkomponente	 nicht	 zustande,	
wird	das	zur	Verfügung	stehende	 jährliche	Gesamtvolu-
men	mit	dem	Entgelt	für	den	Monat	Januar	des	Folgejah-
res	vollständig	an	die	Mitarbeiter	ausgeschüttet.	2In	den	
ersten	 zwölf	 Monaten	 nach	 Inkrafttreten	 dieser	 Anlage	
wird	das	Leistungsentgelt	nach	Absatz	3	monatlich	aus-
gezahlt.	3Eine	Dienstvereinbarung	ist	für	diesen	Zeitraum	
ausgeschlossen.

(5)	 Kommt	eine	Dienstvereinbarung	zum	Leistungsent-
gelt	zustande,	kann	diese	insbesondere	folgende	Inhalte	
regeln:

a)	 Geltungsbereich	 (z.	B.	 für	 Auszubildende,	 Zivil-
dienstleistende);

b)	 Regelung	 zu	 Entgeltausfallzeiten	 (z.	B.	 Krankheit,	
Elternzeit);

c)	 Kündigungsregelung;
d)	 Aufgaben	und	Einsetzung	einer	betrieblichen	Kom-

mission,	die	paritätisch	vom	Dienstgeber	und	der	Mitar-
beitervertretung	besetzt	wird;

e)	 Entscheidung	 für	 ein	 System	 zur	 Leistungsermitt-
lung,	 den	 Abschluss	 von	 jährlichen	 Zielvereinbarungen	
oder	 systematischen	 Leistungsbewertungen	 oder	 eine	
Kombination	von	beiden;

f)	 Festlegung	 von	 Kriterien	 für	 die	 Zielauswahl	 bzw.	
Kategorien	für	die	Leistungsbewertung;

g)	 Durchführungsbestimmungen	 für	 das	 Leistungser-
mittlungsverfahren;

h)	 Regelungen	 zur	 Leistungsfeststellung	 nur	 durch	
Führungskraft	oder	durch	Führungskraft	und	Mitarbeiter	
(Wer	beurteilt	bzw.	vereinbart	mit	wem	Ziele?	Zuständig-
keiten	klären);

i)	 Bewertungsrichtlinien	 zur	 Transformation	 der	 Leis-
tungen	in	ein	Punktesystem;
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450	Nachtarbeitsstunden	 	 3	Arbeitstage,
600	Nachtarbeitsstunden	 	 4	Arbeitstage

Zusatzurlaub	im	Kalenderjahr.	2Nachtarbeitsstunden,	die	
in	Zeiträumen	geleistet	werden,	 für	die	Zusatzurlaub	 für	
Wechselschicht-	oder	Schichtarbeit	zusteht,	bleiben	un-
berücksichtigt.

(4)	 1Bei	Anwendung	des	Absatzes	3	werden	nur	die	im	
Rahmen	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 (§	 2)	 in	 der	 Zeit	
zwischen	 21	 Uhr	 und	 6	 Uhr	 dienstplanmäßig	 bzw.	 be-
triebsüblich	geleisteten	Nachtarbeitsstunden	berücksich-
tigt.

(5)	 1Bei	Teilzeitbeschäftigten	ist	die	Zahl	der	nach	Ab-
satz	 3	 geforderten	 Nachtarbeitsstunden	 entsprechend	
dem	Verhältnis	ihrer	individuell	vereinbarten	durchschnitt-
lichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 zur	 regelmäßigen	 Ar-
beitszeit	 vergleichbarer	 Vollzeitbeschäftigter	 zu	 kürzen.	
2Ist	 die	 vereinbarte	 Arbeitszeit	 im	 Durchschnitt	 des	 Ur-
laubsjahres	auf	weniger	als	fünf	Arbeitstage	in	der	Kalen-
derwoche	verteilt,	ist	der	Zusatzurlaub	in	entsprechender	
Anwendung	 des	 §	 3	 Abs.	 5	 Unterabs.	 1	 Satz	 1,	 Unter-
abs.	2	Satz	1	und	Unterabs.	4	der	Anlage	14	zu	den	AVR	
zu	ermitteln.

(6)	 1Zusatzurlaub	 nach	 dieser	 Anlage	 und	 sonstigen	
Bestimmungen	mit	Ausnahme	von	§	125	SGB	IX	wird	nur	
bis	zu	insgesamt	sechs	Arbeitstagen	im	Kalenderjahr	ge-
währt.	 2Erholungsurlaub	 und	 Zusatzurlaub	 (Gesamtur-
laub)	dürfen	 im	Kalenderjahr	zusammen	35	Arbeitstage,	
bei	 Zusatzurlaub	 wegen	 Wechselschichtarbeit	 36	 Tage	
nicht	 überschreiten.	 3Bei	 Mitarbeitern,	 die	 das	 50.	 Le-
bensjahr	vollendet	haben,	gilt	abweichend	von	Satz	2	ei-
ne	Höchstgrenze	von	36	Arbeitstagen;	§	3	Abs.	4	Satz	1	
der	Anlage	14	zu	den	AVR	gilt	entsprechend.

(7)	 Im	Übrigen	gelten	die	§§	1	bis	3	der	Anlage	14	zu	
den	AVR	mit	Ausnahme	von	§	1	Abs.	6	Unterabs.	2	Satz	1	
entsprechend.

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 3:
1.	 1Der	 Anspruch	 auf	 Zusatzurlaub	 nach	 den	 Absät-

zen	1	und	2	bemisst	sich	nach	der	abgeleisteten	Schicht-	
oder	 Wechselschichtarbeit	 und	 entsteht	 im	 laufenden	
Jahr,	 sobald	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	 erfüllt	
sind.	2Für	die	Feststellung,	ob	ständige	Wechselschicht-
arbeit	oder	ständige	Schichtarbeit	vorliegt,	ist	eine	Unter-
brechung	 durch	 Arbeitsbefreiung,	 Freizeitausgleich,	 be-
zahlten	 Urlaub	 oder	 Arbeitsunfähigkeit	 in	 den	 Grenzen	
des	Abschnitts	XII	der	Anlage	1	zu	den	AVR	unschädlich.

2.	 Der	Anspruch	auf	Zusatzurlaub	nach	Absatz	3	be-
misst	 sich	 nach	 den	 abgeleisteten	 Nachtarbeitsstunden	
und	 entsteht	 im	 laufenden	 Jahr,	 sobald	 die	 Vorausset-
zungen	nach	Absatz	3	Satz	1	erfüllt	sind.

§ 17 Führung auf Probe

(1)	 1Führungspositionen	können	als	befristetes	Dienst-
verhältnis	bis	zur	Gesamtdauer	von	zwei	Jahren	verein-
bart	 werden.	 2Innerhalb	 dieser	 Gesamtdauer	 ist	 eine	
höchstens	zweimalige	Verlängerung	des	Dienstvertrages	
zulässig.	 3Die	 beiderseitigen	 Kündigungsrechte	 bleiben	
unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 ab	 Entgeltgruppe	 10	
zugewiesenen	Tätigkeiten	mit	Weisungsbefugnis,	die	vor	
Übertragung	 vom	 Dienstgeber	 ausdrücklich	 als	 Füh-
rungspositionen	auf	Probe	bezeichnet	worden	sind.

(3)	 1Besteht	bereits	ein	Dienstverhältnis	mit	demselben	
Dienstgeber,	 kann	 dem	 Mitarbeiter	 vorübergehend	 eine	

Bemessungszeitraum	nicht	 für	alle	Kalendertage	Entgelt	
gezahlt	worden,	werden	die	gezahlten	Entgelte	der	drei	
Monate	addiert,	durch	die	Zahl	der	Kalendertage	mit	Ent-
gelt	 geteilt	 und	 sodann	 mit	 30,67	 multipliziert.	 3Zeiträu-
me,	 für	 die	 Krankengeldzuschuss	 gezahlt	 worden	 ist,	
bleiben	 hierbei	 unberücksichtigt.	 4Besteht	 während	 des	
Bemessungszeitraums	an	weniger	als	30	Kalendertagen	
Anspruch	 auf	 Entgelt,	 ist	 der	 letzte	 Kalendermonat,	 in	
dem	für	alle	Kalendertage	Anspruch	auf	Entgelt	bestand,	
maßgeblich.

(3)	 Für	Mitarbeiter	im	Gebiet	der	neuen	Bundesländer	
Mecklenburg-Vorpommern,	 Brandenburg,	 Sachsen-An-
halt,	Thüringen	und	Sachsen	sowie	in	dem	Teil	des	Lan-
des	 Berlin,	 in	 dem	 das	 Grundgesetz	 bis	 einschließlich	
2.	Oktober	1990	nicht	galt,	gilt	Absatz	2	mit	der	Maßga-
be,	dass	die	Bemessungssätze	für	die	Jahressonderzah-
lung	75	v.	H.	der	dort	genannten	Vomhundertsätze	betra-
gen.

(4)	 1Der	Anspruch	nach	den	Absätzen	1	bis	3	vermin-
dert	 sich	 um	 ein	 Zwölftel	 für	 jeden	 Kalendermonat,	 in	
dem	Mitarbeiter	keinen	Anspruch	auf	Entgelt	oder	Fort-
zahlung	 des	 Entgelts	 haben.	 2Die	 Verminderung	 unter-
bleibt	für	Kalendermonate,

1.	 für	die	Mitarbeiter	kein	Tabellenentgelt	erhalten	ha-
ben	wegen

a)	 Ableistung	 von	 Grundwehrdienst	 oder	 Zivildienst,	
wenn	sie	diesen	vor	dem	1.	Dezember	beendet	und	die	
Beschäftigung	 unverzüglich	 wieder	 aufgenommen	 ha-
ben,

b)	 Beschäftigungsverboten	 nach	 §	 3	 Abs.	 2	 und	 §	 6	
Abs.	1	MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme	der	Elternzeit	nach	dem	Bundes-
elterngeld-	und	Elternzeitgesetz	bis	zum	Ende	des	Kalen-
derjahres,	in	dem	das	Kind	geboren	ist,	wenn	am	Tag	vor	
Antritt	der	Elternzeit	Entgeltanspruch	bestanden	hat;

2.	 in	denen	Mitarbeitern	Krankengeldzuschuss	gezahlt	
wurde	oder	nur	wegen	der	Höhe	des	zustehenden	Kran-
kengelds	ein	Krankengeldzuschuss	nicht	gezahlt	worden	
ist.

(5)	 1Die	Jahressonderzahlung	wird	mit	dem	Tabellen-
entgelt	für	November	ausgezahlt.	2Ein	Teilbetrag	der	Jah-
ressonderzahlung	kann	zu	einem	früheren	Zeitpunkt	aus-
gezahlt	werden.

§ 16 Zusatzurlaub

(1)	 Mitarbeiter,	die	ständig	Wechselschichtarbeit	nach	
§	 4	 Abs.	 1	 oder	 ständig	 Schichtarbeit	 nach	 §	 4	 Abs.	 2	
leisten	und	denen	die	Zulage	nach	§	6	Abs.	4	Satz	1	oder	
Abs.	5	Satz	1	zusteht,	erhalten

a)	 bei	Wechselschichtarbeit	für	je	zwei	zusammenhän-
gende	Monate	und

b)	 bei	 Schichtarbeit	 für	 je	 vier	 zusammenhängende	
Monate

einen	Arbeitstag	Zusatzurlaub.

(2)	 Im	Falle	nicht	ständiger	Wechselschichtarbeit	und	
nicht	ständiger	Schichtarbeit	soll	bei	annähernd	gleicher	
Belastung	die	Gewährung	zusätzlicher	Urlaubstage	durch	
Dienstvereinbarung	geregelt	werden.

(3)	 1Mitarbeiter	 erhalten	 bei	 einer	 Leistung	 im	 Kalen-
derjahr	von	mindestens

150	Nachtarbeitsstunden	 	 1	Arbeitstag,
300	Nachtarbeitsstunden	 	 2	Arbeitstage,
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nach	Buchstabe	b	 zur	Hälfte	 angerechnet	werden.	 4Die	
allgemeinen	Vorschriften	über	die	Probezeit	 (§	7	Abs.	4	
des	Allgemeinen	Teils	zu	den	AVR)	und	die	beiderseitigen	
Kündigungsrechte	bleiben	unberührt.

(2)	 Führungspositionen	 sind	 die	 ab	 Entgeltgruppe	 10	
zugewiesenen	Tätigkeiten	mit	Weisungsbefugnis,	die	vor	
Übertragung	 vom	 Dienstgeber	 ausdrücklich	 als	 Füh-
rungspositionen	auf	Zeit	bezeichnet	worden	sind.

(3)	 1Besteht	 bereits	 ein	 Dienstverhältnis	 mit	 demsel-
ben	 Dienstgeber,	 kann	 dem	 Mitarbeiter	 vorübergehend	
eine	Führungsposition	bis	zu	den	in	Absatz	1	genannten	
Fristen	übertragen	werden.	2Dem	Mitarbeiter	wird	für	die	
Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	gewährt	in	Höhe	des	
Unterschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	
nach	der	bisherigen	Entgeltgruppe	und	dem	sich	bei	Hö-
hergruppierung	nach	§	13	Abs.	4	Satz	1	und	2	ergeben-
den	 Tabellenentgelt	 zuzüglich	 eines	 Zuschlags	 von	
75	v.	H.	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	den	Tabellen-
entgelten	der	Entgeltgruppe,	die	der	übertragenen	Funk-
tion	 entspricht,	 zur	 nächsthöheren	 Entgeltgruppe	 nach	
§	 13	 Abs.	 4	 Satz	 1	 und	 2.	 3Nach	 Fristablauf	 erhält	 der	
Mitarbeiter	 eine	 der	 bisherigen	 Eingruppierung	 entspre-
chende	Tätigkeit;	der	Zuschlag	entfällt.

Führungs	position	 bis	 zu	 der	 in	 Absatz	 1	 genannten	 Ge-
samtdauer	übertragen	werden.	2Dem	Mitarbeiter	wird	für	
die	Dauer	der	Übertragung	eine	Zulage	in	Höhe	des	Un-
terschiedsbetrags	 zwischen	 den	 Tabellenentgelten	 nach	
der	 bisherigen	 Entgeltgruppe	 und	 dem	 sich	 bei	 Höher-
gruppierung	nach	§	13	Abs.	4	Satz	1	und	2	ergebenden	
Tabellenentgelt	gewährt.	 3Nach	Fristablauf	endet	die	Er-
probung.	 4Bei	Bewährung	wird	die	Führungsfunktion	auf	
Dauer	 übertragen;	 ansonsten	 erhält	 der	 Mitarbeiter	 eine	
der	bisherigen	Eingruppierung	entsprechende	Tätigkeit.

§ 18 Führung auf Zeit

(1)	 1Führungspositionen	 können	 als	 befristetes	 Ar-
beitsverhältnis	 bis	 zur	 Dauer	 von	 vier	 Jahren	 vereinbart	
werden.	2Folgende	Verlängerungen	des	Arbeitsvertrages	
sind	zulässig:

a)	 in	 den	 Entgeltgruppen	 10	 bis	 12	 eine	 höchstens	
zweimalige	Verlängerung	bis	 zu	einer	Gesamtdauer	von	
acht	Jahren,

b)	 ab	Entgeltgruppe	13	eine	höchstens	dreimalige	Ver-
längerung	bis	zu	einer	Gesamtdauer	von	zwölf	Jahren.

3Zeiten	 in	 einer	 Führungsposition	 nach	 Buchstabe	 a	
bei	demselben	Dienstgeber	können	auf	die	Gesamtdauer	

Anhang A zur Anlage 33: Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst (gültig vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2010)

Entgeltgruppe	
	Grundentgelt	 	Entwicklungsstufen	

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

	S	18	 	3.036,00	 	3.137,20	 	3.542,00	 	3.845,60	 	4.301,00	 	4.579,30	

	S	17	 	2.732,40	 	3.010,70	 	3.339,60	 	3.542,00	 	3.946,80	 	4.184,62	

	S	16	 	2.661,56	 	2.944,92	 	3.167,56	 	3.440,80	 	3.744,40	 	3.926,56	

	S	15	 	2.560,36	 	2.833,60	 	3.036,00	 	3.268,76	 	3.643,20	 	3.805,12	

	S	14	 	2.530,00	 	2.732,40	 	2.985,40	 	3.187,80	 	3.440,80	 	3.617,90	

	S	13	 	2.530,00	 	2.732,40	 	2.985,40	 	3.187,80	 	3.440,80	 	3.567,30	

	S	12	 	2.428,80	 	2.681,80	 	2.924,68	 	3.137,20	 	3.400,32	 	3.511,64	

	S	11	 	2.327,60	 	2.631,20	 	2.762,76	 	3.086,60	 	3.339,60	 	3.491,40	

	S	10	 	2.266,88	 	2.509,76	 	2.631,20	 	2.985,40	 	3.268,76	 	3.501,52	

	S	9	 	2.256,76	 	2.428,80	 	2.580,60	 	2.858,90	 	3.086,60	 	3.304,18	

	S	8	 	2.165,68	 	2.327,60	 	2.530,00	 	2.818,42	 	3.081,54	 	3.289,00	

	S	7	 	2.099,90	 	2.302,30	 	2.464,22	 	2.626,14	 	2.747,58	 	2.924,68	

	S	6	 	2.064,48	 	2.266,88	 	2.428,80	 	2.590,72	 	2.737,46	 	2.898,37	

	S	5	 	2.064,48	 	2.266,88	 	2.418,68	 	2.499,64	 	2.610,96	 	2.803,24	

	S	4	 	1.872,20	 	2.125,20	 	2.256,76	 	2.368,08	 	2.438,92	 	2.530,00	

	S	3	 	1.771,00	 	1.983,52	 	2.125,20	 	2.266,88	 	2.307,36	 	2.347,84	

	S	2	 	1.695,10	 	1.791,24	 	1.862,08	 	1.943,04	 	2.024,00	 	2.104,96	

(gültig vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011)

Entgeltgruppe	
	Grundentgelt	 	Entwicklungsstufen	

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

	S	18	 	3.054,22	 	3.156,02	 	3.563,25	 	3.868,67	 	4.326,81	 	4.606,78	

	S	17	 	2.748,79	 	3.028,76	 	3.359,64	 	3.563,25	 	3.970,48	 	4.209,73	

	S	16	 	2.677,53	 	2.962,59	 	3.186,57	 	3.461,44	 	3.766,87	 	3.950,12	

	S	15	 	2.575,72	 	2.850,60	 	3.054,22	 	3.288,37	 	3.665,06	 	3.827,95	

	S	14	 	2.545,18	 	2.748,79	 	3.003,31	 	3.206,93	 	3.461,44	 	3.639,61	

	S	13	 	2.545,18	 	2.748,79	 	3.003,31	 	3.206,93	 	3.461,44	 	3.588,70	
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Anhang B zur Anlage 33: Mitarbeiter im Sozial- und Er-
ziehungsdienst

Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sozial- und Erzie-
hungsdienst im Sinne der Anlage 33

S 2
Mitarbeiter	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Kinderpflegern	 mit	

staatlicher	Anerkennung1

S 3
Kinderpfleger,	Heilerziehungshelfer	mit	staatlicher	An-

erkennung	oder	mit	staatlicher	Prüfung	und	entsprechen-
der	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	 Mitarbeiter,	 die	 aufgrund	
gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	 ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben1

S 4
1.	 Kinderpfleger,	 Heilerziehungshelfer	 mit	 staatlicher	

Anerkennung	 oder	 mit	 staatlicher	 Prüfung	 und	 entspre-
chender	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	 Mitarbeiter,	 die	 auf-
grund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	
entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	 mit	 schwierigen	
fachlichen	Tätigkeiten1,	2

2.	Mitarbeiter	in	der	Tätigkeit	von	Erziehern,	Heilerzie-
hungspflegern	mit	staatlicher	Anerkennung1,	3

3.	 Mitarbeiter	 mit	 abgeschlossener	 Berufsausbildung	
in	der	beruflichen	Ausbildung/Anleitung	 in	Einrichtungen	
der	 Erziehungs-,	 Behinderten-,	 Suchtkranken-,	 Woh-
nungslosen-	oder	Straffälligenhilfe21

4.	 Mitarbeiter	 mit	 abgeschlossener	 Berufsausbildung	
als	 Handwerker	 oder	 Facharbeiter	 oder	 entsprechender	
abgeschlossener	 Berufsausbildung	 als	 Gruppenleiter	 in	
einer	Werkstatt	für	behinderte	Menschen

S 5
(derzeit	nicht	belegt)

S 6
1.	Erzieher,	Heilerziehungspfleger	mit	 staatlicher	Aner-

kennung	 und	 entsprechender	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	
Mitarbeiter,	 die	 aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben1,	3,	5

2.	 Arbeitserzieher	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 und	
entsprechender	Tätigkeit

3. Mitarbeiter	 mit	 abgeschlossener	 Berufsausbildung	
in	der	beruflichen	Ausbildung/Anleitung	 in	Einrichtungen	

	S	12	 	2.443,37	 	2.697,89	 	2.942,23	 	3.156,02	 	3.420,72	 	3.532,71	

	S	11	 	2.341,57	 	2.646,99	 	2.779,34	 	3.105,12	 	3.359,64	 	3.512,35	

	S	10	 	2.280,48	 	2.524,82	 	2.646,99	 	3.003,31	 	3.288,37	 	3.522,53	

	S	9	 	2.270,30	 	2.443,37	 	2.596,08	 	2.876,05	 	3.105,12	 	3.324,01	

	S	8	 	2.178,67	 	2.341,57	 	2.545,18	 	2.835,33	 	3.100,03	 	3.308,73	

	S	7	 	2.112,50	 	2.316,11	 	2.479,01	 	2.641,90	 	2.764,07	 	2.942,23	

	S	6	 	2.076,87	 	2.280,48	 	2.443,	€	 	2.606,26	 	2.753,88	 	2.915,76	

	S	5	 	2.076,87	 	2.280,48	 	2.433,	€	 	2.514,64	 	2.626,63	 	2.820,06	

	S	4	 	1.883,43	 	2.137,95	 	2.270,30	 	2.382,29	 	2.453,55	 	2.545,18	

	S	3	 	1.781,63	 	1.995,42	 	2.137,95	 	2.280,48	 	2.321,20	 	2.361,93	

	S	2	 	1.705,27	 	1.801,99	 	1.873,25	 	1.954,70	 	2.036,14	 	2.117,59	

(gültig ab 1. August 2011)

Entgeltgruppe	
	Grundentgelt	 	Entwicklungsstufen	

	Stufe	1	 	Stufe	2	 	Stufe	3	 	Stufe	4	 	Stufe	5	 	Stufe	6	

	S	18	 	3.069,49	 	3.171,80	 	3.581,07	 	3.888,01	 	4.348,44	 	4.629,81	

	S	17	 	2.762,53	 	3.043,90	 	3.376,44	 	3.581,07	 	3.990,33	 	4.230,78	

	S	16	 	2.690,92	 	2.977,40	 	3.202,50	 	3.478,75	 	3.785,70	 	3.969,87	

	S	15	 	2.588,60	 	2.864,85	 	3.069,49	 	3.304,81	 	3.683,39	 	3.847,09	

	S	14	 	2.557,91	 	2.762,53	 	3.018,33	 	3.222,96	 	3.478,75	 	3.657,81	

	S	13	 	2.557,91	 	2.762,53	 	3.018,33	 	3.222,96	 	3.478,75	 	3.606,64	

	S	12	 	2.455,59	 	2.711,38	 	2.956,94	 	3.171,80	 	3.437,82	 	3.550,37	

	S	11	 	2.353,28	 	2.660,22	 	2.793,24	 	3.120,65	 	3.376,44	 	3.529,91	

	S	10	 	2.291,88	 	2.537,44	 	2.660,22	 	3.018,33	 	3.304,81	 	3.540,14	

	S	9	 	2.281,65	 	2.455,59	 	2.609,06	 	2.890,43	 	3.120,65	 	3.340,63	

	S	8	 	2.189,56	 	2.353,28	 	2.557,91	 	2.849,51	 	3.115,53	 	3.325,27	

	S	7	 	2.123,06	 	2.327,69	 	2.491,41	 	2.655,11	 	2.777,89	 	2.956,94	

	S	6	 	2.087,25	 	2.291,88	 	2.455,59	 	2.619,29	 	2.767,65	 	2.930,34	

	S	5	 	2.087,25	 	2.291,88	 	2.445,36	 	2.527,21	 	2.639,76	 	2.834,16	

	S	4	 	1.892,85	 	2.148,64	 	2.281,65	 	2.394,20	 	2.465,82	 	2.557,91	

	S	3	 	1.790,54	 	2.005,40	 	2.148,64	 	2.291,88	 	2.332,81	 	2.373,74	

	S	2	 	1.713,80	 	1.811,00	 	1.882,62	 	1.964,47	 	2.046,32	 	2.128,18	
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2.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	mit	
einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	70	Plätzen	
bestellt	sind4,	8,	9

3.	 Handwerksmeister,	 Industriemeister	 oder	 Gärtner-
meister	 im	 handwerklichen	 Erziehungsdienst	 als	 Leiter	
von	 großen	 Ausbildungs-	 oder	 Berufsförderungswerk-
stätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Menschen1

4.	Mitarbeiter	als	technische	Leiter	einer	Werkstatt	für	
behinderte	Menschen1,	16

5.	Mitarbeiter	mit	Meisterprüfung	 /	Techniker	und	mit	
sonderpädagogischer	Zusatzqualifikation	oder	Arbeitser-
zieher	mit	staatlicher	Anerkennung	in	einer	Werkstatt	für	
behinderte	Menschen	als	Leiter	einer	Abteilung1,	14,	19,	20

6.	Mitarbeiter	als	Leiter	eines	Teilbereiches	 in	der	be-
ruflichen	 Ausbildung/Anleitung	 in	 Einrichtungen	 der	 Er-
ziehungs-,	 Behinderten-,	 Suchtkranken-,	 Wohnungslo-
sen-	oder	Straffälligenhilfe1,	21,	23

7.	Heilpädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung	/	Erzie-
her	mit	staatlicher	Anerkennung	und	mit	sonderpädago-
gischer	Zusatzausbildung	mit	entsprechender	Tätigkeit	in	
Sonderschulen	 und	 Einrichtungen,	 die	 der	 Vorbereitung	
auf	den	Sonderschulbesuch	dienen7,	18

8.	 Heilpädagogen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 und	
entsprechender	Tätigkeit

a)	 in	der	Erziehungsberatung,	der	psychosozialen	Be-
ratung,	der	Frühförderung,	der	Pflegeelternberatung7

b)	 in	 gruppenergänzenden	 Diensten	 in	 Einrichtungen	
der	Erziehungs-,	Behinderten-	oder	Gefährdetenhilfe7

c)	 als	 Leiter	 einer	 Gruppe	 in	 Einrichtungen	 der	 Erzie-
hungs-,	Behinderten-	oder	Gefährdetenhilfe	7

d)	in	entsprechenden	eigenverantwortlichen	Tätigkeiten7

S 11
Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	staatlicher	An-

erkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Mitarbeiter,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben1,	13

S 12
1.	Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	 staatlicher	

Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonsti-
ge	 Mitarbeiter,	 die	 aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	
und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	 Tätigkeiten	 aus-
üben,	mit	schwierigen	Tätigkeiten1,	11,	13,	28

2.	Mitarbeiter	als	Leiter	einer	Werkstatt	für	behinderte	
Menschen15

3.	Mitarbeiter	als	technische	Leiter	einer	Werkstatt	für	
behinderte	 Menschen	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	
von	mindestens	180	Plätzen1,	19

4.	 Mitarbeiter	 als	 Leiter	 des	 Bereiches	 der	 beruflichen	
Ausbildung/Anleitung	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	
mindestens	60	Plätzen	oder	mindestens	sechs	Gruppen	in	
Einrichtungen	 der	 Erziehungs-,	 Behinderten-,	 Suchtkran-
ken-,	Wohnungslosen-	oder	Straffälligenhilfe21,	24,	25

5.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	mindestens	drei	Teilberei-
chen	 in	der	beruflichen	Ausbildung/Anleitung	 in	Einrich-
tungen	 der	 Erziehungs-,	 Behinderten-,	 Suchtkranken-,	
Wohnungslosen-	oder	Straffälligenhilfe1,	21,	23

S 13
1.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	mit	ei-

ner	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	70	Plätzen8,	9

2.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	mit	
einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 100	 Plät-
zen	bestellt	sind4,	8,	9

3.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	für	be-
hinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	Kin-

der	 Erziehungs-,	 Behinderten-,	 Suchtkranken-,	 Woh-
nungslosen-	oder	Straffälligenhilfe21,	26,	27

4.	 Mitarbeiter	 mit	 Meisterprüfung	 in	 der	 beruflichen	
Ausbildung/Anleitung	 in	 Einrichtungen	 der	 Erziehungs-,	
Behinderten-,	 Suchtkranken-,	 Wohnungslosen-	 oder	
Straffälligenhilfe1,	21,	22

5.	 Mitarbeiter	 mit	 abgeschlossener	 Berufsausbildung	
als	 Handwerker	 oder	 Facharbeiter	 oder	 entsprechender	
abgeschlossener	Berufsausbildung	und	mit	sonderpäda-
gogischer	 Zusatzqualifikation	 als	 Gruppenleiter	 in	 einer	
Werkstatt	für	behinderte	Menschen14

6.	Mitarbeiter	mit	Meisterprüfung	/	Techniker	als	Grup-
penleiter	in	einer	Werkstatt	für	behinderte	Menschen1,	20

S 7
1.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten8

2.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	mit	
einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	40	Plätzen	
bestellt	sind4,	8,	9

S 8
1.	Erzieher,	Heilerziehungspfleger	mit	staatlicher	Aner-

kennung	 und	 entsprechender	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	
Mitarbeiter,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	
mit	besonders	schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten1,	3,	5,	6

2.	 Heilpädagogen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 und	
entsprechender	Tätigkeit1,	7

3.	 Handwerksmeister,	 Industriemeister	 oder	 Gärtner-
meister	 im	 handwerklichen	 Erziehungsdienst	 als	 Leiter	
von	 Ausbildungs-	 oder	 Berufsförderungswerkstätten	
oder	Werkstätten	für	behinderte	Menschen1

4.	 Handwerksmeister,	 Industriemeister	 oder	 Gärtner-
meister	 im	 handwerklichen	 Erziehungsdienst,	 die	 durch	
ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Vertreter	von	Lei-
tern	von	Ausbildungs-	oder	Berufsförderungswerkstätten	
oder	Werkstätten	 für	behinderte	Menschen	der	Entgelt-
gruppe	S	13	Fallgruppe	6	bestellt	sind1,	4

5.	Mitarbeiter	in	der	Tätigkeit	von	Sozialarbeitern	bzw.	
Sozialpädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung1

6.	Mitarbeiter	mit	Meisterprüfung	 /	Techniker	und	mit	
sonderpädagogischer	Zusatzqualifikation	oder	Arbeitser-
zieher	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 als	 Gruppenleiter	 in	
einer	Werkstatt	für	behinderte	Menschen1,	14,	20

7.	Mitarbeiter	mit	Meisterprüfung	/	Erzieher	am	Arbeits-
platz	 in	der	beruflichen	Ausbildung/Anleitung	 in	Einrich-
tungen	 der	 Erziehungs-,	 Behinderten-,	 Suchtkranken-,	
Wohnungslosen-	oder	Straffälligenhilfe1,	21,	22,	26,	27

8.	 Arbeitserzieher	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 und	
entsprechender	Tätigkeit	als	verantwortlicher	Leiter	eines	
Arbeitsbereiches,	wenn	ihnen	mindestens	zwei	Mitarbei-
ter	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 ständig	 unterstellt	
sind

S 9
1.	Erzieher,	Heilerziehungspfleger	mit	staatlicher	Aner-

kennung	 und	 entsprechender	 Tätigkeit	 mit	 besonders	
schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten	und	mit	fachlichen	ko-
ordinierenden	Aufgaben	für	mindestens	zwei	Mitarbeiter	
im	Erziehungsdienst3,	5,	6

2.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	für	
behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	
Kinder	 und	 Jugendliche	 mit	 wesentlichen	 Erziehungs-
schwierigkeiten	bestellt	sind4,	8

S 10
1.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	mit	ei-

ner	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	40	Plätzen8,	9



	 Kirchliches Amtsblatt 2011 / Stück 1 69

2.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	mit	
einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 180	 Plät-
zen	bestellt	sind4,	8,	9

3.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	für	be-
hinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	Kin-
der	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungsschwie-
rigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindes-
tens	70	Plätzen8,	9

4.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	für	
behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	
Kinder	 und	 Jugendliche	 mit	 wesentlichen	 Erziehungs-
schwierigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	90	Plätzen	bestellt	sind4,	8,	9

S 17
1.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	mit	ei-

ner	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 180	 Plät-
zen8,	9

2.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	für	be-
hinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	Kin-
der	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungsschwie-
rigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindes-
tens	90	Plätzen8,	9

3.	Mitarbeiter	 als	Leiter	 von	Heimen	der	Erziehungs-,	
Behinderten-	 oder	 Gefährdetenhilfe	 mit	 einer	 Durch-
schnittsbelegung	von	mindestens	50	Plätzen1,	9,	10

4.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	 Vertreter	 von	 Leitern	 von	 Heimen	 der	 Erzie-
hungs-,	 Behinderten-	 oder	 Gefährdetenhilfe	 mit	 einer	
Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 90	 Plätzen	 be-
stellt	sind1,	4,	9,	10

5.	Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	 staatlicher	
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonsti-
ge	 Mitarbeiter,	 die	 aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	
und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	 Tätigkeiten	 aus-
üben,	 deren	 Tätigkeit	 sich	 durch	 besondere	 Schwierig-
keit	und	Bedeutung	aus	der	Entgeltgruppe	S	12	heraus-
hebt1,	13

6.	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeuten	 und	
Psychagogen	mit	staatlicher	Anerkennung	oder	staatlich	
anerkannter	Prüfung	und	entsprechender	Tätigkeit

7.	Mitarbeiter	als	Leiter	des	Bereiches	der	beruflichen	
Ausbildung/Anleitung	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	
von	 mindestens	 120	 Plätzen	 oder	 mindestens	 zwölf	
Gruppen	in	Einrichtungen	der	Erziehungs-,	Behinderten-,	
Suchtkranken-,	 Wohnungslosen-	 oder	 Straffälligenhil-
fe9,	21,	24,	25

8.	Mitarbeiter	als	technische	Leiter	einer	Werkstatt	für	
behinderte	 Menschen	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	
von	mindestens	300	Plätzen16,	17

9.	Mitarbeiter	als	Leiter	einer	Werkstatt	für	behinderte	
Menschen	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindes-
tens	120	Plätzen15,	17

S 18
1.	Mitarbeiter	 als	Leiter	 von	Heimen	der	Erziehungs-,	

Behinderten-	 oder	 Gefährdetenhilfe	 mit	 einer	 Durch-
schnittsbelegung	von	mindestens	90	Plätzen1,	9,	10

2.	Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	 staatlicher	
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonsti-
ge	 Mitarbeiter,	 die	 aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	
und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	 Tätigkeiten	 aus-
üben,	deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen	Verantwortung	erheblich	aus	der	Entgeltgrup-
pe	S	17	Fallgruppe	5	heraushebt1,	13

3.	Mitarbeiter	als	Leiter	des	Bereiches	der	beruflichen	
Ausbildung	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindes-

der	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungsschwie-
rigkeiten8

4.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	für	
behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	
Kinder	 und	 Jugendliche	 mit	 wesentlichen	 Erziehungs-
schwierigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	40	Plätzen	bestellt	sind4,	8,	9

5.	 Mitarbeiter,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Heimen	der	Erziehungs-,	
Behinderten-	oder	Gefährdetenhilfe	bestellt	sind1,	4,	10

6.	 Handwerksmeister,	 Industriemeister	 oder	 Gärtner-
meister	 im	 handwerklichen	 Erziehungsdienst	 als	 Leiter	
von	 Ausbildungs-	 oder	 Berufsförderungswerkstätten	
oder	 Werkstätten	 für	 behinderte	 Menschen,	 die	 sich	
durch	den	Umfang	und	die	Bedeutung	ihres	Aufgabenge-
bietes	 wesentlich	 aus	 der	 Entgeltgruppe	 S	 10	 Fallgrup-
pe	3	herausheben1

S 14
Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	staatlicher	An-

erkennung	 und	 entsprechender	 Tätigkeit,	 die	 Entschei-
dungen	 zur	 Vermeidung	 der	 Gefährdung	 des	 Kindes-
wohls	treffen	und	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Familien-
gericht	 bzw.	 Vormundschaftsgericht	 Maßnahmen	 einlei-
ten,	 welche	 zur	 Gefahrenabwehr	 erforderlich	 sind,	 oder	
mit	gleichwertigen	Tätigkeiten,	die	 für	die	Entscheidung	
zur	zwangsweisen	Unterbringung	von	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten	erforderlich	sind	(z.	B.	Sozialpsych-
iatrischer	 Dienst	 der	 örtlichen	 Stellen	 der	 Städte,	 Ge-
meinden	und	Landkreise)12,	13

S 15
1.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	mit	einer	

Durchschnittsbelegung	von	mindestens	100	Plätzen8,	9

2.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	mit	
einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 130	 Plät-
zen	bestellt	sind4,	8,	9

3.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	für	be-
hinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	Kin-
der	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungsschwie-
rigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindes-
tens	40	Plätzen8,	9

4.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertagesstätten	für	
behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	oder	für	
Kinder	 und	 Jugendliche	 mit	 wesentlichen	 Erziehungs-
schwierigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	70	Plätzen	bestellt	sind4,	8,	9

5.	Mitarbeiter	 als	Leiter	 von	Heimen	der	Erziehungs-,	
Behinderten-	oder	Gefährdetenhilfe1,	10

6.	Mitarbeiter,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	
ständige	 Vertreter	 von	 Leitern	 von	 Heimen	 der	 Erzie-
hungs-,	 Behinderten-	 oder	 Gefährdetenhilfe	 mit	 einer	
Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 50	 Plätzen	 be-
stellt	sind1,	4,	9,	10

7.	Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	 staatlicher	
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonsti-
ge	 Mitarbeiter,	 die	 aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	
und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	 Tätigkeiten	 aus-
üben,	 deren	 Tätigkeit	 sich	 mindestens	 zu	 einem	 Drittel	
durch	 besondere	 Schwierigkeit	 und	 Bedeutung	 aus	 der	
Entgeltgruppe	S	12	heraushebt1,	13

S 16
1.	Mitarbeiter	als	Leiter	von	Kindertagesstätten	mit	ei-

ner	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	 130	 Plät-
zen8,	9
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c)	 Krankenschwestern/-pfleger,	 Kin	der	kran	ken	schwes		-
tern/-pfleger,	Altenpfleger	mit	staatlicher	Anerkennung	in	
Einrichtungen	der	Behindertenhilfe,

d)	Arbeitserzieher,	sofern	ihnen	die	im	Tätigkeitsmerk-
mal	beschriebenen	Aufgaben	übertragen	sind	und	keine	
speziellere	Eingruppierungsziffer	zutrifft,

eingruppiert.

6 Besonders	 schwierige	 fachliche	 Tätigkeiten	 sind	
z.	B.	die

a)	Tätigkeiten	in	Integrationsgruppen	(Erziehungsgrup-
pen,	 denen	 besondere	 Aufgaben	 in	 der	 gemeinsamen	
Förderung	behinderter	und	nicht	behinderter	Kinder	 zu-
gewiesen	 sind)	 mit	 einem	 Anteil	 von	 mindestens	 einem	
Drittel	 von	 behinderten	 Menschen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
SGB	IX	in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,

b)	Tätigkeiten	 in	Gruppen	von	behinderten	Menschen	
im	Sinne	des	§	2	SGB	IX,	von	Personen,	die	Hilfen	nach	
§	67	SGB	XII	 erhalten,	 oder	 von	Kindern	und	Jugendli-
chen	mit	wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten,

c)	 Tätigkeiten	 in	 Jugendzentren/Häusern	 der	 offenen	
Tür,

d)	Tätigkeiten	in	geschlossenen	(gesicherten)	Gruppen,
e)	fachlichen	Koordinierungstätigkeiten	für	mindestens	

vier	Mitarbeiter	mindestens	der	Entgeltgruppe	S	6,
f)	 Tätigkeiten	 eines	 Facherziehers	 mit	 einrichtungs-

übergreifenden	Aufgaben.

7 Unter	 Heilpädagogen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	
sind	 Mitarbeiter	 zu	 verstehen,	 die	 einen	 nach	 Maßgabe	
der	Rahmenvereinbarung	über	die	Ausbildung	und	Prü-
fung	an	Fachschulen	 (Beschluss	der	Kultusministerkon-
ferenz	vom	7.	November	2002)	gestalteten	Ausbildungs-
gang	 für	 Heilpädagogen	 mit	 der	 vorgeschriebenen	 Prü-
fung	erfolgreich	abgeschlossen	und	die	Berechtigung	zur	
Führung	 der	 Berufsbezeichnung	 ,staatlich	 anerkannter	
Heilpädagoge‘	erworben	haben.

8 Kindertagesstätten	 im	 Sinne	 dieses	 Tarifmerkmals	
sind	Krippen,	Kindergärten,	Horte,	Kinderbetreuungsstu-
ben,	Kinderhäuser	und	Kindertageseinrichtungen	der	ört-
lichen	Kindererholungsfürsorge.

9 1Der	 Ermittlung	 der	 Durchschnittsbelegung	 ist	 für	
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	der	vom	
1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	vorangegangenen	Ka-
lenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	gleichzeitig	belegbaren	
Plätze	 zugrunde	 zu	 legen.	 2Eine	 Unterschreitung	 der	
maßgeblichen	 je	Tag	gleichzeitig	belegbaren	Plätze	von	
nicht	mehr	als	5	v.	H.	 führt	nicht	 zur	Herabgruppierung.	
3Eine	 Unterschreitung	 auf	 Grund	 vom	 Dienstgeber	 ver-
antworteter	 Maßnahmen	 (z.	B.	 Qualitätsverbesserungen)	
führt	ebenfalls	nicht	zur	Herabgruppierung.	4Hiervon	blei-
ben	 organisatorische	 Maßnahmen	 infolge	 demografi-
scher	Handlungsnotwendigkeiten	unberührt.

10 Heime	der	Erziehungs-,	Behinderten-	oder	Jugend-
hilfe	sind	Heime,	in	denen	überwiegend	Personen	ständig	
leben,	die	Hilfen	nach	den	§§	53	 ff.	SGB	XII	 oder	 §	67	
SGB	XII	erhalten,	oder	in	denen	überwiegend	Kinder	oder	
Jugendliche	oder	junge	Erwachsene	mit	wesentlichen	Er-
ziehungsschwierigkeiten	ständig	leben.

11 Schwierige	Tätigkeiten	sind	z.	B.	die

a)	Beratung	von	Suchtmittel-Abhängigen,
b)	Beratung	von	HIV-Infizierten	oder	an	AIDS	erkrank-

ten	Personen,
c)	begleitende	Fürsorge	für	Heimbewohner	und	nach-

gehende	Fürsorge	für	ehemalige	Heimbewohner,

tens	 180	 Plätzen	 in	 Einrichtungen	 der	 Erziehungs-,	 Be-
hinderten-,	 Suchtkranken-,	 Wohnungslosen-	 oder	 Straf-
fälligenhilfe9,	24

4.	 Mitarbeiter	 mit	 abgeschlossener	 Fachhochschul-
ausbildung	 in	der	Tätigkeit	als	Leiter/-innen	einer	Werk-
statt	für	behinderte	Menschen	mit	einer	Durchschnittsbe-
legung	von	mindestens	180	Plätzen15,	17

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgelt-
gruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur Anlage 33)

1 1Der	 Mitarbeiter	 –	 ausgenommen	 der	 Mitarbeiter	
bzw.	 Meister	 im	 handwerklichen	 Erziehungsdienst	 –	 er-
hält	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	in	einem	Erziehungsheim,	
einem	 Kinder-	 oder	 einem	 Jugendwohnheim	 oder	 einer	
vergleichbaren	 Einrichtung	 (Heim)	 eine	 Zulage	 in	 Höhe	
von	61,36	Euro	monatlich,	wenn	 in	dem	Heim	überwie-
gend	 behinderte	 Menschen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 SGB	 IX,	
Personen,	 die	 Hilfen	 nach	 §	 67	 SGB	 XII	 erhalten,	 oder	
Kinder	 und	 Jugendliche	 mit	 wesentlichen	 Erziehungs-
schwierigkeiten	zum	Zwecke	der	Erziehung,	Ausbildung	
oder	Pflege	ständig	untergebracht	sind;	sind	nicht	über-
wiegend	solche	Personen	ständig	untergebracht,	beträgt	
die	 Zulage	 30,68	 Euro	 monatlich.	 2Für	 den	 Mitarbeiter	
bzw.	Meister	 im	handwerklichen	Erziehungsdienst	 in	ei-
nem	Heim	im	Sinne	des	Satzes	1	erster	Halbsatz	beträgt	
die	Zulage	40,90	Euro	monatlich.	3Die	Zulage	wird	nur	für	
Zeiträume	gezahlt,	 in	denen	Mitarbeiter	 einen	Anspruch	
auf	Entgelt	oder	Fortzahlung	des	Entgelts	nach	§	21	ha-
ben.	4Sie	ist	bei	der	Bemessung	des	Sterbegeldes	(§	23	
Abs.	3)	zu	berücksichtigen.

2 Schwierige	fachliche	Tätigkeiten	sind	z.	B.

a)	 Tätigkeiten	 in	 Einrichtungen	 für	 behinderte	 Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX,	in	Einrichtungen	für	Per-
sonen,	die	Hilfen	nach	§	67	SGB	XII	erhalten,	und	in	psy-
chiatrischen	Kliniken,

b)	alleinverantwortliche	Betreuung	von	Gruppen	z.	B.	in	
Randzeiten,

c)	Tätigkeiten	in	Integrationsgruppen	(Erziehungsgrup-
pen,	 denen	 besondere	 Aufgaben	 in	 der	 gemeinsamen	
Förderung	behinderter	und	nicht	behinderter	Kinder	 zu-
gewiesen	 sind)	 mit	 einem	 Anteil	 von	 mindestens	 einem	
Drittel	 von	 behinderten	 Menschen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
SGB	IX	in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,

d)	Tätigkeiten	 in	Gruppen	von	behinderten	Menschen	
im	Sinne	des	§	2	SGB	IX,	in	Gruppen	von	Personen,	die	
Hilfen	nach	§	67	SGB	XII	erhalten,	oder	in	Gruppen	von	
Kindern	und	Jugendlichen	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten,

e)	Tätigkeiten	in	geschlossenen	(gesicherten)	Gruppen.

3 Als	entsprechende	Tätigkeit	von	Erziehern	gilt	auch	
die	Tätigkeit	 in	Schulkindergärten,	Vorklassen	oder	Ver-
mittlungsgruppen	für	nicht	schulpflichtige	Kinder	und	die	
Betreuung	 von	 über	 18-jährigen	 Personen	 (z.	B.	 in	 Ein-
richtungen	 für	 behinderte	 Menschen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
SGB	IX	oder	in	Einrichtungen	der	Gefährdetenhilfe).

4 Ständige	 Vertreter	 sind	 nicht	 Vertreter	 in	 Urlaubs-	
und	sonstigen	Abwesenheitsfällen.

5 Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	sind	auch

a)	Kindergärtner	und	Hortner	mit	staatlicher	Anerken-
nung	oder	staatlicher	Prüfung,

b)	 Kinderkrankenschwestern/-pfleger,	 die	 in	 Kinder-
krippen	tätig	sind,
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(z.	B.	Holz,	Metall)	übertragen	ist	und	dem	zusätzlich	min-
destens	zwei	weitere	Gruppen	zugeordnet	sind.

20 Unter	 Techniker	 im	 Sinne	 dieses	 Tätigkeitsmerk-
mals	sind	Mitarbeiter	zu	verstehen,	die

a)	 einen	 nach	 Maßgabe	 der	 Rahmenordnung	 für	 die	
Ausbildung	von	Technikern	 (Beschluss	der	Kultusminis-
terkonferenz	 vom	 27.	 April	 1964	 bzw.	 vom	 18.	 Januar	
1973)	gestalteten	Ausbildungsgang	mit	der	vorgeschrie-
benen	 Prüfung	 erfolgreich	 abgeschlossen	 und	 die	 Be-
rechtigung	zur	Führung	der	Berufsbezeichnung	,Staatlich	
geprüfter	Techniker‘	bzw.	 ,Techniker	mit	staatlicher	Ab-
schlussprüfung‘	mit	einem	die	Fachrichtung	bezeichnen-
den	Zusatz	erworben	haben	oder

b)	einen	nach	Maßgabe	über	Fachschulen	mit	zweijäh-
riger	 Ausbildungsdauer	 (Beschluss	 der	 Kultusminister-
konferenz	 vom	 27.	 Oktober	 1980)	 gestalteten	 Ausbil-
dungsgang	mit	der	vorgeschriebenen	Prüfung	erfolgreich	
abgeschlossen	und	die	Berechtigung	zur	Führung	der	ih-
rer	Fachrichtung	/	ihrem	Schwerpunkt	zugeordneten	Be-
rufsbezeichnung	,Staatlich	geprüfter	Techniker‘	erworben	
haben.

21 Berufliche	 Anleitung	 umfasst	 im	 Wesentlichen	 Ar-
beitstraining,	 Arbeitsanleitung	 und	 Arbeitstherapie	 im	
Rahmen	der	medizinischen,	beruflichen	und	sozialen	Re-
habilitation	sowie	der	Resozialisierung.

22 Dem	Mitarbeiter	mit	Meisterprüfung	sind	gleichge-
stellt	Techniker	im	Sinne	der	Anmerkung	22	sowie	Mitar-
beiter,	 die	 einen	 vergleichbaren	 Ausbildungsgang	 mit	
vorgeschriebener	Prüfung	erfolgreich	abgeschlossen	ha-
ben	 (z.	B.	 staatlich	 geprüfte	 Betriebswirte,	 staatlich	 ge-
prüfte	Ökotrophologen).

23 Ein	Teilbereich	ist	die	Zusammenfassung	von	meh-
reren	Ausbildungs-	oder	Anleitungsgruppen.	Eine	Gruppe	
ist	eine	Organisationseinheit,	in	der	mehrere	auszubilden-
de	 oder	 anzuleitende	 Personen	 zusammengefasst	 sind	
und	für	die	ein	Ausbilder/Anleiter	verantwortlich	ist.

24 Die	 Leitung	 des	 Bereichs	 der	 beruflichen	 Ausbil-
dung/Anleitung	umfasst	im	Wesentlichen	die	Verantwor-
tung	 für	 Organisation,	 Koordination,	 Überwachung	 und	
Planung	 der	 beruflichen	 Ausbildung/Anleitung	 in	 einer	
Einrichtung.

25 Eine	 Gruppe	 ist	 eine	 Organisationseinheit,	 in	 der	
mehrere	auszubildende	oder	anzuleitende	Personen	zu-
sammengefasst	 sind	 und	 für	 die	 ein	 Ausbilder/Anleiter	
verantwortlich	ist.

26 Voraussetzung	 für	 die	 Eingruppierung	 von	 Mitar-
beitern	 mit	 abgeschlossener	 Berufsausbildung/Meister-
prüfung	ist

a)	 in	 Einrichtungen	 der	 Suchtkranken-,	 Wohnungslo-
sen-	oder	Straffälligenhilfe,	dass	der	Mitarbeiter	über	eine	
sonderpädagogische	Zusatzqualifikation	verfügt,	die	der	
sonderpädagogischen	 Zusatzqualifikation	 im	 Sinne	 der	
Werkstättenverordnung	nach	dem	Neunten	Sozialgesetz-
buch	entspricht,

b)	in	Einrichtungen	der	Erziehungshilfe,	dass	der	Mitar-
beiter	über	eine	sonderpädagogische	Zusatzqualifikation	
verfügt,	 die	 den	 Richtlinien	 über	 die	 Ausbilder-Fortbil-
dung	 des	 Bundesverbandes	 katholischer	 Einrichtungen	
und	Dienste	der	Erziehungshilfe	(BVkE)	entspricht.

27 Voraussetzung	für	die	Eingruppierung	ist	in	Einrich-
tungen	der	Behindertenhilfe,	dass	der	Mitarbeiter	anstelle	
der	 sonderpädagogischen	 Zusatzqualifikation	 über	 die	
Ausbildereignungsprüfung	verfügt.

d)	begleitende	Fürsorge	für	Strafgefangene	und	nach-
gehende	Fürsorge	für	ehemalige	Strafgefangene,

e)	 Koordinierung	 der	 Arbeiten	 mehrerer	 Mitarbeiter	
mindestens	der	Entgeltgruppe	S	9

f)	schwierige	Fachberatung,
g)	schwierige	fachlich	koordinierende	Tätigkeit,
h)	Tätigkeit	 in	gruppenergänzenden	Diensten	oder	als	

Leiter	einer	Gruppe	in	Einrichtungen	der	Erziehungs-,	Be-
hinderten-	oder	Gefährdetenhilfe	oder	eine	dem	entspre-
chende	eigenverantwortliche	Tätigkeit.

12 Unter	die	Entgeltgruppe	S	14	fallen	auch	Mitarbei-
ter	 mit	 dem	 Abschluss	 Diplompädagoge,	 die	 aufgrund	
gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	 ent-
sprechende	Tätigkeiten	von	Sozialarbeitern	bzw.	Sozial-
pädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung	ausüben,	denen	
Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	S	14	übertragen	sind.

13 Unter	 Sozialarbeitern	 und	 Sozialpädagogen	 mit	
staatlicher	 Anerkennung	 sind	 Mitarbeiter	 mit	 dem	 Ab-
schluss	Diplomsozialarbeiter	und	Diplomsozialpädagoge	
oder	Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	mit	einem	Ba-
chelor-Abschluss	zu	verstehen.	Daneben	unterfallen	die-
sem	Tätigkeitsmerkmal	auch	Diplom-Heilpädagogen	und	
Heilpädagogen	mit	Bachelor-Abschluss.

14 Voraussetzung	für	die	Eingruppierung	ist,	dass	der	
Mitarbeiter	über	eine	sonderpädagogische	Zusatzqualifi-
kation	 im	 Sinne	 der	 Werkstättenverordnung	 nach	 dem	
Neunten	Buch	des	Sozialgesetzbuches	verfügt.	Der	son-
derpädagogischen	 Zusatzqualifikation	 gleichgestellt	 ist	
der	Abschluss	als	geprüfte	Fachkraft	für	Arbeits-	und	Be-
rufsförderung	in	Werkstätten	für	behinderte	Menschen.

15 Der	 Werkstattleiter	 soll	 in	 der	 Regel	 über	 einen	
Fachhochschulabschluss	im	kaufmännischen	oder	tech-
nischen	 Bereich	 oder	 einen	 gleichwertigen	 Bildungs-
stand,	über	ausreichende	Berufserfahrung	und	eine	son-
derpädagogische	 Zusatzqualifikation	 verfügen.	 Entspre-
chende	 Berufsqualifikationen	 aus	 dem	 sozialen	 Bereich	
reichen	aus,	wenn	die	zur	Leitung	einer	Werkstatt	erfor-
derlichen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	im	kaufmännischen	
und	 technischen	 Bereich	 anderweitig	 erworben	 worden	
sind.	 Ihm	muss	die	 technische,	 kaufmännische,	 verwal-
tungs-	und	personalmäßige	Leitung	der	Werkstatt	oblie-
gen.

16 Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	 ist	nur	der	Mitar-
beiter	eingruppiert,	dem	die	Verantwortung	für	den	tech-
nischen	Bereich	der	Werkstatt	nach	Weisung	des	Leiters	
der	Werkstatt	für	behinderte	Menschen	obliegt.

17 Der	 Ermittlung	 der	 Durchschnittsbelegung	 ist	 die	
Zahl	der	 tatsächlich	belegten,	nicht	 jedoch	die	Zahl	der	
vorhandenen	 Plätze	 zugrunde	 zu	 legen.	 Vorübergehend	
oder	für	kurze	Zeit,	z.	B.	wegen	Erkrankung,	nicht	belegte	
Plätze	 sind	 mitzurechnen.	 Der	 Ermittlung	 der	 Durch-
schnittsbelegung	 ist	 ein	 längerer	 Zeitraum	 zugrunde	 zu	
legen.	 Zeiten,	 in	 denen	 die	 Einrichtung	 vorübergehend	
nicht	oder	nur	gering	belegt	 ist,	 sind	außer	Betracht	 zu	
lassen.	 Bei	 der	 Feststellung	 der	 Durchschnittsbelegung	
ist	von	der	täglichen	Höchstbelegung	auszugehen.

18 Die	 sonderpädagogische	 Zusatzqualifikation	 ver-
langt,	dass	sie	durch	einen	mindestens	einjährigen	Lehr-
gang	oder	in	einer	mindestens	zweijährigen	berufsbeglei-
tenden	Ausbildung	vermittelt	worden	ist;	die	Ausbildung	
muss	 mit	 einer	 staatlichen	 oder	 staatlich	 anerkannten	
Prüfung	abgeschlossen	werden.

19 Nach	 diesem	 Tätigkeitsmerkmal	 ist	 der	 Gruppen-
leiter	eingruppiert,	dem	die	Leitung	eines	Arbeitsbereichs	
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§ 3 Besitzstandsregelung

(1)	 Mitarbeiter,	deren	bisherige	Vergütung	(Vergleichs-
vergütung)	das	ihnen	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anla-
ge	33	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission	 zustehende	 Entgelt	 übersteigt,	 erhalten	
eine	Besitzstandszulage.

(2)	 1Die	monatliche	Besitzstandszulage	wird	als	Unter-
schiedsbetrag	 zwischen	 der	 Vergleichsjahresvergütung	
(Abs.	 3)	 und	 dem	 Jahresentgelt	 (Abs.	 4),	 jeweils	 geteilt	
durch	12,	errechnet.	2Bei	der	Vergleichsberechnung	sind	
die	neuen	Werte	aus	der	zeitgleich	mit	dem	Inkrafttreten	
der	Anlage	33	zu	den	AVR	von	der	Regionalkommission	
festgelegten	Vergütungstabelle	zugrunde	zu	legen.

(3)	 1Die	 Vergleichsjahresvergütung	 errechnet	 sich	 als	
das	12-Fache	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anla-
ge	33	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission	zustehenden	Monatsvergütung	zuzüglich	
des	 Urlaubsgeldes	 gemäß	 Anlage	 14	 und	 der	 Weih-
nachtszuwendung	gemäß	Abschnitt	XIV	Anlage	1	zu	den	
AVR.

2Zur	 Monatsvergütung	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 ge-
hören	die	Regelvergütung	gemäß	Abschnitt	 III	der	Anla-
ge	1,	die	Kinderzulage	gemäß	Abschnitt	V	der	Anlage	1,	
Besitzstandszulagen	gemäß	Anlage	1b	zu	den	AVR	und	
weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(4)	 1Das	Jahresentgelt	errechnet	sich	als	das	12-Fache	
des	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anlage	33	zu	den	AVR	
durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regionalkommission	zu-
stehenden	 Monatsentgelts	 zuzüglich	 des	 Leistungsent-
gelts	gemäß	§	14	der	Anlage	33	zu	den	AVR	und	der	Jah-
ressonderzahlung	gemäß	§	15	der	Anlage	33	zu	den	AVR.

2Zum	Monatsentgelt	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	gehö-
ren	das	Tabellenentgelt	gemäß	§§	11,	12	der	Anlage	33	
zu	den	AVR	i.	V.	m.	Anhang	A	der	Anlage	33	zu	den	AVR	
und	weitere	regelmäßig	gewährte	Zulagen.

(5)	 Ruht	das	Dienstverhältnis	oder	besteht	anstelle	ei-
ner	Beurlaubung	eine	Teilzeitbeschäftigung	während	der	
Elternzeit	 oder	 während	 einer	 Beurlaubung	 nach	 Ab-
schnitt	III	§	10	der	Anlage	14	zu	den	AVR,	ist	die	Monats-
vergütung	so	zu	berechnen,	als	ob	der	Mitarbeiter	im	Mo-
nat	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 der	 Anlage	 33	 zu	 den	 AVR	
durch	Beschluss	der	 jeweiligen	Regionalkommission	die	
Tätigkeit	 im	 selben	 Umfang	 wie	 vor	 der	 Beurlaubung	
bzw.	vor	dem	Ruhen	wieder	aufgenommen	hätte.

(6)	 1Verringert	 sich	 nach	 dem	 Tag	 des	 Inkrafttretens	
der	Anlage	33	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	 jeweili-
gen	Regionalkommission	die	individuelle	regelmäßige	Ar-
beitszeit	 des	 Mitarbeiters,	 reduziert	 sich	 seine	 Besitz-
standszulage	im	selben	Verhältnis,	in	dem	die	Arbeitszeit	
verringert	wird;	erhöht	sich	die	Arbeitszeit,	bleibt	die	Be-
sitzstandszulage	 unverändert.	 2Erhöht	 sich	 nach	 einer	
Verringerung	der	Arbeitszeit	diese	wieder,	so	lebt	die	Be-
sitzstandszulage	 im	gleichen	Verhältnis	wie	die	Arbeits-
zeiterhöhung,	 höchstens	 bis	 zur	 ursprünglichen	 Höhe,	
wieder	auf.

(7)	 1Die	 kinderbezogenen	 Entgeltbestandteile	 gemäß	
Abschnitt	V	der	Anlage	1	zu	den	AVR,	die	in	die	Berech-
nung	der	Besitzstandszulage	nach	Abs.	2	und	Abs.	3	ein-
fließen,	werden	als	Anteil	der	Besitzstandszulage	fortge-
zahlt,	solange	für	diese	Kinder	Kindergeld	nach	dem	Ein-
kommensteuergesetz	(EStG)	oder	nach	dem	Bundeskin-
dergeldgesetz	 (BKGG)	 gezahlt	 wird	 oder	 ohne	 Berück-
sichtigung	des	§	64	oder	§	65	EStG	oder	des	§	3	oder	§	4	

28 Für	 Mitarbeiter,	 die	 am	 Tag	 vor	 dem	 Inkrafttreten	
der	Anlage	33	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	 jeweili-
gen	 Regionalkommission in	 einem	 Dienstverhältnis	 ge-
standen	haben,	das	am	Tag	des	Inkrafttretens	der	Anla-
ge	33	zu	den	AVR	durch	Beschluss	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission im	Geltungsbereich	der	AVR	fortbesteht,	
und	die	bis	zum	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	33	
zu	 den	 AVR	 durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regional-
kommission in	Vergütungsgruppe	4b	der	Anlage	2d	ein-
gruppiert	waren,	ohne	dass	der	Bewährungsaufstieg	von	
Vergütungsgruppe	4b	in	4a	der	Anlage	2d	vollzogen	wur-
de,	 wird	 innerhalb	 eines	 Zeitraumes	 von	 längstens	 vier	
Jahren	ab	dem	Tag	des	 Inkrafttretens	der	Anlage	33	zu	
den	 AVR	 durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkom-
mission	zum	Zeitpunkt	des	fiktiven	Bewährungsaufstiegs	
eine	 entsprechende	 Neuberechnung	 des	 Besitzstandes	
vorgenommen.	 Hierbei	 ist	 der	 Mitarbeiter	 so	 zu	 stellen,	
als	hätte	er	den	Bewährungsaufstieg	erreicht.

Anhang C zur Anlage 33: Mitarbeiter im Sozial- und Er-
ziehungsdienst

(derzeit	nicht	belegt)

Anhang D zur Anlage 33: Überleitungs- und Besitz-
standsregelung

Präambel
1Zweck	dieser	Regelung	ist	es,	zum	einen	sicherzustel-

len,	dass	der	einzelne	Mitarbeiter	nach	der	Überleitung	in	
die	Anlage	33	zu	den	AVR	durch	diese	Überleitung	keine	
geringere	 Vergleichsjahresvergütung	 hat.	 2Zum	 anderen	
soll	erreicht	werden,	dass	die	Einrichtung	bei	Anwendung	
der	Anlagen	30	bis	33	zu	den	AVR	durch	die	Überleitung	
finanziell	nicht	überfordert	wird	(Überforderungsklausel).

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese	 Übergangs-	 und	 Besitzstandsregelung	 gilt	
für	alle	Mitarbeiter	im	Sinne	des	§	1	der	Anlage	33	zu	den	
AVR,	die	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	33	zu	
den	 AVR	 durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkom-
mission	in	einem	Dienstverhältnis	gestanden	haben, das	
am	 Tag	 des	 Inkrafttretens	 der	 Anlage	 33	 zu	 den	 AVR	
durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkommission	 im	
Geltungsbereich	der	AVR	 fortbesteht,	 für	die	Dauer	des	
ununterbrochen	fortbestehenden	Dienstverhältnisses.

(2)	 Ein	 Dienstverhältnis	 besteht	 auch	 ununterbrochen	
fort	bei	der	Verlängerung	eines	befristeten	Dienstvertra-
ges.	Unterbrechungen	von	bis	zu	einem	Monat	sind	un-
schädlich.

§ 2 Überleitung
1Mitarbeiter	gemäß	§	1	der	Anlage	33	zu	den	AVR	wer-

den	so	 in	das	neue	System	übergeleitet,	als	ob	sie	seit	
dem	 Zeitpunkt,	 seit	 dem	 sie	 ununterbrochen	 im	 Gel-
tungsbereich	der	AVR	oder	im	sonstigen	Bereich	der	ka-
tholischen	 Kirche	 tätig	 waren,	 nach	 Anlage	 33	 zu	 den	
AVR	eingruppiert	und	eingestuft	worden	wären.

2Dabei	wird	der	Mitarbeiter	aus	den	Regelvergütungs-
stufen	gemäß	§	1	Abschnitt	III	A	der	Anlage	1	zu	den	AVR	
so	übergeleitet,	dass	die	erreichte	Regelvergütungsstufe	
zunächst	mit	2	multipliziert	wird.	3Die	sich	hieraus	erge-
bende	 (Jahres-)Zahl	 wird	 nachfolgend	 um	 die	 seit	 dem	
letzten	Stufenaufstieg	zurückgelegte	Zeit	erhöht	und	als	
Zeiten	im	Sinne	von	§	11	Abs.	2	Satz	6	bis	8	der	Anlage	
33	zu	den	AVR	festgelegt.
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5c	ohne	Aufstieg	+	Vergü-
tungsgruppenzulage

S	7

5c	mit	Aufstieg	nach	5b S	8

5b	ohne	Aufstieg	+	Vergü-
tungsgruppenzulage

S	9

5b	mit	Aufstieg	nach	4b S	10

5b	mit	Aufstieg	nach	4b	+	Ver-
gütungsgruppenzulage

S	11

4b	(Ziff.	17,	17a,	20,	21,	23	
und	24)	mit	Aufstieg	nach	4a

S	12

4b	ohne	Aufstieg	+	Vergü-
tungsgruppenzulage

S	13

– S	14

4b	mit	Aufstieg	nach	4a	
(soweit	nicht	in	S	12)

S	15

4a	ohne	Aufstieg	+	Vergü-
tungsgruppenzulage	

S	16

4a	mit	Aufstieg	nach	3	 S	17

3	mit	Aufstieg	nach	2 S	18

2	mit	Aufstieg	nach	1b Keine	Überleitung	in	
Anlage	33	zu	den	AVR

1b Keine	Überleitung	in	
Anlage	33	zu	den	AVR

1b	mit	Aufstieg	nach	1a Keine	Überleitung	in	
Anlage	33	zu	den	AVR

1a Keine	Überleitung	in	
Anlage	33	zu	den	AVR	

Anlage	2

3	Ziff.	19a S	17“

2.	 Die Bundeskommission legt die in Ziffer 1 genann-
ten Tabellenentgelte und sonstigen Entgeltbestandteile 
sowie den Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit und des Zusatzurlaubs als mittlere Werte bis 
zum 31. 12. 2012 fest.

Soweit bis zum 31. 12. 2012 Tarifverträge zwischen der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und 
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft für Mitarbeiter 
im Sinne dieser Anlage beschlossen werden und diese 
Tarifverträge Abweichungen von den hier aufgenomme-
nen Regelungen und Tabellenentgelten vorgeben, berät 
hierüber zunächst die Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission. Fasst sie innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Datum des jeweiligen Tarifvertrages 
keinen Beschluss, gelten die Abweichungen dieses Tarif-
vertrages bis zum 31. 12. 2012 als neue mittlere Werte.

Die Bundeskommission legt für die mittleren Werte ei-
ne Bandbreite von 20 v. H. nach oben und unten fest.

3.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.
Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-

standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 

BKGG	 gezahlt	 würde.	 2Mit	 dem	 Wegfall	 der	 Vorausset-
zungen	 reduziert	 sich	 die	 Besitzstandszulage	 entspre-
chend.

§ 4 Überforderungsklausel

(1)	 Soweit	 bei	 einem	 Vergleich	 der	 Gesamtpersonal-
kosten	vor	und	nach	der	Überleitung	umstellungsbeding-
te	Mehrkosten	von	mehr	als	3	v.	H.	entstehen,	kann	die	
Einführung	 des	 Leistungsentgelts	 und/oder	 der	 Sozial-
komponente	 nach	 §	 14	 der	 Anlage	 33	 zu	 den	 AVR	 für	
längstens	drei	Jahre	ausgesetzt	werden.

(2)	 Die	Gesamtpersonalkosten	errechnen	sich	aus	den	
Bruttopersonalkosten	der	Mitarbeiter	der	Einrichtung	und	
den	Arbeitgeberanteilen	zur	Sozialversicherung.

(3)	 1Bei	 der	 Ermittlung	 der	 Mehrkosten	 sind	 aus-
schließlich	 die	 Steigerungen	 der	 Gesamtpersonalkosten	
der	Einrichtung	zu	berücksichtigen,	die	unmittelbar	durch	
Überleitung	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	 in	die	
Anlagen	30	bis	33	zu	den	AVR	entstehen.	2Mehrkosten,	
die	durch	Neueinstellungen	von	Mitarbeiterinnen	und	Mit-
arbeitern	und	durch	strukturelle	Veränderungen	bei	Mit-
arbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern,	 die	 nicht	 in	 die	 Anla-
gen	30	bis	33	zu	den	AVR	überführt	wurden	(Stufenauf-
stiege,	Tätigkeits-	oder	Bewährungsaufstiege,	Kinderzu-
lagen	 oder	 andere	 Zulagen),	 entstehen,	 bleiben	 bei	 der	
Ermittlung	 der	 Mehrkosten	 unberücksichtigt.	 3Adminis-	
trative	Mehrkosten,	die	durch	die	Überleitung	entstehen,	
bleiben	ebenfalls	unberücksichtigt.

(4)	 Macht	 der	 Dienstgeber	 von	 der	 Anwendung	 der	
Überforderungsklausel	Gebrauch,	erhöht	sich	die	Besitz-
standszulage	der	Bestandsmitarbeiter	für	die	Dauer	die-
ser	Maßnahme	entsprechend.

(5)	 1Die	Entscheidung	über	die	Anwendung	der	Über-
forderungsklausel	 und	 die	 dafür	 maßgeblichen	 Berech-
nungen	 sind	 der	 zuständigen	 Mitarbeitervertretung	 vor-
zulegen	und	zu	erläutern.	2Die	Entscheidung	ist	ferner	ei-
nem	 Ausschuss	 der	 Bundeskommission	 der	 Arbeits-
rechtlichen	Kommission	anzuzeigen.	3Dazu	sind	die	ver-
gleichenden	 Gesamtpersonalkostenberechnungen	 vor-
zulegen.	4Der	Ausschuss	der	Bundeskommission	der	Ar-
beitsrechtlichen	 Kommission	 führt	 eine	 reine	 Miss-
brauchskontrolle	durch.

Anhang E zur Anlage 33: Zuordnungstabelle

Zuordnung	der	Vergütungsgruppen	für	Mitarbeiter,	die	
am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	der	Anlage	33	zu	den	AVR	
durch	 Beschluss	 der	 jeweiligen	 Regionalkommission	 in	
einem	 Dienstverhältnis	 gestanden	 haben, das	 am	 Tag	
des	 Inkrafttretens	der	Anlage	33	zu	den	AVR	durch	Be-
schluss	der	jeweiligen	Regionalkommission	im	Geltungs-
bereich	der	AVR	fortbesteht.

Vergütungsgruppe	(AVR)
alt

Entgeltgruppe	(SuE)

Anlage	2d Anhang	B	zur	Anlage	33

9 S	2

8	mit	Aufstieg	nach	7 S	3

7
7	mit	Aufstieg	nach	6b

S	4

– S	5

6b	mit	Aufstieg	nach	5c
6b	mit	Aufstieg	nach	5c	+	Ver-
gütungsgruppenzulage

S	6
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Teil 6

Untere Lohngruppen

1. In Anlage 2 zu den AVR wird den Tätigkeitsmerkma-
len

– in Vergütungsgruppe 9a Ziffern 1b, 2, 2a, 2b, 3, 4, 
4a, 4b, 5, 6, 7, 8,

– in Vergütungsgruppe 9 Ziffern 2, 3, 4, 8, 12, 13, 17, 
19, 21, 31 sowie

– in Vergütungsgruppe 10 Ziffer 6a

folgende Hochziffer 143 angefügt:

„143 Das Tätigkeitsmerkmal ist nur erfüllt für Mitarbei-
ter, die am Tag vor dem Inkrafttreten des Beschlusses der 
jeweiligen Regionalkommission in einem Dienstverhältnis 
gestanden haben, das am Tag des Inkrafttretens des Be-
schlusses der jeweiligen Regionalkommission im Gel-
tungsbereich der AVR fortbesteht, für die Dauer des un-
unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. Ein 
Dienstverhältnis besteht auch ununterbrochen fort bei der 
Verlängerung eines befristeten Dienstvertrages sowie bei 
Dienstgeberwechsel innerhalb des Geltungsbereichs der 
AVR. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind un-
schädlich.“

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1

Teil 7

Nebenberuflich geringfügig Beschäftigte

1. In Anlage 1 zu den AVR wird nach Abschnitt IIa fol-
gender neuer Abschnitt IIb eingefügt:

„IIb	Nebenberuflich	geringfügig	Beschäftigte

§ 1 Geltungsbereich

Für	 Mitarbeiter,	 die	 eine	 Beschäftigung	 im	 Sinne	 von	
§	 8	 SGB	 IV	 –	 ohne	 Berücksichtigung	 des	 §	 8	 Abs.	 2	
Satz	1	SGB	IV	–	nebenberuflich	(§	2)	ausüben,	gilt	nach-
folgende	Regelung.

zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1

Teil 5

Sozial- und Erziehungsdienst (Anpassung der Anla-
ge 2d zu den AVR für Bestandsmitarbeiter)

1.	 In Anlage 2d zu den AVR wird vor dem Abschnitt „Ver-
gütungsgruppe 1a“ folgender neuer Abschnitt eingefügt:

„Geltungsbereich

Diese Anlage findet mit Inkrafttreten der Anlage 33 zu 
den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkom-
mission in der jeweiligen Region keine Anwendung. Dies 
gilt nicht für Mitarbeiter dieser Anlage, die am Tag des 
Inkrafttretens der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss 
der jeweiligen Regionalkommission in einem Dienstver-
hältnis gestanden haben, das am Tag nach dem Inkraft-
treten der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der je-
weiligen Regionalkommission im Geltungsbereich der 
AVR fortbesteht, und die nicht vom Geltungsbereich der 
Anlage 33 zu den AVR erfasst werden. Dies sind insbe-
sondere die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 2 mit 
Aufstieg nach 1b, 1b und 1a der Anlage 2d zu den AVR.“

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1
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Teil 8

Vergütungsveränderungen 2010 und 2011/
Festlegen von mittleren Werten und Bandbreiten

I. Anlage 1 zu den AVR

Die Vorbemerkung zu den Bestimmungen der Anlage 1 
zu den AVR wird ersatzlos gestrichen.

II. Einmalzahlung 2011

1. Die Bundeskommission fügt in Anlage 1 zu den AVR 
folgenden neuen Abschnitt IIIa ein und legt folgenden 
Mittelwert für diese Einmalzahlung 2011 fest:

„IIIa Einmalzahlung für das Jahr 2011

(1)	 Die	Mitarbeiter	mit	Ausnahme	der	Auszubildenden,	
Schüler	und	Praktikanten,	die	dem	Geltungsbereich	der	
Anlage	 7	 zu	 den	 AVR	 unterfallen,	 erhalten	 eine	 Einmal-
zahlung	in	Höhe	von	240	Euro,	die	mit	den	Bezügen	für	
den	Monat	Januar	2011	ausgezahlt	wird.

(2)	 Ein	Anspruch	auf	die	Zahlung	nach	Abs.	1	besteht,	
wenn	der	Mitarbeiter	an	mindestens	einem	Tag	des	Fäl-
ligkeitsmonats	 Anspruch	 auf	 Dienstbezüge	 (Vergütung,	
Urlaubsvergütung	 oder	 Krankenbezüge)	 hat;	 dies	 gilt	
auch	für	Kalendermonate,	in	denen	nur	wegen	der	Höhe	
der	 Barleistungen	 des	 Sozialversicherungsträgers	 Kran-
kengeldzuschuss	 nicht	 bezahlt	 wird.	 Die	 Zahlung	 wird	
auch	 geleistet,	 wenn	 der	 Mitarbeiter	 wegen	 Beschäfti-
gungsverboten	nach	§	3	Abs.	2	und	§	6	Abs.	1	MuSchG	
in	dem	Fälligkeitsmonat	keine	Bezüge	erhalten	hat.

(3)	 Teilzeitbeschäftigte	erhalten	den	jeweiligen	Teilbe-
trag	der	Einmalzahlung,	die	dem	Verhältnis	der	mit	ihnen	
vereinbarten	 durchschnittlichen	 Arbeitszeit	 eines	 ent-
sprechenden	 Vollbeschäftigten	 entspricht.	 Maßgebend	
sind	die	 jeweiligen	Verhältnisse	 zum	Fälligkeitszeitpunkt	
nach	Abs.	1.

(4)	 Die	Einmalzahlung	ist	bei	der	Bemessung	sonstiger	
Leistungen	nicht	zu	berücksichtigen.

(5)	 Die	Auszubildenden,	Schüler	und	Praktikanten,	die	
dem	Geltungsbereich	der	Anlage	7	zu	den	AVR	unterfal-
len,	erhalten	eine	Einmalzahlung	in	Höhe	von	50	Euro,	die	
mit	den	Bezügen	für	den	Monat	Januar	2011	ausgezahlt	
wird.	Die	Abs.	2	bis	4	gelten	entsprechend.“

2. Die Bundeskommission legt für die Einmalzahlung 
2011 nach Abschnitt IIIa der Anlage 1 zu den AVR die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

3. Der Abschnitt IIIb der Anlage 1 zu den AVR (Einmal-
zahlung für das Jahr 2009) wird ersatzlos gestrichen.

III. Dozenten und Lehrkräfte

1. Die Bundeskommission fasst Abschnitt IV der Anla-
ge 1 zu den AVR wie folgt neu und legt für Dozenten und 
Lehrkräfte, die nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der 
Anlage 2 zu den AVR nicht unter die Anlage 2 zu den AVR 
fallen, die folgenden Regelvergütungskürzungen vom 
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 als mittlere 
Werte fest:

„Bei	 Dozenten	 und	 Lehrkräften	 der	 Vergütungsgrup-
pen	2	bis	5b	nach	Ziffer	VI	der	Anmerkungen	zu	den	Tä-
tigkeitsmerkmalen	der	Anlage	2	zu	den	AVR	wird	die	Re-
gelvergütung	ab	dem	1.	Januar	2010	um	76,81	Euro,	ab	
dem	1.	Januar	2011	um	77,27	Euro	sowie	ab	1.	August	
2011	 um	 77,66	 Euro	 gekürzt;	 für	 Lehrkräfte	 der	 Vergü-

§ 2 Nebenberuflich Beschäftigte

Nebenberuflich	tätig	im	Sinne	dieser	Regelung	ist,	wer	
eine	Tätigkeit	bis	zu	13	Wochenstunden	ausübt	und	mo-
natlich	nicht	mehr	als	400,00	Euro	verdient.	 Im	Übrigen	
wird	die	Nebenberuflichkeit	über	die	Lohnsteuerrichtlini-
en	2008,	R3.26	Absatz	2	zu	§	3	Nr.	26	EStG	definiert.

§ 3 Vergütung

1.	 Mit	dem	Mitarbeiter	kann	einzelvertraglich	eine	pau-
schale	Stundenvergütung	vereinbart	werden.	In	der	Stun-
denvergütung	 ist	 ein	 Anteil	 für	 die	 Weihnachtszuwen-
dung,	das	Urlaubsgeld	sowie	für	Zeitzuschläge	und	Zula-
gen	enthalten.

2.	 Bei	der	Festlegung	der	pauschalen	Stundenvergü-
tung	dürfen

a)	 7,50	Euro	für	Mitarbeiter	der	Anlagen	2,	2b,	30	und	
33	zu	den	AVR,

b)	 9,00	Euro	für	Mitarbeiter	der	Anlagen	31	und	32	zu	
den	AVR
nicht	unterschritten	werden.

3.	 Die	Bestimmungen	der	Anlage	8	zu	den	AVR	finden	
Anwendung.

§ 4 Beteiligung der Mitarbeitervertretung

Die	 Vertragsbedingungen	 sind	 der	 Mitarbeitervertre-
tung	mitzuteilen.

§ 5 Inkrafttreten

Die	Regelung	 tritt	 zum	…	 (Tag	des	 Inkrafttretens	des	
Beschlusses	der	jeweiligen	Regionalkommission)	in	Kraft	
und	ist	auf	drei	Jahre	befristet.“

2.	 Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1



76	 Kirchliches Amtsblatt 2011 / Stück 1

tungsgruppen	5c	bis	8	wird	die	Regelvergütung	ab	dem	
1.	Januar	2010	um	69,13	Euro,	ab	dem	1.	Januar	2011	
um	69,55	Euro	sowie	ab	1.	August	2011	um	69,90	Euro	
gekürzt.“

2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Re-
gelvergütungskürzung für Dozenten und Lehrkräfte, die 
nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-
malen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu 
den AVR nicht unter die Anlage 2 zu den AVR fallen, vom 
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die Bandbrei-
te in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

IV. Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR

1. Die Bundeskommission legt in Abschnitt V C der An-
lage 1 zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. De-
zember 2012 die folgenden mittleren Werte für die Kin-
derzulage fest:

„(a)	Mitarbeiter,	deren	Dienstverhältnis	vor	dem	1.	Juli	
2008	 bestanden	 hat,	 erhalten	 für	 jedes	 berücksichti-
gungsfähige	 Kind	 eine	 Kinderzulage.	 Sie	 beträgt	 vom	
1.	 Januar	 2010	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2010	 monatlich	
97,13	Euro,	ab	dem	1.	Januar	2011	bis	zum	31.	Juli	2011	
monatlich	97,72	Euro,	ab	1.	August	2011	98,20	Euro.

(b)	Die	Kinderzulage	erhöht	 sich	 vom	1.	 Januar	2010	
bis	zum	31.	Dezember	2010	nach	folgender	Tabelle	für

Mitarbeiter	nach	
den	Vergütungs-
gruppen

für	das	erste	zu	
berücksichti-
gende	Kind

für	jedes	weitere	
zu	berück-
sichtigende	Kind

12,	11,	10,		
9	und	Kr.	1

5,49	Euro 27,42	Euro

9a	und	Kr.	2 5,49	Euro 21,92	Euro

8 5,49	Euro 16,46	Euro

Die	Kinderzulage	erhöht	sich	vom	1.	Januar	2011	bis	
zum	31.	Juli	2011	nach	folgender	Tabelle	für

Mitarbeiter	nach	
den	Vergütungs-
gruppen

für	das	erste	zu	
berücksichti-
gende	Kind

für	jedes	weitere	
zu	berück-
sichtigende	Kind

12,	11,	10,		
9	und	Kr.	1

5,52	Euro 27,59	Euro

9a	und	Kr.	2 5,52	Euro 22,05	Euro

8 5,52	Euro 16,56	Euro

Die	Kinderzulage	erhöht	sich	ab	1.	8.	2011	nach	folgen-
der	Tabelle	für

Mitarbeiter	nach	
den	Vergütungs-
gruppen

für	das	erste	zu	
berücksichti-
gende	Kind

für	jedes	weitere	
zu	berück-
sichtigende	Kind

12,	11,	10,		
9	und	Kr.	1

5,55	Euro 27,73	Euro

9a	und	Kr.	2 5,55	Euro 22,16	Euro

8 5,55	Euro 16,64	Euro“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Kinder-
zulage nach Abschnitt V C der Anlage 1 zu den AVR vom 
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die Bandbrei-
te in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

V. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 AVR

1.	Die Bundeskommission legt in Abschnitt XI Abs. (d) 
der Anlage 1 AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. De-

zember 2012 die folgenden mittleren Werte für die Höhe 
des Einsatzzuschlags im Rettungsdienst fest:

„Er	 beträgt	 ab	 1.	1.	2010	 16,59	 Euro,	 ab	 1.	1.	2011	
16,69	Euro	und	ab	1.	8.	2011	16,77	Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für die Werte des Ein-
satzzuschlags nach Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 
AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

VI. Anlage 1b zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst Abs. 2 in § 3 der Anla-
ge 1b zu den AVR wie folgt neu und legt für die Besitz-
standszulage vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2012 die folgenden mittleren Werte fest:

„(2)	 Die	Zulage	nach	Absatz	1	beträgt	monatlich:

Für	Mitarbei-
ter	der
Vergütungs-
gruppen

vom	1.	Jan.	
2010
bis	zum		
31.	Dez.	
2010

vom	1.	Jan.	
2011		
bis	zum		
31.	Juli		
2011

ab	1.8.2011

1	bis	2,		
Kr.	14,		
Kr.	13

114,64	Euro 115,33	Euro 115,90	Euro

3	bis	5b,		
Kr.	12	bis		
Kr.	7

114,64	Euro 115,33	Euro 115,90	Euro

5c	bis	12,		
Kr.	6	bis		
Kr.	1

109,20	Euro 109,85	Euro 110,40	Euro“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Besitz-
standszulage nach § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR 
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

VII. Anlagen 2a und 2c zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst die Hochziffer 1a in 
Anlage 2a zu den AVR wie folgt neu und legt folgende 
Werte der monatlichen Zulage vom 1. Januar 2010 bis 
zum 31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:

„Diese	Mitarbeiter	erhalten	ab	1.	Januar	2010	eine	mo-
natliche	 Zulage	 in	 Höhe	 von	 53,62	 Euro,	 ab	 1.	 Januar	
2011	eine	monatliche	Zulage	in	Höhe	von	53,94	Euro	und	
ab	1.	August	2011	eine	monatliche	Zulage	 in	Höhe	von	
54,21	Euro.“

2. Die Bundeskommission fasst die Hochziffer 1a in 
Anlage 2c zu den AVR wie folgt neu und legt folgende 
Werte der monatlichen Zulage vom 1. Januar 2010 bis 
zum 31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:

„Diese	Mitarbeiter	erhalten	ab	1.	Januar	2010	eine	mo-
natliche	 Zulage	 in	 Höhe	 von	 53,62	 Euro,	 ab	 1.	 Januar	
2011	eine	monatliche	Zulage	in	Höhe	von	53,94	Euro	und	
ab	1.	August	2011	eine	monatliche	Zulage	 in	Höhe	von	
54,21	Euro.“

3. Die Bundeskommission legt für den Wert der Zulage 
nach Hochziffer 1a in Anlage 2a und Anlage 2c zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.
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den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1a bis 
9 der Anlage 2d zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. Dezember 2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. 
nach oben und unten fest.

X. Anlage 3 und 3a zu den AVR

1. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung der Anlage 3 zu den AVR mit Stand 
1. Januar 2009 für die unter die Anlagen 2, 2b und 2d zu 
den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Januar 
2010 um 1,2 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regel-
vergütung ergeben sich aus der im Anschluss wiederge-
gebenen Fassung der Anlage 3 zu den AVR.

2. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung der Anlage 3a zu den AVR mit Stand 
1. Januar 2009 für die unter die Anlagen 2a und 2c zu den 
AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Januar 2010 
um 1,2 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regelvergü-
tung ergeben sich aus der im Anschluss wiedergegebe-
nen Fassung der Anlage 3a zu den AVR.

3. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung der Anlage 3 zu den AVR mit Stand 
1. Januar 2010 für die unter die Anlagen 2, 2b und 2d zu 
den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Januar 
2011 um 0,6 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regel-
vergütung ergeben sich aus der im Anschluss wiederge-
gebenen Fassung der Anlage 3 zu den AVR.

4. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung der Anlage 3a zu den AVR mit Stand 
1. Januar 2010 für die unter die Anlagen 2a und 2c zu den 
AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Januar 2011 
um 0,6 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regelvergü-
tung ergeben sich aus der im Anschluss wiedergegebe-
nen Fassung der Anlage 3a zu den AVR.

5. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung der Anlage 3 zu den AVR mit Stand 
1. Januar 2011 für die unter die Anlagen 2, 2b und 2d zu 
den AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. August 
2011 um 0,5 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regel-
vergütung ergeben sich aus der im Anschluss wiederge-
gebenen Fassung der Anlage 3 zu den AVR.

6. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung der Anlage 3a zu den AVR mit Stand 
1. Januar 2011 für die unter die Anlagen 2a und 2c zu den 
AVR fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. August 2011 
um 0,5 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regelvergü-
tung ergeben sich aus der im Anschluss wiedergegebe-
nen Fassung der Anlage 3a zu den AVR.

7. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Re-
gelvergütung gemäß den Anlagen 3 und 3a zu den AVR 
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

8. Zur Abgeltung der Erhöhung der mittleren Werte für 
das Jahr 2010 kann die Regionalkommission eine Einmal-
zahlung beschließen. Der Fälligkeitszeitpunkt muss vor 
dem 1. 7. 2011 liegen.

VIII. Anlage 2b zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst die Anmerkung A zu 
dem Tätigkeitsmerkmal der Vergütungsgruppe 5b der An-
lage 2b zu den AVR wie folgt neu und legt folgende Werte 
der Vergütungsgruppenzulage vom 1. Januar 2010 bis 
31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:

„A	 Diese	Mitarbeiter	erhalten	nach	vierjähriger	Bewäh-
rung	in	dieser	Ziffer	eine	monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	in	Höhe	von	131,08	
Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 in	Höhe	von	131,87	
Euro	und	ab	1.	8.	2011	in	Höhe	von	132,53	Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Vergü-
tungsgruppenzulage nach der Anmerkung A zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppe 5b der Anla-
ge 2b zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. De-
zember 2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach 
oben und unten fest.

IX. Anlage 2d zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst die Anmerkungen A – F 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1a 
bis 9 der Anlage 2d zu den AVR wie folgt neu und legt 
folgende Werte der Vergütungsgruppenzulage vom 1. Ja-
nuar 2010 bis 31. Dezember 2012 als mittlere Werte fest:

„A	 Diese	 Mitarbeiter	 erhalten	 nach	 vierjähriger	 Tätig-
keit	in	dieser	Ziffer	eine	monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	in	Höhe	von	89,33	
Euro,	ab	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	in	Höhe	von	89,87	Euro	
und	ab	1.	8.	2011	in	Höhe	von	90,31	Euro.

B	 Diese	 Mitarbeiter	 erhalten	 eine	 monatliche	 Vergü-
tungsgruppenzulage	 vom	 1.	1.	2010	 bis	 31.	12.	2010	 in	
Höhe	von	107,20	Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 in	
Höhe	 von	 107,84	 Euro	 und	 ab	 1.	8.	2011	 in	 Höhe	 von	
108,38	Euro.

C	 Diese	 Mitarbeiter	 erhalten	 eine	 monatliche	 Vergü-
tungsgruppenzulage	 vom	 1.	1.	2010	 bis	 31.	12.	2010	 in	
Höhe	von	118,39	Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 in	
Höhe	 von	 119,10	 Euro	 und	 ab	 1.	8.	2011	 in	 Höhe	 von	
119,70	Euro.

D	 Diese	Mitarbeiter	erhalten	nach	vierjähriger	Bewäh-
rung	in	dieser	Ziffer	eine	monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	in	Höhe	von	131,08	
Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 in	Höhe	von	131,87	
Euro	und	ab	1.	8.	2011	in	Höhe	von	132,53	Euro.

E	 Diese	Mitarbeiter	erhalten	nach	sechsjähriger	Tätig-
keit	in	dieser	Ziffer	eine	monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	in	Höhe	von	109,24	
Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 in	Höhe	von	109,89	
Euro	und	ab	1.	8.	2011	in	Höhe	von	110,44	Euro.

F	 Diese	Mitarbeiter	erhalten	nach	vierjähriger	Bewäh-
rung	in	dieser	Ziffer	eine	monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	in	Höhe	von	145,46	
Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 in	Höhe	von	146,33	
Euro	und	ab	1.	8.	2011	in	Höhe	von	147,06	Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Vergü-
tungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A bis F zu 
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Regelvergütung Anlage 3 AVR, gültig ab 1. 1. 2010

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3.848,07 4.185,08 4.522,07 4.698,88 4.875,66 5.052,39 5.229,18 5.405,94 5.582,69 5.759,48 5.936,25 6.098,10

1a 3.562,27 3.853,05 4.143,80 4.305,69 4.467,60 4.629,47 4.791,42 4.953,27 5.115,21 5.277,07 5.438,97 5.511,66

1b 3.302,92 3.552,36 3.801,83 3.960,42 4.119,03 4.277,62 4.436,19 4.594,79 4.753,37 4.911,98 4.978,06 	

2 3.143,49 3.356,58 3.569,69 3.701,84 3.834,00 3.966,20 4.098,37 4.230,53 4.362,66 4.494,82 4.579,13 	

3 2.861,24 3.044,61 3.227,98 3.348,61 3.469,19 3.589,80 3.710,36 3.830,97 3.951,59 4.072,19 4.090,35 	

4a 2.666,30 2.823,21 2.980,17 3.085,92 3.191,66 3.297,37 3.403,09 3.508,86 3.614,56 3.715,35 	 	

4b 2.489,51 2.621,69 2.753,85 2.846,37 2.938,87 3.031,38 3.123,90 3.216,42 3.308,96 3.381,62 	 	

5b 2.332,52 2.439,97 2.552,31 2.634,90 2.714,21 2.793,52 2.872,79 2.952,08 3.031,38 3.084,24 	 	

5c 2.167,44 2.250,87 2.337,17 2.409,30 2.485,29 2.561,27 2.637,27 2.713,25 2.780,98 	 	 	

6b 2.052,59 2.122,05 2.191,53 2.240,46 2.291,02 2.341,65 2.394,44 2.450,57 2.506,77 2.548,05 	 	

7 1.949,09 2.007,25 2.065,36 2.106,46 2.147,57 2.188,66 2.230,01 2.273,16 2.316,36 2.343,16 	 	

8 1.854,15 1.902,36 1.950,55 1.981,74 2.010,09 2.038,42 2.066,77 2.095,13 2.123,46 2.151,83 2.178,73 	

9a 1.792,52 1.828,89 1.865,25 1.893,49 1.921,74 1.950,00 1.978,28 2.006,54 2.034,78 	 	 	

9 1.750,03 1.789,70 1.829,40 1.859,19 1.886,10 1.913,04 1.939,96 1.966,90 	 	 	 	

10 1.618,44 1.651,05 1.683,66 1.713,44 1.740,35 1.767,27 1.794,21 1.821,15 1.839,59 	 	 	

11 1.526,32 1.551,82 1.577,33 1.597,20 1.617,01 1.636,89 1.656,70 1.676,58 1.696,42 	 	 	

12 1.444,11 1.469,61 1.495,15 1.514,96 1.534,83 1.554,66 1.574,51 1.594,36 1.614,19 	 	 	

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%

Regelvergütung Anlage 3 AVR, gültig ab 1.1.2011

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3.871,16 4.210,19 4.549,20 4.727,07 4.904,92 5.082,70 5.260,55 5.438,38 5.616,18 5.794,04 5.971,87 6.134,69

1a 3.583,64 3.876,17 4.168,66 4.331,52 4.494,40 4.657,25 4.820,16 4.982,99 5.145,91 5.308,74 5.471,61 5.544,73

1b 3.322,73 3.573,68 3.824,64 3.984,18 4.143,75 4.303,29 4.462,81 4.622,36 4.781,89 4.941,46 5.007,93 	

2 3.162,36 3.376,72 3.591,11 3.724,05 3.857,01 3.990,00 4.122,96 4.255,92 4.388,84 4.521,79 4.606,60 	

3 2.878,41 3.062,88 3.247,34 3.368,70 3.490,00 3.611,34 3.732,62 3.853,95 3.975,30 4.096,62 4.114,89 	

4a 2.682,29 2.840,15 2.998,05 3.104,44 3.210,81 3.317,15 3.423,51 3.529,91 3.636,25 3.737,64 	 	

4b 2.504,45 2.637,42 2.770,38 2.863,45 2.956,50 3.049,56 3.142,65 3.235,72 3.328,81 3.401,91 	 	

5b 2.346,51 2.454,61 2.567,63 2.650,71 2.730,50 2.810,29 2.890,03 2.969,80 3.049,56 3.102,75 	 	

5c 2.180,45 2.264,38 2.351,20 2.423,75 2.500,20 2.576,64 2.653,10 2.729,53 2.797,66 	 	 	

6b 2.064,90 2.134,78 2.204,68 2.253,90 2.304,76 2.355,70 2.408,81 2.465,27 2.521,82 2.563,34 	 	

7 1.960,79 2.019,29 2.077,75 2.119,10 2.160,45 2.201,79 2.243,39 2.286,80 2.330,25 2.357,22 	 	

8 1.865,27 1.913,77 1.962,25 1.993,63 2.022,15 2.050,65 2.079,17 2.107,70 2.136,20 2.164,74 2.191,81 	

9a 1.803,27 1.839,86 1.876,44 1.904,85 1.933,27 1.961,70 1.990,15 2.018,58 2.046,99 	 	 	

9 1.760,53 1.800,44 1.840,38 1.870,34 1.897,42 1.924,52 1.951,60 1.978,70 	 	 	 	

10 1.628,15 1.660,95 1.693,77 1.723,72 1.750,79 1.777,87 1.804,97 1.832,08 1.850,63 	 	 	

11 1.535,48 1.561,13 1.586,80 1.606,78 1.626,72 1.646,71 1.666,64 1.686,64 1.706,59 	 	 	

12 1.452,78 1.478,42 1.504,12 1.524,05 1.544,04 1.563,99 1.583,96 1.603,92 1.623,88 	 	 	

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%	+	0,6	%
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Regelvergütung Anlage 3 AVR, gültig ab 1. 8. 2011

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3.890,51 4.231,24 4.571,95 4.750,71 4.929,44 5.108,12 5.286,85 5.465,57 5.644,26 5.823,01 6.001,73 6.165,36

1a 3.601,56 3.895,55 4.189,50 4.353,18 4.516,87 4.680,54 4.844,26 5.007,91 5.171,64 5.335,28 5.498,97 5.572,45

1b 3.339,35 3.591,55 3.843,77 4.004,10 4.164,47 4.324,80 4.485,12 4.645,47 4.805,80 4.966,16 5.032,97 	

2 3.178,17 3.393,60 3.609,06 3.742,67 3.876,29 4.009,95 4.143,57 4.277,20 4.410,78 4.544,40 4.629,64 	

3 2.892,80 3.078,19 3.263,58 3.385,54 3.507,45 3.629,39 3.751,28 3.873,22 3.995,17 4.117,10 4.135,47 	

4a 2.695,71 2.854,35 3.013,04 3.119,96 3.226,86 3.333,74 3.440,63 3.547,56 3.654,43 3.756,33 	 	

4b 2.516,97 2.650,60 2.784,23 2.877,77 2.971,28 3.064,81 3.158,36 3.251,90 3.345,45 3.418,92 	 	

5b 2.358,25 2.466,89 2.580,47 2.663,97 2.744,15 2.824,34 2.904,48 2.984,65 3.064,81 3.118,26 	 	

5c 2.191,35 2.275,70 2.362,95 2.435,87 2.512,70 2.589,52 2.666,36 2.743,18 2.811,65 	 	 	

6b 2.075,23 2.145,46 2.215,70 2.265,17 2.316,29 2.367,47 2.420,85 2.477,60 2.534,42 2.576,16 	 	

7 1.970,59 2.029,39 2.088,14 2.129,69 2.171,25 2.212,80 2.254,61 2.298,24 2.341,91 2.369,01 	 	

8 1.874,60 1.923,34 1.972,06 2.003,60 2.032,26 2.060,90 2.089,56 2.118,24 2.146,88 2.175,56 2.202,77 	

9a 1.812,29 1.849,06 1.885,82 1.914,38 1.942,93 1.971,51 2.000,10 2.028,68 2.057,22 	 	 	

9 1.769,33 1.809,44 1.849,58 1.879,69 1.906,91 1.934,15 1.961,36 1.988,60 	 	 	 	

10 1.636,29 1.669,26 1.702,24 1.732,34 1.759,54 1.786,76 1.814,00 1.841,24 1.859,88 	 	 	

11 1.543,15 1.568,94 1.594,73 1.614,82 1.634,85 1.654,94 1.674,98 1.695,07 1.715,13 	 	 	

12 1.460,04 1.485,82 1.511,64 1.531,67 1.551,76 1.571,81 1.591,88 1.611,94 1.632,00 	 	 	

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%	+	0,6	%	+	0,5	%

Regelvergütung Anlage 3a AVR, gültig ab 1. 1. 2010

Verg.-Gr.
Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kr.	14	 4.068,40 4.189,15 4.309,91 4.403,83 4.497,74 4.591,68 4.685,59 4.779,51 4.873,43

Kr.	13	 3.639,84 3.760,59 3.881,34 3.975,27 4.069,16 4.163,09 4.257,02 4.350,93 4.444,86

Kr.	12	 3.355,82 3.468,30 3.580,73 3.668,17 3.755,64 3.843,10 3.930,56 4.018,00 4.105,48

Kr.	11	 3.164,78 3.272,70 3.380,62 3.464,56 3.548,51 3.632,45 3.716,39 3.800,33 3.884,28

Kr.	10	 2.982,05 3.082,18 3.182,31 3.260,18 3.338,07 3.415,91 3.493,80 3.571,66 3.649,55

Kr.	9	 2.814,35 2.906,92 2.999,54 3.071,56 3.143,59 3.215,62 3.287,63 3.359,66 3.431,68

Kr.	8	 2.658,50 2.744,28 2.830,09 2.896,82 2.963,57 3.030,29 3.097,01 3.163,75 3.230,47

Kr.	7	 2.516,04 2.595,30 2.674,54 2.736,18 2.797,83 2.859,46 2.921,10 2.982,73 3.044,36

Kr.	6	 2.348,52 2.421,15 2.493,77 2.550,25 2.606,75 2.663,23 2.719,72 2.776,20 2.832,70

Kr.	5a	 2.269,71 2.337,62 2.405,51 2.458,33 2.511,12 2.563,94 2.616,76 2.669,56 2.722,36

Kr.	5	 2.215,61 2.279,85 2.344,11 2.394,06 2.444,03 2.493,99 2.543,94 2.593,91 2.643,89

Kr.	4	 2.117,80 2.174,91 2.232,01 2.276,42 2.320,82 2.365,24 2.409,66 2.454,08 2.498,48

Kr.	3	 2.027,09 2.075,60 2.124,14 2.161,89 2.199,61 2.237,36 2.275,09 2.312,83 2.350,56

Kr.	2	 1.870,76 1.913,29 1.955,83 1.988,91 2.021,97 2.055,06 2.088,12 2.121,21 2.154,28

Kr.	1	 1.792,81 1.830,67 1.868,52 1.897,95 1.927,38 1.956,82 1.986,25 2.015,67 2.045,12

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%
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XI. Anlage 6a zu den AVR

1. Die Bundeskommission legt folgende Werte der 
Zeitzuschläge gemäß § 1 Abs. 1 der Anlage 6a zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2012 als mitt-
lere Werte fest:

Die	Höhe	des	Zeitzuschlags	für	Nachtarbeit	zwischen	
20.00	Uhr	und	6.00	Uhr	gemäß	§	1	Abs.	1	(e)	der	Anlage	
6a	zu	den	AVR	wird	wie	folgt	geändert:

„vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	 1,30	Euro,
vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 1,31	Euro,
ab	1.	8.	2011	 1,32	Euro.“

Die	 Höhe	 des	 Zeitzuschlags	 für	 Arbeiten	 an	 Samsta-
gen	 in	der	Zeit	von	13.00	Uhr	bis	20.00	Uhr	gemäß	§	1	
Abs.	 (f)	der	Anlage	6a	zu	den	AVR	wird	wie	 folgt	geän-
dert:

„vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	 0,65	Euro,
vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	 0,65	Euro,
ab	1.	8.	2011	 0,66	Euro.“

2. Die Bundeskommission legt den folgenden Wert des 
Zeitzuschlags gemäß § 1 Abs. 5 der Anlage 6a zu den 
AVR vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2012 als Mit-
telwert fest:

Regelvergütung Anlage 3a AVR, gültig ab 1. 1. 2011

Verg.-Gr.
Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kr.	14	 4.092,81 4.214,29 4.335,77 4.430,25 4.524,73 4.619,23 4.713,70 4.808,19 4.902,67

Kr.	13	 3.661,68 3.783,16 3.904,63 3.999,12 4.093,58 4.188,07 4.282,56 4.377,04 4.471,52

Kr.	12	 3.375,96 3.489,11 3.602,21 3.690,18 3.778,18 3.866,16 3.954,14 4.042,11 4.130,11

Kr.	11	 3.183,77 3.292,33 3.400,90 3.485,35 3.569,80 3.654,25 3.738,69 3.823,14 3.907,58

Kr.	10	 2.999,94 3.100,67 3.201,41 3.279,74 3.358,10 3.436,41 3.514,76 3.593,09 3.671,44

Kr.	9	 2.831,24 2.924,36 3.017,53 3.089,99 3.162,45 3.234,91 3.307,36 3.379,82 3.452,27

Kr.	8	 2.674,45 2.760,75 2.847,07 2.914,20 2.981,35 3.048,47 3.115,60 3.182,74 3.249,85

Kr.	7	 2.531,14 2.610,88 2.690,59 2.752,60 2.814,61 2.876,61 2.938,62 3.000,62 3.062,63

Kr.	6	 2.362,61 2.435,68 2.508,73 2.565,55 2.622,39 2.679,21 2.736,04 2.792,86 2.849,70

Kr.	5a	 2.283,33 2.351,64 2.419,95 2.473,08 2.526,18 2.579,33 2.632,46 2.685,58 2.738,70

Kr.	5	 2.228,91 2.293,53 2.358,17 2.408,42 2.458,69 2.508,96 2.559,20 2.609,47 2.659,75

Kr.	4	 2.130,51 2.187,96 2.245,40 2.290,08 2.334,74 2.379,43 2.424,12 2.468,80 2.513,47

Kr.	3	 2.039,25 2.088,06 2.136,88 2.174,86 2.212,81 2.250,78 2.288,74 2.326,71 2.364,67

Kr.	2	 1.881,99 1.924,77 1.967,57 2.000,85 2.034,10 2.067,39 2.100,65 2.133,94 2.167,21

Kr.	1	 1.803,57 1.841,65 1.879,73 1.909,33 1.938,95 1.968,56 1.998,17 2.027,77 2.057,39

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%	+	0,6	%

Regelvergütung Anlage 3a AVR, gültig ab 1. 8. 2011

Verg.-Gr.
Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kr.	14	 4.113,28 4.235,36 4.357,44 4.452,40 4.547,35 4.642,32 4.737,27 4.832,23 4.927,18

Kr.	13	 3.679,99 3.802,07 3.924,16 4.019,11 4.114,04 4.209,01 4.303,97 4.398,92 4.493,88

Kr.	12	 3.392,84 3.506,55 3.620,22 3.708,63 3.797,07 3.885,49 3.973,91 4.062,32 4.150,77

Kr.	11	 3.199,68 3.308,79 3.417,90 3.502,78 3.587,65 3.672,52 3.757,38 3.842,25 3.927,12

Kr.	10	 3.014,94 3.116,17 3.217,42 3.296,14 3.374,89 3.453,59 3.532,34 3.611,06 3.689,80

Kr.	9	 2.845,39 2.938,98 3.032,62 3.105,44 3.178,26 3.251,09 3.323,90 3.396,71 3.469,53

Kr.	8	 2.687,83 2.774,55 2.861,30 2.928,77 2.996,26 3.063,72 3.131,17 3.198,65 3.266,10

Kr.	7	 2.543,80 2.623,93 2.704,04 2.766,36 2.828,69 2.891,00 2.953,32 3.015,63 3.077,94

Kr.	6	 2.374,42 2.447,85 2.521,28 2.578,38 2.635,50 2.692,61 2.749,72 2.806,82 2.863,94

Kr.	5a	 2.294,75 2.363,40 2.432,05 2.485,45 2.538,81 2.592,22 2.645,62 2.699,01 2.752,39

Kr.	5	 2.240,05 2.305,00 2.369,96 2.420,46 2.470,99 2.521,50 2.571,99 2.622,52 2.673,05

Kr.	4	 2.141,16 2.198,90 2.256,63 2.301,53 2.346,42 2.391,32 2.436,24 2.481,15 2.526,03

Kr.	3	 2.049,45 2.098,50 2.147,57 2.185,73 2.223,87 2.262,04 2.300,18 2.338,35 2.376,49

Kr.	2	 1.891,40 1.934,39 1.977,40 2.010,85 2.044,27 2.077,73 2.111,15 2.144,61 2.178,05

Kr.	1	 1.812,58 1.850,86 1.889,13 1.918,88 1.948,64 1.978,41 2.008,16 2.037,90 2.067,68

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%	+	0,6	%	+	0,5%
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9.	 Heilerziehungshelfer/-innen	
	 1.215,67	 1.222,96	 1.229,08	Euro

10.	 Heilerziehungspfleger/-innen	
	 1.327,41	 1.335,37	 1.342,05	Euro

11.	 Arbeitserzieher/-innen	
	 1.327,41	 1.335,37	 1.342,05	Euro

12.	 Rettungsassistent(inn)en	
	 1.215,67	 1.222,96	 1.229,08	Euro“

4.	 Die	 Höhe	 des	 Entgelts	 für	 Auszubildende	 gemäß	
§	1	Abs.	1	Satz	2	Buchst.	E	der	Anlage	7	zu	den	AVR	wird	
wie	folgt	geändert:

„Es	beträgt

ab 1. 1. 2010  ab 1. 1. 2011  ab 1. 8. 2011 

im	ersten	Ausbildungsjahr
695,59	Euro	 699,76	Euro	 703,26	Euro

im	zweiten	Ausbildungsjahr
744,98	Euro	 749,45	Euro	 753,20	Euro

im	dritten	Ausbildungsjahr
790,30	Euro	 795,04	Euro	 799,02	Euro

im	vierten	Ausbildungsjahr
853,18	Euro	 858,30	Euro	 862,59	Euro“

5.	 In	§	1	Abs.	(a)	der	Buchst.	B	II,	C	II,	D	und	E	der	An-
lage	7	zu	den	AVR	wird	 jeweils	am	Ende	der	Satz	3	er-
satzlos	gestrichen.

2. Die Bundeskommission legt für den Umfang der 
Ausbildungsvergütungen und Entgelte gemäß Anlage 7 
zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2012 die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und 
unten fest.

XIII. Anlage 7a zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst Abs. 1 des § 2 der An-
lage 7a zu den AVR für die Besitzstandszulage neu und 
legt vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
folgenden mittleren Werte fest:

„(1)	 Praktikanten,	die	bis	zum	30.	Juni	2008	einen	An-
spruch	auf	Verheiratetenzuschlag	gemäß	Abschnitt	D	der	
Anlage	 7	 zu	 den	 AVR	 gehabt	 haben,	 erhalten	 vom	
1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	eine	monatliche	Zulage	in	Hö-
he	von	69,08	Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011	69,49	
Euro	und	ab	dem	1.	8.	2011	in	Höhe	von	69,84	Euro.“

2. Die Bundeskommission legt für den Wert der Besitz-
standszulage nach § 2 der Anlage 7a zu den AVR vom 
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die Bandbrei-
te in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

XIV. Anlage 14 zu den AVR

1. Die Bundeskommission legt in § 7 Abs. 1 der Anla-
ge 14 zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. De-
zember 2012 folgende mittlere Werte für das Urlaubsgeld 
fest:

„Das	Urlaubsgeld	beträgt

a)	 für	 die	 am	 1.	 Juli	 vollbeschäftigten	 Mitarbeiter	 der	
Vergütungsgruppen	1	bis	5b	der	Anlagen	2	bzw.	2b	und	
2d	 zu	 den	 AVR	 und	 der	 Vergütungsgruppen	 Kr.	 14	 bis	
Kr.	7	der	Anlagen	2a	und	2c	zu	den	AVR	vom	1.	1.	2010	
bis	 31.	12.	2010	 258,72	 Euro,	 vom	 1.	1.	2011	 bis	
31.	7.	2011 260,27	Euro	und	ab	1.	8.	2011 261,57	Euro.

Die	Höhe	des	Zeitzuschlags	für	Nachtarbeit	zwischen	
20.00	Uhr	und	6.00	Uhr	gemäß	§	1	Abs.	5	der	Anlage	6a	
zu	den	AVR	wird	wie	folgt	geändert:

„ab	1.	1.	2010	 0,39	Euro.“

3. Die Bundeskommission legt für den Wert der Zeitzu-
schläge gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 5 der Anlage 6a zu 
den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

XII. Anlage 7 zu den AVR

1. Die Bundeskommission fasst in Anlage 7 zu den AVR 
die folgenden Bestimmungen neu und legt in diesen Be-
stimmungen mit den Ausbildungsvergütungen und Ent-
gelten vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 
die folgenden mittleren Werte fest:

1.	 Die	Höhe	der	Ausbildungsvergütung	für	die	Schüler	
an	 Kranken-	 und	 Kinderkrankenpflegeschulen,	 Hebam-
menschulen	 sowie	 an	 Altenpflegeschulen	 gemäß	 §	 1	
Abs.	 (a)	Satz	2	Abschnitt	B	 II	der	Anlage	7	zu	den	AVR	
wird	wie	folgt	geändert:

„Sie	beträgt

 ab 1. 1. 2010 ab 1. 1. 2011 ab 1. 8. 2011

im	ersten	Ausbildungsjahr
816,68	Euro	 821,58	Euro	 825,69	Euro

im	zweiten	Ausbildungsjahr
877,40	Euro	 882,66	Euro	 887,07	Euro

im	dritten	Ausbildungsjahr
977,59	Euro	 983,46	Euro	 988,38	Euro“

2.	 Die	 Höhe	 der	 Ausbildungsvergütung	 für	 die	 Kran-
kenpflegehelfer	 sowie	 Altenpflegehelfer	 gemäß	 §	 1	
Abs.	 (a)	 Satz	 2	 Abschnitt	 CII	 der	 Anlage	 7	 zu	 den	 AVR	
wird	wie	folgt	geändert:

„Sie	 beträgt	 ab 1. 1. 2010 741,73 Euro,	 ab	 1. 1. 2011 
746,18	Euro	und	ab 1. 8. 2011	749,91	Euro.“

3.	 Die	Höhe	des	Entgelts	für	Praktikanten	nach	abge-
legtem	Examen	gemäß	§	1	Abs.	(a)	Satz	2	Buchst.	D	wird	
unter	 Streichung	 des	 Verheiratetenzuschlages	 wie	 folgt	
geändert:

„Sie	beträgt	für:

ab 1. 1. 2010  ab 1. 1. 2011  ab 1. 8. 2011 

1.	 Pharmazeutisch-technische	Assistent(inn)en	
	 1.269,14	 1.276,76	 1.283,14	Euro

2.	 Masseure	und	med.	Bademeister/-innen	 	
	 1.215,67	 1.222,96	 1.229,08	Euro

3.	 Sozialarbeiter/-innen	
	 1.480,72	 1.489,60	 1.497,05	Euro

4.	 Sozialpädagog(inn)en	
	 1.480,72	 1.489,60	 1.497,05	Euro

5.	 Erzieher/-innen	
	 1.269,14	 1.276,76	 1.283,14	Euro

6.	 Kinderpfleger/-innen	
	 1.215,67	 1.222,96	 1.229,08	Euro

7.	 Altenpfleger/-innen	
	 1.269,14	 1.276,76	 1.283,14	Euro

8.	 Haus-	und	Familienpfleger/-innen	
	 1.269,14	 1.276,76	 1.283,14	Euro
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1,2 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regelvergütung 
ergeben sich aus der im Anschluss wiedergegebenen 
Fassung der Regelvergütungstabelle des Anhang C zu 
den AVR.

2. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung für Einrichtungen nach Anhang C mit 
Stand 1. Januar 2010 für die unter Anlage 2 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Januar 2011 um 
0,6 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regelvergütung 
ergeben sich aus der im Anschluss wiedergegebenen 
Fassung der Regelvergütungstabelle des Anhang C zu 
den AVR.

3. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung für Einrichtungen nach Anhang C mit 
Stand 1. Januar 2011 für die unter Anlage 2 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. August 2011 um 
0,5 v. H. Die neuen mittleren Werte der Regelvergütung 
ergeben sich aus der im Anschluss wiedergegebenen 
Fassung der Regelvergütungstabelle des Anhang C zu 
den AVR.

4. Die Bundeskommission legt für den Umfang der Re-
gelvergütung gemäß den Anlagen 3 und 3a zu den AVR 
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Bandbreite in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten 
fest.

5. Zur Abgeltung der Erhöhung der mittleren Werte für 
das Jahr 2010 kann die Regionalkommission eine Einmal-
zahlung beschließen. Der Fälligkeitszeitpunkt muss vor 
dem 1. 7. 2011 liegen.

b)	 für	 die	 am	 1.	 Juli	 vollbeschäftigten	 Mitarbeiter	 der	
Vergütungsgruppen	5c	bis	12	der	Anlagen	2	bzw.	2b	und	
2d	zu	den	AVR	und	der	Vergütungsgruppen	Kr.	6	bis	Kr.	1	
der	 Anlagen	 2a	 und	 2c	 zu	 den	 AVR	 vom	 1.	1.	2010	 bis	
31.	12.	2010 336,33	 Euro,	 vom	 1.	1.	2011	 bis	 31.	7.	2011 
338,35	Euro	und	ab	1.	8.	2011 340,04	Euro.

c)	 für	den	gemäß	der	Anlage	7	zu	den	AVR	zu	seiner	
Ausbildung	Beschäftigten	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010 
258,72	Euro,	vom	1.	1.	2011	bis	31.	7.	2011 260,27	Euro	
und	ab	1.	8.	2011 261,57	Euro.“

2.	Die Bundeskommission legt in § 2a Abs. 17 des All-
gemeinen Teils zu den AVR vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. Dezember 2012 folgenden Mittelwert für das Urlaubs-
geld fest:

„Das	Urlaubsgeld	für	den	am	1.	Juli	vollbeschäftigten	
Mitarbeiter	und	den	zu	seiner	Ausbildung	Beschäftigten	
beträgt	vom	1.	1.	2010	bis	31.	12.	2010	258,72	Euro,	vom	
1.	1.	2011	 bis	 31.	7.	2011 260,27	 Euro	 und	 ab	 1.	8.	2011 
261,57	Euro.“

3. Die Bundeskommission legt für den Umfang des Ur-
laubsgeldes gemäß § 7 Abs. 1 Anlage 14 zu den AVR und 
§ 2a Abs. 17 des Allgemeinen Teils zu den AVR vom 1. 
Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die Bandbreite 
in Höhe von 20 v. H. nach oben und unten fest.

XV. Anhang C zu den AVR

1. Die Bundeskommission erhöht die mittleren Werte 
der Regelvergütung für Einrichtungen nach Anhang C mit 
Stand 1. Januar 2009 für die unter Anlage 2 zu den AVR 
fallenden Mitarbeiter mit Wirkung ab 1. Januar 2010 um 

Regelvergütungstabelle für AVR-Einrichtungen nach Anhang C

Regelvergütungstabelle (ab 1. 1. 2010): 
Mittlere	Werte	gemäß	Anlage	3	zu	den	AVR	für	die	Einrichtungen	gemäß	Anhang	C

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3.935,66 4.110,74 4.285,85 4.460,97 4.636,08 4.811,20 4.986,27 5.161,41 5.336,50 5.511,61 5.686,73 5.861,82 6.036,91

1a 3.682,87 3.818,97 3.954,99 4.091,05 4.227,14 4.363,23 4.499,33 4.635,36 4.771,42 4.907,50 5.043,60 5.179,63 5.310,12

1b 3.352,45 3.483,28 3.614,09 3.744,90 3.875,71 4.006,51 4.137,35 4.268,14 4.398,97 4.529,75 4.660,57 4.791,38 4.921,87

2 3.128,60 3.248,75 3.368,95 3.489,07 3.609,22 3.729,39 3.849,50 3.969,69 4.089,82 4.210,02 4.330,16 4.450,25 4.450,25

3 2.800,13 2.902,56 3.004,97 3.107,40 3.209,83 3.312,26 3.414,69 3.517,10 3.619,51 3.721,96 3.824,41 3.926,84 4.024,26

4a 2.605,16 2.698,89 2.792,62 2.886,31 2.980,05 3.073,77 3.167,50 3.261,21 3.354,94 3.448,67 3.542,39 3.636,14 3.728,55

4b 2.443,27 2.517,65 2.591,98 2.666,33 2.740,63 2.815,00 2.889,33 2.963,69 3.038,04 3.112,36 3.186,74 3.261,06 3.270,95

5b 2.243,23 2.302,13 2.360,99 2.424,64 2.489,97 2.555,35 2.620,72 2.686,08 2.751,45 2.816,81 2.882,20 2.947,57 2.952,08

5c 2.120,67 2.173,76 2.226,90 2.282,63 2.338,40 2.396,48 2.458,33 2.520,23 2.582,06 2.643,94 2.704,98 2.704,98 2.704,98

6b 2.044,09 2.085,13 2.126,13 2.167,16 2.208,14 2.250,39 2.293,47 2.336,54 2.380,37 2.428,17 2.475,98 2.513,37 2.513,37

7 1.943,46 1.976,77 2.010,09 2.043,40 2.076,72 2.110,04 2.143,33 2.176,68 2.209,98 2.244,20 2.279,20 2.304,44 2.304,44

8 1.848,55 1.878,99 1.909,49 1.939,95 1.970,42 2.000,88 2.031,38 2.061,84 2.092,30 2.114,94 2.114,94 2.114,94 2.114,94

9a 1.792,51 1.822,83 1.853,13 1.883,43 1.913,71 1.944,00 1.974,29 2.004,58 2.034,78 2.034,78 2.034,78 2.034,78 2.034,78

9 1.750,04 1.777,68 1.805,32 1.832,94 1.860,60 1.888,25 1.915,90 1.943,54 1.966,91 1.966,91 1.966,91 1.966,91 1.966,91

10 1.618,44 1.646,08 1.673,75 1.701,37 1.729,03 1.756,66 1.784,32 1.811,97 1.839,59 1.839,59 1.839,59 1.839,59 1.839,59

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%
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Regelvergütungstabelle für AVR-Einrichtungen nach Anhang C

Regelvergütungstabelle (ab 1. 1. 2011): 
Mittlere	Werte	gemäß	Anlage	3	zu	den	AVR	für	die	Einrichtungen	gemäß	Anhang	C

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3.959,27 4.135,40 4.311,57 4.487,73 4.663,90 4.840,07 5.016,19 5.192,38 5.368,52 5.544,68 5.720,85 5.896,99 6.073,13

1a 3.704,97 3.841,88 3.978,72 4.115,60 4.252,50 4.389,41 4.526,32 4.663,17 4.800,04 4.936,95 5.073,86 5.210,70 5.341,98

1b 3.372,57 3.504,18 3.635,77 3.767,37 3.898,97 4.030,55 4.162,17 4.293,75 4.425,36 4.556,93 4.688,54 4.820,13 4.951,41

2 3.147,37 3.268,24 3.389,16 3.510,00 3.630,87 3.751,77 3.872,60 3.993,50 4.114,36 4.235,28 4.356,15 4.476,95 4.476,95

3 2.816,93 2.919,97 3.023,00 3.126,04 3.229,09 3.332,13 3.435,17 3.538,20 3.641,23 3.744,29 3.847,35 3.950,41 4.048,41

4a 2.620,79 2.715,08 2.809,37 2.903,63 2.997,93 3.092,21 3.186,50 3.280,78 3.375,07 3.469,36 3.563,64 3.657,95 3.750,92

4b 2.457,93 2.532,76 2.607,53 2.682,33 2.757,07 2.831,89 2.906,66 2.981,47 3.056,26 3.131,04 3.205,86 3.280,63 3.290,58

5b 2.256,69 2.315,94 2.375,16 2.439,19 2.504,91 2.570,68 2.636,44 2.702,20 2.767,95 2.833,71 2.899,50 2.965,25 2.969,79

5c 2.133,39 2.186,81 2.240,26 2.296,33 2.352,43 2.410,86 2.473,08 2.535,35 2.597,55 2.659,80 2.721,21 2.721,21 2.721,21

6b 2.056,35 2.097,64 2.138,88 2.180,16 2.221,39 2.263,89 2.307,23 2.350,56 2.394,66 2.442,74 2.490,83 2.528,45 2.528,45

7 1.955,13 1.988,63 2.022,15 2.055,66 2.089,18 2.122,70 2.156,19 2.189,74 2.223,24 2.257,66 2.292,88 2.318,26 2.318,26

8 1.859,64 1.890,27 1.920,95 1.951,59 1.982,25 2.012,89 2.043,57 2.074,21 2.104,86 2.127,63 2.127,63 2.127,63 2.127,63

9a 1.803,27 1.833,77 1.864,24 1.894,73 1.925,19 1.955,66 1.986,13 2.016,61 2.046,99 2.046,99 2.046,99 2.046,99 2.046,99

9 1.760,54 1.788,35 1.816,15 1.843,94 1.871,76 1.899,58 1.927,40 1.955,20 1.978,71 1.978,71 1.978,71 1.978,71 1.978,71

10 1.628,15 1.655,95 1.683,80 1.711,58 1.739,40 1.767,20 1.795,03 1.822,84 1.850,63 1.850,63 1.850,63 1.850,63 1.850,63

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%	+	0,6	%

Regelvergütungstabelle für AVR-Einrichtungen nach Anhang C

Regelvergütungstabelle (ab 1. 8. 2011): 
Mittlere	Werte	gemäß	Anlage	3	zu	den	AVR	für	die	Einrichtungen	gemäß	Anhang	C

Verg.-
Gr.

Regelvergütungsstufen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3.979,07 4.156,08 4.333,13 4.510,17 4.687,21 4.864,27 5.041,27 5.218,34 5.395,36 5.572,40 5.749,46 5.926,47 6.103,49

1a 3.723,49 3.861,09 3.998,62 4.136,17 4.273,76 4.411,35 4.548,95 4.686,49 4.824,04 4.961,63 5.099,23 5.236,76 5.368,69

1b 3.389,43 3.521,70 3.653,95 3.786,21 3.918,46 4.050,70 4.182,98 4.315,21 4.447,49 4.579,71 4.711,98 4.844,23 4.976,16

2 3.163,11 3.284,59 3.406,11 3.527,55 3.649,03 3.770,53 3.891,96 4.013,47 4.134,93 4.256,46 4.377,93 4.499,34 4.499,34

3 2.831,02 2.934,57 3.038,12 3.141,67 3.245,24 3.348,79 3.452,35 3.555,89 3.659,44 3.763,01 3.866,59 3.970,16 4.068,65

4a 2.633,89 2.728,66 2.823,42 2.918,15 3.012,92 3.107,67 3.202,43 3.297,18 3.391,95 3.486,71 3.581,46 3.676,24 3.769,67

4b 2.470,22 2.545,42 2.620,57 2.695,74 2.770,85 2.846,05 2.921,19 2.996,38 3.071,54 3.146,69 3.221,88 3.297,03 3.307,03

5b 2.267,98 2.327,52 2.387,04 2.451,39 2.517,44 2.583,53 2.649,63 2.715,71 2.781,79 2.847,88 2.914,00 2.980,08 2.984,64

5c 2.144,06 2.197,74 2.251,46 2.307,81 2.364,19 2.422,91 2.485,44 2.548,02 2.610,54 2.673,10 2.734,81 2.734,81 2.734,81

6b 2.066,63 2.108,13 2.149,58 2.191,06 2.232,50 2.275,21 2.318,76 2.362,32 2.406,63 2.454,95 2.503,29 2.541,09 2.541,09

7 1.964,90 1.998,58 2.032,26 2.065,94 2.099,63 2.133,31 2.166,97 2.200,69 2.234,35 2.268,95 2.304,34 2.329,85 2.329,85

8 1.868,94 1.899,72 1.930,55 1.961,34 1.992,16 2.022,95 2.053,79 2.084,58 2.115,38 2.138,27 2.138,27 2.138,27 2.138,27

9a 1.812,28 1.842,94 1.873,57 1.904,21 1.934,81 1.965,44 1.996,06 2.026,69 2.057,22 2.057,22 2.057,22 2.057,22 2.057,22

9 1.769,34 1.797,29 1.825,23 1.853,16 1.881,12 1.909,07 1.937,04 1.964,98 1.988,60 1.988,60 1.988,60 1.988,60 1.988,60

10 1.636,29 1.664,23 1.692,22 1.720,14 1.748,10 1.776,04 1.804,00 1.831,95 1.859,88 1.859,88 1.859,88 1.859,88 1.859,88

(Regelvergütung	ab	1.	1.	2009)	+	1,2	%	+	0,6	%	+	0,5	%
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§	3	 Altersteilzeit	 in	Restrukturierungs-	und	Stellenab-
baubereichen

Altersteilzeit	 im	Sinne	des	Altersteilzeitgesetzes	kann,	
ohne	 dass	 darauf	 ein	 Rechtsanspruch	 besteht,	 in	 Re-
strukturierungs-	und	Stellenabbaubereichen	bei	dienstli-
chem	oder	betrieblichem	Bedarf	vereinbart	werden,	wenn	
die	 persönlichen	 Voraussetzungen	 nach	 §	 5	 vorliegen.	
Die	Festlegung	der	in	Satz	1	genannten	Bereiche	und	die	
Entscheidung,	ob,	 in	welchem	Umfang	und	 für	welchen	
Personenkreis	 dort	 Altersteilzeitarbeit	 zugelassen	 wird,	
erfolgt	durch	den	Dienstgeber.

§	4	 Altersteilzeit	im	Übrigen

(1)	 Den	Mitarbeitern	wird	im	Rahmen	der	Quote	nach	
Absatz	2	die	Möglichkeit	eröffnet,	Altersteilzeit	 im	Sinne	
des	Altersteilzeitgesetzes	in	Anspruch	zu	nehmen,	wenn	
die	persönlichen	Voraussetzungen	nach	§	5	vorliegen.

(2)	 Der	Anspruch	auf	Vereinbarung	eines	Altersteilzeit-
dienstverhältnisses	 nach	 Absatz	 1	 ist	 ausgeschlossen,	
wenn	 und	 solange	 2,5	 v.	H.	 der	 Mitarbeiter	 der	 Einrich-
tung	von	einer	Altersteilzeitregelung	im	Sinne	des	Alters-
teilzeitgesetzes	 Gebrauch	 machen.	 Maßgeblich	 für	 die	
Berechnung	der	Quote	ist	die	Anzahl	der	Mitarbeiter	zum	
Stichtag	31.	Mai	des	Vorjahres.

(3)	 Der	Dienstgeber	kann	ausnahmsweise	die	Vereinba-
rung	eines	Altersteilzeitdienstverhältnisses	ablehnen,	wenn	
dienstliche	oder	betriebliche	Gründe	entgegenstehen.

Anmerkungen	zu	Absatz	2:
1.	 Einrichtungen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	solche	

nach	§	1	Rahmen-MAVO.
2.	 In	 die	 Quote	 werden	 alle	 zum	 jeweiligen	 Stichtag	

bestehenden	 Altersteilzeitdienstverhältnisse	 einschließ-
lich	solcher	nach	§	3	dieser	Anlage	einbezogen.	Die	so	
errechnete	Quote	gilt	 für	das	gesamte	Kalenderjahr;	un-
terjährige	 Veränderungen	 bleiben	 unberücksichtigt.	 Die	
Quote	wird	jährlich	überprüft.

§	5	 Persönliche	Voraussetzungen	für	Altersteilzeit

(1)	 Altersteilzeit	nach	dieser	Anlage	setzt	voraus,	dass	
die	Mitarbeiter

a)	das	60.	Lebensjahr	vollendet	haben	und
b)	 innerhalb	der	 letzten	 fünf	Jahre	vor	Beginn	der	Al-

tersteilzeitarbeit	 mindestens	 1080	 Kalendertage	 in	 einer	
versicherungspflichtigen	Beschäftigung	nach	dem	Dritten	
Buch	Sozialgesetzbuch	gestanden	haben.

(2)	 Das	Altersteilzeitdienstverhältnis	muss	sich	zumin-
dest	bis	zu	dem	Zeitpunkt	erstrecken,	ab	dem	eine	Rente	
wegen	Alters	beansprucht	werden	kann.

(3)	 Die	 Vereinbarung	 von	 Altersteilzeit	 ist	 spätestens	
drei	Monate	vor	dem	geplanten	Beginn	des	Altersteilzeit-
dienstverhältnisses	schriftlich	zu	beantragen.	Der	Antrag	
kann	frühestens	ein	Jahr	vor	Erfüllung	der	Voraussetzun-
gen	nach	Absatz	1	gestellt	werden.	Von	den	Fristen	nach	
Satz	1	oder	2	kann	einvernehmlich	abgewichen	werden.

§	6	 Vereinbarung	eines	Altersteilzeitdienstverhältnisses

(1)	 Das	 Altersteilzeitdienstverhältnis	 muss	 ein	 versi-
cherungspflichtiges	 Beschäftigungsverhältnis	 im	 Sinne	
des	 Dritten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 sein	 und	 darf	 die	
Dauer	von	fünf	Jahren	nicht	überschreiten.

(2)	 Die	 durchschnittliche	 wöchentliche	 Arbeitszeit	
während	des	Altersteilzeitdienstverhältnisses	beträgt	die	
Hälfte	 der	 bisherigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit.	 Für	 die	
Berechnung	der	bisherigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	gilt	

XVI. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft.

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1

Teil 9

Altersteilzeit – neue Anlage 17a zu den AVR

1.	 In die AVR wird folgende neue Anlage 17a zu den 
AVR eingefügt:

„Anlage	17a	zu	den	AVR
Altersteilzeit	und	flexible	Altersarbeitszeit

I. Geltungsbereich und -dauer

§	1	 Geltungsbereich	und	-dauer

(1)	 Diese	 Regelung	 gilt	 für	 Altersteilzeitdienstverhält-
nisse	ab	dem	1.	Januar	2010.	Auf	Altersteilzeitdienstver-
hältnisse,	die	vor	dem	1.	Januar	2010	begonnen	haben,	
findet	Anlage	17	zu	den	AVR	Anwendung.

(2)	 Diese	 Regelung	 gilt	 für	 Mitarbeiter,	 die	 bis	 zum	
31.	Dezember	2016	die	jeweiligen	Voraussetzungen	die-
ser	 Regelung	 erfüllen	 und	 deren	 Altersteilzeitdienstver-
hältnis	 oder	 deren	 flexible	 Altersarbeitszeit	 vor	 dem	 1.	
Januar	2017	begonnen	hat.

II. Altersteilzeit

§	2	 Inanspruchnahme	von	Altersteilzeit

Auf	 der	 Grundlage	 des	 Altersteilzeitgesetzes	 (AltTZG)	
vom	23.	Juli	1996	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	ist	die	
Änderung	 des	 Dienstverhältnisses	 in	 ein	 Altersteilzeit-
dienstverhältnis

a)	 in	 Restrukturierungs-	 und	 Stellenabbaubereichen	
(§	3)	und

b)	im	Übrigen	im	Rahmen	einer	Quote	(§	4)

möglich.
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zum	 Ende	 der	 26.	 Krankheitswoche,	 wird	 der	 Aufsto-
ckungsbetrag	gemäß	Absatz	3	in	Höhe	des	kalendertägli-
chen	Durchschnitts	des	 in	den	 letzten	drei	abgerechne-
ten	Kalendermonaten	maßgebenden	Aufstockungsbetra-
ges	gezahlt.

§	8	 Verteilung	des	Urlaubs	im	Blockmodell

Für	 Mitarbeiter,	 die	 Altersteilzeit	 im	 Blockmodell	 (§	 6	
Abs.	3	Satz	1	Buchst.	b)	leisten,	besteht	kein	Urlaubsan-
spruch	für	die	Zeit	der	Freistellung	von	der	Arbeit.	Im	Ka-
lenderjahr	 des	 Übergangs	 von	 der	 Beschäftigung	 zur	
Freistellung	 haben	 die	 Mitarbeiter	 für	 jeden	 vollen	 Be-
schäftigungsmonat	 Anspruch	 auf	 ein	 Zwölftel	 des	 Jah-
resurlaubs.

§	9	 Nebentätigkeit

(1)	 Mitarbeiter	dürfen	während	des	Altersteilzeitdienst-
verhältnisses	 keine	 Beschäftigungen	 oder	 selbstständi-
gen	Tätigkeiten	ausüben,	die	die	Geringfügigkeitsgrenze	
des	 §	 8	 SGB	 IV	 überschreiten,	 es	 sei	 denn,	 diese	 Be-
schäftigungen	oder	selbstständigen	Tätigkeiten	sind	be-
reits	 innerhalb	der	 letzten	 fünf	Jahre	vor	Beginn	des	Al-
tersteilzeitdienstverhältnisses	 ständig	 ausgeübt	 worden.	
Bestehende	Regelungen	in	den	AVR	über	Nebentätigkei-
ten	bleiben	unberührt.

(2)	 Der	Anspruch	auf	die	Aufstockungsleistungen	ruht	
während	der	Zeit,	in	der	Mitarbeiter	eine	unzulässige	Be-
schäftigung	 oder	 selbstständige	 Tätigkeit	 im	 Sinne	 des	
Absatzes	1	ausüben	oder	über	die	Altersteilzeitarbeit	hin-
aus	 Mehrarbeit	 oder	 Überstunden	 leisten,	 die	 den	 Um-
fang	der	Geringfügigkeitsgrenze	des	§	8	des	Vierten	Bu-
ches	 Sozialgesetzbuch	 übersteigen.	 Hat	 der	 Anspruch	
auf	die	Aufstockungsleistungen	mindestens	150	Tage	ge-
ruht,	 erlischt	 er;	 mehrere	 Ruhenszeiträume	 werden	 zu-
sammengerechnet.

§	 10	 Verlängerung	 der	 Arbeitsphase	 im	 Blockmodell	
bei	Krankheit

Ist	der	Mitarbeiter	bei	Altersteilzeitarbeit	 im	Blockmo-
dell	 während	 der	 Arbeitsphase	 über	 den	 Zeitraum	 der	
Krankenbezüge	 (Abschnitt	 XII	 Abs.	 [b]	 der	 Anlage	 1	 zu	
den	AVR)	hinaus	arbeitsunfähig	erkrankt,	verlängert	sich	
die	 Arbeitsphase	 um	 die	 Hälfte	 des	 den	 Entgeltfortzah-
lungszeitraum	 übersteigenden	 Zeitraums	 der	 Arbeitsun-
fähigkeit;	in	dem	gleichen	Umfang	verkürzt	sich	die	Frei-
stellungsphase.

§	11	 Ende	des	Dienstverhältnisses

(1)	 Das	Dienstverhältnis	endet	zu	dem	in	der	Altersteil-
zeitvereinbarung	festgelegten	Zeitpunkt.

(2)	 Das	Dienstverhältnis	endet	unbeschadet	der	sons-
tigen	Beendigungstatbestände	der	AVR

a)	mit	Ablauf	des	Kalendermonats	vor	dem	Kalender-
monat,	 von	 dem	 an	 der	 Mitarbeiter	 eine	 abschlagsfreie	
Rente	wegen	Alters	beanspruchen	kann,	oder

b)	mit	Beginn	des	Kalendermonats,	für	den	der	Mitar-
beiter	eine	Rente	wegen	Alters	tatsächlich	bezieht.

(3)	 Endet	bei	einem	Mitarbeiter,	der	im	Rahmen	der	Al-
tersteilzeit	 nach	dem	Blockmodell	 beschäftigt	wird,	das	
Dienstverhältnis	vorzeitig,	hat	er	Anspruch	auf	eine	etwa-
ige	Differenz	zwischen	den	erhaltenen	Entgelten	und	dem	
Entgelt	 für	den	Zeitraum	seiner	 tatsächlichen	Beschäfti-
gung,	die	er	ohne	Eintritt	in	die	Altersteilzeit	erzielt	hätte,	
vermindert	 um	 die	 vom	 Dienstgeber	 gezahlten	 Aufsto-
ckungsleistungen.	Bei	Tod	des	Mitarbeiters	steht	dieser	
Anspruch	den	Erben	zu.

§	6	Abs.	2	AltTZG;	dabei	bleiben	Arbeitszeiten	außer	Be-
tracht,	die	die	regelmäßige	wöchentliche	Arbeitszeit	nach	
§	1	der	Anlage	5	zu	den	AVR	überschritten	haben.

(3)	 Die	während	der	Dauer	des	Altersteilzeitdienstver-
hältnisses	 zu	 leistende	 Arbeit	 kann	 so	 verteilt	 werden,	
dass	sie

a)	durchgehend	erbracht	wird	(Teilzeitmodell)	oder
b)	 in	 der	 ersten	 Hälfte	 des	 Altersteilzeitdienstverhält-

nisses	geleistet	und	die	Mitarbeiter	anschließend	von	der	
Arbeit	 unter	 Fortzahlung	 der	 Leistungen	 nach	 Maßgabe	
des	§	7	freigestellt	werden	(Blockmodell).

Die	 Mitarbeiter	 können	 vom	 Dienstgeber	 verlangen,	
dass	 ihr	 Wunsch	 nach	 einer	 bestimmten	 Verteilung	 der	
Arbeitszeit	mit	dem	Ziel	einer	einvernehmlichen	Regelung	
erörtert	wird.

§	7	 Dienstbezüge	und	Aufstockungsleistungen

(1)	 Mitarbeiter	erhalten	während	der	Gesamtdauer	des	
Altersteilzeitdienstverhältnisses	 im	 Teilzeitmodell	 (§	 6	
Abs.	 3	 Satz	 1	 Buchst.	 a)	 die	 Regelvergütung	 und	 alle	
sonstigen	 Vergütungsbestandteile	 in	 Höhe	 der	 sich	 für	
entsprechende	 teilzeitbeschäftigte	 Mitarbeiter	 ergeben-
den	 Beträge.	 Maßgebend	 ist	 die	 durchschnittliche	 wö-
chentliche	Arbeitszeit	nach	§	6	Abs.	2.

(2)	 Mitarbeiter	erhalten	während	der	Arbeitsphase	des	
Altersteilzeitdienstverhältnisses	 im	 Blockmodell	 (§	 6	
Abs.	 3	 Satz	 1	 Buchst.	 b)	 die	 Regelvergütung	 und	 alle	
sonstigen	Vergütungsbestandteile	in	Höhe	der	Hälfte	der	
Vergütung,	die	sie	jeweils	erhalten	würden,	wenn	sie	mit	
der	bisherigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	(§	6	Abs.	2	Satz	
2)	weitergearbeitet	hätten;	die	andere	Hälfte	der	Vergü-
tung	fließt	in	das	Wertguthaben	(§	7b	SGB	IV)	und	wird	in	
der	 Freistellungsphase	 ratierlich	 ausgezahlt.	 Das	 Wert-
guthaben	 erhöht	 sich	 bei	 allgemeinen	 Vergütungserhö-
hungen	in	der	von	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	je-
weils	festzulegenden	Höhe.

(3)	 Die	den	Mitarbeitern	nach	Absatz	1	oder	2	zuste-
hende	Vergütung	wird	nach	Maßgabe	der	Sätze	2	und	3	
um	 20	 v.	H.	 aufgestockt.	 Bemessungsgrundlage	 für	 die	
Aufstockung	ist	das	Regelarbeitsentgelt	für	die	Teilzeitar-
beit	 (§	6	Abs.	1	AltTZG).	Steuerfreie	Entgeltbestandteile	
und	 Vergütungsbestandteile,	 die	 einmalig	 (z.	B.	 Zuwen-
dung	nach	Abschnitt	XIV	der	Anlage	1	zu	den	AVR)	oder	
die	 nicht	 für	 die	 vereinbarte	 Arbeitszeit	 (z.	B.	 Überstun-
den-	oder	Mehrarbeitsvergütung)	gezahlt	werden,	sowie	
Sachbezüge,	die	während	der	Gesamtdauer	des	Alters-
teilzeitdienstverhältnisses	 unvermindert	 zustehen,	 gehö-
ren	 nicht	 zum	 Regelarbeitsentgelt	 und	 bleiben	 bei	 der	
Aufstockung	 unberücksichtigt.	 Sätze	 1	 bis	 3	 gelten	 für	
das	bei	Altersteilzeit	im	Blockmodell	in	der	Freistellungs-
phase	auszukehrende	Wertguthaben	entsprechend.

(4)	 Neben	den	vom	Dienstgeber	zu	tragenden	Sozial-
versicherungsbeiträgen	für	die	nach	Absatz	1	oder	2	zu-
stehende	Vergütung	entrichtet	der	Dienstgeber	zusätzli-
che	Beiträge	zur	gesetzlichen	Rentenversicherung	(Ren-
tenaufstockung)	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1	Buchst.	b	i.	V.	m.		
§	6	Abs.	1	AltTZG.	Für	von	der	Versicherungspflicht	be-
freite	 Mitarbeiter	 im	 Sinne	 von	 §	 4	 Abs.	 2	 AltTZG	 gilt	
Satz	1	entsprechend.

(5)	 In	 Fällen	 krankheitsbedingter	 Arbeitsunfähigkeit	
besteht	ein	Anspruch	auf	Leistungen	nach	Absätzen	1	bis	
4	 längstens	 für	die	Dauer	der	Krankenbezüge	nach	Ab-
schnitt	XII	Abs.	(b)	der	Anlage	1	zu	den	AVR.	Für	die	Zeit	
der	 Zahlung	 des	 Krankengeldzuschusses	 (Abschnitt	 XII	
Abs.	 [c]	bis	 [i]	der	Anlage	1	 zu	den	AVR),	 längstens	bis	
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Köln,	 Münster	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Pader-
born	 (Regional-KODA	NW)	hat	am	27.	September	2010	
beschlossen:

I.	 Die	 Kirchliche	 Arbeits-	 und	 Vergütungsordnung	
(	KAVO)	für	die	(Erz-)Bistümer	Aachen,	Essen,	Köln,	Müns-
ter	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Paderborn	 vom	
15.	12.	1971	 (Kirchliches	 Amtsblatt	 1971,	 Stück	 22,	
Nr.	 283.	 ff.),	 zuletzt	 geändert	 am	 4.	8.	2010	 (Kirchliches	
Amtsblatt	2010,	Stück	10,	Nr.	108.),	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 In	§	15	Absatz	4	Satz	2	werden	an	das	Wort	„Anla-
ge	21“	ein	Schrägstrich	und	die	Worte	„Anhang	3	zur	An-
lage	29“	angefügt.

2.	 Die	Fußnote	zu	§	22	Absatz	2	Satz	2	wird	wie	folgt	
neu	gefasst:

„*	Siehe	§	60x,	Anlage	8	sowie	den	Anhang	4	zur	Anla-
ge	29.“

3.	 Die	Anlage	5b	wird	wie	folgt	geändert:

An	das	Eingruppierungsmerkmal	der	Entgeltgruppe	8	
Fallgruppe	5.2.2	wird	eine	Fußnote	 folgenden	Wortlauts	
angefügt:

„*	Die	Zulage	erhöht	sich	ab	1.	Januar	2010	um	1,2	v.	H.
Die	Zulage	erhöht	sich	ab	1.	Januar	2011	um	0,6	v.	H.
Die	Zulage	erhöht	sich	ab	1.	August	2011	um	0,5	v.	H.“

4.	 Es	wird	eine	Anlage	8	folgenden	Wortlauts	eingefügt:

„Anlage 8

Tabelle für Zulagen gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 KAVO  
(in Euro)

Gültig	vom	1.	Januar	2010	bis	31.	Dezember	2010:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

8 	95,37		105,70		110,53		114,87		119,70		122,74	

7 	89,29	 	98,95		105,22		110,05		113,67		117,05	

6 	87,56	 	97,02		101,84		106,43		109,56		112,70	

5 	83,89	 	92,91	 	97,50		102,08		105,46		107,88	

4 	79,74	 	88,33	 	94,12	 	97,50		100,88		102,86	

3 	78,43	 	86,88	 	89,29	 	93,15	 	96,05	 	98,71	

2 	72,35	 	80,12	 	82,54	 	84,95	 	90,26	 	95,81	

1 	 	64,48	 	65,64	 	67,09	 	68,44	 	71,92	

Gültig	vom	1.	Januar	2011	bis	31.	Juli	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

8 	95,95		106,34		111,19		115,56		120,42		123,48	

7 	89,83	 	99,54		105,85		110,71		114,35		117,75	

6 	88,08	 	97,60		102,45		107,07		110,22		113,38	

5 	84,39	 	93,47	 	98,08		102,70		106,10		108,52	

4 	80,21	 	88,86	 	94,68	 	98,08		101,48		103,47	

3 	78,90	 	87,40	 	89,83	 	93,71	 	96,63	 	99,30	

2 	72,79	 	80,60	 	83,03	 	85,46	 90,80	 	96,38	

1 	 	64,87	 	66,04	 	67,49	 	68,85	 	72,35	

§	12	 Ergänzende	Dienstvereinbarungen

In	 einer	 einvernehmlichen	 Dienstvereinbarung	 (§	 38	
Abs.	1	Nr.	1	Rahmen-MAVO)	können	von	den	§§	2	bis	11	
abweichende	 Regelungen	 vereinbart	 werden.	 Abwei-
chende	Regelungen	sind	nur	zulässig,	soweit	die	gesetz-
lichen	 Mindestvoraussetzungen	 für	 Altersteilzeit	 nach	
dem	AltTZG	nicht	unterschritten	werden.

 III. Flexible Altersarbeitszeit (FALTER) 

§	13	 Flexible	Altersarbeitszeit

Älteren	Mitarbeitern	wird	in	einem	Modell	der	flexiblen	
Altersarbeitszeit	 ein	 gleitender	 Übergang	 in	 den	 Ruhe-
stand	 bei	 gleichzeitig	 längerer	 Teilhabe	 am	 Berufsleben	
ermöglicht.	 Das	 Modell	 sieht	 vor,	 dass	 die	 Mitarbeiter	
über	 einen	 Zeitraum	 von	 vier	 Jahren	 ihre	 Arbeitszeit	 auf	
die	 Hälfte	 der	 bisherigen	 Arbeitszeit	 reduzieren	 und	
gleichzeitig	eine	Teilrente	in	Höhe	von	höchstens	50	v.	H.	
der	 jeweiligen	 Altersrente	 beziehen.	 Die	 reduzierte	 Ar-
beitsphase	beginnt	 zwei	 Jahre	 vor	Erreichen	des	Kalen-
dermonats,	für	den	der	Mitarbeiter	eine	abschlagsfreie	Al-
tersrente	in	Anspruch	nehmen	kann,	und	geht	zwei	Jahre	
über	 diese	 Altersgrenze	 hinaus.	 Die	 Mitarbeiter	 erhalten	
nach	 Erreichen	 der	 Altersgrenze	 für	 eine	 abschlagsfreie	
Altersrente	 einen	 Anschlussdienstvertrag	 für	 zwei	 Jahre	
unter	der	Bedingung,	dass	das	Dienstverhältnis	bei	Inan-
spruchnahme	einer	mehr	als	hälftigen	Teilrente	oder	einer	
Vollrente	endet.	Die	übrigen	Beendigungstatbestände	der	
AVR	bleiben	unberührt.	Auf	die	Vereinbarung	von	flexibler	
Altersarbeitszeit	besteht	kein	Rechtsanspruch.“

2.	 Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2010 in Kraft.

3.	 Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbe-
standteile, der Anlagen 17 und 17a zu den AVR, zur Ein-
führung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unte-
ren Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig 
Beschäftigten werden im Zuständigkeitsbereich einer Re-
gionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von 
der Bundeskommission festgelegten Bandbreite Werte 
zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Entgelt-
bestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Zusatzurlaubes für die unter die Anlagen 30 bis 
33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle ande-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegt.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	2.	12.	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.4.91/1

Nr. 4. Beschlüsse der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 27. September 2010

Die	Kommission	zur	Ordnung	des	diözesanen	Arbeits-
vertragsrechts	 für	 die	 (Erz-)Diözesen	 Aachen,	 Essen,	
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Gültig	vom	1.	Januar	2011	bis	31.	Juli	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü 	 	27,87	 	30,89	 	33,76	 	35,67	 	36,11	

15 	21,85	 	24,24	 	25,13	 	28,32	 	30,73	 	32,33	

14 	19,79	 	21,95	 	23,23	 	25,13	 	28,06	 	29,65	

13 	18,24	 	20,24	 	21,32	 	23,42	 	26,34	 	27,55	

12 	16,35	 	18,14	 	20,68	 	22,91	 	25,77	 	27,04	

11 	15,78	 	17,50	 	18,77	 	20,68	 	23,45	 	24,72	

10 	15,21	 	16,86	 	18,14	 	19,41	 	21,83	 	22,40	

9 	13,43	 	14,89	 	15,65	 	17,69	 	19,28	 	20,55	

8 	12,57	 	13,94	 	14,57	 	15,14	 	15,78	 	16,18	

7 	11,77	 	13,04	 	13,87	 	14,51	 	14,99	 	15,43	

6 	11,54	 	12,79	 	13,43	 	14,03	 	14,44	 	14,86	

5 	11,06	 	12,25	 	12,85	 	13,46	 	13,90	 	14,22	

4 	10,51	 	11,64	 	12,41	 	12,85	 	13,30	 	13,56	

3 	10,34	 	11,45	 	11,77	 	12,28	 	12,66	 	13,01	

2 	9,54	 	10,56	 	10,88	 	11,20	 	11,90	 	12,63	

1 	 	8,50	 	8,65	 	8,85	 	9,02	 	9,48	

Gültig	ab	1.	August	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü 	 	28,01	 	31,05	 	33,93	 	35,84	 	36,29	

15 	21,96	 	24,37	 	25,26	 	28,46	 	30,89	 	32,49	

14 	19,89	 	22,06	 	23,34	 	25,26	 	28,20	 	29,80	

13 	18,33	 	20,34	 	21,42	 	23,53	 	26,48	 	27,69	

12 	16,44	 	18,23	 	20,78	 	23,02	 	25,90	 	27,18	

11 	15,86	 	17,59	 	18,87	 	20,78	 	23,57	 	24,84	

10 	15,28	 	16,95	 	18,23	 	19,51	 	21,94	 	22,51	

9 	13,50	 	14,96	 	15,73	 	17,78	 	19,38	 	20,66	

8 	12,64	 	14,01	 	14,64	 	15,22	 	15,86	 	16,26	

7 	11,83	 	13,11	 	13,94	 	14,58	 	15,06	 	15,51	

6 	11,60	 	12,85	 	13,49	 	14,10	 	14,52	 	14,93	

5 	11,11	 	12,31	 	12,92	 	13,53	 	13,97	 	14,29	

4 	10,56	 	11,70	 	12,47	 	12,92	 	13,37	 	13,63	

3 	10,39	 	11,51	 	11,83	 	12,34	 	12,73	 	13,08	

2 	9,59	 	10,62	 	10,94	 	11,26	 	11,96	 	12,69	

1 	 	8,54	 	8,70	 	8,89	 	9,07	 	9,53“	

	

Gültig	ab	1.	August	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

8 	96,43		106,87		111,75		116,14		121,02		124,10	

7 	90,28		100,04		106,38		111,26		114,92		118,34	

6 	88,52	 	98,09		102,97		107,60		110,77		113,95	

5 	84,81	 	93,94	 	98,57		103,21		106,63		109,07	

4 	80,62	 	89,30	 	95,16	 	98,57		101,99		103,99	

3 	79,30	 	87,84	 	90,28	 	94,18	 	97,11	 	99,79	

2 	73,15	 	81,01	 	83,45	 	85,89	 	91,25	 	96,87	

1 	 	65,20	 	66,37	 	67,83	 	69,20	 	72,71“	

	

5.	 Anlage	21	erhält	einen	§	3	folgenden	Wortlauts:

„§ 3 Stundenentgelt

Das	Stundenentgelt	beträgt	(in	Euro):

Gültig	vom	1.	Januar	2010	bis	31.	Dezember	2010:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü 	 	27,70	 	30,71	 	33,56	 	35,45	 	35,90	

15 	21,72	 	24,10	 	24,99	 	28,15	 	30,55	 	32,13	

14 	19,67	 	21,82	 	23,09	 	24,99	 	27,89	 	29,48	

13 	18,13	 	20,11	 	21,19	 	23,28	 	26,19	 	27,39	

12 	16,26	 	18,03	 	20,56	 	22,77	 	25,62	 	26,88	

11 	15,69	 	17,39	 	18,66	 	20,56	 	23,31	 	24,57	

10 	15,12	 	16,76	 	18,03	 	19,29	 	21,70	 	22,27	

9 	13,35	 	14,80	 	15,56	 	17,58	 	19,17	 	20,43	

8 	12,50	 	13,85	 	14,49	 	15,05	 	15,69	 	16,09	

7 	11,70	 	12,97	 	13,79	 	14,42	 	14,90	 	15,34	

6 	11,47	 	12,71	 	13,35	 	13,95	 	14,36	 	14,77	

5 	10,99	 	12,18	 	12,78	 	13,38	 	13,82	 	14,14	

4 	10,45	 	11,58	 	12,33	 	12,78	 	13,22	 	13,48	

3 	10,28	 	11,39	 	11,70	 	12,21	 	12,59	 	12,94	

2 	9,48	 	10,50	 	10,82	 	11,13	 	11,83	 	12,56	

1 	 	8,45	 	8,60	 	8,79	 	8,97	 	9,42	

6.	 §	4	Anlage	29	KAVO	wird	wie	folgt	geändert:

a)	In	Absatz	8	wird	in	der	Tabelle	folgende	Zeile	eingefügt:

„Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6

gültig	am	1.	Januar	2010	–	
allein	zum	Zweck	der	
Überleitung

2.542,12 2.742,12 2.992,12 3.192,12 3.442,12 3.567,12“
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7.	 Anlage	 29	 erhält	 einen	 Anhang	 3	 folgenden	 Wort-
lauts:

„Anhang	3	(Stundenentgelt)

Das	Stundenentgelt	beträgt	(in	Euro):

Gültig	vom	1.	Januar	2010	bis	31.	Dezember	2010:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S	18 17,90 18,50 20,89 22,68 25,36 27,01

S	17 16,11 17,75 19,69 20,89 23,28 24,68

S	16Ü 	 	 19,37 21,48 22,80 	

S	16 15,70 17,37 18,68 20,29 22,08 23,16

S	15 15,10 16,71 17,90 19,28 21,48 22,44

S	14 14,92 16,11 17,61 18,80 20,29 21,34

S	13Ü 15,17 16,37 17,86 19,05 20,54 21,29

S	13 14,92 16,11 17,61 18,80 20,29 21,04

S	12 14,32 15,82 17,25 18,50 20,05 20,71

S	11 13,73 15,52 16,29 18,20 19,69 20,59

S	10 13,37 14,80 15,52 17,61 19,28 20,65

S	9 13,31 14,32 15,22 16,86 18,20 19,49

S	8 12,77 13,73 14,92 16,62 18,17 19,40

S	7 12,38 13,58 14,53 15,49 16,20 17,25

S	6 12,17 13,37 14,32 15,28 16,14 17,09

S	5 12,17 13,37 14,26 14,74 15,40 16,53

S	4 11,04 12,53 13,31 13,97 14,38 14,92

S	3 10,44 11,70 12,53 13,37 13,61 13,85

S	2 10,00 10,56 10,98 11,46 11,94 12,41

Gültig	vom	1.	Januar	2011	bis	31.	Juli	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S	18 18,01 18,61 21,01 22,81 25,52 27,17

S	17 16,21 17,86 19,81 21,01 23,41 24,83

S	16Ü 	 	 19,48 21,61 22,93 	

S	16 15,79 17,47 18,79 20,41 22,21 23,29

S	15 15,19 16,81 18,01 19,39 21,61 22,57

S	14 15,01 16,21 17,71 18,91 20,41 21,46

S	13Ü 15,26 16,46 17,96 19,17 20,67 21,42

S	13 15,01 16,21 17,71 18,91 20,41 21,16

S	12 14,41 15,91 17,35 18,61 20,17 20,83

S	11 13,81 15,61 16,39 18,31 19,81 20,71

S	10 13,45 14,89 15,61 17,71 19,39 20,77

S	9 13,39 14,41 15,31 16,96 18,31 19,60

S	8 12,85 13,81 15,01 16,72 18,28 19,51

S	7 12,46 13,66 14,62 15,58 16,30 17,35

S	6 12,25 13,45 14,41 15,37 16,24 17,20

S	5 12,25 13,45 14,35 14,83 15,49 16,63

S	4 11,11 12,61 13,39 14,05 14,47 15,01

S	3 10,51 11,77 12,61 13,45 13,69 13,93

S	2 10,06 10,63 11,05 11,53 12,01 12,49

Gültig	ab	1.	August	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S	18 18,10 18,70 21,12 22,93 25,64 27,30

S	17 16,29 17,95 19,91 21,12 23,53 24,95

S	16Ü 	 	 19,58 21,72 23,05 	

S	16 15,87 17,56 18,89 20,52 22,33 23,41

S	15 15,27 16,89 18,10 19,49 21,72 22,69

S	14 15,08 16,29 17,80 19,01 20,52 21,57

S	13Ü 15,34 16,55 18,05 19,26 20,77 21,52

S	13 15,08 16,29 17,80 19,01 20,52 21,27

S	12 14,48 15,99 17,44 18,70 20,27 20,94

S	11 13,88 15,69 16,47 18,40 19,91 20,82

S	10 13,52 14,96 15,69 17,80 19,49 20,88

S	9 13,46 14,48 15,39 17,05 18,40 19,70

S	8 12,91 13,88 15,08 16,80 18,37 19,61

S	7 12,52 13,73 14,69 15,66 16,38 17,44

S	6 12,31 13,52 14,48 15,45 16,32 17,28

S	5 12,31 13,52 14,42 14,90 15,57 16,71

S	4 11,16 12,67 13,46 14,12 14,54 15,08

S	3 10,56 11,83 12,67 13,52 13,76 14,00

S	2 10,11 10,68 11,10 11,59 12,07 12,55“

	

8.	Anlage	29	erhält	einen	Anhang	4	folgenden	Wortlauts:

„Anhang 4
(Tabelle für Zulagen gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 KAVO – 

in Euro) 

Gültig	vom	1.	Januar	2010	bis	31.	Dezember	2010:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S	8 97,46 104,74 113,85 126,83 138,67 148,01

S	7 94,50 103,60 110,89 118,18 123,64 131,61

b)	In	Absatz	9	wird	in	der	Tabelle	folgende	Zeile	eingefügt:

„Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe	6
gültig	am	1.	Januar	2010	–	
allein	zum	Zweck	der	
Überleitung

– – 3.245,00 3.600,00 3.820,00 –“

	



	 Kirchliches Amtsblatt 2011 / Stück 1 89

II.	 Vorstehende	 Änderungen	 treten	 rückwirkend		
zum	1.	Januar	2010	in	Kraft.

Die	vorstehenden	Beschlüsse	der	Regional-KODA	set-
ze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	10.	1.	2011

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/A	38-20.1.1/200

Nr. 5. Zeitraum für die Wahl der Mitarbeitervertre-
ter in der Regional-KODA Nordrhein-Westfa-
len

Gemäß	§	1	Absatz	1	Satz	1	Regional-KODA-Wahlord-
nung	setze	ich	im	Einvernehmen	mit	den	übrigen	Diöze-
sanbischöfen	 in	 Nordrhein-Westfalen	 den	 Zeitraum	 für	
die	 Wahl	 der	 Mitarbeitervertreter	 in	 der	 Regional-KODA	
Nordrhein-Westfalen	 auf	 die	 Zeit	 vom	 1.	 Juni	 2011	 bis	
11.	November	2011	fest.

Paderborn,	10.	1.	2011

Der	Erzbischof	von	Paderborn

	
L.S.	

Erzbischof

Az.:	5/A	38-22.1.2/6

S	6 92,90 102,01 109,30 116,58 123,19 130,43

S	5 92,90 102,01 108,84 112,48 117,49 126,15

S	4 84,25 95,63 101,55 106,56 109,75 113,85

S	3 79,70 89,26 95,63 102,01 103,83 105,65

S	2 76,28 80,61 83,79 87,44 91,08 94,72

Gültig	vom	1.	Januar	2011	bis	31.	Juli	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S	8 98,04 105,37 114,53 127,59 139,50 148,89

S	7 95,06 104,22 111,56 118,89 124,38 132,40

S	6 93,46 102,62 109,95 117,28 123,92 131,21

S	5 93,46 102,62 109,49 113,16 118,20 126,90

S	4 84,75 96,21 102,16 107,20 110,41 114,53

S	3 80,17 89,79 96,21 102,62 104,45 106,29

S	2 76,74 81,09 84,30 87,96 91,63 95,29

Gültig	ab	1.	August	2011:

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S	8 98,53 105,90 115,11 128,23 140,20 149,64

S	7 95,54 104,75 112,11 119,48 125,01 133,06

S	6 93,93 103,13 110,50 117,87 124,54 131,87

S	5 93,93 103,13 110,04 113,72 118,79 127,54

S	4 85,18 96,69 102,67 107,74 110,96 115,11

S	3 80,57 90,24 96,69 103,13 104,98 106,82

S	2 77,12 81,50 84,72 88,40 92,08 95,77“

	

Nr. 6. Aufnahme unter die Kandidaten für den Stän-
digen Diakonat (Admissio)

Im	Auftrag	des	Herrn	Erzbischofs	Hans-Josef	Becker	
wurden	 durch	 Herrn	 Weihbischof	 Manfred	 Grothe	 am	
27.	November	2010	in	der	Kapuzinerkirche	zu	Paderborn	
unter	die	Kandidaten	für	den	Ständigen	Diakonat	aufge-
nommen:

Michael	von	Boeselager,	St.	Nikolaus,	Nieheim
Wolfgang	Feldmann,	St.	Paulus,	Minden
Michael	Freundt,	St.	Peter	und	Paul,	Siegen
Reinhold	Fricke,	St.	Cäcilia,	Westönnen
Günter	Meiser,	St.	Stephanus,	Oestinghausen
Herbert	Rautenstrauch,	St.	Johannes	Bapt.,	Neheim
Wolfgang	Schroer,	St.	Antonius	Eins.,	Halingen
Wilfried	Schulz,	St.	Johannes	Bapt.,	Lübbecke

Personalnachrichten
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Nr. 7. Haushaltsplan 2011

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

0000 Diözesanleitung

0110 Erzbischof und Weihbischöfe 0 0 0 592 632 472.998

0120 Metropolitankapitel 72 72 72.596 2.452 2.287 3.096.729

0210 Sekretariat Generalvikariat 0 0 0 435 270 237.833

0220 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 267 252 243.541

0230 Rechtsamt 0 0 0 465 456 436.783

0240 Fachstelle Revision 0 0 0 158 158 152.381

0250 Personalabteilung 240 260 195.929 2.045 2.045 1.966.501

0260 Pastorales Personal 0 0 0 666 626 620.865

0310 Finanzabteilung 107 140 117.773 2.515 2.434 2.466.264

0410 Bauamt 0 0 0 704 689 673.918

0510 Offizialat 20 20 20.920 466 500 478.649

0610 Archiv, Kirchenbuchabteilung 10 6 15.115 300 300 287.287

0620 Registratur 0 0 0 311 311 276.342

0630 Fachstelle EDV 0 0 0 2.242 2.232 1.890.441

0640 Bürotechnische Dienste 0 0 0 305 295 295.521

0641 Haustechnische Dienste 0 0 0 240 240 229.301

0642 Kraftfahrzeugtechnische Dienste 0 0 0 323 323 273.712

0660 Sonstige Aufgaben 100 100 108.292 100 100 114.860

0690 Nichtaufteilbare Sachkosten 0 0 0 756 792 673.883

0692 Nichtaufteilbare Personalkosten 120 120 123.180 783 758 705.262

0700 Fachstelle Medien 0 0 0 0 0 0

0720 Presse und Information 74 74 76.335 683 650 646.254

0800 Aus- und Fortbildung der Geistlichen 15 15 14.963 3.520 3.315 11.147.665

0900 Räte und Mittelinstanzen 0 0 0 93 93 85.501

Summe Einzelplan 0 758 807 745.103 20.421 19.758 27.472.491

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

0000 Diözesanleitung

0110 Erzbischof und Weihbischöfe 0 0 0 592 632 472.998

0120 Metropolitankapitel 72 72 72.596 2.452 2.287 3.096.729

0210 Sekretariat Generalvikariat 0 0 0 435 270 237.833

0220 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 267 252 243.541

0230 Rechtsamt 0 0 0 465 456 436.783

0240 Fachstelle Revision 0 0 0 158 158 152.381

0250 Personalabteilung 240 260 195.929 2.045 2.045 1.966.501

0260 Pastorales Personal 0 0 0 666 626 620.865

0310 Finanzabteilung 107 140 117.773 2.515 2.434 2.466.264

0410 Bauamt 0 0 0 704 689 673.918

0510 Offizialat 20 20 20.920 466 500 478.649

0610 Archiv, Kirchenbuchabteilung 10 6 15.115 300 300 287.287

0620 Registratur 0 0 0 311 311 276.342

0630 Fachstelle EDV 0 0 0 2.242 2.232 1.890.441

0640 Bürotechnische Dienste 0 0 0 305 295 295.521

0641 Haustechnische Dienste 0 0 0 240 240 229.301

0642 Kraftfahrzeugtechnische Dienste 0 0 0 323 323 273.712

0660 Sonstige Aufgaben 100 100 108.292 100 100 114.860

0690 Nichtaufteilbare Sachkosten 0 0 0 756 792 673.883

0692 Nichtaufteilbare Personalkosten 120 120 123.180 783 758 705.262

0700 Fachstelle Medien 0 0 0 0 0 0

0720 Presse und Information 74 74 76.335 683 650 646.254

0800 Aus- und Fortbildung der Geistlichen 15 15 14.963 3.520 3.315 11.147.665

0900 Räte und Mittelinstanzen 0 0 0 93 93 85.501

Summe Einzelplan 0 758 807 745.103 20.421 19.758 27.472.491

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

1000 Allgemeine Seelsorge

1110 Leitung 0 0 0 843 927 880.298

1200 Gemeinde- u. Erwachsenenpastoral 80 85 90.841 2.201 1.999 1.989.561

1310 Allg. Seelsorge pfarrlich - Geistliche 1.455 1.455 1.503.153 34.185 33.385 34.134.612

1320 Allg. Seelsorge pfarrlich - Laien 5 5 4.942 13.965 13.865 13.120.131

1330 Allg. Seelsorge pfarrlich -      

Investitionen 14 14 13.526 30.818 29.868 39.929.378

1350 Allg. Seelsorge pfarrlich - lfd. Bedarf 0 0 0 43.182 41.800 42.283.086

1360 Allg. Seelsorge  - Sonstiges 0 0 0 2.813 2.830 2.638.213

1370 Dekanate 0 0 0 3.775 3.850 3.755.116

1400 Gemeindeverbände 0 0 0 7.000 8.800 7.801.339

1500 Ordensgemeinschaften 0 0 0 2.160 2.160 4.092.339

Summe Einzelplan 1 1.554 1.559 1.612.462 140.942 139.484 150.624.073

2000 Besondere Seelsorge

2100 Allgemeines 80 80 77.808 80 80 77.808

2200 Jugendpastoral - Jugendarbeit 85 85 85.049 5.023 4.228 4.520.630

2360 Erwachsenenverbände 85 85 126.195 672 667 743.456

2410 Seelsorge in Berufs- und Arbeitswelt 0 0 0 0 10 99.533

2420 Polizeiseelsorge 0 0 0 69 69 63.547

2421 Feuerwehr- und Notfallseelsorge 0 0 0 24 24 15.908

2430 Berufsbezogene Seelsorge -               

Studentenseelsorge 0 0 0 770 620 495.651

2440 Sonstige berufsbezogene Seelsorge 0 0 0 0 4 0

2500 Seelsorge an fremdsprachigen 

Katholiken 0 0 0 1.958 1.978 1.454.017

2610 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Krankenhausseelsorge 300 300 0 1.400 1.397 948.907

2620 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Sinnesgeschädigtenseelsorge 50 50 0 118 118 40.103

2900 Sonstige Sonderseelsorge 0 0 0 1.167 1.207 1.019.088

Summe Einzelplan 2 600 600 289.052 11.281 10.402 9.478.648

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

1000 Allgemeine Seelsorge

1110 Leitung 0 0 0 843 927 880.298

1200 Gemeinde- u. Erwachsenenpastoral 80 85 90.841 2.201 1.999 1.989.561

1310 Allg. Seelsorge pfarrlich - Geistliche 1.455 1.455 1.503.153 34.185 33.385 34.134.612

1320 Allg. Seelsorge pfarrlich - Laien 5 5 4.942 13.965 13.865 13.120.131

1330 Allg. Seelsorge pfarrlich -      

Investitionen 14 14 13.526 30.818 29.868 39.929.378

1350 Allg. Seelsorge pfarrlich - lfd. Bedarf 0 0 0 43.182 41.800 42.283.086

1360 Allg. Seelsorge  - Sonstiges 0 0 0 2.813 2.830 2.638.213

1370 Dekanate 0 0 0 3.775 3.850 3.755.116

1400 Gemeindeverbände 0 0 0 7.000 8.800 7.801.339

1500 Ordensgemeinschaften 0 0 0 2.160 2.160 4.092.339

Summe Einzelplan 1 1.554 1.559 1.612.462 140.942 139.484 150.624.073

2000 Besondere Seelsorge

2100 Allgemeines 80 80 77.808 80 80 77.808

2200 Jugendpastoral - Jugendarbeit 85 85 85.049 5.023 4.228 4.520.630

2360 Erwachsenenverbände 85 85 126.195 672 667 743.456

2410 Seelsorge in Berufs- und Arbeitswelt 0 0 0 0 10 99.533

2420 Polizeiseelsorge 0 0 0 69 69 63.547

2421 Feuerwehr- und Notfallseelsorge 0 0 0 24 24 15.908

2430 Berufsbezogene Seelsorge -               

Studentenseelsorge 0 0 0 770 620 495.651

2440 Sonstige berufsbezogene Seelsorge 0 0 0 0 4 0

2500 Seelsorge an fremdsprachigen 

Katholiken 0 0 0 1.958 1.978 1.454.017

2610 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Krankenhausseelsorge 300 300 0 1.400 1.397 948.907

2620 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Sinnesgeschädigtenseelsorge 50 50 0 118 118 40.103

2900 Sonstige Sonderseelsorge 0 0 0 1.167 1.207 1.019.088

Summe Einzelplan 2 600 600 289.052 11.281 10.402 9.478.648

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

1000 Allgemeine Seelsorge

1110 Leitung 0 0 0 843 927 880.298

1200 Gemeinde- u. Erwachsenenpastoral 80 85 90.841 2.201 1.999 1.989.561

1310 Allg. Seelsorge pfarrlich - Geistliche 1.455 1.455 1.503.153 34.185 33.385 34.134.612

1320 Allg. Seelsorge pfarrlich - Laien 5 5 4.942 13.965 13.865 13.120.131

1330 Allg. Seelsorge pfarrlich -      

Investitionen 14 14 13.526 30.818 29.868 39.929.378

1350 Allg. Seelsorge pfarrlich - lfd. Bedarf 0 0 0 43.182 41.800 42.283.086

1360 Allg. Seelsorge  - Sonstiges 0 0 0 2.813 2.830 2.638.213

1370 Dekanate 0 0 0 3.775 3.850 3.755.116

1400 Gemeindeverbände 0 0 0 7.000 8.800 7.801.339

1500 Ordensgemeinschaften 0 0 0 2.160 2.160 4.092.339

Summe Einzelplan 1 1.554 1.559 1.612.462 140.942 139.484 150.624.073

2000 Besondere Seelsorge

2100 Allgemeines 80 80 77.808 80 80 77.808

2200 Jugendpastoral - Jugendarbeit 85 85 85.049 5.023 4.228 4.520.630

2360 Erwachsenenverbände 85 85 126.195 672 667 743.456

2410 Seelsorge in Berufs- und Arbeitswelt 0 0 0 0 10 99.533

2420 Polizeiseelsorge 0 0 0 69 69 63.547

2421 Feuerwehr- und Notfallseelsorge 0 0 0 24 24 15.908

2430 Berufsbezogene Seelsorge -               

Studentenseelsorge 0 0 0 770 620 495.651

2440 Sonstige berufsbezogene Seelsorge 0 0 0 0 4 0

2500 Seelsorge an fremdsprachigen 

Katholiken 0 0 0 1.958 1.978 1.454.017

2610 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Krankenhausseelsorge 300 300 0 1.400 1.397 948.907

2620 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Sinnesgeschädigtenseelsorge 50 50 0 118 118 40.103

2900 Sonstige Sonderseelsorge 0 0 0 1.167 1.207 1.019.088

Summe Einzelplan 2 600 600 289.052 11.281 10.402 9.478.648

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

1000 Allgemeine Seelsorge

1110 Leitung 0 0 0 843 927 880.298

1200 Gemeinde- u. Erwachsenenpastoral 80 85 90.841 2.201 1.999 1.989.561

1310 Allg. Seelsorge pfarrlich - Geistliche 1.455 1.455 1.503.153 34.185 33.385 34.134.612

1320 Allg. Seelsorge pfarrlich - Laien 5 5 4.942 13.965 13.865 13.120.131

1330 Allg. Seelsorge pfarrlich -      

Investitionen 14 14 13.526 30.818 29.868 39.929.378

1350 Allg. Seelsorge pfarrlich - lfd. Bedarf 0 0 0 43.182 41.800 42.283.086

1360 Allg. Seelsorge  - Sonstiges 0 0 0 2.813 2.830 2.638.213

1370 Dekanate 0 0 0 3.775 3.850 3.755.116

1400 Gemeindeverbände 0 0 0 7.000 8.800 7.801.339

1500 Ordensgemeinschaften 0 0 0 2.160 2.160 4.092.339

Summe Einzelplan 1 1.554 1.559 1.612.462 140.942 139.484 150.624.073

2000 Besondere Seelsorge

2100 Allgemeines 80 80 77.808 80 80 77.808

2200 Jugendpastoral - Jugendarbeit 85 85 85.049 5.023 4.228 4.520.630

2360 Erwachsenenverbände 85 85 126.195 672 667 743.456

2410 Seelsorge in Berufs- und Arbeitswelt 0 0 0 0 10 99.533

2420 Polizeiseelsorge 0 0 0 69 69 63.547

2421 Feuerwehr- und Notfallseelsorge 0 0 0 24 24 15.908

2430 Berufsbezogene Seelsorge -               

Studentenseelsorge 0 0 0 770 620 495.651

2440 Sonstige berufsbezogene Seelsorge 0 0 0 0 4 0

2500 Seelsorge an fremdsprachigen 

Katholiken 0 0 0 1.958 1.978 1.454.017

2610 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Krankenhausseelsorge 300 300 0 1.400 1.397 948.907

2620 Kranken- und Behindertenseelsorge - 

Sinnesgeschädigtenseelsorge 50 50 0 118 118 40.103

2900 Sonstige Sonderseelsorge 0 0 0 1.167 1.207 1.019.088

Summe Einzelplan 2 600 600 289.052 11.281 10.402 9.478.648
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Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

5000 Gesamtkirchliche Aufgaben

5200 Gemeinsame Aufgaben der                    

Bistümer der Bundesrepublik 0 0 0 12.290 12.520 14.104.095

5300 Gemeinsame Aufgaben der              

Bistümer NW 0 0 0 975 850 837.895

5400 Weltkirche 760 770 725.708 680 680 647.918

5500 Diasporahilfe 515 515 476.384 515 515 476.384

5600 Missions- und Entwicklungshilfe 4.675 4.998 4.560.670 9.566 9.883 9.602.464

5700 Katastrophenhilfe 0 0 0 525 525 550.000

Summe Einzelplan 5 5.950 6.283 5.762.762 24.551 24.973 26.218.756

6000 Finanzen und Versorgung

6100 Kirchensteuern 288.000 251.500 328.189.041 12.100 11.050 25.637.236

6200 Allgemeine Staatsleistung 1.600 1.600 1.595.511 1.105 1.105 1.102.773

6310 Grundstücke und Gebäude     

Verwaltung 0 0 0 1.470 1.965 2.006.280

6320 Grundstücke und Gebäude 

Grundvermögen 900 900 909.127 850 850 740.612

6340 Grundstücke und Gebäude Sonstige 50 50 129.152 50 50 3.236

6400 Allgemeines Kapitalvermögen 9.155 9.805 9.861.037 1.055 1.090 626.141

6500 Allgemeine Rücklagen 1.367 21.767 0 0 0 2.126.920

6600 Versorgung 100 180 88.111 24.050 20.450 31.698.871

6800 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.151 1.081 1.435.023 0 0 0

Summe Einzelplan 6 302.323 286.883 342.207.002 40.680 36.560 63.942.069

Gesamtsumme 313.273 297.902 352.497.610 313.273 297.902 352.497.610

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009
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6310 Grundstücke und Gebäude     

Verwaltung 0 0 0 1.470 1.965 2.006.280

6320 Grundstücke und Gebäude 

Grundvermögen 900 900 909.127 850 850 740.612

6340 Grundstücke und Gebäude Sonstige 50 50 129.152 50 50 3.236

6400 Allgemeines Kapitalvermögen 9.155 9.805 9.861.037 1.055 1.090 626.141

6500 Allgemeine Rücklagen 1.367 21.767 0 0 0 2.126.920

6600 Versorgung 100 180 88.111 24.050 20.450 31.698.871

6800 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.151 1.081 1.435.023 0 0 0

Summe Einzelplan 6 302.323 286.883 342.207.002 40.680 36.560 63.942.069

Gesamtsumme 313.273 297.902 352.497.610 313.273 297.902 352.497.610

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

0000 Diözesanleitung

0110 Erzbischof und Weihbischöfe 0 0 0 592 632 472.998

0120 Metropolitankapitel 72 72 72.596 2.452 2.287 3.096.729

0210 Sekretariat Generalvikariat 0 0 0 435 270 237.833

0220 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 267 252 243.541

0230 Rechtsamt 0 0 0 465 456 436.783

0240 Fachstelle Revision 0 0 0 158 158 152.381

0250 Personalabteilung 240 260 195.929 2.045 2.045 1.966.501

0260 Pastorales Personal 0 0 0 666 626 620.865

0310 Finanzabteilung 107 140 117.773 2.515 2.434 2.466.264

0410 Bauamt 0 0 0 704 689 673.918

0510 Offizialat 20 20 20.920 466 500 478.649

0610 Archiv, Kirchenbuchabteilung 10 6 15.115 300 300 287.287

0620 Registratur 0 0 0 311 311 276.342

0630 Fachstelle EDV 0 0 0 2.242 2.232 1.890.441

0640 Bürotechnische Dienste 0 0 0 305 295 295.521

0641 Haustechnische Dienste 0 0 0 240 240 229.301

0642 Kraftfahrzeugtechnische Dienste 0 0 0 323 323 273.712

0660 Sonstige Aufgaben 100 100 108.292 100 100 114.860

0690 Nichtaufteilbare Sachkosten 0 0 0 756 792 673.883

0692 Nichtaufteilbare Personalkosten 120 120 123.180 783 758 705.262

0700 Fachstelle Medien 0 0 0 0 0 0

0720 Presse und Information 74 74 76.335 683 650 646.254

0800 Aus- und Fortbildung der Geistlichen 15 15 14.963 3.520 3.315 11.147.665

0900 Räte und Mittelinstanzen 0 0 0 93 93 85.501

Summe Einzelplan 0 758 807 745.103 20.421 19.758 27.472.491

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
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0410 Bauamt 0 0 0 704 689 673.918

0510 Offizialat 20 20 20.920 466 500 478.649

0610 Archiv, Kirchenbuchabteilung 10 6 15.115 300 300 287.287

0620 Registratur 0 0 0 311 311 276.342

0630 Fachstelle EDV 0 0 0 2.242 2.232 1.890.441

0640 Bürotechnische Dienste 0 0 0 305 295 295.521

0641 Haustechnische Dienste 0 0 0 240 240 229.301

0642 Kraftfahrzeugtechnische Dienste 0 0 0 323 323 273.712

0660 Sonstige Aufgaben 100 100 108.292 100 100 114.860

0690 Nichtaufteilbare Sachkosten 0 0 0 756 792 673.883

0692 Nichtaufteilbare Personalkosten 120 120 123.180 783 758 705.262

0700 Fachstelle Medien 0 0 0 0 0 0

0720 Presse und Information 74 74 76.335 683 650 646.254

0800 Aus- und Fortbildung der Geistlichen 15 15 14.963 3.520 3.315 11.147.665

0900 Räte und Mittelinstanzen 0 0 0 93 93 85.501

Summe Einzelplan 0 758 807 745.103 20.421 19.758 27.472.491

Übersicht Einzelpläne

Haushalts- Bezeichnung Etat Etat Rechnung Etat Etat Rechnung
stelle 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Einnahmen Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Tsd € Tsd € EURO Tsd € Tsd € EURO

3000 Schule, Bildung, Wissenschaft
und Kunst

3100 Leitung 1.408 1.700 1.794.678 1.777 2.510 2.632.685

3120 Schulpastoral 10 0 0 449 0 0

3130 Kaht. Schulen in freier Trägerschaft 45 0 0 217 0 0

3140 Verwaltung 575 0 0 690 0 0

3200 Schulwesen allgemein 0 0 0 0 265 250.860

3300 Schulen, Schüler- und                          

Studentenheime 0 0 0 12.913 10.623 15.668.494

3500 Erwachsenenbildung 0 0 0 9.774 7.760 10.770.876

3600 Religionspädagogische Bildung 50 70 86.551 2.180 2.135 2.211.327

3700 Wissenschaft und Kunst 0 0 0 4.375 3.753 3.650.806

3800 Medienwesen 0 0 0 1.040 1.040 1.050.886

3900 Kunst- und Denkmalpflege 0 0 0 2.059 1.711 1.649.925

Summe Einzelplan 3 2.088 1.770 1.881.229 35.474 29.797 37.885.859

4000 Soziale Dienste

4200 Verbände der sozialen Dienste 0 0 0 15.610 15.980 16.352.218

4300 Gesundheits- und Sozialhilfe 0 0 0 674 696 584.493

4400 Kindergärten 0 0 0 20.211 16.705 16.684.582

4500 Altenhilfe 0 0 0 200 200 180.617

4600 Weitere soziale Hilfen 0 0 0 2.387 2.387 2.202.124

4900 Sonstige soziale Aufgaben 0 0 0 842 960 871.680

Summe Einzelplan 4 0 0 0 39.924 36.928 36.875.714
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Nr. 8. Richtlinien des Erzbistums Paderborn zur 
Förderung von Familienerholungsmaßnah-
men im Jahr 2011

Die	Erzdiözese	Paderborn	unterstützt	Maßnahmen	der	
Familienerholung	anerkannter	Träger	mit	Sitz	in	der	Erzdi-
özese	 Paderborn.	 Diese	 Maßnahmen	 sollen	 jungen	 ka-
tholischen	Familien	zugutekommen,	die	ihren	Wohnsitz	in	
der	Erzdiözese	Paderborn	haben.	Voraussetzung	für	die	
Gewährung	von	Zuschüssen	ist	eine	Erklärung,	dass	die	
Einkünfte	im	Sinne	von	§	2	Abs.	1	und	2	des	Einkommen-
steuergesetzes	 folgende	Beträge	 jährlich	nicht	überstei-
gen:

Alleinerziehende	mit	einem	Kind:	 21.500,–	Euro

Ehepaar	mit	einem	Kind:	 24.600,–	Euro

Für	 jedes	 weitere	 Kind,	 für	 das	 Kindergeld	 gewährt	
wird,	können	2.600,–	Euro	angerechnet	werden.	Ebenso	
angerechnet	werden	kann	die	Jahreskaltmiete	(laut	Miet-
spiegel),	nach	Mietstufen	gestaffelt.

Die	Höhe	der	Zuschüsse	betragen	10,–	Euro	pro	Tag	
und	Person.	Bei	Unterschreitung	der	Einkommensgrenze	
um	mehr	als	20	%	erhöht	sich	der	Zuschuss	um	3,–	Euro	
pro	Tag	und	Person.	An-	und	Abreisetag	sind	zusammen	
als	ein	Tag	anzurechnen.

Bei	 Familien	 mit	 behinderten	 Kindern	 kann	 eine	 Be-
treuungskraft	 in	 die	 Förderung	 einbezogen	 werden.	 Die	
geförderte	Erholungsmaßnahme	muss	mindestens	5	und	
darf	längstens	21	Tage	betragen.

Die	Auszahlung	des	Zuschusses	erfolgt	an	den	Träger	
der	Maßnahme.

Im	Rahmen	der	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	erfolgt	
die	Bewilligung	in	der	Reihenfolge	des	Eingangs	der	voll-
ständigen	Antragsunterlagen.

Paderborn,	21.	12.	2010

L.S.

Generalvikar

Az.:	A	86-20.00.1/3

Nr. 9. Richtlinien zur Förderung religiösen Lebens 
in der Familie im Erzbistum Paderborn

1. Einleitung

Das	Erzbistum	Paderborn	unterstützt	Familien,	die	sich	
im	Rahmen	von	mehrtägigen	Veranstaltungen	mit	religiö-
sen	Inhalten	und	Fragestellungen	auseinandersetzen.

Insbesondere	geht	es	dabei	darum,

–	 Feste	des	Kirchenjahres	neu	kennen	zu	 lernen	und	
mit	anderen	Familien	zu	feiern,

–	 den	Glauben	als	 tragende	Kraft	 für	das	Familienle-
ben	zu	entdecken	und	im	Familienalltag	zu	leben,

–	 Grundhaltungen	im	Bereich	der	Kommunikation,	der	
Erziehung	und	Wertevermittlung	zu	 reflektieren	und	ein-
zuüben	und	so	die	eigenen	Kompetenzen	 in	diesen	Be-
reichen	zu	erweitern.

Zu	diesem	Zweck	fördert	das	Erzbistum	Paderborn	ka-
tholische	Familien,	die	 ihren	Wohnsitz	 im	Erzbistum	Pa-
derborn	haben.

2. Familien feiern das Kirchenjahr

Familiengruppen,	 die	 in	 Eigenregie	 eine	 mehrtägige	
Maßnahme	 mit	 religiösen	 Inhalten	 durchführen,	 können	
dafür	je	Teilnehmer	pro	Tag	mit	12,00	€	für	Erwachsene	
und	8,00	€	für	Kinder	bezuschusst	werden.

Voraussetzung	 einer	 solchen	 Bezuschussung	 ist	 die	
durch	 Programm	 nachgewiesene	 Verwendung	 inhaltli-
cher	 Bausteine	 aus	 den	 Modulen	 „Familien	 feiern	 Kir-
chenjahr“.	Diese	Module	sind	zusammen	mit	dem	Antrag	
in	 der	 Abteilung	 Gemeinde-	 und	 Erwachsenenpastoral	
erhältlich.	 Pro	 Tag	 müssen	 2,5	 Unterrichtseinheiten	 mit	
diesen	Inhalten	gefüllt	sein.

Die	Förderung	umfasst	maximal	4	Tage,	An-	und	Ab-
reisetag	werden	zusammen	als	ein	Veranstaltungstag	ge-
rechnet.

Die	 Auszahlung	 des	 Zuschusses	 erfolgt	 über	 die	 Kir-
chengemeinde	der	antragstellenden	Person.

3. Wochenenden: Augenblicke

Familien,	die	an	Wochenenden	mit	 religiösen	 Inhalten	
im	Rahmen	des	Projektes	 „Augenblicke“	der	KEFB	 teil-
nehmen,	 erhalten	 eine	 Förderung	 von	 25,00	 €	 pro	 Tag	
und	Teilnehmer	oder	Teilnehmerin.

Die	Auszahlung	des	Zuschusses	erfolgt	an	den	Träger	
der	Maßnahme,	eine	Eigenleistung	der	Familien	ist	zu	er-
bringen.

Je	Maßnahme	ist	die	Förderung	auf	maximal	1500,00	€	
begrenzt.

Eine	Bezuschussung	kann	nur	erfolgen,	wenn	die	Maß-
nahmen	 in	Einrichtungen	durchgeführt	werden,	die	vom	
Erzbistum	Paderborn	anerkannt	sind.

4. Elternkompetenzkurse kess

4.1	Elternkurse	kess-erziehen

Die	Elternkurse	kess-erziehen	werden	über	die	Einrich-
tungen	der	KEFB	in	Kindertageseinrichtungen,	Familien-
zentren	und	in	den	pastoralen	Räumen	angeboten.	Diese	
Fortbildungskurse	 schulen	 und	 unterstützen	 Eltern	 an	
fünf	Abenden	in	 ihrer	Erziehungs-,	Werte-	und	Familien-
kompetenz.

Das	Erzbistum	 fördert	 diese	 zertifizierte	Kursform	mit	
einem	Zuschuss	von	200,00	€	pro	durchgeführten	kess-
Elternkurs,	so	dass	die	Teilnehmergebühr	für	Elternpaare	
wie	auch	Alleinerziehende	reduziert	werden	kann.

4.2	Kess-Kursleiter-/-Kursleiterinnen-Ausbildung

Um	 das	 Angebot	 der	 Elternkompetenzen	 fördernden	
Kurse	auch	 im	Bereich	der	Früherziehung	und	der	Wer-
teerziehung	 zu	 unterstützen,	 fördert	 das	 Erzbistum	 Pa-
derborn	 die	 Aus-	 und	 Fortbildung	 von	 Kursleiterinnen	
und	Kursleitern.

Zu	diesen	Aus-	und	Fortbildungen	erhalten	angehende	
Kursleiterinnen	 und	 Kursleiter,	 die	 im	 Erzbistum	 Pader-
born	wohnen	und	für	die	KEFB	im	Erzbistum	Paderborn	
tätig	werden,	Zuschüsse	zur	Ausbildung	(3	Blöcke)	in	Hö-
he	von	300,00	€	pro	Teilnehmer	oder	Teilnehmerin	und	
zur	Fortbildung	(1	Block)	in	Höhe	von	100,00	€	pro	Teil-
nehmer	oder	Teilnehmerin.
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malis	defectionis	ab	Ecclesia	catholica)	gestrichen	wur-
de.	Damit	sind	die	eherechtlichen	Sonderregelungen	des	
CIC/1983	 für	 Katholiken,	 die	 durch	 einen	 formalen	 Akt	
von	der	katholischen	Kirche	abgefallen	sind,	aufgehoben.

Folglich	 müssen	 nach	 dem	 8.	4.	2010	 wieder	 alle	 Ka-
tholiken,	die	in	der	katholischen	Kirche	getauft	oder	zu	ihr	
übergetreten	 sind,	 –	 unbeschadet	 der	 Möglichkeit	 einer	
Dispens	von	der	Formpflicht	–	die	kanonische	Eheschlie-
ßungsform	 einhalten	 und	 ggf.	 die	 Dispens	 vom	 Ehehin-
dernis	 der	 Religionsverschiedenheit	 einholen,	 wenn	 sie	
eine	gültige	Ehe	eingehen	wollen.	Auch	bedürfen	sie	ggf.	
einer	Erlaubnis	zur	Schließung	einer	konfessionsverschie-
denen	Ehe.

Diese	 Neuregelung	 gilt	 für	 alle	 Katholiken,	 die	 nach	
dem	8.	4.	2010	eine	Ehe	schließen,	unabhängig	davon,	ob	
sie	vor	der	Eheschließung	durch	einen	formalen	Akt	von	
der	katholischen	Kirche	abgefallen	sind	(Kirchenaustritt).

Sollten	 im	 Einzelfall	 bei	 der	 Zulassung	 zu	 einer	 Ehe-
schließung	Unklarheiten	bestehen,	wende	man	sich	bitte	
umgehend	an	das	Erzbischöfliche	Generalvikariat,	Sekre-
tariat	 Kirchenrecht,	 Ruf	 05251	 125-1239/-1924/-1258,		
E-Mail:	 sekretariat-kirchenrecht@erzbistum-paderborn.
de).

Anhang 
Textfassung der geänderten Canones

Lateinisch
Motuproprio	Omnium in mentem vom	26.	10.	2009	(in:	

AAS	102,	2010,	10):

Textus	can.	1086	§	1	Codicis Iuris Canonici sic	immu-
tatur:

„Matrimonium	 inter	 duas	 personas,	 quarum	 altera	 sit	
baptizata	in	Ecclesia	catholica	vel	in	eandem	recepta,	et	
altera	non	baptizata,	invalidum	est.“

Textus	can.	1117	Codicis Iuris Canonici sic	immutatur:
„Statuta	superius	forma	servanda	est,	si	saltem	alter-

utra	pars	matrimonium	contrahentium	in	Ecclesia	catholi-
ca	baptizata	vel	in	eandem	recepta	sit,	salvis	praescriptis	
can.	1127,	§	2.“

Textus	can.	1124	Codicis Iuris Canonici sic	immutatur:
„Matrimonium	inter	duas	personas	baptizatas,	quarum	

altera	 sit	 in	 Ecclesia	 catholica	 baptizata	 vel	 in	 eandem	
post	baptismum	recepta,	altera	vero	Ecclesiae	vel	com-
munitati	 ecclesiali	 plenam	 communionem	 cum	 Ecclesia	
catholica	non	habenti	adscripta,	sine	expressa	auctorita-
tis	competentis	licentia	prohibitum	est.“

Deutsch
(nichtamtliche	Übersetzung)

Der	 Text	 des	 can.	 1086	 §	 1	 Codex des kanonischen 
Rechtes wird	wie	folgt	geändert:

„Ungültig	 ist	 eine	 Ehe	 zwischen	 zwei	 Personen,	 von	
denen	eine	in	der	katholischen	Kirche	getauft	oder	in	sie	
aufgenommen	wurde,	die	andere	aber	ungetauft	ist.“

Der	Text	des	can.	1117	Codex des kanonischen Rech-
tes wird	wie	folgt	geändert:

„Die	 oben	 beschriebene	 Eheschließungsform	 muss	
eingehalten	 werden,	 wenn	 wenigstens	 einer	 der	 Ehe-
schließenden	 in	 der	 katholischen	 Kirche	 getauft	 oder	 in	
sie	 aufgenommen	 wurde,	 unbeschadet	 der	 Vorschriften	
des	can.	1127	§	2.“

Der	Text	des	can.	1124	Codex des kanonischen Rech-
tes wird	wie	folgt	geändert:

5. Ehebegleitung

Ehebegleitende	Kommunikation

Im	Wissen	um	die	Bedeutung	gelungener	Kommunika-
tion	 für	 das	 Gelingen	 des	 gemeinsamen	 Familienlebens	
in	 den	 Herausforderungen	 der	 Gegenwart	 fördert	 das	
Erzbistum	Internatsveranstaltungen	(mit	mindestens	zwei	
Übernachtungen),	die	eine	solche	Kommunikation	unter-
stützen,	 trainieren	 und	 fördern.	 Den	 Einrichtungen	 der	
KEFB	und	den	Bildungshäusern	in	Trägerschaft	des	Erz-
bistums	werden	Mittel	in	Höhe	bis	500,00	€	pro	Maßnah-
me	zur	Verfügung	gestellt,	die	dazu	beitragen	sollen,	ent-
sprechende	Kurse	bereitstellen	zu	können.

6. Familienkurse für Aussiedler

Familien,	die	an	Wochenenden	mit	 religiösen	 Inhalten	
im	 Rahmen	 des	 Projektes	 „Aussiedlerbildung“	 teilneh-
men,	erhalten	eine	Förderung	von	25,00	€	pro	Tag	und	
Teilnehmer	 oder	 Teilnehmerin.	 Bei	 der	 Förderung	 muss	
mindestens	eine	Eigenleistung	in	Höhe	des	Förderbeitra-
ges	erbracht	werden.

Die	Auszahlung	des	Zuschusses	erfolgt	an	den	Träger	
der	Maßnahme.

Eine	Bezuschussung	kann	nur	erfolgen,	wenn	die	Maß-
nahmen	 in	Einrichtungen	durchgeführt	werden,	die	vom	
Erzbistum	Paderborn	anerkannt	sind.

7. Allgemeine Regelungen

Bei	 Inanspruchnahme	 von	 Fördermitteln	 nach	 diesen	
Richtlinien	 ist	 eine	 anderweitige	 Förderung	 mit	 kirchli-
chen	Mitteln	nicht	möglich.

Die	Beantragung	und	Abrechnung	der	Maßnahmen	er-
folgt	durch	die	Hauptabteilung	Pastorale	Dienste	des	Erz-
bischöflichen	Generalvikariates.

Die	Bewilligung	erfolgt	 im	Rahmen	der	zur	Verfügung	
stehenden	 Mittel	 in	 der	 Reihenfolge	 des	 Eingangs	 der	
Antragsunterlagen.

8. Inkrafttreten

Diese	Richtlinien	 treten	mit	 sofortiger	Wirkung	an	die	
Stelle	der	bisher	geltenden	Richtlinien	vom	11.	Juli	2008.

Paderborn,	den	21.	12.	2010

L.S.

Generalvikar

Az.:	1.11/A	86-20.00.8/2

Nr. 10. Neue Bestimmungen zur kirchlichen Ehe-
schließung

Durch	das	Motuproprio	Papst	Benedikts	XVI.	Omnium 
in mentem vom	 26.	10.	2009,	 veröffentlicht	 in	 den	 AAS	
102	(2010)	8-10	vom	8.	1.	2010,	ist	der	Wortlaut	der	Ca-
nones	1086	§	1	(Ehehindernis	der	Religionsverschieden-
heit),	1117	(Eheschließungsform)	und	1124	(Konfessions-
verschiedenheit)	 CIC/1983	 dahingehend	 verändert	 wor-
den,	dass	die	bisherige	Berücksichtigung	eines	formalen 
Aktes des Abfalls von der katholischen Kirche (actus	for-
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insbesondere	 durch	 das	 Urheberrecht	 und	 Marken-
schutzrechte	geschützt	wird,	gegeben	werden.

Durch	das	Urheberrecht geschützt	sind alle textlichen, 
bildlichen und anderen sicht- und hörbaren Gestaltungen, 
Darstellungen und Darbietungen, die eine gewisse Origi-
nalität (Schöpfungshöhe) aufweisen. Unter	 den	 Schutz	
des	Urheberrechts	fallen	daher	beispiels	weise	Gedichte,	
Erzählungen,	meditative	Texte,	Beschreibungen	von	Ge-
bäuden	oder	Kunstwerken	 (Kunstführer),	Reisebeschrei-
bungen,	 Zeitungsartikel,	 Gemälde,	 Zeichnungen,	 Car-
toons,	Karikaturen,	Stadtpläne	(weil	sie	auf	schöpferische	
Weise	 gestaltet	 sind),	 Bildhau	erarbeiten,	 musikalische	
Kompositionen	 (Melodien,	 Lieder,	 insbesondere	 auch	
wenn	sie	auf	einen	Tonträger	aufgenommen	sind),	szeni-
sche	 Darstellungen	 (Theaterstücke,	 Pantomimen	 etc.),	
Fotografien	mit	einem	gewissen	künstlerischen	Anspruch	
und	Filme,	aber	auch	origi	nelle	Kombinationen	von	textli-
chen,	bildlichen	und	anderen	Darstellungen.

Für	 das	 Entstehen	 des	 Urheberrechtsschutzes	 ist	 es	
nicht	 erforderlich,	 dass	 ein	 Werk	 amt	lich	 angemeldet	
oder	 in	 ein	 Verzeichnis	 aufgenommen	 wird,	 es	 ist	 noch	
nicht	einmal	notwen	dig,	dass	es	gedruckt	oder	in	sonsti-
ger	Weise	vervielfältigt	wird.	Es	genügt	vielmehr	das	blo-
ße Vorliegen einer schöpferischen geistigen Leistung, die 
über rein alltägliche, an Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten 
orientierte Gestaltungen hinausgeht. Ein	 Kunstwerk	 ist	
nicht	 erforderlich,	 es	 genügt	 eine	 deutlich	 geringere	
schöpferische	Qualität.	Nicht	ge	schützt	sind	ausschließ-
lich	 technisch	 bedingte	 Beschreibungen	 und	 bildliche	
Darstellungen,	 denen	 kein	 geistig-schöpferisches	 Ele-
ment	 eigen	 ist.	 Urheberrechtsfrei	 sind	 amtliche	 Texte	
(Gesetze	und	andere	amtliche	Bekanntmachungen	in	Ge-
setz-	 und	 Amtsblättern,	 Gerichts	entscheidungen)	 sowie	
alle	Bilder	und	Texte,	bei	denen	der	Schöpfer	schon	seit	
70	Jahren	verstorben	ist.

Geschützte Bilder, Texte, Kompositionen usw. dürfen 
nur mit ausdrücklicher vorheri ger Genehmigung der 
Rechteinhaber (Autor,	Künstler,	oft	aber	auch	Verlage,	an	
die	 die	 Rechte	 übertragen	 wurden)	 verwendet werden. 
Erlaubt	sind	–	mit	gewissen	Einschränkun	gen	–	zwar	ein-
zelne	Vervielfältigungen	eines	Werks	zum	ausschließlich	
privaten	Gebrauch	(wenn	weder	mittelbar	noch	unmittel-
bar	Erwerbszwecke	verfolgt	werden),	doch	sind	hier	die	
Voraussetzungen	 sehr	 eng	 gefasst:	 Kopien	 von	 Texten	
oder	Cartoons	auf	einer	Einladung	zu	einem	Elternabend	
oder	einer	Kirchengemeinderatssitzung	 fallen	nicht	hier-
unter.	 Für	 Musikwerke	 existieren	 Verträge	 des	 VDD	 mit	
der	VG	Musikedition	und	der	GEMA,	die	in	weiten	Berei-
chen	(insbesondere	für	Gottesdienste)	musikalische	Auf-
führungen,	das	Spielen/Singen	von	Liedern	und	das	Ko-
pieren	von	Noten	erlauben.

Wegen	 dieser	 Rechtslage	 dürfen	 insbesondere	 Inter-
netauftritte,	ebenso	aber	auch	andere	Publikationen	nur	
mit	Bildern	und	Texten,	die	selbst	gefertigt	wurden,	von	
(Gemeinde-)Mitgliedern	 oder	 anderen	 Personen	 stam-
men,	die	mit	der	konkreten	Nutzung	ausdrücklich	einver-
standen	sind,	oder	die	(im	oben	dargestellten	Sinne)	ur-
heberrechtsfrei	sind,	gestaltet	werden.	Bei	allen	urheber-
rechtlich	geschützten	Werken	muss	vor	der	Publikation,	
vor	allem	im	Internet,	sichergestellt	werden,	dass	die	Ver-
öffentlichungsrechte	 eingeräumt	 wurden.	 Der	 käufliche	
Erwerb	eines	Buches	oder	eines	Tonträgers,	selbst	eines	
individuell	 gestalteten	 Bildes	 gewährt	 noch	 kein	 Recht	
dazu,	Kopien	zu	veröffentlichen.	Dieses	Recht	muss	vom	
Autor	eigens	eingeräumt	werden.	Aus	Beweisgründen	ist	

„Die	Eheschließung	zwischen	zwei	Getauften,	von	de-
nen	der	eine	in	der	katholischen	Kirche	getauft	oder	nach	
der	 Taufe	 in	 sie	 aufgenommen	 worden	 ist,	 der	 andere	
Partner	aber	einer	Kirche	oder	kirchlichen	Gemeinschaft	
zugezählt	wird,	die	nicht	 in	 voller	Gemeinschaft	mit	der	
katholischen	Kirche	steht,	ist	ohne	ausdrückliche	Erlaub-
nis	der	zuständigen	Autorität	verboten.“

Informationen über Veränderungen

– in der Anmerkungstafel des Ehevorbereitungsproto-
kolls

Im	 Formular	 des	 Ehevorbereitungsprotokolls	 müssen	
keine	Veränderungen	vorgenommen	werden.

In	der	Anmerkungstafel	muss	in	Anmerkung	11,	dritte	
Zeile	der	Zusatz	„und	nicht	durch	einen	formalen	Akt	von	
ihr	abgefallen	ist“	gestrichen	werden.

– im Formblatt „Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit 
einer Ehe wegen Formman gels“

Im	Formblatt	Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit ei-
ner Ehe wegen Formmangels müssen	folgende	Verände-
rungen	vorgenommen	werden:

–	Die	Überschrift	VI.	muss	künftig	heißen:	 „Für	Ehen,	
die	nach	dem	26.	November	1983	und	vor	dem	8.	April	
2010	 zivil/nichtkatholisch-kirchlich	 geschlossen	 worden	
sind“.

–	 In	 VI.	 1.	 dritte	 Zeile	 muss	 gestrichen	 werden:	
„(c.1117)“	bzw.	„(c.	1086	§	1)“	(je	nach	Vorlage).

–	 In	 VI.	 2.	 dritte	 Zeile	 muss	 gestrichen	 werden:	
„(c.1117)“	bzw.	„(c	1086	§	1)“	(je	nach	Vorlage).

Nr. 11. Wichtige Hinweise zum Umgang mit frem-
dem geistigem Eigentum (Urheberrecht und 
gewerbliche Schutzrechte) durch Kirchenge- 
meinden und andere kirchliche Rechtsperso-
nen und kirchliche Einrichtungen

In	 jüngster	 Zeit	 wurden	 verstärkt	 anwaltliche Abmah-
nungsschreiben an	 Kirchengemein	den	 sowie	 andere	
kirchliche	 Rechtspersonen	 und	 Einrichtungen	 vor	 allem	
wegen Verletzung von Urheberrechten und Marken-
schutzrechten übersandt.	 Derartige	 Abmahnungsschrei-
ben	 sind	 regelmäßig	 mit	 erheblichen	 Kostenfolgen	 ver-
bunden.	 Ganz	 offensichtlich	 wird	 über	 Suchmaschinen	
das	 Internet	 systematisch	 nach	 Verstößen	 gegen	 die	
Schutzrechte,	die	zu	gunsten	geistigen	Eigentums	beste-
hen,	 abgesucht	und	sodann	versucht,	 über	Abmahnun-
gen	 schnell	 und	 effektiv	 Geld	 zu	 verdienen.	 Rechtliche	
Schritte	gegen	diese	Abmahnungen	haben	allenfalls	teil-
weise	Aussicht	auf	Erfolg,	können	dann	aber	weitere er-
hebliche Kosten verursachen	 (eigene	 und	 fremde	 An-
waltskosten,	 Gerichtsgebühren).	 Regelmäßig	 müssen	
mindestens	wesentliche	Teile	der	Forderungen	beglichen	
werden.	 Die	 auf	 diesen	 Rechtsbe	reich	 spezialisierten	
Rechtsanwälte	sind	nicht	bereit,	auf	Teile	der	von	 ihnen	
gut	begründet	errechneten	Forderungen	zu	verzichten.

Bei	 Verletzungen	 von	 Urheberrechten	 und	 gewerbli-
chen	Schutzrechten	durch	Veröffentli	chungen	im	Internet	
muss	inzwischen	stets	mit	einer	Rechtsverfolgung	durch	
die	 Berechtig	ten	 gerechnet	 werden.	 Solche	 Rechtsver-
stöße	sind	deshalb	unbedingt	zu	vermeiden.	Daher	sollen	
im	Folgenden	einige	wichtige	Hinweise	zum	ordnungsge-
mäßen	Umgang	mit	fremdem	geistigem	Eigentum,	wie	es	
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Als	 einfache Faustregel kann	 jedoch	 gelten:	 Fremdes 
geistiges Eigentum, unabhängig davon, ob es als textli-
che, bildliche, musikalische oder sonstige Darstellung 
oder Schöpfung, als Markenname oder als originelle, ei-
gentümliche gewerbliche Gestaltung verkörpert ist, darf 
nur verwendet werden, wenn der Rechteinhaber dies 
ausdrücklich genehmigt hat.

Ist	 unklar,	 ob	ein	Begriff,	 Text,	 eine	bildliche	Darstel-
lung,	eine	Melodie	etc.	geschützt	ist	oder	nicht,	sollte	im 
Zweifelsfall stets auf eine Nutzung verzichtet und etwas 
Eigenständiges geschaffen werden. Dies	ist	nicht	nur	ori-
gineller,	 sondern	 auch	 rechtlich	 sicher	 –	 zudem	 ist	 es	
leicht	nachvollziehbar,	dass	niemand	erfreut	darüber	 ist,	
wenn	seine	Ideen	und	seine	Leistungen	ohne	sein	Wissen	
und	seine	Einwilligung	von	anderen	ausgenutzt	werden.

Nr. 12. Hinweis zur Spendeneinwerbung mit dem 
Namen Mutter Teresas

Bekanntmachung der Missionaries of Charity (Schwes-
tern von Mutter Teresa, Missionarinnen der Nächstenlie-
be) betreffend Spenden

Es	 ist	 uns	 bekannt,	 dass	 einige	 Organisationen	 und	
Einzelpersonen	um	Spenden	für	wohltätige	Zwecke	auf-
rufen	und	dazu	Mutter	Teresas	Namen,	Bilder,	Schriften,	
die	 blaue	 Borde	 des	 Ordensgewandes	 und	 ihr	 Werk	
(auch	im	Rahmen	von	Veranstaltungen)	benutzen.

Auch	 haben	 uns	 zahlreiche	 Personen	 angesprochen,	
die	 von	 der	 weltweiten	 Organisation	 „Mutter	 Teresa	
Kinderhilfe“	 Briefe	 mit	 religiösen	 Artikeln	 (z.	B.	 Rosen-
kranz	etc.)	zusammen	mit	einem	Spendenaufruf	erhalten	
haben.

Um	diesen	Sachverhalt	klarzustellen,	möchten	wir	fol-
gende	Punkte	öffentlich	bekanntmachen:

Unser	Orden	steht	in	keinem	Fall	in	irgendeiner	Weise	
in	 Verbindung	 mit	 (diesen)	 anderen	 gemeinnützigen	 Or-
ganisationen,	die	Mutter	Teresas	Namen	etc.	benutzen.

Obwohl	 wir	 die	 guten	 Absichten	 derjenigen	 anerken-
nen,	die	derartige	Spendenaktivitäten	beabsichtigen	und	
dadurch	meinen,	Mutter	Teresas	Namen	in	Ehren	zu	hal-
ten,	möchten	wir	dennoch	klarstellen,	dass	wir	nieman-
den	zu	solchem	Handeln	beauftragen;	 im	Gegenteil,	wir	
rufen	Sie	auf,	den	Wunsch	Mutter	Teresas	zu	respektie-
ren	und	die	Verwendung	ihres	Namens	etc.	zu	unterlas-
sen.

Ein	Merkmal	unserer	Ordensgemeinschaft	ist,	dass	wir	
zur	Erfüllung	unserer	sämtlichen	Bedürfnisse	sowie	jener	
der	 Ärmsten	 der	 Armen	 von	 der	 Göttlichen	 Vorsehung	
ganz	 abhängig	 sind.	 Deshalb	 machen	 wir	 keine	 Spen-
denaufrufe	und	gestatten	auch	Dritten	nicht,	dies	im	Na-
men	von	Mutter	Teresa	bzw.	der	Missionaries	of	Charity	
zu	tun.	Dies	war	Mutter	Teresas	feste	Überzeugung	und	
ihr	ausdrücklicher	Wunsch,	den	sie	wiederholt	vehement	
kundgetan	 hat	 und	 dem	 wir	 uns	 verpflichtet	 fühlen	 und	
den	wir	daher	weiterhin	befolgen	möchten.

Wer	 dem	 Orden	 von	 Mutter	 Teresa	 eine	 Geld-	 oder	
Sachspende	 oder	 Erbschaft	 zukommen	 lassen	 möchte,	
achte	bitte	auf	unsere	Ordensbezeichnung:	Missionaries	
of	Charity	(in	Deutschland	e.	V.)	oder	wende	sich	bitte	di-
rekt	 an:	 Missionaries	 of	 Charity,	 Elisenstraße	 15,	 45139	

es	 stets	 am	 sichersten,	 entsprechende	 Vereinbarungen	
schriftlich	abzuschließen.

Es	genügt	nicht,	Texte	und	Abbildungen	leicht	zu	ver-
ändern,	aber	im	Wesentlichen	zu	übernehmen	(dies	sind	
sogenannte	unfreie	Bearbeitungen).	Zulässig ist	lediglich,	
sich von einer anderen Gestaltung für eine neue, eigene 
Darstellung inspirieren zu lassen. So	darf	eine	Planskizze	
auf	der	Grundlage	eines	veröffentlichten	Stadtplans	an-
gefertigt	werden,	wenn	lediglich	Straßenführungen,	Stra-
ßennamen	und	wichtige	Gebäude	übernommen,	die	gra-
fische	Darstellung	(das	„Design“)	aber	selbst	neu	entwor-
fen	 wird	 (Schriften	 für	 Straßennamen,	 Darstellung	 der	
Straßenzüge,	 Symbole	 für	 Gebäude,	 Parks	 etc.).	 Ent-
scheidend	ist,	dass	sich	der	neue	Plan	insgesamt	als	eine	
eigenständige	gestalterische	Schöpfung	präsentiert	 und	
nicht	 lediglich	 die	 Übernahme	 oder	 Wiederholung	 einer	
anderen	Darstellung	bildet.

Ebenso	 wie	 Urheberrechtsverstöße	 werden	 offenbar	
von	 Anwaltskanzleien	 Verstöße	 gegen	 gewerbliche	
Schutzrechte	 im	 Internet (Markenrechte, Geschmacks-
musterschutz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
etc.)	systematisch	verfolgt,	oder	es	 ist	zumindest	 jeder-
zeit	damit	 zu	 rechnen.	Unzulässig	 ist	es,	 sich	eines	ge-
schützten	 Markennamens,	 einer	 geschmacksmuster-
rechtlich	geschützten	oder	einer	besonders	eingeführten,	
allgemein	bekannten	Gestaltung	oder	Formulierung	 (be-
sonders	originell	geformte	Flaschen,	Gläser,	Dosen	oder	
sonstige	 Verpackungen,	 charakteristische	 Schriftzüge,	
Farbkombinationen,	 grafisch	 gestaltete	 Firmenzeichen,	
berühmte	oder	beliebte	Werbeslogans	oder	Firmenmot-
tos	etc.)	 zu	Zwecken	der	Werbung	oder	 sonstigen	Teil-
nahme	am	geschäftlichen	Verkehr	zu	bedienen.

Zulässig	ist	selbstverständlich	ein	Hinweis	auf	Geträn-
ke	etc.,	die	bei	einer	Veranstaltung	serviert	werden,	unzu-
lässig	 ist	dagegen	die	Ausbeutung	fremder,	geschützter	
Rechte	 für	 eigene	 werbliche,	 geschäftliche	 Zwecke,	 vor	
allem	 dann,	 wenn	 sie	 die	 geschäftlichen	 Interessen	 der	
Berechtigten	 beeinträchtigen.	 Keinesfalls	 dürfen	 daher	
geschützte	Markennamen	als	Titel,	Motto	oder	als	sonsti-
ge	blickfangmäßige,	eingängige	Bezeichnung	 für	Veran-
staltungen	gewählt	werden	(und	sollten	niemals	über	eine	
Ankündigung	oder	Werbung	für	diese	ins	Internet	gestellt	
werden).	Was	geschützt	ist,	kann	über	den	Internet-Auf-
tritt	des	Deutschen	Patent-	und	Markenamts	(http://www.
dpma.de,	 dort	 auf	 „Internet-Dienste,	 DPMAregister“,	
dann	 auf	 „Marken“	 und	 schließlich	 auf	 „Schnellsuche“	
gehen)	 ermittelt	 werden,	 oder	 man kann einfach davon 
ausgehen, dass alles, was als Firmenbezeichnung, Pro-
duktname, Werbeslogan, als besonderes Design usw. all-
gemein bekannt, sehr eingängig oder originell ist und 
deshalb zur Verwendung und Ausbeutung reizt, im Zwei-
felsfall geschützt ist und	 daher	 nur	 mit	 Einwilligung	 des	
Rechteinhabers	verwendet	werden	darf.

Es	wird	daher	–	im	eigenen	Interesse	–	dringend	dazu	
geraten,	bei	allen	Texten,	Bildern,	Veranstaltungsmottos,	
sonstigen	Ankündigungen,	die	Kirchengemeinden	sowie	
andere	kirchliche	Rechtspersonen	und	Einrichtungen	ins-
besondere	 im	 Internet	 publizieren,	 sorgfältig	 darauf	 zu	
achten,	dass	keine	Urheberrechte	und	anderen	gewerbli-
chen	Schutzrechte	 (oder	allgemeiner	gesagt:	 kein	 frem-
des	geistiges	Eigentum)	verletzt	werden.	Die	Rechtslage	
insgesamt	 ist	sehr	kompliziert	und	wird	durch	eine	Viel-
zahl	 höchstrichterlicher	 Entscheidungen,	 die	 eine	 lange	
Reihe	 von	 Einzelfragen	 klären,	 präzisieren	 und	 ausfor-
men,	noch	unübersichtlicher.
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und	 Firmbewerber	 das	 Sakrament	 der	 Firmung	 durch	
den	Bischof	empfangen	können,	und	zwar:

Samstag, 18. Juni 2011
um	10.30	Uhr	im	Hohen	Dom	zu	Paderborn

Montag, 5. Dezember 2011
um	18.30	Uhr	in	der	Propsteikirche	St.	Johannes	Bap-

tist	zu	Dortmund

Die	Firmvorbereitung	ist	in	den	jeweiligen	Pfarrgemein-
den	des	Wohnortes	des	oder	der	zu	Firmenden	durchzu-
führen.

Zur	Firmvorbereitung	bietet	auch	das	Cursillo-Sekreta-
riat	einen	„kleinen	Glaubenskurs“	an.	Nähere	Information:	
Cursillo-Sekretariat,	 Lanfer	 27,	 59581	 Warstein,		
Tel.	0	29	02	7	53	38.

Die	Firmbewerberinnen	und	Firmbewerber	sind	recht-
zeitig	 beim	 Sekretariat	 von	 Weihbischof	 Matthias	 König	
anzumelden:	 Domplatz	 18,	 33098	 Paderborn,	 Tel.	
0	52	51	1	25-13	85,	 E-Mail:	 matthias.koenig@erzbistum-
paderborn.de

Sollte	es	aus	einem	besonderen	Grund	pastoral	gebo-
ten	erscheinen,	einer	erwachsenen	Firmbewerberin	oder	
einem	 erwachsenen	 Firmberwerber	 außerhalb	 der	 oben	
aufgezeigten	 Firmfeiern	 das	 Sakrament	 der	 Firmung	 zu	
spenden	 (vgl.	 z.	B.	 can.	 1065	 §	 1	 CIC),	 so	 wende	 man	
sich	 frühzeitig	 ebenfalls	 an	 das	 Sekretariat	 von	 Weihbi-
schof	König.	Firmvollmacht	an	Priester	gemäß	can.	884	
CIC	wird	auch	in	Zukunft	nur	in	Ausnahmefällen	gegeben.

Essen,	 Tel.	 0201	 235641	 oder	 an	 eine	 unserer	 anderen	
Niederlassungen.

Mehr	Informationen	über	Mutter	Teresa	und	die	Mission-
aries	of	Charity	finden	Sie	unter	www.	motherteresa.org

Nr. 13. Erwachsenen-Firmung 2011

„Der Bischof ist der ursprüngliche Spender der Fir-
mung. Für gewöhnlich wird das Sakrament von ihm ge-
spendet, weil so der Zusammenhang mit der ersten 
Geistausgießung am Pfingsttag besonders deutlich zum 
Ausdruck kommt. Denn die Apostel selbst haben den 
Heiligen Geist, den sie empfangen haben, durch Hand-
auflegung den Gläubigen weitergegeben. Die Spendung 
durch den Bischof verdeutlicht die enge Verbindung der 
Gefirmten mit der Kirche und ihre Verpflichtung, den 
Menschen von Christus Zeugnis zu geben.“	(Die	Feier	der	
Firmung)

Unbeschadet	 der	 Vorschrift	 des	 can.	 883	 CIC	 haben	
erwachsene	 Firmbewerberinnen	 und	 Firmbewerber	 die	
Möglichkeit,	 bei	 den	 in	 den	 Pfarreien	 turnusgemäß	 ge-
spendeten	 Firmungen	 vom	 Bischof	 das	 Sakrament	 der	
Firmung	zu	empfangen.

Darüber	hinaus	werden	für	das	Erzbistum	zwei	Termi-
ne	angeboten,	an	denen	erwachsene	Firmbewerberinnen	

Nr. 14. Hinweise zur  MISEREOR-Fastenaktion 2011

„Menschenwürdig leben. Überall!“

Die	53.	Fastenaktion	des	Bischöflichen	Hilfswerkes	Mi-
sereor	 steht	 unter	 dem	 Leitwort:	 „Menschenwürdig	 le-
ben.	Überall!“.	Damit	lenkt	das	katholische	Hilfswerk	die	
Aufmerksamkeit	auf	die	unwürdigen	Lebensbedingungen	
der	 Menschen	 in	 den	 Armenvierteln	 der	 Metropolen	 in	
den	Entwicklungsländern.	Als	Christen	sind	wir	aufgeru-
fen,	 mit	 unserem	 Gebet,	 mit	 unserem	 Engagement	 und	
unserer	materiellen	Unterstützung	den	Armen	und	Notlei-
denden	in	weltweiter	Solidarität	zu	helfen.

Eröffnung der Misereor-Fastenaktion

Die	53.	Misereor-Fastenaktion	wird	am	1.	Fastensonn-
tag	 (13.	3.	2011)	 eröffnet.	 Gemeinsam	 mit	 Bischöfen,	
Partnern	 und	 Gästen	 aus	 aller	 Welt	 feiert	 Misereor	 um	
10.00	 Uhr	 im	 Regensburger	 Dom	 St.	 Peter	 einen	 welt-
kirchlichen	Gottesdienst,	der	von	der	ARD	live	übertragen	
wird.

Die Misereor-Aktion in den Gemeinden

–	 Anregungen	 zur	 Gestaltung	 von	 Gottesdiensten	
während	 der	 Fastenzeit	 erhalten	 Sie	 mit	 den	 „Liturgi-
schen	Bausteinen“.	Dazu	zählen	Predigtvorschläge,	An-
regungen	für	einen	Kreuzweg	und	für	Bußgottesdienste,	
Bausteine	für	einen	Gottesdienst	zum	neuen	Hungertuch	
und	 für	 Jugend-	 und	 Kindergottesdienste	 sowie	 eine	
Früh-	 bzw.	Spätschicht-Reihe	für	alle	Wochen	der	öster-
lichen	Bußzeit.

–	 Eine	zentrale	Rolle	für	die	Gestaltung	der	Fastenzeit	
in	den	Gemeinden	spielt	das	neue	Misereor-Hungertuch:	
„Was	 ihr	dem	Geringsten	 tut“	des	 togolesischen	Künst-
lers	Sokey	Edorh,	das	das	Leben	 im	Slum	 thematisiert.	
Das	Hungertuch	sowie	zahlreiche	Begleitmaterialien	(Ar-
beitsheft	zum	Hungertuch,	Meditationen,	Musik,	Gebets-
bilder	 usw.)	 laden	 zur	 Auseinandersetzung	 mit	 diesem	
Thema	ein.

–	 Hängen	Sie	das	Aktionsplakat	bitte	an	gut	sichtbarer	
Stelle	in	Ihrer	Gemeinde	aus.	Bitte	versehen	Sie	den	Op-
ferstock	 in	 der	 Kirche	 mit	 dem	 Misereor-Opferstock-
schild.

–	 Für	die	Pfarrbriefe	gibt	es	einen	bestellbaren	Pfarr-
briefmantel	sowie	eine	Beilage	mit	Hinweisen	auf	die	Fas-
tenaktion.

–	 Viele	 Gemeinden	 bieten	 am	 Misereor-Sonntag	
(10.	4.	2011)	 ein	 Fastenessen	 zu	 Gunsten	 von	 Misereor-
Projekten	an.	Auch	mit	der	Aktion	„Solidarität	geht“	sind	
Pfarrgemeinden,	Schulen	und	Verbände	zu	einem	sicht-
baren	Zeichen	gelebter	Solidarität	aufgerufen.	Hilfen	zur	
Vorbereitung	finden	Sie	im	„Aktionsheft	zur	Fastenaktion“	
und	in	einer	kleinen	„Arbeitshilfe	Fastenessen“.

–	 Als	täglicher	Begleiter	durch	die	Fastenzeit	 lädt	der	
Misereor-Fastenkalender	 2011	 insbesondere	 Familien	
und	Gruppen	zur	Misereor-Fastenaktion	ein.	Materialien	
zur	Kinderfastenaktion	 (u.	a.	Comic,	Opferkästchen	und	
ein	 Singspiel)	 können	 bestellt	 werden.	 Für	 Jugendliche	

Kirchliche Mitteilungen
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Nr. 15. Vertretungen durch ausländische Geistliche 
(Ferienvertretungen)

Unabhängig	davon,	dass	Vertretungen	durch	ausländi-
sche	Geistliche	in	den	Pfarreien	und	muttersprachlichen	
Gemeinden	nur	in	begrenztem	Umfang	bezuschusst	wer-
den,	 sind	 grundsätzlich	 alle	 Vertretungen	 vorab	 durch	
das	 Erzbischöfliche	 Generalvikariat	 genehmigen	 zu	 las-
sen	und	die	Kosten	zur	Abrechnung	vorzulegen	(vgl.	KA	
1998,	Stück	4,	Nr.	69.	und	KA	1997,	Stück	11,	Nr.	172.).

Nähere	Informationen	zur	formellen	Abwicklung	und	zu	
den	 Kosten	 von	 Vertretungen	 können	 einem	 Merkblatt	
entnommen	werden,	das	beim	Erzbischöflichen	General-
vikariat	erhältlich	ist.	Das	Merkblatt	kann	schriftlich	beim	
Erzbischöflichen	 Generalvikariat,	 Hauptabteilung	 Perso-
nal	und	Verwaltung,	Domplatz	3,	33098	Paderborn	oder	
telefonisch	 (0	52	51	1	25-14	51)	 angefordert	 werden.	 Es	
kann	 auch	 auf	 der	 Homepage	 des	 Erzbistums	 (www.	
erzbistum-paderborn.de)	unter	der	Rubrik	„Angebote	und	
Service“	 >>	 „Downloads“	 >>	 „Formulare“	 heruntergela-
den	werden.

Az.:	5/A	34.30.00.1/1

Nr. 16. Urlauberseelsorge auf den ostfriesischen In-
seln

Fast	während	des	ganzen	Jahres	ist	auf	den	ostfriesi-
schen	Inseln	Urlaubszeit.	Für	die	Gottesdienste,	für	seel-
sorgliche	Gespräche	und	gegebenenfalls	Kooperation	in	
den	Angeboten	der	Urlauberseelsorge	werden	–	auch	in	
der	Vor-	 und	Nachsaison	–	Geistliche	benötigt.	Das	Um-
feld	einer	von	Urlaubsstimmung	und	Offenheit	der	Men-
schen	geprägten	Situation	zeigt	sich	als	spannende	pas-
torale	 Erfahrung,	 lässt	 aber	 in	 jedem	 Fall	 ausreichende	
Zeit	zur	privaten	Erholung.	Für	die	Geistlichen	wird	kos-
tenlos	eine	gute	Unterkunft	gestellt.

Nähere	 Informationen	 gibt	 das	 Bistum	 Osnabrück	 im	
Internet	unter	www.urlauberseelsorge.de.

Auskünfte	erteilt	das	Pfarrbüro	in	Esens,	E-Mail:		st.wil-
lehad.esens@t-online.de,	Tel.:	00	49	(0)49	71	45	36.

gibt	es	die	Jugendaktion	„Stadt,	Rand,	Schluss“	mit	Im-
pulsen	für	Jugendarbeit	und	Unterricht.

–	 Am	8.	4.	2011	ist	wieder	„Coffee-Stop-Tag“.	Beteili-
gen	 Sie	 sich	 an	 der	 bundesweiten	 Aktion	 rund	 um	 den	
fair	 gehandelten	 Kaffee!	 Mehr	 Informationen	 finden	 Sie	
unter	www.misereor.de/coffee-stop.

–	 Auf	 der	 Misereor-Homepage	 www.misereor.de	 gibt	
es	die	Möglichkeit,	das	Engagement	 Ihrer	Gemeinde	 im	
Rahmen	der	Fastenaktion	vorzustellen	und	sich	mit	 an-
deren	Gemeinden	auszutauschen.	Sie	können	ihre	Mise-
reor-Aktion	im	Misereor-Kalender	auf	der	Misereor-Web-
site	ankündigen.

Die Misereor-Kollekte am 5. Fastensonntag 
(9./10. 4. 2011)

Am	4.	Fastensonntag	(2./3.	4.	2011)	soll	in	allen	katholi-
schen	Gottesdiensten	der	Aufruf	der	deutschen	Bischöfe	
zur	Misereor-Fastenaktion	verlesen	werden.	Die	Misere-
or-Kollekte	findet	eine	Woche	später,	am	5.	Fastensonn-
tag	(9./10.	4.	2011)	statt.	Bitte	legen	Sie	die	Opfertütchen	
zu	den	Gottesdiensten	aus.	Für	spätere	Fastenopfer	soll-
te	das	Misereor-Schild	am	Opferstock	bis	zum	Sonntag	
nach	 Ostern	 stehen	 bleiben.	 Auch	 die	 Fastenopfer	 der	
Kinder	sind	für	die	Misereor-Fastenaktion	bestimmt	und	
sollen	gemeinsam	mit	der	Gemeindekollekte	überwiesen	
werden.	Auf	ausdrücklichen	Wunsch	der	Bischöfe	soll	die	
Kollekte	zeitnah	und	ohne	jeden	Abzug	von	den	Gemein-
den	 über	 die	 Bistumskassen	 an	 Misereor	 weitergeleitet	
werden.	 Eine	 pfarreiinterne	 Verwendung	 der	 Kollekten-
gelder	 z.	B.	 für	Partnerschaftsprojekte	 ist	nicht	 zulässig.	
Misereor	 ist	 den	 Spendern	 gegenüber	 rechenschafts-
pflichtig.	Sobald	das	Ergebnis	der	Kollekte	vorliegt,	sollte	
es	der	Gemeinde	mit	einem	herzlichen	Wort	des	Dankes	
bekannt	gegeben	werden.

Misereor-Materialien

Fragen	zur	Fastenaktion	richten	Sie	bitte	an:	Misereor,	
Servicestelle	Pfarrgemeinden,	Miriam	Thiel	und	Anja	Ber-
ners,	Mozartstraße	9,	52064	Aachen,	Tel.:	02	41	442-506	
oder	-134,	E-Mail:	 thiel@misereor.de.	 Informationen	und	
Bestellmöglichkeiten	finden	Sie	auf	der	Misereor-Home-
page	www.misereor.de.	Ein	Verzeichnis	mit	allen	Materi-
alien	 zur	 Fastenaktion	 kann	 angefordert	 werden	 bei:	
MVG,	 Boxgraben	 73,	 52064	 Aachen,	 Tel.:	 02	41		
47	98	61	00,	 Fax:	 02	41	47	98	67	45,	 E-Mail:	 bestellung@	
eine-welt-shop.de.

Nr. 17. Dritte Verordnung zur Änderung der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung (3. SvEVÄndV) 
vom 10. November (BGBl. I S. 1751; Geltung ab 
1. 11. 2011)

Auf	Grund	des	§	17	Absatz	1	des	Vierten	Buches	Sozi-
algesetzbuch	–	Gemeinsame	Vorschriften	für	die	Sozial-
versicherung	–	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
12.	 November	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 3710,	 3973),	 der	 durch	
Artikel	 1	 Nummer	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 5.	 August	 2010	
(BGBl.	 I	 S.	 1127)	 geändert	 worden	 ist,	 verordnet	 das	
Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales:

Artikel 1 
Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

§	 2	 der	 Sozialversicherungsentgeltverordnung	 vom	
21.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	S.	3385),	die	 zuletzt	durch	
die	Verordnung	vom	19.	Oktober	2009	(BGBl.	I	S.	3667)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:
a)	 In	Satz	1	wird	die	Angabe	„215“	durch	die	Angabe	

„217“	ersetzt.
b)	 Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:
In	Nummer	2	und	3	wird	jeweils	die	Angabe	„84“	durch	

die	Angabe	„85“	ersetzt.

Bekanntmachungen aus dem staatlichen Bereich
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2.	 In	Absatz	3	Satz	1	wird	die	Angabe	„204“	durch	die	
Angabe	„206“	ersetzt.

3.	 In	Absatz	4	Satz	2	wird	die	Angabe	„3,55“	durch	die	
Angabe	„3,59“	und	die	Angabe	„2,88“	durch	die	Angabe	
„2,91“	ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Januar	2011	in	Kraft.

Der	Bundesrat	hat	zugestimmt.

Berlin,	den	10.	November	2010

Die	Bundesministerin	für	Arbeit	und	Soziales	
Ursula	von	der	Leyen

Aufgrund der v.g. Verordnung zur Änderung der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung wurden die folgenden 
Sachbezugswerte für Unterkunft und Verpflegung per 
1. 1. 2011 angepasst (einheitlich für alle Bundesländer):

Amtliche Sachbezugswerte ab 2011 2010

Frühstück,
monatlich	–	je	Mahlzeit

47,00
1,57

47,00
1,57

Mittagessen,	Abendessen,	
monatlich	–	je	Mahlzeit

85,00
2,83

84,00
2,80

Freie	Verpflegung,	monatlich	–	
kalendertgl.

217,00
7,23

215,00
7,17

Freie	Unterkunft	monatlich 206,00 204,00

Gesamtsachbezugswert 423,00 419,00


